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ABKOMMEN

iiber den Austritt des Vereinigten Konigreichs Grofibritannien und
Nordirland aus der Europiischen Union und der Europiischen
Atomgemeinschaft

PRAAMBEL

DIE EUROPAISCHE UNION UND DIE EUROPAISCHE ATOMGEMEIN-
SCHAFT

UND

DAS VEREINIGTE KONIGREICH GROBBRITANNIEN UND NORD-
IRLAND,

IN DER ERWAGUNG, dass das Vereinigte Konigreich GroBbritannien
und Nordirland (,,Vereinigtes Konigreich®) am 29. Mérz 2017, im An-
schluss an den Ausgang eines im Vereinigten Konigreich abgehaltenen
Referendums und seinen souverdnen Beschluss, die Europdische Union
(,,Union“) zu verlassen, nach Artikel 50 des Vertrags tliber die Européi-
sche Union (,EUV®), der aufgrund des Artikels 106a des Vertrags zur
Griindung der Europdischen Atomgemeinschaft (,,Euratom-Vertrag™)
auch fiir die Europdische Atomgemeinschaft (,,Euratom®) gilt, seine
Absicht mitgeteilt hat, aus der Europdischen Union und Euratom aus-
zutreten,

IN DEM WUNSCH, die Einzelheiten des Austritts des Vereinigten Konig-
reichs aus der Union und Euratom festzulegen, wobei der Rahmen fiir
ihre kiinftigen Beziehungen beriicksichtigt wird,

IN ANBETRACHT der Leitlinien des Europdischen Rates vom 29. April
und 15. Dezember 2017 und vom 23. Mirz 2018, auf deren Grundlage
die Union das Abkommen {iber die Einzelheiten des Austritts des Ver-
einigten Konigreichs aus der Union und Euratom zu schliefen hat,

EINGEDENK dessen, dass nach Artikel 50 AEUV in Verbindung mit
Artikel 106a des Euratom-Vertrags und vorbehaltlich der Regelungen in
diesem Abkommen das Recht der Union und der Euratom in seiner
Gesamtheit ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens auf das
Vereinigte Konigreich keine Anwendung mehr findet,

UNTER BETONUNG, dass es Ziel dieses Abkommens ist, einen geordne-
ten Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der Union und Euratom zu
gewihrleisten,

IN DER ERKENNTNIS, dass es notwendig ist, einen beiderseitigen Schutz
fiir Unionsbiirger und britische Staatsangehdrige sowie ihre jeweiligen
Familienangehorigen vorzusehen, wenn sie vor einem in diesem Ab-
kommen festgesetzten Tag ihre Freizligigkeitsrechte ausgeiibt haben,
und zu gewdhrleisten, dass ihre Rechte nach diesem Abkommen durch-
setzbar sind und auf dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung beruhen;
ferner in der Erkenntnis, dass Rechte, die sich aus Sozialversicherungs-
zeiten ergeben, geschiitzt werden sollten,

ENTSCHLOSSEN, einen geordneten Austritt durch verschiedene Tren-
nungsbestimmungen zu gewéhrleisten, die darauf abzielen, Storungen
vorzubeugen und Rechtssicherheit fiir Biirger und Wirtschaftsbeteiligte
sowie fiir Justiz- und Verwaltungsbehorden in der Union und im Ver-
einigten Konigreich zu schaffen, ohne jedoch die Moglichkeit aus-
zuschlieBen, dass einschligige Trennungsbestimmungen durch das
oder die Abkommen {iiber die kiinftigen Bezichungen ersetzt werden,
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IN DER ERWAGUNG, dass es sowohl im Interesse der Union als auch im
Interesse des Vereinigten Konigreichs liegt, einen Ubergangs- oder
Durchfiihrungszeitraum festzulegen, in dem - ungeachtet aller Folgen
des Austritts des Vereinigten Konigreichs aus der Union fiir die Betei-
ligung des Vereinigten Konigreichs an den Organen, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union, insbesondere des Endes der Amtszeit der
im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des Vereinigten Konigreichs
in der Union benannten, ernannten oder gewdhlten Mitglieder der Or-
gane, Einrichtungen und Agenturen der Union am Tag des Inkrafttretens
dieses Abkommens - das Unionsrecht, einschlieflich der internationalen
Ubereinkiinfte, auf das Vereinigte Kénigreich und im Vereinigten Ko-
nigreich und in der Regel mit gleicher Wirkung wie in Bezug auf die
Mitgliedstaaten Anwendung finden sollte, um Stérungen in dem Zeit-
raum zu vermeiden, in dem das oder die Abkommen {iber die kiinftigen
Bezichungen ausgehandelt werden,

IN DER ERKENNTNIS, dass, auch wenn das Unionsrecht im Ubergangs-
zeitraum auf das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich
Anwendung findet, die Besonderheiten des Vereinigten Konigreichs als
eines aus der Union ausgetretenen Staates bedeuten, dass es fiir das
Vereinigte Konigreich wichtig sein wird, Schritte unternehmen zu kon-
nen, um selbst neue internationale Regelungen, auch in den in die aus-
schlieBliche Zusténdigkeit der Union fallenden Bereichen, auszuarbeiten
und festzulegen, sofern solche Ubereinkiinfte nicht wihrend dieses Zeit-
raums in Kraft treten oder gelten, es sei denn, die Union stimmt dem zu,

EINGEDENK dessen, dass die Union und das Vereinigte Konigreich
vereinbart haben, den gegenseitigen Verpflichtungen, die sie wihrend
der Mitgliedschaft des Vereinigten Konigreichs in der Union eingegan-
gen sind, im Rahmen einer einheitlichen Finanzregelung nachzukom-
men,

IN DER ERWAGUNG, dass es zur Gewéhrleistung der ordnungsgemafen
Auslegung und Anwendung dieses Abkommens und der Einhaltung der
Verpflichtungen aus diesem Abkommen wesentlich ist, Bestimmungen
festzulegen, die die allgemeine Governance sicherstellen, insbesondere
verbindliche Streitbeilegungs- und Durchsetzungsvorschriften, die die
Autonomie der jeweiligen Rechtsordnung der Union und des Vereinig-
ten Konigreichs sowie den Status des Vereinigten Konigreichs als Dritt-
staat uneingeschrinkt wahren,

IN ANERKENNUNG DESSEN, dass es fiir einen geordneten Austritt des
Vereinigten Konigreichs aus der Union erforderlich ist, in gesonderten
Protokollen zu diesem Abkommen dauerhafte Regelungen fiir die sehr
spezifischen Situationen im Zusammenhang mit Irland/Nordirland und
mit den Hoheitszonen auf Zypern festzulegen,

DES WEITEREN IN ANERKENNUNG DESSEN, dass es fiir einen geord-
neten Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der Union auflerdem
erforderlich ist, in einem gesonderten Protokoll zu diesem Abkommen
die spezifischen, insbesondere wihrend des Ubergangszeitraums an-
zuwendenden Regelungen im Hinblick auf Gibraltar festzulegen,

UNTER BETONUNG, dass dieses Abkommen auf einem insgesamt aus-
gewogenen Verhiltnis zwischen Vorteilen, Rechten und Pflichten fiir
die Union und das Vereinigte Konigreich beruht,
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IN ANBETRACHT DESSEN, dass die Vertragsparteien parallel zu diesem
Abkommen eine Politische Erkldrung zur Darlegung des Rahmens der
kiinftigen Beziehungen zwischen der Union und dem Vereinigten Ko-
nigreich GrofBbritannien und Nordirland abgegeben haben,

IN DER ERWAGUNG, dass sowohl flir das Vereinigte Konigreich als
auch fiir die Union die Notwendigkeit besteht, sdmtliche erforderlichen
Schritte einzuleiten, um so rasch wie moglich nach dem Tag des Inkraft-
tretens dieses Abkommens die formlichen Verhandlungen iiber ein oder
mehrere Abkommen {iber ihre kiinftigen Beziehungen aufzunehmen, um
sicherzustellen, dass diese Abkommen soweit moglich ab dem Ende des
Ubergangszeitraums gelten,

SIND WIE FOLGT UBEREINGEKOMMEN:

TEIL EINS
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel 1
Ziel

Dieses Abkommen enthélt die Regelungen flir den Austritt des Verei-
nigten Konigreichs GroBbritannien und Nordirland (,,Vereinigtes Konig-
reich®) aus der Europdischen Union (,,Union*) und der Europiischen
Atomgemeinschaft (,,Euratom®).

Artikel 2

Begriffsbestimmungen
Fir die Zwecke dieses Abkommens bezeichnet der Ausdruck
a) ,,Unionsrecht™

i) den Vertrag iiber die Europédische Union (,EUV®), den Vertrag
iber die Arbeitsweise der Europdischen Union (,,AEUV®) und
den Vertrag zur Griindung der Europdischen Atomgemeinschaft
(,,Euratom-Vertrag®) in ihrer gednderten oder ergidnzten Fassung
sowie die Beitrittsvertrdge und die Charta der Grundrechte der
Européischen Union, zusammen ,,Vertrage* genannt;

ii) die allgemeinen Grundsitze des Rechts der Union;

iii) die von den Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der
Union erlassenen Rechtsakte;

iv) die internationalen Ubereinkiinfte, _deren Vertragspartei die
Union ist, und die internationalen Ubereinkiinfte, die von den
Mitgliedstaaten im Namen der Union geschlossen wurden;

v) die Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten, die diese in ihrer
Eigenschaft als Mitgliedstaaten der Union geschlossen haben;

vi) Rechtsakte der im Europdischen Rat oder im Rat der Européi-
schen Union (,,Rat™) vereinigten Vertreter der Regierungen der
Mitgliedstaaten;

vii) die Erkldrungen, die im Rahmen der Regierungskonferenzen
abgegeben wurden, auf denen die Vertrige angenommen wur-
den;
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b) ,,Mitgliedstaaten* das Konigreich Belgien, die Republik Bulgarien,
die Tschechische Republik, das Konigreich Dénemark, die Bundes-
republik Deutschland, die Republik Estland, Irland, die Hellenische
Republik, das Konigreich Spanien, die Franzosische Republik, die
Republik Kroatien, die Italienische Republik, die Republik Zypern,
die Republik Lettland, die Republik Litauen, das GroBherzogtum
Luxemburg, Ungarn, die Republik Malta, das Konigreich der Nieder-
lande, die Republik Osterreich, die Republik Polen, die Portugiesi-
sche Republik, Ruménien, die Republik Slowenien, die Slowakische
Republik, die Republik Finnland und das Konigreich Schweden;

¢) ,,Unionsbiirger jede Person, die die Staatsangehdrigkeit eines Mit-
gliedstaats besitzt;

d) ,,britischer Staatsangehdriger™ einen Staatsangehdrigen des Vereinig-
ten Konigreichs im Sinne der Neuen Erkldrung der Regierung des
Vereinigten Konigreichs GrofSbritannien und Nordirland vom 31. De-
zember 1982 iiber die Bestimmung des Begriffs ,,Staatsangehori-
ge“ () in Verbindung mit der Erklarung Nr. 63 (?) im Anhang der
Schlussakte der Regierungskonferenz, auf der der Vertrag von Lis-
sabon angenommen wurde;

e) ,,Ubergangszeitraum* den in Artikel 126 vorgesehenen Zeitraum;

f) ,,Tag® einen Kalendertag, sofern in diesem Abkommen oder in den
aufgrund dieses Abkommens anwendbaren Bestimmungen des Uni-
onsrechts nichts anderes bestimmt ist.

Artikel 3

Réumlicher Geltungsbereich

(1)  Sofern in diesem Abkommen oder in dem aufgrund dieses Ab-
kommens anwendbaren Unionsrecht nichts anderes bestimmt ist, gelten
Bezugnahmen in diesem Abkommen auf das Vereinigte Konigreich oder
sein Hoheitsgebiet als Bezugnahmen auf

a) das Vereinigte Konigreich;

b) Gibraltar, soweit vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens
Unionsrecht auf Gibraltar anwendbar war;

¢) die Kanalinseln und die Insel Man, soweit vor dem Tag des Inkraft-
tretens dieses Abkommens Unionsrecht auf sie anwendbar war;

d) die Hoheitszonen Akrotiri und Dhekelia auf Zypern, soweit dies
erforderlich ist, um die Durchfithrung der Regelungen des Protokolls
iiber die Hoheitszonen des Vereinigten Konigreichs Grof3britannien
und Nordirland in Zypern, das der Akte iiber die Bedingungen des
Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Re-
publik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Re-
publik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Européischen
Union beigefligt ist, sicherzustellen;

() ABL C 23 vom 28.1.1983, S. 1.

(®» ABL C 306 vom 17.12.2007, S. 270.
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e) die in Anhang II des AEUV aufgefiihrten iiberseeischen Lander und
Hoheitsgebiete, die besondere Bezichungen zum Vereinigten Konig-
reich unterhalten (}), wenn sich die Bestimmungen dieses Abkom-
mens auf das besondere System fiir die Assoziierung der iibersee-
ischen Lander und Hoheitsgebiete mit der Union beziehen.

(2)  Sofern in diesem Abkommen oder in dem aufgrund dieses Ab-
kommens anwendbaren Unionsrecht nichts anderes bestimmt ist, sind
Bezugnahmen in diesem Abkommen auf die Mitgliedstaaten oder ihr
Hoheitsgebiet dahin gehend zu verstehen, dass sie sich auf die Hoheits-
gebiete der Mitgliedstaaten beziehen, fiir die nach Artikel 355 AEUV
die Vertrdge gelten.

Artikel 4

Methoden und Grundsitze in Bezug auf die Wirkung, die
Durchfiihrung und die Anwendung dieses Abkommens

(1)  Die Bestimmungen dieses Abkommens und die aufgrund dieses
Abkommens anwendbaren Bestimmungen des Unionsrechts entfalten
fiir das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich die glei-
chen Rechtswirkungen wie innerhalb der Union und ihrer Mitgliedstaa-
ten.

Dementsprechend konnen juristische oder natiirliche Personen sich ins-
besondere unmittelbar auf die Bestimmungen berufen, die in diesem
Abkommen enthalten sind oder auf die dort verwiesen wird, welche
die Voraussetzungen fiir eine unmittelbare Wirkung nach dem Unions-
recht erfiillen.

(2) Das Vereinigte Konigreich gewihrleistet durch innerstaatliche
vorrangige Gesetzgebung die Einhaltung von Absatz 1, einschlieBlich
in Bezug auf die Befugnisse, die erforderlich sind, damit seine Justiz-
und Verwaltungsbehdrden widerspriichliche oder unvereinbare inner-
staatliche Vorschriften nicht anwenden.

(3) Die Bestimmungen dieses Abkommens, die auf Unionsrecht oder
Begriffe oder Bestimmungen des Unionsrechts verweisen, werden im
Einklang mit den Methoden und allgemeinen Grundsdtzen des Unions-
rechts ausgelegt und angewandt.

(4) Die Bestimmungen dieses Abkommens, die auf Unionsrecht oder
darin enthaltene Begriffe oder Bestimmungen verweisen, werden in
ihrer Umsetzung und Anwendung unter Einhaltung der vor dem Ende
des Ubergangszeitraums ergangenen einschligigen Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europdischen Union ausgelegt.

(5) In der Auslegung und Anwendung dieses Abkommens tragen die
Justiz- und Verwaltungsbehdrden des Vereinigten Kénigreichs der nach
dem Ende des Ubergangszeitraums ergangenen einschligigen Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europdischen Union gebiihrend Rechnung.

Artikel 5

Treu und Glauben

Die Union und das Vereinigte Konigreich unterstiitzen sich gegenseitig
in vollem gegenseitigem Respekt und nach Treu und Glauben bei der
Erfillung der Aufgaben, die sich aus diesem Abkommen ergeben.

(®) Anguilla, Bermuda, Britisches Antarktis-Territorium, Britisches Territorium
im Indischen Ozean, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Falklandinseln,
Montserrat, Pitcairn, St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, Siidgeor-
gien und die Stdlichen Sandwichinseln, Turks- und Caicosinseln.
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Sie treffen alle geeigneten Maflnahmen allgemeiner oder besonderer Art
zur Erfilllung der Verpflichtungen, die sich aus diesem Abkommen
ergeben, und unterlassen alle Maflnahmen, die die Verwirklichung der
Ziele dieses Abkommens gefdhrden konnten.

Die Anwendung des Unionsrechts nach diesem Abkommen, insbeson-
dere des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit, bleibt von diesem
Artikel unberiihrt.

Artikel 6

Bezugnahmen auf das Unionsrecht

(1)  Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist und mit
Ausnahme des Teils Vier und des Teils Fiinf, gelten in diesem Abkom-
men alle Bezugnahmen auf das Unionsrecht, als Bezugnahmen auf das
Unionsrecht, einschlieBlich in seiner gednderten oder neuen Fassung,
wie es am letzten Tag des Ubergangszeitraums anwendbar ist.

(2)  Wird in diesem Abkommen auf Unionsrechtsakte oder deren Be-
stimmungen Bezug genommen, so ist diese Bezugnahme gegebenenfalls
dahin gehend zu verstehen, dass sie eine Bezugnahme auf das Unions-
recht oder Bestimmungen des Unionsrechts umfasst, das beziehungs-
weise die zwar durch den Rechtsakt, auf den Bezug genommen wird,
ersetzt oder verdridngt wird beziehungsweise werden, aber geméll dem
genannten Rechtsakt weiter Anwendung findet beziehungsweise finden.

(3) Fiir die Zwecke dieses Abkommens sind Bezugnahmen auf Be-
stimmungen des aufgrund dieses Abkommens anwendbaren Unions-
rechts dahin gehend zu verstehen, dass sie Bezugnahmen auf die ein-
schldgigen Unionsrechtsakte umfassen, mit denen diese Bestimmungen
erginzt oder umgesetzt werden.

Artikel 7

Bezugnahmen auf die Union und auf Mitgliedstaaten

(1)  Fir die Zwecke dieses Abkommens sind alle Bezugnahmen in
Bestimmungen des aufgrund dieses Abkommens anwendbaren Unions-
rechts auf Mitgliedstaaten und die zustindigen Behorden von Mitglied-
staaten auch als Bezugnahmen auf das Vereinigte Konigreich und seine
zustidndigen Behorden zu verstehen, aufler in Bezug auf

a) die Benennung, Ernennung oder Wahl der Mitglieder der Organe,
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie die Beteiligung
an der Beschlussfassung und die Teilnahme an den Sitzungen der
Organe;

b) die Beteiligung an der Beschlussfassung und Leitung der Einrichtun-
gen und sonstigen Stellen der Union;

¢) die Teilnahme an den Sitzungen der in Artikel 3 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und des
Rates (*) genannten Ausschiisse, der Sachverstdndigengruppen der
Kommission oder anderer dhnlicher Gremien oder an den Sitzungen
der Sachverstiandigengruppen oder dhnlicher Gremien der Einrichtun-
gen und sonstigen Stellen der Union, sofern in diesem Abkommen
nichts anderes bestimmt ist.

(*) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates

vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grund-
sitze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfithrungs-
befugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABL. L 55 vom 28.2.2011,
S. 13).
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(2) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, sind
Bezugnahmen auf die Union auch als Bezugnahmen auf Euratom zu
verstehen.

Artikel 8

Zugang zu Netzwerken, Informationssystemen und Datenbanken

Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, verliert das
Vereinigte Konigreich am Ende des Ubergangszeitraums die Zugangs-
berechtigung fiir alle Netzwerke, Informationssysteme und Datenban-
ken, die auf der Grundlage des Unionsrechts eingerichtet wurden. Das
Vereinigte Konigreich trifft geeignete Mafinahmen, um sicherzustellen,
dass es nicht auf Netzwerke, Informationssysteme oder Datenbanken
zugreift, fiir die es keine Zugangsberechtigung mehr besitzt.

TEIL ZWEI
RECHTE DER BURGER

TITEL 1

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 9

Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieses Teils und unbeschadet des Titels III bezeichnet
der Ausdruck

a) ,,Familienangehorige die folgenden Personen ungeachtet ihrer
Staatsangehoérigkeit, die in den personlichen Anwendungsbereich
nach Artikel 10 dieses Abkommens fallen:

i) Familienangehodrige von Unionsbiirgern oder Familienangehorige
britischer Staatsangehdriger im Sinne des Artikels 2 Nummer 2
der Richtlinie 2004/38/EG des Europdischen Parlaments und des
Rates (°);

ii) andere als die in Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2004/38/EG
genannten Personen, deren Anwesenheit fiir Unionsbiirger oder
britische Staatsangehdrige notwendig ist, damit diesen Unions-
biirgern oder britischen Staatsangehdrigen ein in diesem Teil ge-
wihrtes Aufenthaltsrecht nicht vorenthalten wird;

b) ,,Grenzgénger” Unionsbiirger oder britische Staatsangehoérige, die in
einem oder mehreren Staaten, in denen sie nicht wohnen, eine wirt-
schaftliche Téatigkeit nach Artikel 45 oder 49 AEUV ausiiben;

¢) ,,Aufnahmestaat

(°) Richtlinie 2004/38/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2004 iiber das Recht der Unionsbiirger und ihrer Familienangeho-
rigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und auf-
zuhalten, zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Auf-
hebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG,  72/194/EWG,
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und
93/96/EWG (ABL L 158 vom 30.4.2004, S. 77).
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i) im Falle von Unionsbiirgern und ihren Familienangehérigen das
Vereinigte Koénigreich, wenn sie dort vor Ende des Ubergangs-
zeitraums ihr Aufenthaltsrecht im Einklang mit dem Unionsrecht
ausgeiibt haben und danach weiter dort wohnen;

ii) im Falle von britischen Staatsangehdrigen und ihren Familien-
angehorigen den Mitgliedstaat, in dem sie vor Ende des Uber-
gangszeitraums ihr Aufenthaltsrecht im Einklang mit dem Uni-
onsrecht ausgeiibt haben und in dem sie danach weiter wohnen;

d) ,,Arbeitsstaat™

i) im Falle von Unionsbiirgern das Vereinigte Konigreich, wenn sie
dort vor Ende des Ubergangszeitraums eine wirtschaftliche Tatig-
keit als Grenzgénger ausgelibt haben und danach weiter ausiiben;

ii) im Falle von britischen Staatsangehérigen einen Mitgliedstaat, in
dem sie vor Ende des Ubergangszeitraums eine wirtschaftliche
Tatigkeit als Grenzgénger ausgeiibt haben und danach weiter aus-
uben;

e) ,,Sorgerecht” das Sorgerecht im Sinne des Artikels 2 Nummer 9 der
Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates (°), einschlieBlich des
Sorgerechts, das durch Entscheidung oder kraft Gesetzes oder durch
eine rechtlich verbindliche Vereinbarung begriindet wurde.

Artikel 10

Personlicher Anwendungsbereich

(1)  Dieser Teil gilt unbeschadet des Titels III fiir die folgenden Per-
sonen:

a) Unionsbiirger, die ihr Recht auf Aufenthalt im Vereinigten Konig-
reich vor Ende des Ubergangszeitraums im Einklang mit dem Uni-
onsrecht ausgeiibt haben und danach weiter dort wohnen;

b) britische Staatsangehdrige, die ihr Recht auf Aufenthalt in einem
Mitgliedstaat vor Ende des Ubergangszeitraums im Einklang mit
dem Unionsrecht ausgeiibt haben und danach weiter dort wohnen;

¢) Unionsbiirger, die ihr Recht als Grenzgénger im Vereinigten Konig-
reich vor Ende des Ubergangszeitraums im Einklang mit dem Uni-
onsrecht ausgeiibt haben und danach weiter ausiiben;

d) britische Staatsangehorige, die ihr Recht als Grenzgénger in einem
oder mehreren Mitgliedstaaten vor Ende des Ubergangszeitraums im
Einklang mit dem Unionsrecht ausgeiibt haben und danach weiter
austiiben;

(°) Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 {iber die

Zustandigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (ABI. L 338 vom
23.12.2003, S. 1).
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e) Familienangehorige der unter den Buchstaben a bis d genannten
Personen, sofern sie eine der folgenden Voraussetzungen erfiillen:

i) vor Ende des Ubergangszeitraums haben sie im Einklang mit
dem Unionsrecht im Aufnahmestaat gewohnt und wohnen da-
nach weiter dort;

ii) vor Ende des Ubergangszeitraums waren sie direkt mit einer
unter den Buchstaben a bis d genannten Person verwandt und
haben auBlerhalb des Aufnahmestaats gewohnt, vorausgesetzt, sie
erfillen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach diesem Teil um
Aufenthalt ersuchen, um der unter den Buchstaben a bis d des
vorliegenden Absatzes genannten Person nachzuziehen, die Vo-
raussetzungen des Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie
2004/38/EG;

iii) sie wurden nach Ende des Ubergangszeitraums innerhalb oder
aullerhalb des Aufnahmestaats als Kinder von unter den Buch-
staben a bis d genannten Personen geboren oder von diesen
Personen rechtmdBig adoptiert und erfiillen zu dem Zeitpunkt,
zu dem sie nach diesem Teil um Aufenthalt ersuchen, um der
unter den Buchstaben a bis d des vorliegenden Absatzes genann-
ten Person nachzuziehen, die Voraussetzungen des Artikels 2
Nummer 2 Buchstabe ¢ der Richtlinie 2004/38/EG sowie eine
der folgenden Voraussetzungen:

— beide Eltern sind unter den Buchstaben a bis d genannte
Personen,

— der eine Elternteil ist eine unter den Buchstaben a bis d
genannte Person, der andere besitzt die Staatsangehorigkeit
des Aufnahmestaats, oder

— der eine Elternteil ist eine unter den Buchstaben a bis d
genannte Person und hat im Einklang mit den anwendbaren
Vorschriften des Familienrechts eines Mitgliedstaats oder des
Vereinigten Konigreichs, einschlieBlich der anwendbaren
Vorschriften des Internationalen Privatrechts, nach denen
das nach dem Recht eines Drittstaats begriindete Sorgerecht
in dem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Konigreich ins-
besondere im Hinblick auf das Kindeswohl anerkannt wird,
und unbeschadet der normalen Wirkung dieser anwendbaren
Vorschriften des Internationalen Privatrechts (7) das alleinige
oder gemeinsame Sorgerecht fiir das Kind;

f) Familienangehérige, die vor Ende des Ubergangszeitraums im Ein-
klang mit den Artikeln 12 und 13, Artikel 16 Absatz 2 und den
Artikeln 17 und 18 der Richtlinie 2004/38/EG im Aufnahmestaat
gewohnt haben und danach weiter dort wohnen.

(2) Unter Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben a und b der Richtlinie
2004/38/EG fallende Personen, deren Aufenthalt vor Ende des Uber-
gangszeitraums vom Aufnahmestaat nach seinen nationalen Rechtsvor-
schriften im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 der genannten Richtlinie
erleichtert wurde, behalten ihr Recht auf Aufenthalt im Aufnahmestaat
im Einklang mit diesem Teil, sofern sie danach weiter im Aufnahme-
staat wohnen.

(") Der Begriff ,,Sorgerecht” ist im Einklang mit Artikel 2 Nummer 9 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2201/2003 auszulegen. Er umfasst daher das Sorgerecht,
das durch Entscheidung oder kraft Gesetzes oder durch eine rechtlich ver-
bindliche Vereinbarung begriindet wurde.
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(3)  Absatz 2 gilt auch fiir unter Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben a und
b der Richtlinie 2004/38/EG fallende Personen, die vor Ende des Uber-
gangszeitraums die Erleichterung der Einreise und des Aufenthalts be-
antragt haben und deren Aufenthalt danach vom Aufnahmestaat nach
seinen nationalen Rechtsvorschriften erleichtert wird.

(4)  Unbeschadet eines etwaigen personlichen Aufenthaltsrechts der
betroffenen Personen erleichtert der Aufnahmestaat nach seinen natio-
nalen Rechtsvorschriften im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe
b der Richtlinie 2004/38/EG die Einreise und den Aufenthalt des Le-
benspartners, mit dem die unter Absatz 1 Buchstaben a bis d des vor-
liegenden Artikels genannte Person eine ordnungsgemidf3 bescheinigte
dauerhafte Beziehung eingegangen ist, wenn der Lebenspartner vor
Ende des Ubergangszeitraums auBerhalb des Aufnahmestaats gewohnt
hat, vorausgesetzt, dass die Beziehung vor Ende des Ubergangszeit-
raums dauerhaft war und zu dem Zeitpunkt, zu dem der Lebenspartner
nach diesem Teil um Aufenthalt ersucht, weiter besteht.

(5) In den Féllen der Absdtze 3 und 4 fiihrt der Aufnahmemitglied-
staat eine eingehende Untersuchung der personlichen Umstinde der
betroffenen Personen durch und begriindet eine etwaige Verweigerung
der Einreise oder des Aufenthalts dieser Personen.

Artikel 11
Kontinuitat des Aufenthalts
Die Kontinuitdt des Aufenthalts fiir die Zwecke der Artikel 9 und 10

wird durch die in Artikel 15 Absatz 2 genannten Abwesenheiten nicht
beriihrt.

Ein Recht auf Daueraufenthalt, das vor Ende des Ubergangszeitraums
nach der Richtlinie 2004/38/EG erworben wurde, wird nicht als durch
Abwesenheit vom Aufnahmestaat wiahrend eines in Artikel 15 Absatz 3
genannten Zeitraums verloren behandelt.

Artikel 12
Diskriminierungsverbot
Im Anwendungsbereich dieses Teils ist unbeschadet darin enthaltender
besonderer Bestimmungen jede Diskriminierung aus Griinden der
Staatsangehdrigkeit im Sinne des Artikels 18 Absatz 1 AEUV in Bezug

auf die in Artikel 10 dieses Abkommens genannten Personen im Auf-
nahmestaat und im Arbeitsstaat verboten.

TITEL 11
RECHTE UND PFLICHTEN

Kapitel 1

RECHTE IM ZUSAMMENHANG MIT AUFENTHALT
UND AUFENTHALTSDOKUMENTEN

Artikel 13
Aufenthaltsrechte
(1)  Unionsbiirger und britische Staatsangehdrige haben das Recht,

sich mit den Beschriankungen und unter den Bedingungen, die in Ar-
tikel 21, 45 oder 49 AEUV sowie in Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7
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Absatz 1 Buchstabe a, b oder c, Artikel 7 Absatz 3, Artikel 14, Ar-
tikel 16 Absatz 1 oder Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 2004/38/EG
vorgesehen sind, im Aufnahmestaat aufzuhalten.

(2)  Familienangehorige, die entweder Unionsbiirger oder britische
Staatsangehodrige sind, haben das Recht, sich nach Artikel 21 AEUV
sowie Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d, Artikel 12
Absatz 1 oder 3, Artikel 13 Absatz 1, Artikel 14, Artikel 16 Absatz 1
oder Artikel 17 Absdtze 3 und 4 der Richtlinie 2004/38/EG vorbehalt-
lich der in diesen Bestimmungen vorgesehenen Beschrinkungen und
Bedingungen im Aufnahmestaat aufzuhalten.

(3) Familienangehdrige, die weder Unionsbiirger noch britische
Staatsangehodrige sind, haben das Recht, sich nach Artikel 21 AEUV
sowie Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 12 Absatz 2 oder
3, Artikel 13 Absatz 2, Artikel 14, Artikel 16 Absatz 2, Artikel 17
Absatz 3 oder 4 oder Artikel 18 der Richtlinie 2004/38/EG vorbehaltlich
der in diesen Bestimmungen vorgesehenen Beschrankungen und Bedin-
gungen im Aufnahmestaat aufzuhalten.

(4)  Der Aufnahmestaat darf den in den Absétzen 1, 2 und 3 genann-
ten Personen nur die in diesem Titel vorgesehenen Beschrinkungen
oder Bedingungen fiir die Erlangung, die Aufrechterhaltung oder den
Verlust von Aufenthaltsrechten auferlegen. Bei der Anwendung der in
diesem Titel vorgesehenen Beschrinkungen und Bedingungen darf Er-
messen nur zugunsten der betroffenen Person ausgeiibt werden.

Artikel 14

Recht auf Ausreise und Einreise

(1)  Unionsbiirger und britische Staatsangehorige, ihre jeweiligen Fa-
milienangehdrigen sowie sonstige im Einklang mit den in diesem Titel
vorgesehenen Bedingungen im Hoheitsgebiet des Aufnahmestaats woh-
nende Personen, die — im Falle der Unionsbiirger und britischen Staats-
angehorigen — einen giiltigen nationalen Personalausweis oder Reisepass
bezichungsweise — im Falle ihrer jeweiligen Familienangehérigen und
sonstiger Personen, die keine Unionsbiirger oder britischen Staatsange-
horigen sind — einen giiltigen Reisepass mit sich fithren, haben nach
Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie
2004/38/EG das Recht, den Aufnahmestaat zu verlassen, und das Recht,
wieder in den Aufhahmestaat einzureisen.

Fiinf Jahre nach Ende des Ubergangszeitraums kann der Aufnahmestaat
beschlieBen, fiir die Einreise in sein Hoheitsgebiet oder die Ausreise aus
seinem Hoheitsgebiet nationale Personalausweise nicht mehr anzuerken-
nen, wenn diese Personalausweise keinen den geltenden Normen der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation fiir die biometrische Identifi-
zierung entsprechenden Chip enthalten.

(2)  Von Inhabern eines nach Artikel 18 oder 26 ausgestellten giilti-
gen Dokuments wird weder ein Ausreisevisum noch ein Einreisevisum
noch eine gleichwertige Formalitét verlangt.
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(3)  Verlangt der Aufnahmestaat von Familienangehorigen, die dem
Unionsbiirger oder dem britischen Staatsangehérigen nach Ende des
Ubergangszeitraums nachziehen, ein Einreisevisum, so trifft der Auf-
nahmestaat alle notwendigen Mallnahmen, um diesen Personen dic Be-
schaffung der erforderlichen Visa zu erleichtern. Diese Visa werden so
bald wie moglich nach einem beschleunigten Verfahren unentgeltlich
erteilt.

Artikel 15
Recht auf Daueraufenthalt

(1)  Unionsbiirger und britische Staatsangehorige sowie ihre jeweili-
gen Familienangehorigen, die sich im Einklang mit dem Unionsrecht
finf Jahre lang oder wihrend des in Artikel 17 der Richtlinie
2004/38/EG genannten Zeitraums ununterbrochen rechtmifBig im Auf-
nahmestaat aufgehalten haben, haben das Recht, sich unter den Voraus-
setzungen der Artikel 16, 17 und 18 der Richtlinie 2004/38/EG auf
Dauer im Aufnahmestaat aufzuhalten. Bei der Berechnung des fiir den
Erwerb des Rechts auf Daueraufenthalt erforderlichen Zeitraums werden
die Zeiten des rechtmidBigen Aufenthalts oder der Erwerbstitigkeit im
Einklang mit dem Unionsrecht vor und nach Ende des Ubergangszeit-
raums beriicksichtigt.

(2) Die Kontinuitdt des Aufenthalts fiir die Zwecke des Erwerbs des
Rechts auf Daueraufenthalt wird nach Artikel 16 Absatz 3 und Arti-
kel 21 der Richtlinie 2004/38/EG bestimmt.

(3) Wenn das Recht auf Daueraufenthalt erworben wurde, flihrt nur
die Abwesenheit vom Aufnahmestaat, die fiinf aufeinanderfolgende
Jahre Uberschreitet, zu seinem Verlust.

Artikel 16

Kumulierung von Zeiten

Unionsbiirger und britische Staatsangehdrige sowie ihre jeweiligen Fa-
milienangehdrigen, die sich vor Ende des Ubergangszeitraums im Ein-
klang mit den Voraussetzungen des Artikels 7 der Richtlinie
2004/38/EG weniger als fiinf Jahre lang rechtméBig im Aufnahmestaat
aufgehalten haben, haben das Recht, das Recht auf Daueraufenthalt
unter den Voraussetzungen des Artikels 15 dieses Abkommens zu er-
werben, sobald sie die erforderlichen Aufenthaltszeiten vollendet haben.
Bei der Berechnung des fiir den Erwerb des Rechts auf Daueraufenthalt
erforderlichen Zeitraums werden die Zeiten des rechtméfigen Aufent-
halts oder der Erwerbstitigkeit im Einklang mit dem Unionsrecht vor
und nach Ende des Ubergangszeitraums beriicksichtigt.

Artikel 17

Status und Anderungen

(1) Das Recht von Unionsbiirgern und britischen Staatsangehdrigen
sowie ihrer jeweiligen Familienangehorigen, sich unmittelbar auf diesen
Teil zu berufen, wird nicht beriihrt, wenn sich ihr Status, zum Beispiel
als Student, Arbeitnehmer, Selbststindiger oder Nichterwerbsperson,
4ndert. Personen, die am Ende des Ubergangszeitraums ein Aufenthalts-
recht als Familienangehdrige von Unionsbiirgern oder britischen Staats-
angehorigen geniefen, kdnnen nicht Personen im Sinne des Artikels 10
Absatz 1 Buchstaben a bis d werden.
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(2) Die in diesem Titel vorgesehenen Rechte fiir die Familienange-
hérigen, die vor Ende des Ubergangszeitraums Unionsbiirgern oder bri-
tischen Staatsangehorigen gegeniiber unterhaltsberechtigt sind, werden
auch nach Ende des Unterhaltsanspruchs aufrechterhalten.

Artikel 18

Ausstellung von Aufenthaltsdokumenten

(1) Der Aufnahmestaat kann von Unionsbiirgern oder britischen
Staatsangehorigen, ihren jeweiligen Familienangehorigen sowie sons-
tigen Personen, die sich im Einklang mit den in diesem Titel vorgese-
henen Bedingungen in seinem Hoheitsgebiet aufhalten, verlangen, dass
sie einen neuen Aufenthaltsstatus, der die Rechte nach diesem Titel
verleiht, und ein Dokument zum Nachweis dieses Status, das in digitaler
Form ausgegeben werden kann, beantragen.

Die Beantragung dieses Aufenthaltsstatus unterliegt den folgenden Be-
dingungen:

a) Zweck des Antragsverfahrens ist es, zu priifen, ob dem Antragsteller
die in diesem Titel vorgesehenen Aufenthaltsrechte zustehen. Ist
dies der Fall, so hat der Antragsteller Anspruch darauf, dass ihm
der Aufenthaltsstatus und das Dokument zum Nachweis dieses Sta-
tus gewdhrt werden.

b) Fiir Personen, die sich vor Ende des Ubergangszeitraums im Auf-
nahmestaat authalten, betréigt die Frist fiir die Stellung des Antrags
mindestens 6 Monate nach Ende des Ubergangszeitraums.

Fiir Personen, die nach diesem Titel das Recht haben, nach Ende
des Ubergangszeitraums einen Aufenthalt im Aufnahmestaat zu be-
ginnen, endet die Frist fiir die Stellung des Antrags 3 Monate nach
ihrer Ankunft oder mit Ablauf der in Unterabsatz 1 genannten Frist,
wobei der spitere Zeitpunkt maB3gebend ist.

Eine Bescheinigung {iber die Beantragung des Aufenthaltsstatus
wird unverziiglich ausgestellt.

¢) Die unter Buchstabe b genannte Frist fiir die Stellung des Antrags
verlangert sich automatisch um ein Jahr, wenn die Union dem Ver-
einigten Konigreich oder das Vereinigte Konigreich der Union mit-
geteilt hat, dass technische Probleme den Aufnahmestaat daran hin-
dern, den Antrag zu registrieren oder die unter Buchstabe b ge-
nannte Bescheinigung tiber die Beantragung auszustellen. Der Auf-
nahmestaat veroffentlicht diese Mitteilung und stellt zeitnah geeig-
nete Offentliche Informationen fiir die betroffenen Personen bereit.

d) Wird die unter Buchstabe b genannte Frist fiir die Stellung des
Antrags von den betroffenen Personen nicht eingehalten, so priifen
die zustidndigen Behorden alle Umstinde und Griinde, wegen denen
die Frist nicht eingehalten wurde, und gestatten diesen Personen,
den Antrag innerhalb einer angemessenen zusitzlichen Frist zu stel-
len, sofern verniinftige Griinde fiir die Fristiiberschreitung vorliegen.

e) Der Aufnahmestaat stellt sicher, dass Verwaltungsverfahren fiir die
Antrdge reibungslos funktionieren, transparent und einfach sind und
dass unnétiger Verwaltungsaufwand vermieden wird.
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g)

h)

)

k)

Die Antragsformulare miissen kurz, einfach, benutzerfreundlich und
an den Kontext dieses Abkommens angepasst sein; Antrige, die von
Familien gleichzeitig gestellt werden, sind zusammen zu priifen.

Das Dokument zum Nachweis des Status wird unentgeltlich oder
gegen Entrichtung eines Betrags ausgestellt, der die Gebiihr fiir die
Ausstellung entsprechender Dokumente fiir Biirger oder Staatsange-
horige des Aufnahmestaats nicht tlibersteigt.

Personen, die vor Ende des Ubergangszeitraums ein nach Artikel 19
oder 20 der Richtlinie 2004/38/EG ausgestelltes giiltiges Dauerauf-
enthaltsdokument besitzen oder ein giiltiges inlédndisches Einwan-
derungsdokument besitzen, das ein dauerhaftes Recht auf Aufenthalt
im Aufnahmestaat verleiht, haben das Recht, dieses Dokument in-
nerhalb des unter Buchstabe b des vorliegenden Absatzes genannten
Zeitraums auf Antrag nach einer Uberpriifung ihrer Identitit, einer
Strafregister- und Sicherheitsiiberpriifung nach Buchstabe p des vor-
liegenden Absatzes und der Bestétigung ihres andauernden Aufent-
halts gegen ein neues Aufenthaltsdokument umzutauschen; dieses
neue Aufenthaltsdokument wird unentgeltlich ausgestellt.

Die Identitét der Antragsteller wird im Falle von Unionsbiirgern und
britischen Staatsangehorigen durch Vorlage eines giiltigen Reisepas-
ses oder nationalen Personalausweises und im Falle ihrer jeweiligen
Familienangehdrigen und sonstiger Personen, die keine Unionsbiir-
ger oder britischen Staatsangehorigen sind, durch Vorlage eines
giiltigen Reisepasses iiberpriift; die Anerkennung dieser Ausweis-
papiere darf von keinem anderen Kriterium als der Giiltigkeit des
Ausweispapiers abhidngig gemacht werden. Wird das Ausweispapier
von den zustindigen Behorden des Aufnahmestaats wihrend der
Priifung des Antrags einbehalten, so gibt der Aufnahmestaat das
Ausweispapier auf Antrag unverziiglich zuriick, bevor iiber den An-
trag entschieden worden ist.

Andere Belege als Ausweispapiere, zum Beispiel Personenstands-
urkunden, konnen in Kopie iibermittelt werden. Originalbelege diir-
fen nur in besonderen Fillen verlangt werden, wenn begriindete
Zweifel an der Echtheit der {ibermittelten Belege bestehen.

Von Unionsbiirgern und britischen Staatsangehérigen darf der Auf-
nahmestaat zusdtzlich zu den unter Buchstabe i des vorliegenden
Absatzes genannten Ausweispapieren nur die Vorlage der in Arti-
kel 8 Absatz 3 der Richtlinie 2004/38/EG genannten folgenden
Belege verlangen:

i) wenn sie sich als Arbeitnehmer oder Selbststindige nach Arti-
kel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2004/38/EG im Auf-
nahmestaat aufhalten: Einstellungsbestitigung des Arbeitgebers
oder Beschéftigungsbescheinigung beziehungsweise Nachweis
der Selbststandigkeit,

ii) wenn sie sich als Nichterwerbspersonen nach Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b der Richtlinie 2004/38/EG im Aufnahmestaat auf-
halten: Nachweis, dass sie fiir sich und ihre Familienangehdri-
gen iiber ausreichende Existenzmittel verfligen, sodass sie wih-
rend ihres Aufenthalts keine Sozialhilfeleistungen des Aufnah-
mestaats in Anspruch nehmen miissen, und dass sie und ihre
Familienangehorigen iiber einen umfassenden Krankenversiche-
rungsschutz im Aufnahmestaat verfiigen, oder
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D)

iii) wenn sie sich als Studenten nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe
¢ der Richtlinie 2004/38/EG im Aufnahmestaat aufhalten: Be-
scheinigung iiber die Einschreibung bei einer Einrichtung, die
vom Aufnahmestaat aufgrund seiner Rechtsvorschriften oder
seiner Verwaltungspraxis anerkannt oder finanziert wird, Be-
scheinigung iiber einen umfassenden Krankenversicherungs-
schutz und Erkldrung oder gleichwertiger Nachweis, dass sie
fiir sich und ihre Familienangehdrigen iiber ausreichende Exis-
tenzmittel verfligen, sodass sie wahrend ihres Aufenthalts keine
Sozialhilfeleistungen des Aufnahmestaats in Anspruch nehmen
miissen. Der Aufnahmestaat darf nicht verlangen, dass sich
diese Erkldrung auf einen bestimmten Existenzmittelbetrag be-
zieht.

Auf die Voraussetzung ausreichender Existenzmittel findet Artikel 8
Absatz 4 der Richtlinie 2004/38/EG Anwendung.

Von Familienangehorigen, die unter Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe
e Ziffer i oder Artikel 10 Absatz 2 oder 3 dieses Abkommens fallen
und die nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d oder Artikel 7 Absatz
2 der Richtlinie 2004/38/EG im Aufnahmestaat wohnen, darf der
Aufnahmestaat zusétzlich zu den unter Buchstabe i des vorliegenden
Absatzes genannten Ausweispapieren nur die Vorlage der in Arti-
kel 8 Absatz 5 oder Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie 2004/38/EG
genannten folgenden Belege verlangen:

i) Bescheinigung iiber das Bestehen einer familidren Beziehung
oder eingetragenen Partnerschaft;

ii) Anmeldebescheinigung des Unionsbiirgers oder des britischen
Staatsangehdrigen, bei dem sie wohnen, oder, wenn kein An-
meldesystem besteht, anderer Nachweis, dass der betreffende
Unionsbiirger oder britische Staatsangehorige sich tatsdchlich
im Aufnahmestaat aufhilt;

iii) im Falle von Verwandten in gerader absteigender Linie, die das
21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder denen Unterhalt
gewdhrt wird, und von Verwandten in gerader aufsteigender
Linie, denen Unterhalt gewihrt wird, sowie im Falle solcher
Verwandten des Ehegatten oder eingetragenen Partners: urkund-
licher Nachweis, dass die Voraussetzungen des Artikels 2 Ab-
satz 2 Buchstabe ¢ oder d der Richtlinie 2004/38/EG erfiillt
sind;

iv) im Falle der in Artikel 10 Absatz 2 oder 3 dieses Abkommens
genannten Personen: von der zustdndigen Behorde im Aufnah-
mestaat nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2004/38/EG aus-
gestelltes Dokument.

Auf die Voraussetzung ausreichender Existenzmittel fiir Familien-
angehorige, die selbst Unionsbiirger oder britische Staatsangehorige
sind, findet Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 2004/38/EG Anwen-
dung.

Von Familienangehérigen, die unter Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe
e Ziffer i1 oder Artikel 10 Absatz 4 dieses Abkommens fallen, darf
der Aufnahmestaat zusitzlich zu den unter Buchstabe i des vorlie-
genden Absatzes genannten Ausweispapieren nur die Vorlage der in
Artikel 8 Absatz 5 und Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie
2004/38/EG genannten folgenden Belege verlangen:
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p)

Q)

i) Bescheinigung iiber das Bestehen einer familidren Beziehung
oder einer eingetragenen Partnerschaft;

ii) Anmeldebescheinigung des Unionsbiirgers oder des britischen
Staatsangehdrigen, dem sie in den Aufnahmestaat nachzichen,
oder, wenn kein Anmeldesystem besteht, anderer Nachweis iiber
den Aufenthalt des betreffenden Unionsbiirgers oder britischen
Staatsangehorigen im Aufnahmestaat;

iii) im Falle von Ehegatten oder eingetragenen Partnern: Bescheini-
gung iiber das Bestehen einer familidren Beziehung oder einer
eingetragenen Partnerschaft vor Ende des Ubergangszeitraums;

iv) im Falle von Verwandten in gerader absteigender Linie, die das
21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder denen Unterhalt
gewidhrt wird, und von Verwandten in gerader aufsteigender
Linie, denen Unterhalt gewihrt wird, sowie im Falle solcher
Verwandten des Ehegatten oder eingetragenen Partners: urkund-
licher Nachweis, dass sie vor Ende des Ubergangszeitraums mit
Unionsbiirgern oder britischen Staatsangehdrigen verwandt wa-
ren und die Voraussetzungen des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe
¢ oder d der Richtlinie 2004/38/EG in Bezug auf das Alter oder
den Unterhaltsanspruch erfiillen;

v) im Falle der in Artikel 10 Absatz 4 dieses Abkommens genann-
ten Personen: Nachweis, dass eine dauerhafte Bezichung mit
Unionsbiirgern oder britischen Staatsangehorigen vor Ende des
Ubergangszeitraums bestanden hat und danach weiter besteht.

In anderen als den unter den Buchstaben k, 1 und m vorgesehenen
Féllen darf der Aufnahmestaat von den Antragstellern nicht die
Vorlage von Belegen verlangen, die iiber das hinausgehen, was
unbedingt erforderlich und verhidltnismifBig ist, um nachzuweisen,
dass die Voraussetzungen fiir das Aufenthaltsrecht nach diesem Titel
erfiillt sind.

Die zustdndigen Behorden des Aufnahmestaats helfen den Antrag-
stellern, ihre Berechtigung nachzuweisen und Fehler oder Auslas-
sungen in ihren Antrdgen zu vermeiden; sie geben den Antragstel-
lern Gelegenheit, erginzende Nachweise vorzulegen und Mingel,
Fehler oder Auslassungen zu beheben.

Eine systematische Strafregister- und Sicherheitsiiberpriifung der
Antragsteller darf nur vorgenommen werden, um festzustellen, ob
die in Artikel 20 dieses Abkommens vorgesehenen Beschriankungen
anwendbar sein konnten. Zu diesem Zweck kann von den Antrag-
stellern verlangt werden, strafrechtliche Verurteilungen anzugeben,
die nach dem Recht des Urteilsstaats zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung in ihrem Strafregisterauszug erscheinen. Der Aufnahmestaat
kann, wenn er dies fiir unerldsslich hilt, auf Anfragen an andere
Staaten wegen Vorstrafen das in Artikel 27 Absatz 3 der Richtlinie
2004/38/EG vorgesehene Verfahren anwenden.

Das neue Aufenthaltsdokument muss eine Erkldrung enthalten, dass
es im Einklang mit diesem Abkommen ausgestellt wurde.
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r) Gegen Entscheidungen, mit denen die Gewéhrung des Aufenthalts-
status abgelehnt wird, muss der Antragsteller einen Rechtsbehelf bei
einem Gericht oder gegebenenfalls bei einer Behdrde im Aufnahme-
staat einlegen konnen. Im Rechtsbehelfsverfahren sind die Recht-
maBigkeit der Entscheidung sowie die Tatsachen und die Umsténde,
auf denen die Entscheidung beruht, zu iiberpriifen. Solche Rechts-
behelfsverfahren gewéhrleisten, dass die Entscheidung nicht unver-
héltnisméBig ist.

(2) Waihrend des in Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels
genannten Zeitraums und seiner moglichen Verldngerung um ein Jahr
nach Buchstabe ¢ des genannten Absatzes wird davon ausgegangen,
dass alle in diesem Teil vorgesehenen Rechte fiir Unionsbiirger oder
britische Staatsangehorige, ihre jeweiligen Familienangehorigen und
sonstige Personen, die sich im Aufnahmestaat aufhalten, unter den Be-
dingungen und mit den Beschrinkungen gelten, die in Artikel 20 vor-
gesehen sind.

(3)  Bis zu einer abschlieenden Entscheidung der zustiandigen Behor-
den iiber einen Antrag nach Absatz 1 und bis zum Erlass eines rechts-
kréftigen Urteils im Falle eines gerichtlichen Rechtsbehelfs, der gegen
die Ablehnung eines solchen Antrags durch die zustindigen Verwal-
tungsbehorden eingelegt wurde, wird davon ausgegangen, dass alle in
diesem Teil vorgesechenen Rechte, auch Artikel 21 iiber Garantien und
Rechtsschutz, fiir den Antragsteller unter den in Artikel 20 Absatz 4
vorgesehenen Bedingungen gelten.

(4) Hat sich ein Aufnahmestaat dafiir entschieden, von Unionsbiir-
gern oder britischen Staatsangehdrigen, ihren Familienangehdrigen und
sonstigen Personen, die sich im Einklang mit den in diesem Titel vor-
gesehenen Bedingungen in seinem Hoheitsgebiet aufhalten, nicht zu
verlangen, den als Voraussetzung fiir einen rechtméfigen Aufenthalt
in Absatz 1 genannten neuen Aufenthaltsstatus zu beantragen, so haben
die fir Aufenthaltsrechte nach diesem Titel infrage kommenden Per-
sonen das Recht, unter den Voraussetzungen der Richtlinie 2004/38/EG
ein Aufenthaltsdokument zu erhalten, das in digitaler Form ausgegeben
werden kann und das eine Erkldrung enthalten muss, dass es im Ein-
klang mit diesem Abkommen ausgestellt wurde.

Artikel 19

Ausstellung von Aufenthaltsdokumenten wihrend des
Ubergangszeitraums

(1)  Wihrend des Ubergangszeitraums kann ein Aufnahmestaat gestat-
ten, dass ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens auf freiwil-
liger Basis ein Antrag auf einen Aufenthaltsstatus oder ein Aufenthalts-
dokument nach Artikel 18 Absdtze 1 und 4 gestellt wird.

(2) Die Entscheidung, einem solchen Antrag stattzugeben oder ihn
abzulehnen, ergeht nach Artikel 18 Absédtze 1 und 4. Entscheidungen
nach Artikel 18 Absatz 1 werden erst nach Ende des Ubergangszeit-
raums wirksam.

(3)  Wird einem Antrag nach Artikel 18 Absatz 1 vor Ende des Uber-
gangszeitraums stattgegeben, so darf der Aufnahmestaat die Entschei-
dung zur Zuerkennung des Aufenthaltsstatus vor Ende des Ubergangs-
zeitraums nur aus den in Kapitel VI und Artikel 35 der Richtlinie
2004/38/EG genannten Griinden widerrufen.
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(4)  Wird ein Antrag vor Ende des Ubergangszeitraums abgelehnt, so
kann der Antragsteller vor Ablauf der in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe
b genannten Frist jederzeit einen neuen Antrag stellen.

(5)  Unbeschadet des Absatzes 4 stehen die Rechtsbehelfsverfahren
nach Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe r ab dem Tag der Entscheidung
iber die Ablehnung eines Antrags nach Absatz 2 des vorliegenden
Artikels zur Verfiigung.

Artikel 20

Beschrinkungen des Aufenthalts- und des Einreiserechts

(1)  Das Verhalten von Unionsbiirgern oder britischen Staatsangehd-
rigen, ihren Familienangehorigen und sonstigen Personen, die Rechte
nach diesem Titel ausiiben, wird nach Kapitel VI der Richtlinie
2004/38/EG gepriift, wenn dieses Verhalten vor Ende des Ubergangs-
zeitraums stattgefunden hat.

(2) Das Verhalten von Unionsbiirgern oder britischen Staatsangehd-
rigen, ihren Familienangehorigen und sonstigen Personen, die Rechte
nach diesem Titel ausiiben, darf einen Grund fiir die Beschrinkung
des Aufenthaltsrechts durch den Aufnahmestaat oder des Einreiserechts
durch den Arbeitsstaat nach den nationalen Rechtsvorschriften darstel-
len, wenn dieses Verhalten nach Ende des Ubergangszeitraums statt-
gefunden hat.

(3) Der Aufnahmestaat oder der Arbeitsstaat kann die MaBinahmen
erlassen, die notwendig sind, um die durch diesen Titel verlichenen
Rechte im Falle eines Missbrauchs dieser Rechte oder von Betrug wie
in Artikel 35 der Richtlinie 2004/38/EG vorgesehen zu verweigern,
aufzuheben oder zu widerrufen. Fiir diese MaBBnahmen gelten die Ver-
fahrensgarantien nach Artikel 21 dieses Abkommens.

(4)  Der Aufnahmestaat oder der Arbeitsstaat kann Antragsteller, die
von seinem Hoheitsgebiet aus betriigerische oder missbrauchliche An-
trige gestellt haben, unter den in der Richtlinie 2004/38/EG und ins-
besondere ihren Artikeln 31 und 35 vorgesehenen Bedingungen abschie-
ben, auch wenn im Falle eines gerichtlichen Rechtsbehelfs, der gegen
die Ablehnung eines solchen Antrags eingelegt wurde, noch kein rechts-
kréftiges Urteil ergangen ist.

Artikel 21

Garantien und Rechtsschutz

Firr Entscheidungen des Aufnahmestaats, durch die die Aufenthalts-
rechte der in Artikel 10 dieses Abkommens genannten Personen be-
schrinkt werden, gelten die in Artikel 15 und Kapitel VI der Richtlinie
2004/38/EG vorgesehenen Garantien.

Artikel 22
Verbundene Rechte

Die Familienangehorigen eines Unionsbiirgers oder britischen Staats-
angehorigen, die das Recht auf Aufenthalt oder das Recht auf Dauer-
aufenthalt im Aufnahmestaat oder im Arbeitsstaat genieen, sind nach
Artikel 23 der Richtlinie 2004/38/EG ungeachtet ihrer Staatsangehdrig-
keit berechtigt, dort eine Erwerbstitigkeit als Arbeitnehmer oder Selbst-
stindiger aufzunehmen.
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Artikel 23
Gleichbehandlung

(1)  Vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen, die in diesem Titel
und den Titeln I und IV dieses Teils vorgesehen sind, genieft jeder
Unionsbiirger oder britische Staatsangehorige, der sich aufgrund dieses
Abkommens im Hoheitsgebiet des Aufnahmestaats aufhélt, nach Arti-
kel 24 der Richtlinie 2004/38/EG im Anwendungsbereich dieses Teils
die gleiche Behandlung wie die Staatsangehorigen dieses Staates. Das
Recht auf Gleichbehandlung erstreckt sich auch auf die Familienange-
horigen von Unionsbiirgern oder britischen Staatsangehdrigen, die das
Recht auf Aufenthalt oder das Recht auf Daueraufenthalt genief3en.

(2)  Abweichend von Absatz 1 ist der Aufnahmestaat nicht verpflich-
tet, anderen Personen als Arbeitnehmern oder Selbststindigen, Personen,
denen dieser Status erhalten bleibt, oder ihren Familienangehdrigen
wihrend Aufenthaltszeiten auf der Grundlage des Artikels 6 oder des
Artikels 14 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie 2004/38/EG einen
Anspruch auf Sozialhilfe oder vor Erwerb des Rechts auf Daueraufent-
halt nach Artikel 15 dieses Abkommens Studienbeihilfen, einschlieB3lich
Beihilfen zur Berufsausbildung, in Form eines Stipendiums oder Studi-
endarlehens, zu gewdhren.

Kapitel 2
RECHTE VON ARBEITNEHMERN UND
SELBSTSTANDIGEN
Artikel 24

Rechte von Arbeitnehmern

(1)  Vorbehaltlich der in Artikel 45 Absétze 3 und 4 AEUV vorgese-
henen Beschrinkungen genieflen Arbeitnehmer im Aufnahmestaat und
abhingig beschéftigte Grenzgénger im Arbeitsstaat oder in den Arbeits-
staaten die durch Artikel 45 AEUV garantierten Rechte sowie die Rech-
te, die durch die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europiischen
Parlaments und des Rates (¥) gewéhrt werden. Zu diesen Rechten ge-
horen:

a) das Recht, nicht aus Griinden der Staatsangehdrigkeit in Bezug auf
Beschiftigung, Entlohnung und sonstige Arbeits- und Beschéfti-
gungsbedingungen diskriminiert zu werden;

b) das Recht, nach den fiir die Staatsangehorigen des Aufnahmestaats
oder des Arbeitsstaats geltenden Vorschriften eine Erwerbstatigkeit
aufzunehmen und auszuiiben;

¢) das Recht auf Hilfe durch die Arbeitsimter des Aufnahmestaats oder
des Arbeitsstaats, wie sie dessen eigenen Staatsangehorigen angebo-
ten wird;

d) das Recht auf Gleichbehandlung in Bezug auf die Beschéftigungs-
und Arbeitsbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Entlohnung,
Kiindigung und, im Falle von Arbeitslosigkeit, im Hinblick auf be-
rufliche Wiedereingliederung oder Wiedereinstellung;

e) das Recht auf soziale und steuerliche Vergiinstigungen;

(®) Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates

vom 5. April 2011 iiber die Freiziigigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der
Union (ABL L 141 vom 27.5.2011, S. 1).
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f) kollektive Rechte;

g) die Rechte und Vergiinstigungen, die inlédndischen Arbeitnehmern
hinsichtlich einer Wohnung gewéhrt werden;

h) das Recht ihrer Kinder, unter den gleichen Bedingungen wie die
Staatsangehodrigen des Aufnahmestaats oder des Arbeitsstaats am all-
gemeinen Unterricht sowie an der Lehrlings- und Berufsausbildung
teilzunehmen, wenn diese Kinder in dem Hoheitsgebiet wohnen, in
dem der Arbeitnehmer arbeitet.

(2)  Besucht ein Verwandter in gerader absteigender Linie eines Ar-
beitnehmers, der den Aufnahmestaat verlassen hat, in diesem Staat eine
Bildungseinrichtung, so hat der Personensorgeberechtigte dieses Ver-
wandten das Recht, in diesem Staat zu wohnen, bis der Verwandte
volljahrig wird und auch nachdem er volljahrig geworden ist, sofern
dieser Verwandte weiterhin der Anwesenheit und der Fiirsorge des Per-
sonensorgeberechtigten bedarf, um seine Ausbildung fortsetzen und ab-
schlieen zu konnen.

(3) Abhiéngig beschiftigte Grenzgédnger haben das Recht, nach Arti-
kel 14 dieses Abkommens in den Arbeitsstaat einzureisen und aus dem
Arbeitsstaat auszureisen, und behalten die Rechte, die sie dort als Ar-
beitnehmer genossen haben, sofern auf sie eine der in Artikel 7 Absatz
3 Buchstaben a, b, ¢, und d der Richtlinie 2004/38/EG aufgefiihrten
Bedingungen zutrifft, selbst wenn sie ihren Wohnsitz nicht in den Ar-
beitsstaat verlegen.

Artikel 25
Rechte von Selbststiindigen

(1)  Vorbehaltlich der in den Artikeln 51 und 52 AEUV vorgesehenen
Beschrinkungen genielen Selbststdndige im Aufnahmestaat und selbst-
stindige Grenzgidnger im Arbeitsstaat oder in den Arbeitsstaaten die
durch die Artikel 49 und 55 AEUV garantierten Rechte. Zu diesen
Rechten gehdren:

a) das Recht auf Aufnahme und Ausiibung selbststindiger Erwerbs-
tatigkeiten sowie auf Griindung und Leitung von Unternehmen unter
den Bedingungen des Aufnahmestaats fiir seine eigenen Staatsange-
horigen nach Artikel 49 AEUV;

b) die in Artikel 24 Absatz 1 Buchstaben ¢ bis h dieses Abkommens
aufgefiihrten Rechte.

(2) Fir Verwandte in gerader absteigender Linie von Selbststindigen
gilt Artikel 24 Absatz 2.

(3)  Fir selbststindige Grenzginger gilt Artikel 24 Absatz 3.

Artikel 26

Ausstellung eines Dokuments zur Feststellung der Rechte von
Grenzgingern

Der Arbeitsstaat kann von Unionsbiirgern und britischen Staatsangeho-
rigen, die nach diesem Titel Rechte als Grenzginger haben, verlangen,
dass sie ein Dokument beantragen, mit dem bescheinigt wird, dass sie
nach diesem Titel solche Rechte haben. Diese Unionsbiirger und briti-
schen Staatsangehorigen haben Anspruch darauf, dass ihnen ein solches
Dokument ausgestellt wird.
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Kapitel 3
BERUFSQUALIFIKATIONEN

Artikel 27

Anerkannte Berufsqualifikationen

(1)  Eine vor Ende des Ubergangszeitraums erfolgte Anerkennung der
von Unionsbiirgern oder britischen Staatsangehdrigen und ihren Fami-
lienangehorigen erworbenen Berufsqualifikationen im Sinne des Artikels
3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2005/36/EG des Europdischen
Parlaments und des Rates (°) durch den Aufnahmestaat oder den Ar-
beitsstaat behélt in dem betreffenden Staat ihre Wirkungen, einschlief3-
lich des Rechts, den Beruf unter denselben Voraussetzungen auszuiiben
wie Inldnder, wenn diese Anerkennung nach einer der folgenden Be-
stimmungen gewdhrt wurde:

a) Titel III der Richtlinie 2005/36/EG in Bezug auf die Anerkennung
von Berufsqualifikationen im Rahmen der Ausiibung der Niederlas-
sungsfreiheit, unabhingig davon, ob die betreffende Anerkennung
unter die allgemeine Regelung flir die Anerkennung von Ausbil-
dungsnachweisen, die Regelung fiir die Anerkennung der Berufs-
erfahrung oder die Regelung fiir die Anerkennung auf der Grundlage
der Koordinierung der Mindestanforderungen an die Ausbildung fiel;

b) Artikel 10 Absitze 1 und 3 der Richtlinie 98/5/EG des Europiischen
Parlaments und des Rates (1°) in Bezug auf den Zugang zum Rechts-
anwaltsberuf im Aufnahmestaat oder Arbeitsstaat;

c) Artikel 14 der Richtlinie 2006/43/EG des Europidischen Parlaments
und des Rates (') in Bezug auf die Zulassung von Abschlusspriifern
aus anderen Mitgliedstaaten;

d) Richtlinie 74/556/EWG des Rates ('?) in Bezug auf die Anerkennung
von Nachweisen fiir die Kenntnisse und Fertigkeiten, die erforderlich
sind, um selbststindige Tatigkeiten und Vermittlertitigkeiten des
Handels mit und der Verteilung von Giftstoffen oder Tatigkeiten,
die die gewerbliche Verwendung von Giftstoffen umfassen, aufneh-
men oder ausiiben zu kdnnen.

(2)  Zu den Anerkennungen von Berufsqualifikationen fiir die Zwecke
des Absatzes 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels gehdren:

(°) Richtlinie 2005/36/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom

7. September 2005 {iiber die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABL L 255 vom 30.9.2005, S. 22).

(1) Richtlinie 98/5/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Feb-
ruar 1998 zur Erleichterung der stidndigen Ausiibung des Rechtsanwalts-
berufs in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation
erworben wurde (ABl. L 77 vom 14.3.1998, S. 36).

(") Richtlinie 2006/43/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
17. Mai 2006 tiber Abschlusspriifungen von Jahresabschliissen und konsoli-
dierten Abschliissen, zur Anderung der Richtlinien 78/660/EWG und
83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG
des Rates (ABI. L 157 vom 9.6.2006, S. 87).

('?) Richtlinie 74/556/EWG des Rates vom 4. Juni 1974 {iber die Einzelheiten
der UbergangsmaBnahmen auf dem Gebiet der Titigkeiten des Handels mit
und der Verteilung von Giftstoffen und der Tétigkeiten, die die berufliche
Verwendung dieser Stoffe umfassen, einschlieBlich der Vermittlertitigkeiten
(ABIL. L 307 vom 18.11.1974, S. 1).
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a) Anerkennungen von Berufsqualifikationen, fiir die Artikel 3 Absatz
3 der Richtlinie 2005/36/EG in Anspruch genommen wurde;

b) Entscheidungen, mit denen nach Artikel 4f der Richtlinie
2005/36/EG partieller Zugang zu einer Berufstitigkeit gewéhrt wird;

¢) Anerkennungen von Berufsqualifikationen fiir Niederlassungszwecke
nach Artikel 4d der Richtlinie 2005/36/EG.

Artikel 28

Laufende Verfahren fiir die Anerkennung von
Berufsqualifikationen

Auf die Priifung von vor Ende des Ubergangszeitraums von Unions-
biirgern oder britischen Staatsangehdrigen gestellten Antrdgen auf An-
erkennung von Berufsqualifikationen durch eine zustindige Behorde des
Aufnahmestaats oder des Arbeitsstaats und auf die Entscheidung iiber
solche Antrage finden Artikel 4, Artikel 4d in Bezug auf Anerkennun-
gen von Berufsqualifikationen fiir Niederlassungszwecke, Artikel 4f und
Titel III der Richtlinie 2005/36/EG, Artikel 10 Absédtze 1, 3 und 4 der
Richtlinie 98/5/EG, Artikel 14 der Richtlinie 2006/43/EG und die Richt-
linie 74/556/EWG Anwendung.

Soweit dies flir den Abschluss der Verfahren fiir die Anerkennung von
Berufsqualifikationen fiir Niederlassungszwecke nach Artikel 4d der
Richtlinie 2005/36/EG von Belang ist, finden auch die Artikel 4a, 4b
und 4e der genannten Richtlinie Anwendung.

Artikel 29

Verwaltungszusammenarbeit bei der  Anerkennung von
Berufsqualifikationen

(1)  Bei den in Artikel 28 genannten anhéngigen Antrigen arbeiten das
Vereinigte Konigreich und die Mitgliedstaaten zusammen, um die An-
wendung des Artikels 28 zu erleichtern. Die Zusammenarbeit kann den
Austausch von Informationen umfassen, darunter Informationen tiber das
Vorliegen disziplinarischer oder strafrechtlicher Sanktionen oder iiber
sonstige schwerwiegende, genau bestimmte Sachverhalte, die sich auf
die Ausiibung der Tétigkeiten auswirken konnten, die in den in Artikel 28
genannten Richtlinien erfasst sind.

(2)  Abweichend von Artikel 8 ist das Vereinigte Konigreich berech-
tigt, fiir einen Zeitraum von hochstens neun Monaten nach Ende des
Ubergangszeitraums das Binnenmarktinformationssystem fiir die in Ar-
tikel 28 genannten Antrige zu nutzen, soweit sie Verfahren fiir die
Anerkennung von Berufsqualifikationen fiir Niederlassungszwecke
nach Artikel 4d der Richtlinie 2005/36/EG betreffen.

TITEL 111
KOORDINIERUNG DER SYSTEME DER SOZIALEN SICHERHEIT

Artikel 30

Erfasste Personen

(1)  Dieser Titel gilt fiir die folgenden Personen:
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a) Unionsbiirger, die am Ende des Ubergangszeitraums den Rechtsvor-
schriften des Vereinigten Konigreichs unterliegen, sowie ihre Fami-
lienangehorigen und Hinterbliebenen;

b) britische Staatsangehérige, die am Ende des Ubergangszeitraums den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegen, sowie ihre Fami-
lienangehorigen und Hinterbliebenen;

¢) Unionsbiirger, die am Ende des Ubergangszeitraums im Vereinigten
Konigreich wohnen und den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
unterliegen, sowie ihre Familienangehorigen und Hinterbliebenen;

d) britische Staatsangehdrige, die am Ende des Ubergangszeitraums in
einem Mitgliedstaat wohnen und den Rechtsvorschriften des Verei-
nigten Konigreichs unterliegen, sowie ihre Familienangehdrigen und
Hinterbliebenen,;

e) Personen, die nicht unter die Buchstaben a bis d fallen, bei denen es
sich aber handelt um:

i) Unionsbiirger, die am Ende des Ubergangszeitraums im Vereinig-
ten Konigreich eine Beschéftigung oder eine selbststindige Er-
werbstitigkeit ausiiben und die auf der Grundlage des Titels II
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Européischen Parlaments
und des Rates (1*) den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
unterliegen, sowie ihre Familienangehorigen und Hinterbliebenen
oder

i) britische Staatsangehorige, die am Ende des Ubergangszeitraums
in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eine Beschiftigung oder
eine selbststindige Erwerbstétigkeit ausiiben und die auf der
Grundlage des Titels II der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des
Europdischen Parlaments und des Rates den Rechtsvorschriften
des Vereinigten Konigreichs unterliegen, sowie ihre Familien-
angehorigen und Hinterbliebenen;

f) Staatenlose und Fliichtlinge, die in einem Mitgliedstaat oder im Ver-
einigten Konigreich wohnen und die sich in einer der unter den
Buchstaben a bis e beschriebenen Situationen befinden, sowie ihre
Familienangehdrigen und Hinterbliebenen;

g) Drittstaatsangehdrige sowie ihre Familienangehorigen und Hinter-
bliebenen, die sich in einer der unter den Buchstaben a bis e be-
schriebenen Situationen befinden, sofern sie die Voraussetzungen der
Verordnung (EG) Nr. 859/2003 des Rates ('4) erfiillen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen sind erfasst, solange sie sich
ohne Unterbrechung in einer der in dem genannten Absatz aufgefiihrten
Situationen befinden, die gleichzeitig einen Mitgliedstaat und das Verei-
nigte Konigreich betreffen.

(3) Dieser Titel gilt auch fiir Personen, die nicht oder nicht mehr
unter Absatz 1 Buchstaben a bis e, sondern unter Artikel 10 dieses
Abkommens fallen, sowie fiir ihre Familienangehdrigen und Hinterblie-
benen.

(13) Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Européischen Parlaments und des Rates

vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
(ABL L 166 vom 30.4.2004, S. 1).

(") Verordnung (EG) Nr. 859/2003 des Rates vom 14. Mai 2003 zur Ausdeh-
nung der Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 574/72 auf Drittstaatsangehorige, die ausschlieBlich auf-
grund ihrer Staatsangehorigkeit nicht bereits unter diese Bestimmungen fal-
len (ABI. L 124 vom 20.5.2003, S. 1).
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(4) Die in Absatz 3 genannten Personen sind erfasst, solange sie
weiterhin nach Artikel 13 dieses Abkommens ein Recht haben, sich
im Aufnahmestaat aufzuhalten, oder das Recht nach Artikel 24 oder
Artikel 25 dieses Abkommens haben, in ihrem Arbeitsstaat zu arbeiten.

(5) Wird in diesem Artikel auf Familienangehorige und Hinterblie-
bene Bezug genommen, so fallen diese Personen nur soweit unter die-
sen Titel, als sie aus dieser Eigenschaft Rechte und Pflichten nach der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ableiten.

Artikel 31

Vorschriften fiir die Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit

(1)  Auf die unter diesen Titel fallenden Personen finden die Vor-
schriften und Ziele des Artikels 48 AEUV, der Verordnung (EG) Nr.
883/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europidischen
Parlaments und des Rates ('°) Anwendung.

Die Union und das Vereinigte Konigreich beriicksichtigen in gebiihren-
der Weise die Beschliisse und Empfehlungen der nach der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 bei der Europdischen Kommission eingesetzten Ver-
waltungskommission fiir die Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit (,,Verwaltungskommission®), die in Teil I des Anhangs I
dieses Abkommens aufgefiihrt sind.

(2) Abweichend von Artikel 9 dieses Abkommens finden fiir die
Zwecke dieses Titels die Begriffsbestimmungen des Artikels 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004 Anwendung.

(3) In Bezug auf Drittstaatsangehdrige, die die Voraussetzungen der
Verordnung (EG) Nr. 859/2003 erfiillen, sowie ihre Familienangehori-
gen oder Hinterbliebenen im Anwendungsbereich dieses Titels gelten
die Bezugnahmen in diesem Titel auf die Verordnung (EG) Nr.
883/2004 und die Verordnung (EG) Nr. 987/2009 als Bezugnahmen
auf die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates (') beziechungsweise
die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates (!7). Die Bezugnahmen
auf besondere Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und
der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 gelten als Bezugnahmen auf die
entsprechenden Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
beziehungsweise der Verordnung (EWG) Nr. 574/72.

Artikel 32
Erfasste Sonderfille

(1)  Die folgenden Vorschriften gelten fiir die folgenden Félle in dem
in diesem Artikel festgelegten Umfang, soweit sie Personen betreffen,
die nicht oder nicht mehr unter Artikel 30 fallen:

(%) Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalititen fiir die Durch-
fihrung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 iiber die Koordinierung der
Systeme der sozialen Sicherheit (ABI. L 284 vom 30.10.2009, S. 1).

(') Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwen-
dung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbsténdige
sowie deren Familienangehdrige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und
abwandern (ABIL. L 149 vom 5.7.1971, S. 2).

(") Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. Mirz 1972 iiber die
Durchfithrung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die
innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (ABI. L 74 vom 27.3.1972,
S. 1).
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a)

b)

d)

Fiir die Zwecke der Geltendmachung und Zusammenrechnung von
Versicherungszeiten, Beschéftigungszeiten, Zeiten einer selbststindi-
gen Erwerbstitigkeit oder Wohnzeiten, einschlieBlich der sich nach
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 aus diesen Zeiten ergebenden
Rechte und Pflichten, fallen die folgenden Personen unter diesen
Titel:

i) Unionsbiirger sowie Staatenlose und Fliichtlinge mit Wohnort in
einem Mitgliedstaat und Drittstaatsangehorige, die die Vorausset-
zungen der Verordnung (EG) Nr. 859/2003 erfiillen und die vor
Ende des Ubergangszeitraums den Rechtsvorschriften des Verei-
nigten Konigreichs unterlagen, sowie ihre Familienangehorigen
und Hinterbliebenen;

ii) britische Staatsangehorige sowie Staatenlose und Fliichtlinge mit
Wohnort im Vereinigten Konigreich und Drittstaatsangehorige,
die die Voraussetzungen der Verordnung (EG) Nr. 859/2003 er-
fiillen und die vor Ende des Ubergangszeitraums den Rechtsvor-
schriften eines Mitgliedstaats unterlagen, sowie ihre Familien-
angehorigen und Hinterbliebenen.

Fir die Zwecke der Zusammenrechnung von Zeiten werden die
Zeiten, die vor und nach Ende des Ubergangszeitraums zuriickgelegt
wurden, nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 beriicksichtigt.

Die Vorschriften der Artikel 20 und 27 der Verordnung (EG) Nr.
883/2004 finden auf Personen, die vor Ende des Ubergangszeitraums
nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 die Genehmigung beantragt
hatten, eine geplante medizinische Behandlung zu erhalten, bis zum
Ende der Behandlung weiter Anwendung. Die entsprechenden Er-
stattungsverfahren finden auch nach Ende der Behandlung Anwen-
dung. Diese Personen und die Begleitpersonen haben das Recht,
nach dem sinngemifl anzuwendenden Artikel 14 in den Behand-
lungsstaat einzureisen und aus dem Behandlungsstaat auszureisen.

Die Vorschriften der Artikel 19 und 27 der Verordnung (EG) Nr.
883/2004 finden auf Personen, die unter die Verordnung (EG) Nr.
883/2004 fallen und die sich am Ende des Ubergangszeitraums in
einem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Konigreich aufhalten, bis
zum Ende ihres Aufenthalts weiter Anwendung. Die entsprechenden
Erstattungsverfahren finden auch nach Ende des Aufenthalts oder der
Behandlung Anwendung.

Die Vorschriften der Artikel 67, 68 und 69 der Verordnung (EG) Nr.
883/2004 finden, solange die Voraussetzungen erfiillt sind, auf die
Gewihrung von Familienleistungen, auf die am Ende des Uber-
gangszeitraums Anspruch besteht, fiir die folgenden Personen weiter
Anwendung:

i) Unionsbiirger, Staatenlose und Fliichtlinge mit Wohnort in einem
Mitgliedstaat sowie Drittstaatsangehérige, die am Ende des Uber-
gangszeitraums die Voraussetzungen der Verordnung (EG) Nr.
859/2003 erfiillen und in einem Mitgliedstaat wohnen, den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegen und Familien-
angehorige mit Wohnort im Vereinigten Konigreich haben;

ii) britische Staatsangehorige sowie Staatenlose und Fliichtlinge mit
Wohnort im Vereinigten Konigreich und Drittstaatsangehorige,
die am Ende des Ubergangszeitraums die Voraussetzungen der
Verordnung (EG) Nr. 859/2003 erfiillen und im Vereinigten Ko-
nigreich wohnen, den Rechtsvorschriften des Vereinigten Konig-
reichs unterliegen und Familienangehdrige mit Wohnort in einem
Mitgliedstaat haben;
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e) In den unter Buchstabe d Ziffern i und ii des vorliegenden Absatzes
aufgefiihrten Situationen finden auf Personen, die am Ende des
Ubergangszeitraums Rechte als Familienangehorige nach der Verord-
nung (EG) Nr. 883/2004 — wie etwa abgeleitete Anspriiche auf Sach-
leistungen bei Krankheit — haben, die genannte Verordnung und die
entsprechenden Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 987/2009
weiter Anwendung, solange die darin festgelegten Voraussetzungen
erfiillt sind.

(2)  Auf Personen, die Leistungen nach Absatz 1 Buchstabe a des
vorliegenden Artikels erhalten, finden die Bestimmungen des Titels III
Kapitel 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 in Bezug auf Leistungen
bei Krankheit Anwendung.

Auf Familienleistungen auf der Grundlage der Artikel 67, 68 und 69 der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 findet dieser Absatz sinngemifl Anwen-
dung.

Artikel 33

Staatsangehorige Islands, Liechtensteins, Norwegens und der
Schweiz

(1)  Die auf Unionsbiirger anwendbaren Bestimmungen dieses Titels
finden auf Staatsangehorige Islands, des Fiirstentums Liechtenstein, des
Konigreichs Norwegen und der Schweizerischen Eidgenossenschaft An-
wendung, sofern

a) Island, das Fiirstentum Liechtenstein, das Konigreich Norwegen be-
ziehungsweise die Schweizerische Eidgenossenschaft entsprechende
Ubereinkiinfte, die auf Unionsbiirger anwendbar sind, mit dem Ver-
einigten Konigreich geschlossen haben und anwenden und

b) Island, das Fiirstentum Liechtenstein, das Konigreich Norwegen be-
ziechungsweise die Schweizerische Eidgenossenschaft entsprechende
Ubereinkiinfte, die auf Staatsangehorige des Vereinigten Kénigreichs
anwendbar sind, mit der Union geschlossen haben und anwenden.

(2)  Nach Notifikation des Tags des Inkrafttretens der Ubereinkiinfte
nach Absatz 1 durch das Vereinigte Konigreich und die Union legt der
mit Artikel 164 eingesetzte Gemeinsame Ausschuss (,,Gemeinsamer
Ausschuss®™) den Tag fest, ab dem die Bestimmungen dieses Titels
auf Staatsangehorige Islands, des Fiirstentums Liechtenstein, des Konig-
reichs Norwegen beziehungsweise der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft anwendbar sind.

Artikel 34

Verwaltungszusammenarbeit

(1)  Abweichend von den Artikeln 7 und 128 Absatz 1 hat das Verei-
nigte Konigreich in der Verwaltungskommission ab dem Tag des In-
krafttretens dieses Abkommens Beobachterstatus. Es kann, wenn Punkte
auf der Tagesordnung mit Bezug auf diesen Titel das Vereinigte Ko-
nigreich betreffen, einen Vertreter in beratender Funktion zu den Sit-
zungen der Verwaltungskommission und zu den Sitzungen der in den
Artikeln 73 und 74 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 genannten Gre-
mien entsenden, wenn solche Punkte erortert werden.
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(2)  Abweichend von Artikel 8 nimmt das Vereinigte Konigreich am
elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten (EESSI) teil
und trigt die damit verbundenen Kosten.

Artikel 35
Riickerstattung, Beitreibung und Ausgleich

Die Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr.
987/2009 iiber Riickerstattung, Beitreibung und Ausgleich finden weiter
Anwendung auf Ereignisse, soweit sie sich auf Personen beziehen, die
nicht unter Artikel 30 fallen, und

a) vor Ende des Ubergangszeitraums aufgetreten sind oder

b) nach Ende des Ubergangszeitraums aufgetreten sind und sich auf
Personen beziehen, die zum Zeitpunkt des Ereignisses unter Arti-
kel 30 oder Artikel 32 fielen.

Artikel 36

Fortentwicklung des Rechts und Anpassungen von Rechtsakten der
Union

(1)  Werden die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr.
987/2009 nach Ende des Ubergangszeitraums geindert oder ersetzt, so
sind Bezugnahmen in diesem Abkommen auf die genannten Verord-
nungen als Bezugnahmen auf die genannten Verordnungen in ihrer
gednderten Fassung oder in der Fassung, durch die er ersetzt wird, zu
verstehen, die sie durch die in Teil IT des Anhangs I dieses Abkommens
aufgefiihrten Rechtsakte erhalten haben.

Der Gemeinsame Ausschuss iiberarbeitet Teil II des Anhangs I dieses
Abkommens und passt ihn an Rechtsakte zur Anderung oder Ersetzung
der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 an, so-
bald solche Rechtsakte von der Union erlassen sind. Zu diesem Zweck
unterrichtet die Union das Vereinigte Konigreich so bald wie moglich
nach dem Erlass im Gemeinsamen Ausschuss iiber Rechtsakte zur An-
derung oder Ersetzung dieser Verordnungen.

(2)  Abweichend von Absatz 1 Unterabsatz 2 priift der Gemeinsame
Ausschuss die Auswirkungen eines Rechtsakts zur Anderung oder Erset-
zung der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009,
wenn durch den Rechtsakt

a) Angelegenheiten, die unter Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr.
883/2004 fallen, gedndert oder ersetzt werden oder

b) eine Geldleistung exportierbar wird, wenn diese Geldleistung am
Ende des Ubergangszeitraums nach der Verordnung (EG) Nr.
883/2004 nicht exportierbar war, oder eine Geldleistung nicht expor-
tierbar wird, wenn diese Geldleistung am Ende des Ubergangszeit-
raums exportierbar war, oder

¢) eine Geldleistung zeitlich unbegrenzt exportierbar wird, wenn diese
Geldleistung am Ende des Ubergangszeitraums nach der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 nur fiir einen begrenzten Zeitraum exportierbar
war, oder eine Geldleistung nur fiir einen begrenzten Zeitraum ex-
portierbar wird, wenn diese Geldleistung am Ende des Ubergangs-
zeitraums nach der genannten Verordnung zeitlich unbegrenzt expor-
tierbar war.
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Bei seiner Priifung beriicksichtigt der Gemeinsame Ausschuss zum ei-
nen nach Treu und Glauben den Umfang der in Unterabsatz 1 des
vorliegenden Absatzes genannten Anderungen und zum anderen, wie
wichtig es ist, dass die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG)
Nr. 987/2009 im Verhiltnis zwischen der Union und dem Vereinigten
Konigreich weiterhin gut funktionieren und dass es im Anwendungs-
bereich der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 fiir jede Person einen zu-
stindigen Staat gibt.

Teil IT des Anhangs I dieses Abkommens wird nicht an den in Unter-
absatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Rechtsakt angepasst,
wenn der Gemeinsame Ausschuss dies innerhalb von sechs Monaten
nach Eingang der von der Union nach Absatz 1 iibermittelten Informa-
tionen beschlieft.

Fiir die Zwecke des vorliegenden Absatzes bedeutet der Ausdruck

a) ,.exportierbar zahlbar nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 an
oder in Bezug auf eine Person, die in einem Mitgliedstaat oder im
Vereinigten Konigreich wohnt, sofern der zur Zahlung verpflichtete
Trager dort nicht seinen Sitz hat; ,,nicht exportierbar ist entspre-
chend auszulegen; und

b) ,,zeitlich unbegrenzt exportierbar exportierbar, solange die Voraus-
setzungen fiir die Anspriiche erfiillt sind.

(3) Die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009
sind fiir die Zwecke dieses Abkommens dahin gehend zu verstehen,
dass sie die in Teil III des Anhangs I dieses Abkommens aufgefiihrten
Anpassungen umfassen. Das Vereinigte Konigreich unterrichtet die
Union so bald wie méglich nach der Verabschiedung von Anderungen
innerstaatlicher Bestimmungen, die flir Teil III des Anhangs I dieses
Abkommens von Belang sind, im Gemeinsamen Ausschuss iiber diese
Anderungen.

(4) Die Beschliisse und Empfehlungen der Verwaltungskommission
sind fiir die Zwecke dieses Abkommens dahin gehend zu verstehen,
dass sie die in Teil I des Anhangs I aufgefiihrten Beschliisse und Emp-
fehlungen umfassen. Der Gemeinsame Ausschuss dndert Teil I des An-
hangs I, um neuen Beschliissen oder Empfehlungen der Verwaltungs-
kommission Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck unterrichtet die
Union das Vereinigte Konigreich so bald wie mdglich nach dem Erlass
von Beschliissen und Empfehlungen der Verwaltungskommission im
Gemeinsamen Ausschuss {iber diesen Erlass von Beschliissen und Emp-
fehlungen. Diese Anderungen werden vom Gemeinsamen Ausschuss auf
Vorschlag der Union oder des Vereinigten Konigreichs vorgenommen.

TITEL IV

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 37

Verbreitung von Informationen

Die Mitgliedstaaten und das Vereinigte Konigreich verbreiten Informa-
tionen iiber die Rechte und Pflichten der unter diesen Teil fallenden
Personen, insbesondere durch Sensibilisierungskampagnen iiber landes-
weite und lokale Medien und andere geeignete Kommunikationsmittel.
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Artikel 38

Giinstigere Bestimmungen

(1)  Dieser Teil beriihrt nicht in einem Aufnahmestaat oder einem
Arbeitsstaat anwendbare Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die fiir
die betroffenen Personen giinstiger sind. Dieser Absatz gilt nicht fiir
Titel III.

(2)  Artikel 12 und Artikel 23 Absatz 1 lassen die Regelungen iiber
das einheitliche Reisegebiet zwischen dem Vereinigten Konigreich und
Irland insoweit unberiihrt, als sich aus diesen Regelungen eine giins-
tigere Behandlung fiir die betroffenen Personen ergeben konnte.

Artikel 39

Lebenslanger Schutz

Die unter diesen Teil fallenden Personen genielen die in den einschla-
gigen Titeln dieses Teils vorgesehenen Rechte wihrend ihres gesamten
Lebens, es sei denn, sie erfiillen nicht mehr die in den genannten Titeln
festgelegten Voraussetzungen.

TEIL DREI
TRENNUNGSBESTIMMUNGEN

TITEL 1

IN VERKEHR GEBRACHTE WAREN

Artikel 40

Begriffsbestimmungen

Fir die Zwecke dieses Titels bedeutet der Ausdruck

a) ,,Bereitstellung auf dem Markt“ jede entgeltliche oder unentgeltliche
Abgabe einer Ware zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung
auf dem Markt im Rahmen einer Geschiftstitigkeit;

b) ,,Inverkehrbringen die erstmalige Bereitstellung einer Ware auf dem
Markt in der Union oder im Vereinigten Konigreich

¢) ,,Abgabe einer Ware zum Vertrieb, zum Ge- oder zum Verbrauch auf
dem Markt“, dass eine vorhandene und individuell identifizierbare
Ware nach Abschluss der Fertigungsstufe Gegenstand eines schrift-
lichen oder miindlichen Vertrags von mindestens zwei juristischen
oder natiirlichen Personen iiber den Ubergang des Eigentums, eines
anderen Eigentumsrechts oder des Besitzes an der fraglichen Ware
oder Gegenstand eines Angebots an eine oder mehrere juristische
oder natiirliche Personen zum Abschluss eines solchen Vertrags ist;

d) ,,Inbetriecbnahme® die erstmalige bestimmungsgemédfe Verwendung
einer Ware in der Union oder im Vereinigten Konigreich durch
den Endnutzer oder im Falle von Schiffsausriistung die Ausstattung
von Schiffen;
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e) ,,Marktiiberwachung die von den Marktiiberwachungsbehdrden
durchgefiihrten Tétigkeiten und von ihnen getroffenen Malinahmen,
durch die sichergestellt werden soll, dass Waren den geltenden An-
forderungen entsprechen und keine Gefdhrdung fiir die Gesundheit
und Sicherheit oder andere im offentlichen Interesse schiitzenswerte
Bereiche darstellen;

f) ,,Marktiiberwachungsbehdrde” eine Behdrde eines Mitgliedstaats
oder des Vereinigten Konigreichs, die fiir die Durchfithrung der
Marktiiberwachung in dem betreffenden Hoheitsgebiet zustindig ist;

g) ,.Bedingungen fiir das Inverkehrbringen von Waren“ Anforderungen
an die Merkmale von Waren wie Qualititsstufen, Leistungsfahigkeit,
Sicherheit oder Abmessungen einschlieBlich der Zusammensetzung
solcher Waren, oder an die Verwendung von Begriffen, Symbolen,
Priifungen, Priifmethoden, Verpackungen, Kennzeichnungen, Etiket-
tierungen und Konformitdtsbewertungsverfahren in Bezug auf diese
Waren; unter diesen Begriff fallen auch Anforderungen an Herstel-
lungsmethoden und -verfahren, sofern sich diese auf die Merkmale
des Produkts auswirken;

h) ,,Konformititsbewertungsstelle eine Stelle, die Konformititsbewer-
tungstatigkeiten einschlieBlich Kalibrierungen, Priifungen, Zertifizie-
rungen und Inspektionen durchfiihrt;

i) ,.notifizierte Stelle” eine Konformititsbewertungsstelle, die aufgrund
des Unionsrechts zur Harmonisierung der Bedingungen fiir das In-
verkehrbringen von Waren befugt ist, als Drittstelle Konformitéts-
bewertungsaufgaben wahrzunehmen;

j) tierische Erzeugnisse* Erzeugnisse tierischen Ursprungs, tierische
Nebenprodukte und Folgeprodukte im Sinne von Artikel 4 Nummern
29, 30 bzw. 31 der Verordnung (EU) 2016/429 des Europiischen
Parlaments und des Rates ('®), Futtermittel tierischen Ursprungs so-
wie Lebens- und Futtermittel, die Erzeugnisse tierischen Ursprungs
enthalten.

Artikel 41

Fortgesetzte Verkehrsfihigkeit von bereits in Verkehr gebrachten
Waren

(1) Jede Ware, die vor Ablauf des Ubergangszeitraums in der Union
oder im Vereinigten Konigreich rechtméfig in Verkehr gebracht wurde,
darf:

a) weiterhin auf dem Markt der Union oder des Vereinigten Konig-
reichs angeboten werden und auf beiden Mirkten im freien Verkehr
verbleiben, bis sie ihren Endverbraucher erreicht;

b) in der Union oder im Vereinigten Konigreich in Betrieb genommen
werden, sofern das anwendbare Unionsrecht dies vorsieht.

(*%) Verordnung (EU) 2016/429 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
9. Mirz 2016 zu Tierseuchen und zur Anderung und Aufhebung einiger
Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (,, Tiergesundheitsrecht™) (ABI. L 84
vom 31.3.2016, S. 1).



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 32

(2)  Fiir die in Absatz 1 genannten Waren gelten die Anforderungen
der Artikel 34 und 35 AEUV und des auf die betreffenden Waren
anwendbaren einschldgigen Unionsrechts zum Inverkehrbringen von
Waren einschlieBlich der Bedingungen hierfiir.

(3) Absatz 1 gilt fiir alle vorhandenen und individuell identifizier-
baren Waren im Sinne des Teils Drei Titel I AEUV mit Ausnahme des
Verkehrs folgender Waren zwischen dem Markt der Union und dem
Markt des Vereinigten Konigreichs bzw. umgekehrt:

a) lebende Tiere und Zuchtmaterial,

b) tierische Erzeugnisse.

(4)  Auf die Verbringung von lebenden Tieren oder von Zuchtmaterial
aus einem Mitgliedstaat ins Vereinigte Koénigreich oder umgekehrt fin-
den die in Anhang II aufgefiihrten Bestimmungen des Unionsrechts
Anwendung, sofern die Verbringung vor Ablauf des Ubergangszeit-
raums begonnen hat.

(5) Der vorliegende Artikel ldsst die Moglichkeit des Vereinigten
Konigreichs, eines Mitgliedstaats oder der Union unberiihrt, MaBinah-
men zu ergreifen, um das Anbieten einer in Absatz 1 genannten Ware
oder einer Kategorie solcher Waren auf dem eigenen Markt zu verbieten
oder ecinzuschrinken, sofern und soweit das Unionsrecht dies erlaubt.

(6) Die Bestimmungen dieses Titels gelten unbeschadet etwaiger an-
wendbarer Rechtsvorschriften zur Regelung der Verkaufsmodalititen,
des geistigen Eigentums, der Zollverfahren, der Zdlle und Steuern.

Artikel 42

Nachweis des Inverkehrbringens

Beruft sich ein Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf eine bestimmte Ware
auf Artikel 41 Absatz 1, so trdgt er die Beweislast fiir den Nachweis
durch ein einschligiges Dokument, dass die Ware vor Ablauf des Uber-
gangszeitraums in der Union oder im Vereinigten Konigreich in Verkehr
gebracht wurde.

Artikel 43

Marktiiberwachung

(1) Die Marktiiberwachungsbehdrden der Mitgliedstaaten und die
Marktiiberwachungsbehdrden des Vereinigten Konigreichs tauschen un-
verziiglich alle einschldgigen Informationen aus, die ihnen im Rahmen
ihrer jeweiligen Marktiiberwachungstétigkeiten in Bezug auf die in Ar-
tikel 41 Absatz 1 genannten Waren bekannt werden. Sie informieren
sich gegenseitig und die Europdische Kommission iiber solche Waren,
die ein ernstes Risiko darstellen, sowie iiber alle Mafnahmen, die in
Bezug auf nichtkonforme Waren getroffen wurden; hierzu zdhlen auch
einschldgige Informationen aus Netzwerken, Informationssystemen und
Datenbanken, die in Bezug auf diese Waren nach dem Recht der Union
oder des Vereinigten Konigreichs eingerichtet wurden.
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(2) Die Mitgliedstaaten und das Vereinigte Konigreich iibermitteln
jedes Ersuchen der Marktiiberwachungsbehérden des Vereinigten Ko-
nigreichs bzw. eines Mitgliedstaats unverziiglich an die in ihrem Ho-
heitsgebiet eingerichtete Konformitdtsbewertungsstelle, sofern dieses Er-
suchen eine Konformititsbewertung betrifft, die diese Stelle vor Ablauf
des Ubergangszeitraums in ihrer Eigenschaft als notifizierte Stelle vor-
genommen hat. Die Mitgliedstaaten und das Vereinigte Konigreich stel-
len sicher, dass ein derartiges Ersuchen von der Konformititsbewer-
tungsstelle unverziiglich bearbeitet wird.

Artikel 44

Ubermittlung von Akten und Dokumenten zu laufenden Verfahren

Das Vereinigte Konigreich iibermittelt alle einschlidgigen Akten oder
Dokumente in Bezug auf Bewertungs-, Genehmigungs- und Zulassungs-
verfahren, die nach der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 ('%), der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1107/2009 (*°), der Richtlinie 2001/83/EG (*!) oder
der Richtlinie 2001/82/EG (**) am Tag vor dem Inkrafttreten dieses
Abkommens unter der Federfiihrung einer zustdndigen Behdrde des
Vereinigten Konigreichs laufen, unverziiglich an die zustédndige Behorde
eines Mitgliedstaats, die im Einklang mit den nach geltendem Unions-
recht vorgesehenen Verfahren bestimmt wurde.

Artikel 45

Bereitstellung von Informationen zu fritheren Zulassungsverfahren
fiir Arzneimittel

(1)  Auf begriindeten Antrag eines Mitgliedstaats oder der Européi-
schen Arzneimittel-Agentur stellt das Vereinigte Konigreich unverziig-
lich das Zulassungsdossier eines Arzneimittels zur Verfiigung, das vor
Ablauf des Ubergangszeitraums von einer zustindigen Behérde des
Vereinigten Konigreichs zugelassen wurde, sofern dieses Dossier fiir
die Beurteilung des Zulassungsantrags gemdfl den Artikeln 10 und
10a der Richtlinie 2001/83/EG oder der Artikel 13 und 13a der Richt-
linie 2001/82/EG bendtigt wird.

(2)  Auf begriindeten Antrag des Vereinigten Konigreichs stellt ein
Mitgliedstaat unverziiglich das Zulassungsdossier eines Arzneimittels
zur Verfiigung, das vor Ablauf des Ubergangszeitraums von einer zu-
stindigen Behorde dieses Mitgliedstaats zugelassen wurde, wenn dieses
Dossier fiir die Beurteilung eines im Vereinigten Konigreich nach des-
sen rechtlichen Anforderungen gestellten Zulassungsantrags benotigt
wird, sofern diese rechtlichen Anforderungen den Tatbestandsmerkma-
len der Artikel 10 und 10a der Richtlinie 2001/83/EG oder der Arti-
kel 13 und 13a der Richtlinie 2001/82/EG entsprechen.

(") Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 22. Mai 2012 iiber die Bereitstellung auf dem Markt und die Ver-
wendung von Biozidprodukten (ABL. L 167 vom 27.6.2012, S. 1).

(*) Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 21. Oktober 2009 iiber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(ABL L 309 vom 24.11.2009, S. 1).

(®") Richtlinie 2001/83/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes fiir Human-
arzneimittel (ABL. L 311 vom 28.11.2001, S. 67).

(*) Richtlinie 2001/82/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes fiir Tierarz-
neimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 1).
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Artikel 46

Bereitstellung von Informationen, die den im Vereinigten
Konigreich oder in einem Mitgliedstaat eingerichteten notifizierten
Stellen vorliegen

(1) Das Vereinigte Konigreich stellt sicher, dass Informationen, die
einer im Vereinigten Konigreich eingerichteten Konformitdtsbewer-
tungsstelle aufgrund ihrer Tatigkeiten als notifizierte Stelle im Sinne
des Unionsrechts vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums vorliegen,
auf Antrag des Zertifikatinhabers unverziiglich einer von diesem ange-
gebenen notifizierten Stelle in einem anderen Mitgliedstaat zur Ver-
figung gestellt werden.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Informationen, die einer
in ihrem Hoheitsgebiet eingerichteten Konformititsbewertungsstelle auf-
grund ihrer Tétigkeiten als notifizierte Stelle im Sinne des Unionsrechts
vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums vorliegen, auf Antrag des
Zertifikatsinhabers unverziiglich einer von diesem benannten Konfor-
mititsbewertungsstelle im Vereinigten Konigreich zur Verfiigung ge-
stellt werden.

TITEL 11
LAUFENDE ZOLLVERFAHREN

Artikel 47

Unionsstatus von Waren

(1)  Die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europiischen Parlaments
und des Rates () findet Anwendung auf die in Artikel 5 Nummer 23
dieser Verordnung genannten Unionswaren, wenn diese Waren aus dem
Zollgebiet des Vereinigten Konigreichs in das Zollgebiet der Union oder
umgekehrt befordert werden, sofern die Beforderung vor dem Ablauf
des Ubergangszeitraums begonnen und nach seinem Ablauf geendet hat.
Eine Beforderung von Waren, die vor dem Ablauf des Ubergangszeit-
raums begonnen und nach seinem Ablauf geendet hat, wird in Bezug
auf die Anforderungen der Einfuhr- und Ausfuhrgenehmigungen und
-lizenzen im Unionsrecht wie eine Beforderung innerhalb der Union
behandelt.

(2)  Fir die Zwecke von Absatz 1 gilt nicht die Vermutung des zoll-
rechtlichen Status von Unionswaren gemifl Artikel 153 Absatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 952/2013. Die betroffene Person hat den zoll-
rechtlichen Status dieser Waren als Unionswaren sowie den Umstand,
dass die in Absatz 1 genannte Beforderung vor dem Ablauf des Uber-
gangszeitraums begonnen hat, fiir jede Beforderung durch eines der in
Artikel 199 der Durchfithrungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kom-
mission (**) genannten Mittel nachzuweisen. Der Nachweis des Beginns
der Beforderung wird durch ein Beférderungsdokument fiir die betref-
fenden Waren erbracht.

() Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Européischen Parlaments und des Rates

vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABL L 269
vom 10.10.2013, S. 1).

(*) Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. No-
vember 2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Ver-
ordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates zur
Festlegung des Zollkodex der Union (ABI. L 343 vom 29.12.2015, S. 558).
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(3)  Absatz 2 gilt nicht fiir Unionswaren, die auf dem Luftweg befor-
dert werden und auf einem Flughafen im Zollgebiet des Vereinigten
Konigreichs fiir den Versand zu einem Flughafen im Zollgebiet der
Union verladen oder umgeladen wurden oder die auf einem Flughafen
im Zollgebiet der Union fiir den Versand zu einem Flughafen im Zoll-
gebiet des Vereinigten Konigreichs verladen oder umgeladen wurden,
sofern fiir diese Waren ein in einem dieser beiden Zollgebiete aus-
gestelltes einziges Beforderungspapier vorliegt und die Beforderung
auf dem Luftweg vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums begonnen
hat und nach seinem Ablauf endet.

(4) Absatz 2 gilt nicht fiir Unionswaren, die auf dem Seeweg in
einem zugelassenen Linienverkehr gemill Artikel 120 der Delegierten
Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission (*°) zwischen Héfen im
Zollgebiet des Vereinigten Konigreichs und Héfen im Zollgebiet der
Union befordert werden, sofern

a) die Fahrt zwischen den Hifen im Zollgebiet des Vereinigten Konig-
reichs und Héfen im Zollgebiet der Union vor dem Ablauf des
Ubergangszeitraums begonnen hat und nach seinem Ablauf endet;
und

b) das Linienverkehrsschiff vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums
einen oder mehrere Hiafen im Zollgebiet des Vereinigten Konigreichs
oder im Zollgebiet der Union angelaufen hat.

(5)  Léuft das in Absatz 4 Buchstabe a genannte Linienverkehrsschiff
nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums in einem oder mehreren Ha-
fen des Vereinigten Konigreichs an,

a) so dndert sich fiir Waren, die vor dem Ablauf des Ubergangszeit-
raums in diesen Héfen ge- und entladen werden, nicht der zollrecht-
liche Status als Unionswaren;

b) so dndert sich fiir Waren, die nach dem Ablauf des Ubergangszeit-
raums in Anlaufthifen geladen werden, nicht der zollrechtliche Status
als Unionswaren, sofern dies gemid3 Absatz 2 nachgewiesen wird.

Artikel 48

Summarische Eingangsanmeldung und Vorabanmeldung

(1)  Die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 findet Anwendung auf sum-
marische Eingangsanmeldungen, die vor dem Ablauf des Ubergangs-
zeitraums bei einer ersten Eingangszollstelle gemdB Titel IV Kapitel I
jener Verordnung eingereicht wurden; diese Anmeldungen entfalten
nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums im Zollgebiet der Union
und im Zollgebiet des Vereinigten Konigreichs dieselben Rechtswirkun-
gen.

(*) Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015
zur Ergdnzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europdischen Par-
laments und des Rates mit Einzelheiten zur Prizisierung von Bestimmungen
des Zollkodex der Union (ABL L 343 vom 29.12.2015, S. 1).
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(2)  Die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 findet Anwendung auf Vor-
abanmeldungen, die vor dem Ablauf des Uberganszeitraums gemiB
Titel VIII Kapitel 1 dieser Verordnung eingereicht wurden, und wenn
die Waren gegebenenfalls vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums ge-
maB Artikel 194 dieser Verordnung iiberlassen wurden. Diese Anmel-
dungen entfalten nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums im Zoll-
gebiet der Union und im Zollgebiet des Vereinigten Konigreichs diesel-
ben Rechtswirkungen.

Artikel 49

Beendigung der voriibergehenden Verwahrung oder von
Zollverfahren

(1)  Die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 findet Anwendung auf Nicht-
Unionswaren, die sich am Ende des Ubergangszeitraums in der in Ar-
tikel 5 Nummer 17 dieser Verordnung genannten voriibergehenden Ver-
wahrung befinden, sowie fiir Waren, die sich am Ende des Ubergangs-
zeitraums in einem der in Artikel 5 Nummer 16 dieser Verordnung
genannten Zollverfahren im Zollgebiet des Vereinigten Konigreichs be-
finden, und zwar bis diese voriibergehende Verwahrung beendet ist, bis
eines der speziellen Zollverfahren erledigt ist, bis die Waren in den
freien Verkehr Uberfiihrt werden oder bis die Waren das Zollgebiet
verlassen, sofern dies nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums, jedoch
noch vor Ablauf der entsprechenden, in Anhang III genannten Frist
geschieht.

Artikel 148 Absatz 5 Buchstaben b und ¢ sowie Artikel 219 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 952/2013 finden jedoch keine Anwendung auf Be-
forderungen von Waren zwischen dem Zollgebiet des Vereinigten Ko-
nigreichs und dem Zollgebiet der Union, die nach dem Ablauf des
Ubergangszeitraums enden.

(2)  Die Verordnung (EU) Nr. 952/2013, der Beschluss 2014/335/EU,
Euratom des Rates (*°), die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 608/2014
des Rates (*’) und die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 des
Rates (**) finden Anwendung auf jede Zollschuld, die ab der in Absatz
1 genannten Beendigung der voriibergehenden Verwahrung oder Erle-
digung nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums entsteht.

(3)  Titel IT Kapitel 1 Abschnitt 1 der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2015/2447 findet Anwendung auf Antrdge auf Inanspruchnahme von
Zollkontingenten, denen von den Zollbehdrden im Zollgebiet des Ver-
einigten Konigreichs stattgegeben wurde, wenn die verlangten Belege

(*%) Beschluss 2014/335/EU, Euratom des Rates vom 26. Mai 2014 iiber das

Eigenmittelsystem der Europdischen Union (ABL L 168 vom 7.6.2014,
S. 105).

(*) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 608/2014 des Rates vom 26. Mai 2014 zur
Festlegung von Durchfiihrungsbestimmungen fiir das Eigenmittelsystem der
Europédischen Union (ABIL L 168 vom 7.6.2014, S. 29).

(*®) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 des Rates vom 26. Mai 2014 zur
Festlegung der Methoden und Verfahren fiir die Bereitstellung der traditio-
nellen, der MwSt.- und der BNE-Eigenmittel sowie der MaBnahmen zur
Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel (ABL. L 168 vom 7.6.2014,
S. 39).
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vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums gemiB Artikel 50 dieser Ver-
ordnung von den Zollbehdrden im Zollgebiet des Vereinigten Konig-
reichs vorgelegt wurden, sowie auf die Annullierung von Antrdgen und
die Riickgabe ungenutzter zugeteilter Zollkontingentmengen.

Artikel 50

Zugang zu einschligigen Netzwerken, Informationssystemen und
Datenbanken

Abweichend von Artikel 8 hat das Vereinigte Konigreich Zugang zu
den in Anhang IV aufgefiihrten Netzwerken, Informationssystemen und
Datenbanken, soweit dies fiir die Einhaltung seiner Pflichten nach die-
sem Titel unbedingt erforderlich ist. Das Vereinigte Konigreich erstattet
der Union die tatsdchlichen Kosten, die der Union durch die Ermogli-
chung dieses Zugangs entstanden sind. Bis zum Ende des in Anhang IV
genannten Zeitraums teilt die Union dem Vereinigten Konigreich bis
zum 31. Mirz jeden Jahres die Hohe dieser Kosten mit. Falls die mit-
geteilte Hohe der entstandenen tatsdchlichen Kosten erheblich von dem
bestmoglich geschitzten Betrag abweicht, den die Union dem Vereinig-
ten Konigreich vor der Unterzeichnung dieses Abkommens mitgeteilt
hat, so zahlt das Vereinigte Konigreich der Union unverziiglich den
bestmoglich geschitzten Betrag; der Gemeinsame Ausschuss bestimmt
dann, wie mit dem Unterschied zwischen den tatsdchlich entstandenen
Kosten und dem bestmdoglich geschitzten Betrag zu verfahren ist.

TITEL 111

LAUFENDE ANGELEGENHEITEN IM BEREICH MEHRWERTSTEUER
UND VERBRAUCHSTEUERN

Artikel 51
Mehrwertsteuer (MwSt)

(1)  Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates (*°) findet Anwendung auf
Waren, die aus dem Hoheitsgebiet des Vereinigten Kdnigreich in das
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder umgekehrt versandt oder befor-
dert werden, sofern die Versendung oder Beforderung vor dem Ablauf
des Ubergangszeitraums beginnt und nach seinem Ablauf endet.

(2)  Die Richtlinie 2006/112/EG findet noch fiinf Jahre nach Ende des
Ubergangszeitraums Anwendung auf die Rechte und Pflichten von steu-
erpflichtigen Personen in Bezug auf vor Ende des Ubergangszeitraums
erfolgte Umsétze mit einem grenziiberschreitenden Element zwischen
dem Vereinigten Konigreich und einem Mitgliedstaat sowie in Bezug
auf die unter Absatz 1 fallenden Umsitze.

(3) Abweichend von Absatz 2 und von Artikel 15 der Richtlinie
2008/9/EG des Rates (*°) sind Antrége auf Riickerstattung von Mehrwert-
steuer, die von einer im Vereinigten Konigreich anséssigen steuerpflich-
tigen Person in einem Mitgliedstaat oder von einer in einem Mitgliedstaat

(*) Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 iiber das ge-

meinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1).

(®%) Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der
Erstattung der Mehrwertsteuer gema3 der Richtlinie 2006/112/EG an nicht
im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat
ansdssige Steuerpflichtige (ABL. L 44 vom 20.2.2008, S. 23).
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ansdssigen steuerpflichtigen Person im Vereinigten Konigreich gezahlt
wurde, nach den Bedingungen dieser Richtlinie spitestens am 31. Mirz
2021 zu stellen.

(4)  Abweichend von Absatz 2 und von Artikel 61 Absatz 2 der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates (*!), sind An-
derungen von Mehrwertsteuererkldrungen, die vor dem Ablauf des
Ubergangszeitraums entweder im Vereinigten Kénigreich in Bezug auf
in Mitgliedstaaten des Verbrauchs erbrachte Dienstleistungen oder in
einem Mitgliedstaat in Bezug auf im Vereinigten Konigreich erbrachte
Dienstleistungen gemdf3 Artikel 364 oder Artikel 369f der Richtlinie
2006/112/EG abgegeben wurden, spitestens bis zum 31. Dezember
2021 zu beantragen.

Artikel 52

Verbrauchsteuerpflichtige Waren

Die Richtlinie 2008/118/EG des Rates (*?) findet Anwendung auf Be-
forderungen verbrauchsteuerpflichtiger Waren in einem Verfahren der
Steueraussetzung sowie fiir Beforderungen verbrauchsteuerpflichtiger
Waren nach der Uberfithrung in den steuerrechtlich freien Verkehr
aus dem Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreichs in das Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaats oder umgekehrt, sofern die Beforderung
vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums beginnt und nach seinem Ab-
lauf endet.

Artikel 53

Zugang zu einschligigen Netzwerken, Informationssystemen und
Datenbanken

Abweichend von Artikel 8 hat das Vereinigte Konigreich Zugang zu
den in Anhang IV aufgefiihrten Netzwerken, Informationssystemen und
Datenbanken, soweit dies fiir die Einhaltung seiner Pflichten nach die-
sem Titel unbedingt erforderlich ist. Das Vereinigte Konigreich erstattet
der Union die tatsdchlichen Kosten, die der Union durch die Ermdgli-
chung dieses Zugangs entstanden sind. Bis zum Ende des in Anhang IV
genannten Zeitraums teilt die Union dem Vereinigten Konigreich bis
zum 31. Mérz jedes Jahres die Hohe dieser Kosten mit. Falls die mit-
geteilte Hohe der entstandenen tatsdchlichen Kosten erheblich von dem
bestmoglich geschitzten Betrag abweicht, den die Union dem Vereinig-
ten Konigreich vor der Unterzeichnung dieses Abkommens mitgeteilt
hat, so zahlt das Vereinigte Konigreich der Union unverziiglich den
bestmoglich geschétzten Betrag; der Gemeinsame Ausschuss bestimmt
dann, wie mit dem Unterschied zwischen den tatsichlich entstandenen
Kosten und dem bestmdoglich geschitzten Betrag zu verfahren ist.

(®") Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates vom 15. Méarz 2011
zur Festlegung von Durchfiithrungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG
iiber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABL. L 77 vom 23.3.2011,
S. 1.

(*) Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 16. Dezember 2008 iiber das all-
gemeine Verbrauchsteuersystem und zur Authebung der Richtlinie
92/12/EWG (ABL L 9 vom 14.1.2009, S. 12).



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 39

TITEL 1V
GEISTIGES EIGENTUM

Artikel 54

Fortgeltung von eingetragenen oder gewihrten Schutzrechten im
Vereinigten Konigreich

(1) Inhaber eines der nachfolgend genannten, vor dem Ablauf des
Ubergangszeitraums eingetragenen oder gewihrten Rechte des geistigen
Eigentums werden ohne erneute Priifung Inhaber eines vergleichbaren
eingetragenen und durchsetzbaren Rechts des geistigen Eigentums im
Vereinigten Konigreich nach dem Recht des Vereinigten Konigreichs:

a) Inhaber einer gemél der Verordnung (EU) 2017/1001 des Européi-
schen Parlaments und des Rates (3*)eingetragenen Unionsmarke wer-
den im Vereinigten Konigreich Inhaber einer aus demselben Zeichen
bestehenden Marke fiir dieselben Waren oder Dienstleistungen;

b) Inhaber eines gemdB der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates (*4)
eingetragenen und gegebenenfalls nach einem Aufschub der Ver-
Offentlichung  verdffentlichten  Gemeinschaftsgeschmacksmusters
werden im Vereinigten Konigreich Inhaber eines eingetragenen Ge-
schmacksmusterrechts fiir dasselbe Geschmacksmuster;

¢) Inhaber eines gemdl der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Ra-
tes (*°) gewidhrten gemeinschaftlichen Sortenschutzrechts werden im
Vereinigten Konigreich Inhaber eines Sortenschutzrechts fiir dieselbe
Sorte.

(2) Ist eine geografische Angabe, Ursprungsbezeichnung oder Be-
zeichnung einer garantiert traditionellen Spezialitdt im Sinne der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europdischen Parlaments und des
Rates (%), eine geografische Angabe, eine Ursprungsbezeichnung oder
ein traditioneller Begriff im Weinsektor im Sinne der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates (*7), eine
geografische Angabe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 110/2008
des Europdischen Parlaments und des Rates (3%) oder eine geografische
Angabe im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europiischen
Parlaments und des Rates (3°) am letzten Tag des Ubergangszeitraums

(®) Verordnung (EU) 2017/1001 des Europdischen Parlaments und des Rates

vom 14. Juni 2017 tiber die Unionsmarke (ABI. L 154 vom 16.6.2017, S. 1).

(**) Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 iiber das
Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABL. L 3 vom 5.1.2002, S. 1).

(*) Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 iiber den ge-
meinschaftlichen Sortenschutz (ABL. L 227 vom 1.9.1994, S. 1).

(3%) Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 21. November 2012 iiber Qualitdtsregelungen fiir Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel (ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1).

(*7) Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 17. Dezember 2013 iiber eine gemeinsame Marktorganisation fiir land-
wirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG)
Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr.
1234/2007 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 671).

(*) Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung
und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer Angaben
fir Spirituosen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89
(ABI. L 39 vom 13.2.2008, S. 16).

(*) Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 26. Februar 2014 iiber die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Auf-
machung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie
den Schutz geografischer Angaben fiir aromatisierte Weinerzeugnisse und
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates (ABI. L 84
vom 20.3.2014, S. 14).
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aufgrund dieser Verordnungen in der Union geschiitzt, so haben Per-
sonen, die zur Benutzung der jeweiligen geografischen Angabe, Ur-
sprungsbezeichnung, Bezeichnung einer garantiert traditionellen Spezia-
litdit oder eines traditionellen Begriffs im Weinsektor berechtigt sind,
nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums das Recht, ohne erneute Prii-
fung diese geografischen Angabe, Ursprungsbezeichnung, Bezeichnung
einer garantiert traditionellen Spezialitdt oder diesen traditionellen Be-
griff im Weinsektor im Vereinigten Konigreich zu benutzen, wobei sie
nach dem Recht des Vereinigten Konigreichs mindestens dasselbe
Schutzniveau genieen wie nach den folgenden Bestimmungen des Uni-
onsrechts:

a) Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben i, j und k der Richtlinie (EU)
2015/2436 des Europdischen Parlaments und des Rates (*°) und

b) im Hinblick auf geografische Angaben, Ursprungsbezeichnungen,
Bezeichnungen garantiert traditioneller Spezialititen oder traditionel-
ler Begriffe im Weinsektor Artikel 13, Artikel 14 Absatz 1, Arti-
kel 24, Artikel 36 Absatz 3, die Artikel 38 und 44 sowie Artikel 45
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012; Arti-
kel 90 Absatz 1 der Richtlinie (EU) Nr. 1306/2013 des Européischen
Parlaments und des Rates (*!); Artikel 100 Absatz 3, Artikel 102
Absatz 1, die Artikel 103 und 113 sowie Artikel 157 Absatz 1
Buchstabe ¢ Ziffer x der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013; Artikel 62
Absitze 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 607/2009 der Kommis-
sion (*?); Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 1, Artikel 16 und Arti-
kel 23 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 und, soweit
dieser filir die Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen dieser
Verordnung relevant ist, Artikel 24 Absatz 1 dieser Verordnung;
oder Artikel 19 Absatz 1 und Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr.
251/2014.

Endet der Schutz einer in Absatz 1 genannten geografische Angabe,
Ursprungsbezeichnung, Bezeichnung einer garantiert traditionellen Spe-
zialitdt oder eines traditionellen Begriffs im Weinsektor in der Union
nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums, so findet Unterabsatz 1 auf
diese geografische Angabe, Ursprungsbezeichnung, Bezeichnung einer
garantiert traditionellen Spezialitdt oder diesen traditionellen Begriff im
Weinsektor keine Anwendung mehr.

Unterabsatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Schutz in der
Union aus internationalen Ubereinkommen ergibt, denen die Union als
Vertragspartei beigetreten ist.

Dieser Absatz findet nur dann und so lange Anwendung, bis ein Ab-
kommen nach Artikel 184, das diesen Absatz ersetzt, in Kraft tritt oder
wirksam wird.

(3) Ungeachtet des Absatzes 1 gilt Folgendes: Wird in der Union
infolge eines am letzten Tag des Ubergangszeitraums noch laufenden
Verwaltungs- oder Gerichtsverfahrens ein in jenem Absatz genanntes
Recht des geistigen Eigentums fiir ungiiltig erkliart oder widerrufen
oder wird ein gemeinschaftliches Sortenschutzrecht fiir nichtig erklart

(*%) Richtlinie (EU) 2015/2436 des Européischen Parlaments und des Rates vom

16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten iiber die Marken (ABI. L 336 vom 23.12.2015, S. 1).

(*") Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 17. Dezember 2013 iber die Finanzierung, die Verwaltung und das
Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABI. L 347 vom 20.12.2013,
S. 549).

(*?) Verordnung (EG) Nr. 607/2009 der Kommission vom 14. Juli 2009 mit
Durchfithrungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates
hinsichtlich der geschiitzten Ursprungsbezeichnungen und geografischen An-
gaben, der traditionellen Begriffe sowie der Kennzeichnung und Auf-
machung bestimmter Weinbauerzeugnisse (ABl. L 193 vom 24.7.2009,
S. 60).
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oder annulliert, so ist das entsprechende Recht im Vereinigten Konig-
reich ebenfalls fiir ungiiltig zu erkldren oder zu widerrufen, fiir nichtig
zu erkldren oder zu annullieren. Die Erklarung der Ungiiltig- oder Nich-
tigkeit, der Widerruf oder die Annullierung wird im Vereinigten Konig-
reich am selben Tag wirksam wie in der Union.

Abweichend von Unterabsatz 1 besteht fiir das Vereinigte Konigreich
dann keine Verpflichtung, das entsprechende Recht im Vereinigten Ko-
nigreich fiir ungiiltig zu erkldren oder zu widerrufen, wenn die Griinde
fiir die Ungtiltigkeit oder den Widerruf der Unionsmarke oder des ein-
getragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters auf das Vereinigte Konig-
reich nicht zutreffen.

(4) Ein im Vereinigten Konigreich gemdl Absatz 1 Buchstaben a
oder b begriindetes Marken- oder eingetragenes Geschmacksmusterrecht
wird erstmals an dem Tag verldngert, an dem das nach dem Unionsrecht
eingetragene entsprechende Recht des geistigen Eigentums verldngert
wird.

(5) Fiir die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Marken im Vereinig-
ten Konigreich gilt Folgendes:

a) Der Marke kommt das Datum der Anmeldung oder das Prioritéts-
datum der Unionsmarke und gegebenenfalls der Zeitrang einer nach
den Artikeln 39 oder 40 der Verordnung (EU) 2017/1001 angemel-
deten Marke des Vereinigten Konigreichs zugute;

b) die Marke darf nicht mit der Begriindung widerrufen werden, die
Nutzung der entsprechenden Unionsmarke habe vor dem Ablauf des
Ubergangszeitraums im Vereinigten Konigreich nicht ernsthaft be-
gonnen;

¢) der Inhaber einer Unionsmarke, die in der Union Bekanntheit erwor-
ben hat, ist berechtigt, in Bezug auf die entsprechende Marke auf-
grund des bis zum Ablauf des Ubergangszeitraums in der Union
erworbenen Bekanntheit im Vereinigten Konigreich Rechte aus-
zuiiben, die denen gemdBl Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Ver-
ordnung (EU) 2017/1001 und Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a der
Richtlinie (EU) 2015/2436 gleichwertig sind, und danach griindet die
weitere Bekanntheit dieser Marke auf der Verwendung der Marke im
Vereinigten Konigreich.

(6) In Bezug auf die in Absatz 1 Buchstaben b und ¢ genannten
eingetragenen Geschmacksmusterrechte und Sortenschutzrechte im Ver-
einigten Konigreich gilt Folgendes:

a) Das Recht des Vereinigten Konigreichs schiitzt diese Rechte zumin-
dest fiir die verbliebene Schutzdauer des entsprechenden eingetrage-
nen Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder des entsprechenden ge-
meinschaftlichen Sortenschutzrechts nach Unionsrecht;

b) als Tag der Antragstellung oder Prioritdtsdatum gilt der Tag, an dem
der Antrag fiir das entsprechende eingetragene Gemeinschafts-
geschmacksmuster oder das entsprechende gemeinschaftliche Sorten-
schutzrecht gestellt wurde.
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Artikel 55

Registrierungsverfahren

(1) Die Registrierung, die Gewidhrung oder der Schutz nach Arti-
kel 54 Absitze 1 und 2 dieses Abkommens erfolgt kostenlos durch
die zustidndigen Stellen im Vereinigten Konigreich, die dabei die Daten
verwenden, die in den Registern des Amts der Europdischen Union fiir
geistiges Eigentum, des Gemeinschaftlichen Sortenamts und der Euro-
pdischen Kommission zur Verfiigung stehen. Anhang III der Verord-
nung (EG) Nr. 110/2008 gilt als Register im Sinne dieses Artikels.

(2) Fir die Zwecke des Absatzes 1 besteht fiir die Inhaber der in
Artikel 54 Absatz 1 genannten Rechte des geistigen Eigentums sowie
die zur Verwendung einer geografischen Angabe, Ursprungsbezeich-
nung, Bezeichnung einer garantiert traditionellen Spezialitit oder eines
traditionellen Begriffs im Weinsektor berechtigten Personen im Sinne
von Artikel 54 Absatz 2 keine Pflicht zur Stellung eines Antrags oder
zum Durchlaufen eines besonderen Verwaltungsverfahrens. Inhaber der
in Artikel 54 Absatz 1 genannten Rechte des geistigen Eigentums wer-
den nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums drei Jahre lang nicht
dazu verpflichtet, {iber eine Postanschrift im Vereinigten Konigreich
zu verfiigen.

(3) Das Amt der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum, das
Gemeinschaftliche Sortenamt und die Europdische Kommission stellen
den zustindigen Stellen im Vereinigten Kdonigreich alle Informationen
zur Verfiigung, die sie fiir die Registrierung, die Gewdhrung oder den
Schutz nach Artikel 54 Absdtze 1 und 2 dieses Abkommens bendtigen.

(4) Dieser Artikel ldsst Verldngerungsgebiihren, die bei der Verldn-
gerung von Rechten fillig werden konnten, sowie die fiir die betroffe-
nen Inhaber bestehende Moglichkeit unberiihrt, im Vereinigten Konig-
reich nach dem Recht des Vereinigten Konigreichs auf ihre Rechte des
geistigen Eigentums zu verzichten.

Artikel 56

Fortgeltung internationaler Registrierungen, in denen die
Europiische Union benannt ist, im Vereinigten Konigreich

Das Vereinigte Konigreich trifft MaBnahmen, um sicherzustellen, dass
natiirliche oder juristische Personen, die vor dem Ablauf des Ubergangs-
zeitraums nach dem Madrider System fiir die internationale Registrie-
rung von Marken oder nach dem Haager System fiir die internationale
Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle eine internationale Re-
gistrierung fiir Marken oder Geschmacksmuster erhalten haben, in denen
die Europdische Union benannt ist, in Bezug auf diese internationalen
Registrierungen im Vereinigten Konigreich weiterhin in den Genuss des
Schutzes dieser Marken oder gewerblichen Muster oder Modelle kom-
men.

Artikel 57

Fortgeltung von nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmus-
tern im Vereinigten Konigreich

Inhaber eines Rechts an einem vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums
gemil der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 entstandenen, nicht eingetrage-
nen Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden in Bezug auf dieses nicht
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster ipso iure nach dem
Recht des Vereinigten Konigreichs Inhaber eines durchsetzbaren Rechts
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des geistigen Eigentums im Vereinigten Konigreich, das denselben
Schutz gewédhrt wie die Verordnung (EG) Nr. 6/2002. Das Recht des
Vereinigten Konigreichs schiitzt dieses Recht zumindest fiir die verblie-
bene Schutzdauer des entsprechenden nicht eingetragenen Gemein-
schaftsgeschmacksmusters nach Artikel 11 Absatz 1 dieser Verordnung.

Artikel 58

Fortgesetzter Schutz von Datenbanken

(1)  Inhabern eines mit einer Datenbank in Bezug auf das Vereinigte
Konigreich zusammenhiingenden, vor dem Ablauf des Ubergangszeit-
raums entstandenen Rechts gemdB3 Artikel 7 der Richtlinie 96/9/EG des
Européischen Parlaments und des Rates (+3) steht im Vereinigten Konig-
reich in Bezug auf diese Datenbank ein durchsetzbares Recht des geis-
tigen Eigentums nach dem Recht des Vereinigten Konigreichs zu, das
denselben Schutzumfang hat wie das in der Richtlinie 96/9/EG ver-
ankerte Recht, sofern der Inhaber des Rechts die Anforderungen des
Artikels 11 dieser Richtlinie weiterhin erfiillt. Das Recht des Vereinig-
ten Konigreichs schiitzt dieses Recht zumindest fiir die verbliebene
Schutzdauer des entsprechenden Rechts nach Artikel 10 der Richtlinie
96/9/EG.

(2) Bei den im Folgenden genannten Personen und Unternehmen ist
davon auszugehen, dass sie die Anforderungen von Artikel 11 der
Richtlinie 96/9/EG erfiillen:

a) Staatsangehorige des Vereinigten Konigreichs;

b) natiirliche Personen mit gewdhnlichem Aufenthalt im Vereinigten
Kénigreich;

¢) im Vereinigten Konigreich ansdssige Unternehmen, sofern die Tétig-
keit eines Unternehmens, das lediglich seinen Sitz im Vereinigten
Konigreich hat, eine tatsdchliche stindige Verbindung mit der Wirt-
schaft des Vereinigten Konigreichs oder eines Mitgliedstaats auf-
weist.

Artikel 59

Priorititsrecht im Hinblick auf in Bearbeitung befindliche Antrige
auf Unionsmarken, Gemeinschaftsgeschmacksmuster und
gemeinschaftlichen Sortenschutz

(1)  Einer Person, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums nach
dem Unionsrecht einen Antrag auf eine Unionsmarke oder ein Gemein-
schaftsgeschmacksmuster gestellt hat, dem ein Anmeldetag zuerkannt
wurde, steht fiir dieselbe Marke in Bezug auf Waren oder Dienstleis-
tungen, die mit denen, auf die sich der in der Union gestellte Antrag
bezieht, identisch oder in ithnen enthalten sind, oder fiir dasselbe Ge-
schmacksmuster das Recht zu, binnen 9 Monaten ab dem Ende des
Ubergangszeitraums einen entsprechenden Antrag im Vereinigten Ké-
nigreich zu stellen. Ein nach diesem Artikel gestellter Antrag gilt als an
demselben Anmelde- und Prioritdtstag gestellt, an dem der Antrag in der
Union gestellt wurde; gegebenenfalls kommt diesem Antrag auch der
Zeitrang einer nach den Artikeln 39 oder 40 der Verordnung (EU)
2017/1001 angemeldeten Marke des Vereinigten Konigreichs zugute.

(2)  Einer Person, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums nach
dem Unionsrecht einen Antrag auf gemeinschaftlichen Sortenschutz ge-
stellt hat, steht fiir die Zwecke der Stellung eines Antrags fiir dieselbe
Sorte im Vereinigten Konigreich wihrend eines Zeitraums von 6 Mo-
naten ab dem Ablauf des Ubergangszeitraums ein Ad-hoc-Priorititsrecht

(*¥) Richtlinie 96/9/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Mérz
1996 iiber den rechtlichen Schutz von Datenbanken (ABL L 77 vom
27.3.1996, S. 20).
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im Vereinigten Konigreich zu. Das Prioritdtsrecht fiihrt dazu, dass fiir
die Zwecke der Bestimmung der Unterscheidbarkeit, Neuheit und Be-
griindung des Rechts als Prioritdtstag des Antrags auf Sortenschutz im
Vereinigten Konigreich der Tag gilt, an dem der Antrag auf gemein-
schaftlichen Sortenschutz gestellt wurde.

Artikel 60

Im Vereinigten Konigreich in Bearbeitung befindliche Antriige auf
erginzende Schutzzertifikate

(1) Die Verordnungen (EG) Nr. 1610/96 (*) und Nr. 469/2009 (*°)
des Europédischen Parlaments und des Rates gelten jeweils flir Antrige
auf ergénzende Schutzzertifikate fiir Pflanzenschutzmittel und fiir Arz-
neimittel sowie fiir Antrige auf Verldngerung der Laufzeit dieser Zerti-
fikate, sofern diese Antrige vor dem Ablauf der Ubergangszeit bei den
Behorden im Vereinigten Konigreich gestellt wurden, wenn das Ver-
waltungsverfahren auf Ausstellung oder Verldngerung des betreffenden
Zertifikats am Ende der Ubergangszeit noch nicht beendet war.

(2)  Jedes nach Absatz 1 gewihrte Zertifikat bietet denselben Schutz-
umfang, wie der in der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 oder der Ver-
ordnung (EG) Nr. 469/2009 vorgesehene.

Artikel 61
Erschopfung der Rechte

Rechte des geistigen Eigentums, die vor dem Ablauf des Ubergangs-
zeitraums nach den Bedingungen des Unionsrechts sowohl in der Union
als auch im Vereinigten Konigreich erschopft waren, bleiben sowohl in
der Union als auch im Vereinigten Konigreich erschopft.

TITEL V

LAUFENDE POLIZEILICHE UND JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN
STRAFSACHEN

Artikel 62

Laufende Verfahren der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen

(1)  Im Vereinigten Kénigreich sowie in den Mitgliedstaaten finden in
Situationen, die einen Bezug zum Vereinigten Konigreich aufweisen,
die nachstehenden Rechtsakte wie folgt Anwendung:

(*) Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 23. Juli 1996 iiber die Schaffung eines ergédnzenden Schutzzertifikats
fiir Pflanzenschutzmittel (ABL. L 198 vom 8.8.1996, S. 30).

(*) Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 6. Mai 2009 iiber das ergénzende Schutzzertifikat fiir Arzneimittel
(ABL L 152 vom 16.6.2009, S. 1).
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a) Das gemél Artikel 34 des Vertrags iiber die Europédische Union vom
Rat erstellte Ubereinkommen iiber die Rechtshilfe in Strafsachen
zwischen den Mitgliedstaaten der Europdischen Union (*¢) und das
gemil Artikel 34 des Vertrags liber die Europdische Union vom Rat
erstellte Protokoll zum Ubereinkommen iiber die Rechtshilfe in
Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europidischen Uni-
on (*) finden Anwendung auf Rechtshilfeersuchen, die vor dem Ab-
lauf des Ubergangszeitraums aufgrund des jeweiligen Instruments bei
der zentralen Behorde oder Justizbehorde eingegangen sind,

b) Der Rahmenbeschluss 2002/584/J1 des Rates (*®) findet Anwendung
auf Europdische Haftbefehle, wenn die gesuchte Person vor dem
Ablauf des Ubergangszeitraums fiir die Zwecke der Vollstreckung
eines Europdischen Haftbefehls festgenommen wurde, und zwar un-
abhingig von der Entscheidung der vollstreckenden Justizbehorde
dariiber, ob die gesuchte Person in Haft zu halten oder vorldufig
aus der Haft zu entlassen ist;

¢) Der Rahmenbeschluss 2003/577/J1 des Rates (*°) findet Anwendung
auf Sicherstellungsentscheidungen, die vor dem Ablauf des Uber-
gangszeitraums zur Vollstreckung bei der zentralen Behorde oder
der zustindigen Justizbehorde oder bei einer Justizbehdrde im Voll-
streckungsstaat eingegangen sind, die nicht dafiir zusténdig ist, diese
anzuerkennen und die erforderlichen Maf3nahmen fiir deren Vollstre-
ckung zu treffen, die jedoch die Sicherstellungsentscheidung von
Amts wegen der fiir die Vollstreckung zustindigen Justizbehdrde
ibermittelt;

d) Der Rahmenbeschluss 2005/214/J1 (*°) findet Anwendung auf Ent-
scheidungen, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei der
zentralen oder zustdndigen Behorde im Vollstreckungsstaat oder bei
einer Behorde des Vollstreckungsstaats eingegangen sind, die nicht
dafiir zustindig ist, diese anzuerkennen oder die erforderlichen MafB-
nahmen fiir deren Vollstreckung zu treffen, die jedoch die Entschei-
dung von Amts wegen der fiir die Vollstreckung zustdndigen Be-
hoérde iibermittelt;

e) Der Rahmenbeschluss 2006/783/J1 des Rates (°!) findet Anwendung
auf Einziehungsentscheidungen, die vor dem Ablauf des Ubergangs-
zeitraums bei der zentralen oder zustindigen Behorde im Vollstre-
ckungsstaat oder bei einer Behorde des Vollstreckungsstaats einge-
gangen sind, die nicht dafilir zustdndig ist, diese anzuerkennen oder
die erforderlichen Maflnahmen fiir deren Vollstreckung zu treffen,
die jedoch die Einziehungsentscheidung von Amts wegen der fiir die
Vollstreckung zustindigen Behorde iibermittelt;

f) Der Rahmenbeschluss 2008/909/J1 (*?) findet Anwendung

(*) ABIL C 197 vom 12.7.2000, S. 3.

(*7) ABL C 326 vom 21.11.2001, S. 2.

(*) Rahmenbeschluss 2002/584/J1 des Rates vom 13. Juni 2002 {iber den Euro-
piischen Haftbefehl und die Ubergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaa-
ten (ABL. L 190 vom 18.7.2002, S. 1).

(*) Rahmenbeschluss 2003/577/J1 des Rates vom 22. Juli 2003 iiber die Voll-
streckung von Entscheidungen iiber die Sicherstellung von Vermdgensgegen-
stainden oder Beweismitteln in der Europdischen Union (ABL. L 196 vom
2.8.2003, S. 45).

(*%) Rahmenbeschluss 2005/214/J1 des Rates vom 24. Februar 2005 iber die
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstra-
fen und GeldbuBien (ABIL. L 76 vom 22.3.2005, S. 16).

(°") Rahmenbeschluss 2006/783/J1 des Rates vom 6. Oktober 2006 iiber die
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Einzie-
hungsentscheidungen (ABL L 328 vom 24.11.2006, S. 54).

(°2) Rahmenbeschluss 2008/909/J1 des Rates vom 27. November 2008 iiber die
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile in
Strafsachen, durch die eine freiheitsentziechende Strafe oder MaBnahme ver-
héangt wird, fiir die Zwecke ihrer Vollstreckung in der Européischen Union
(ABL L 327 vom 5.12.2008, S. 27).
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i) auf Urteile, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei der
zustidndigen Behorde des Vollstreckungsstaats oder bei einer Be-
horde des Vollstreckungsstaats eingegangen sind, die nicht dafiir
zustindig ist, ein Urteil anzuerkennen oder zu vollstrecken, die
jedoch das Urteil von Amts wegen der fiir die Vollstreckung
zustdandigen Behorde tibermittelt;

ii) fiir die Zwecke des Artikels 4 Absatz 6 oder des Artikels 5
Absatz 3 des Rahmenbeschlusses 2002/584/J1, wenn dieser Rah-
menbeschluss aufgrund von Buchstabe b des vorliegenden Ab-
satzes anwendbar ist.

g) Der Rahmenbeschluss 2008/675/J1 des Rates (*°) findet Anwendung
auf neue Strafverfahren im Sinne von Artikel 3 dieses Rahmen-
beschlusses, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums eingeleitet
werden;

h) Der Rahmenbeschluss 2009/315/J1 des Rates (°*) findet Anwendung
auf Informationsersuchen zu Verurteilungen, die vor dem Ablauf des
Ubergangszeitraums bei der zentralen Behérde eingegangen sind;
nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums werden Antworten auf
solche Ersuchen jedoch nicht iiber das nach dem Rahmenbeschluss
2009/316/J1 des Rates (3°) eingerichtete Europdischen Strafregister-
informationssystem iibermittelt;

i) Der Rahmenbeschluss 2009/829/J1 des Rates (*%) findet Anwendung
auf Entscheidungen iiber UberwachungsmaBnahmen, die vor dem
Ablauf des Ubergangszeitraums bei der zustindigen Behorde des
Vollstreckungsstaats oder bei einer Behorde des Vollstreckungsstaats
eingegangen sind, die nicht dafiir zustindig ist, diese anzuerkennen
oder die erforderlichen Mafinahmen fiir deren Vollstreckung zu tref-
fen, die jedoch das Urteil von Amts wegen der fiir die Vollstreckung
zustdndigen Behorde iibermittelt;

j) Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie 2011/93/EU des Européischen
Parlaments und des Rates (°7) findet Anwendung auf Informations-
ersuchen, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei der zen-
tralen Behorde eingegangen sind; nach dem Ablauf des Ubergangs-
zeitraums werden Antworten auf solche Ersuchen jedoch nicht iiber
das nach dem Rahmenbeschluss 2009/316/J1 eingerichtete Européi-
schen Strafregisterinformationssystem iibermittelt;

() Rahmenbeschluss 2008/675/J1 des Rates vom 24. Juli 2008 zur Beriicksich-
tigung der in anderen Mitgliedstaaten der Europdischen Union ergangenen
Verurteilungen in einem neuen Strafverfahren (OJ L 220, 15.8.2008, p. 32).

(**) Rahmenbeschluss 2009/315/J1 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die
Durchfithrung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem
Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten (ABL. L 93 vom 7.4.2009, S. 23).

(®) Beschluss 2009/316/J1 des Rates vom 6. April 2009 zur Einrichtung des
Europdischen Strafregisterinformationssystems (ECRIS) gemill Artikel 11
des Rahmenbeschlusses 2009/315/J1 (ABL. L 93 vom 7.4.2009, S. 33).

(°°) Rahmenbeschluss 2009/829/J1 des Rates vom 23 Oktober 2009 iiber die
Anwendung — zwischen den Mitgliedstaaten der Europédischen Union —
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen iiber
UberwachungsmafBnahmen als Alternative zur Untersuchungshaft (ABI. L 294
vom 11.11.2009, S. 20).

(°7) Richtlinie 2011/92/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
13. Dezember 2011 zur Bekdmpfung des sexuellen Missbrauchs und der
sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/J1 des Rates (ABl. L 335 vom
17.12.2011, S. 1).
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k) Die Richtlinie 2011/99/EU des Europidischen Parlaments und des
Rates (°®) findet Anwendung auf Européische Schutzanordnungen,
die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei der zustindigen
Behorde des Vollstreckungsstaats oder bei einer Behorde des Voll-
streckungsstaats eingegangen sind, die nicht dafiir zustidndig ist,
diese anzuerkennen oder die erforderlichen MaBnahmen fiir deren
Vollstreckung zu treffen, die jedoch die Europdische Schutzanord-
nung von Amts wegen der flir die Vollstreckung zustindigen Be-
hoérde tibermittelt;

1) Die Richtlinie 2014/41/EU des Europidischen Parlaments und des
Rates (*°) findet Anwendung auf Européische Ermittlungsanordnun-
gen, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei der zustindi-
gen Behorde des Vollstreckungsstaats oder bei einer Behorde des
Vollstreckungsstaats eingegangen sind, die nicht dafiir zustindig
ist, diese anzuerkennen oder die erforderlichen Maflnahmen fiir deren
Vollstreckung zu treffen, die jedoch die Europdische Ermittlungs-
anordnung von Amts wegen der fiir die Vollstreckung zustdndigen
Behorde iibermittelt.

(2) Die zustindigen Behorden des Vereinigten Konigreichs kénnen
sich weiterhin an den gemeinsamen Ermittlungsgruppen beteiligen, an
denen sie sich vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums beteiligt haben,
sofern diese Ermittlungsgruppen entweder gemifl Artikel 13 des vom
Rat gemidl3 Artikel 34 des Vertrags iiber die Europdische Union erstell-
ten Ubereinkommens {iber die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den
Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder gemidB dem Rahmen-
beschluss 2002/465/J1 des Rates (°°) gebildet wurden.

Abweichend von Artikel 8 dieses Abkommens ist das Vereinigte Ko-
nigreich berechtigt, nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums noch
hochstens ein Jahr lang die Netzanwendung fiir sicheren Datenaustausch
(SIENA) in dem Umfang zu benutzen, wie es flir die Zwecke des
Informationsaustauschs innerhalb der in Unterabsatz 1 des vorliegenden
Absatzes genannten gemeinsamen Ermittlungsgruppen unbedingt erfor-
derlich ist. Das Vereinigte Konigreich erstattet der Union die tatséch-
lichen Kosten, die der Union durch die Erleichterung der Nutzung von
SIENA entstanden sind. Die Union teilt dem Vereinigten Konigreich die
Hohe dieser Kosten bis zum 31. Miérz 2021 mit. Falls die mitgeteilte
Hohe der entstandenen tatséchlichen Kosten erheblich von dem best-
moglich geschitzten Betrag abweicht, den die Union dem Vereinigten
Konigreich vor der Unterzeichnung dieses Abkommens mitgeteilt hat,
so zahlt das Vereinigte Konigreich der Union unverziiglich den best-
moglich geschitzten Betrag; der Gemeinsame Ausschuss bestimmt
dann, wie mit dem Unterschied zwischen den tatsdchlich entstandenen
Kosten und dem bestmdglich geschitzten Betrag zu verfahren ist.

(3)  Eurojust kann auf Ersuchen des Vereinigten Konigreichs vor-
behaltlich der Einhaltung von Artikel 26a Absatz 7 Buchstabe a und
des Artikels 27 des Beschlusses 2002/187/J1 des Rates (¢!) Informatio-
nen, auch personenbezogene Daten, aus seinem Fallbearbeitungssystem
bereitstellen, wenn dies fiir den Abschluss der in Absatz 1 Buchstaben
a, b, ¢, e und 1 des vorliegenden Artikels genannten laufenden Verfahren
oder fiir die Arbeit der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten

(*®) Richtlinie 2011/99/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom

13. Dezember 2011 iiber die Europdische Schutzanordnung (ABI. L 338
vom 21.12.2011, S. 2).

(*) Richtlinie 2014/41/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
3. April 2014 iiber die Europidische Ermittlungsanordnung in Strafsachen
(ABL L 130 vom 1.5.2014, S. 1).

(%) Rahmenbeschluss 2002/465/J1 des Rates vom 13. Juni 2002 iiber gemein-
same Ermittlungsgruppen (ABI. L 162 vom 20.6.2002, S. 1).

(°") Beschluss 2002/187/JT des Rates vom 28. Februar 2002 iiber die Errichtung
von Eurojust zur Verstirkung der Bekdmpfung der schweren Kriminalitit
(ABL L 63 vom 6.3.2002, S. 1).
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gemeinsamen Ermittlungsgruppen erforderlich ist. Die zustindigen Be-
horden des Vereinigten Konigreichs konnen auf Ersuchen Eurojust die
in ihrem Besitz befindlichen Informationen bereitstellen, wenn dies fir
den Abschluss der in Absatz 1 Buchstaben a, b, ¢, € und 1 des vor-
liegenden Artikels genannten laufenden Verfahren oder fiir die Arbeit
der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten gemeinsamen Er-
mittlungsgruppen erforderlich ist. Entstehen aufgrund der Anwendung
des vorliegenden Absatzes Ausgaben auflerordentlichen Charakters, so
bestimmt der Gemeinsame Ausschuss, wie mit diesen Ausgaben zu
verfahren ist.

Artikel 63

Laufende Verfahren der Zusammenarbeit im Bereich der
Strafverfolgung, polizeiliche Zusammenarbeit und Austausch von
Informationen

(1)  Im Vereinigten Konigreich sowie in den Mitgliedstaaten finden in
Situationen, die einen Bezug zum Vereinigten Konigreich aufweisen,
die nachstehenden Rechtsakte wie folgt Anwendung:

a) Die Artikel 39 und 40 des Ubereinkommens zur Durchfiihrung des
Ubereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (,,Schengener
Durchfiihrungsiibereinkommen*) (¢?) in Verbindung mit dessen Arti-
keln 42 und 43 finden Anwendung auf:

i) Ersuchen gemill Artikel 39 des Schengener Durchfiihrungsiiber-
einkommens, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei
der mit der grenziiberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit
beauftragten zentrale Stelle oder bei den zustdndigen Behorden
der ersuchten Vertragspartei oder bei ersuchten Polizeibehdrden
eingegangen sind, die fiir die Erledigung nicht zustindig sind,
die jedoch das Ersuchen an die zustindigen Behorden weiterlei-
ten;

ii) Hilfeersuchen gemi3 Artikel 40 Absatz 1 des Schengener
Durchfiihrungsiibereinkommens, die vor dem Ablauf des Uber-
gangszeitraums bei einer von einem Vertragsstaat benannten Be-
horde eingehen,;

iii) grenziliberschreitende Observationen, die gemdlB Artikel 40 Ab-
satz 2 des Schengener Durchfiihrungsiibereinkommens ohne vor-
herige Genehmigung durchgefiihrt werden, wenn die grenziiber-
schreitende Uberwachung vor dem Ablauf des Ubergangszeit-
raums begonnen hat;

b) das Ubereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags iiber die
Europdische Union iiber gegenseitige Amtshilfe und Zusammenarbeit
der Zollverwaltungen (%) findet Anwendung auf:

i)  Auskunftsersuchen, die vor dem Ablauf des Ubergangszeit-
raums bei der ersuchten Behorde eingehen;

ii)  Uberwachungsersuchen, die vor dem Ablauf des Ubergangs-
zeitraums bei der ersuchten Behorde eingehen;

(62) Ubereinkommen zur Durchfiihrung des Ubereinkommens von Schengen vom

14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirt-
schaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Franzésischen Repu-
blik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen
Grenzen (ABL L 239 vom 22.9.2000, S. 19).

() ABL C 24 vom 23.1.1998, S. 2.
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<)

d)

e)

*

)

Q)

iii) Ermittlungsersuchen, die vor dem Ablauf des Ubergangszeit-
raums bei der ersuchten Behorde eingehen;

iv) Zustellungsersuchen, die vor dem Ablauf des Ubergangszeit-
raums bei der ersuchten Behoérde eingehen;

v)  Ersuchen um Genehmigung grenziiberschreitender Observatio-
nen oder um die diesbeziigliche Beauftragung der Beamten des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet eine Observation durch-
gefiihrt wird, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei
einer vom ersuchten Mitgliedstaat benannten Behorde eingehen,
die zur Erteilung der beantragten Genehmigung oder zur Wei-
terleitung des Ersuchens befugt ist;

vi) grenziiberschreitende Observation, die gema3 Artikel 40 Absatz
2 des Schengener Durchfiihrungsiibereinkommens ohne vor-
herige Genehmigung durchgefiihrt werden, wenn die grenziiber-
schreitende Uberwachung vor dem Ablauf des Ubergangszeit-
raums begonnen hat;

vii) Ersuchen um Durchfiihrung von kontrollierten Lieferungen, die
vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei der ersuchten Be-
horde eingehen;

viii) Ersuchen um Genehmigung verdeckter Ermittlungen, die vor
dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei der ersuchten Behorde
eingehen;

ix) gemeinsame Sonderermittlungsteams, die geméal Artikel 24 die-
ses Ubereinkommen vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums
eingesetzt werden;

Der Beschluss 2000/642/J1 des Rates (*) findet Anwendung auf Er-
suchen, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei der zen-
tralen Meldestelle eingegangen sind;

Der Rahmenbeschluss 2006/960/J1 des Rates (°) findet Anwendung
auf Ersuchen, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei der
zustidndigen Strafverfolgungsbehdrde eingegangen sind;

Der Beschluss 2007/533/J1 des Rates (°°) findet Anwendung auf den
Austausch ergédnzender Informationen, wenn vor dem Ablauf des
Ubergangszeitraums in einer im Rahmen des Schengener Informati-
onssystems erstellten Ausschreibung ein Treffer erzielt wurde, sofern
dessen Bestimmungen am letzten Tag des Ubergangszeitraums auf
das Vereinigte Konigreich anwendbar waren. Abweichend von Ar-
tikel 8 dieses Abkommens ist das Vereinigte Konigreich berechtigt,
nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums noch hochstens 3 Monate
lang die in Artikel 8 Absatz 1 des Beschlusses 2007/533/J1 genannte
Kommunikationsinfrastruktur in dem Umfang zu nutzen, in dem dies
fiir die Zwecke des Austauschs dieser ergdnzenden Informationen
unbedingt erforderlich ist. Das Vereinigte Konigreich erstattet der
Union die tatsdchlichen Kosten, die der Union durch die Erleichte-
rung der Nutzung der Kommunikationsinfrastruktur durch das Verei-
nigte Konigreich entstanden sind. Die Union teilt dem Vereinigten

Beschluss 2000/642/J1 des Rates vom 17. Oktober 2000 iiber Vereinbarun-

gen fiir eine Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen der Mit-
gliedstaaten beim Austausch von Informationen (ABL. L 271 vom
24.10.2000, S. 4).

Rahmenbeschluss 2006/960/J1 des Rates vom 18. Dezember 2006 iiber die
Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwi-
schen den Strafverfolgungsbehorden der Mitgliedstaaten der Europdischen
Union (ABI. L 386 vom 29.12.2006, S. 89).

Beschluss 2007/533/J1 des Rates vom 12. Juni 2007 iiber die Einrichtung,
den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zwei-
ten Generation (SIS II) (ABL L 205 vom 7.8.2007, S. 63).
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Konigreich bis zum 31. Mérz 2021 die Hohe dieser Kosten mit. Falls
die mitgeteilte Hohe der entstandenen tatsdchlichen Kosten erheblich
von dem bestmoglich geschitzten Betrag abweicht, den die Union
dem Vereinigten Konigreich vor der Unterzeichnung dieses Abkom-
mens mitgeteilt hat, so zahlt das Vereinigte Konigreich der Union
unverziiglich den bestmdglich geschitzten Betrag; der Gemeinsame
Ausschuss bestimmt dann, wie mit dem Unterschied zwischen den
tatsdchlich entstandenen Kosten und dem bestmdglich geschitzten
Betrag zu verfahren ist.

f) Der Beschluss 2007/845/J1 des Rates (7) findet Anwendung auf Er-
suchen, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei einer Ver-
mogensabschdpfungsstelle eingegangen sind;

g) Die Richtlinie (EU) 2016/681 des Europédischen Parlaments und des
Rates () findet Anwendung auf Ersuchen, die vor dem Ablauf des
Ubergangszeitraums gemifl den Artikeln 9 und 10 dieser Richtlinie
bei der PNR-Zentralstelle eingegangen sind.

(2) Abweichend von Artikel 8 dieses Abkommens ist das Vereinigte
Konigreich berechtigt, nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums noch
hochstens ein Jahr lang die Netzanwendung fiir sicheren Datenaustausch
(SIENA) in dem Umfang zu benutzen, wie es flir die Zwecke des
Abschlusses der in Absatz 1 Buchstaben ¢, d, f und g des vorliegenden
Artikels genannten laufenden Verfahren unbedingt erforderlich ist. Das
Vereinigte Konigreich erstattet der Union die tatsdchlichen Kosten, die
der Union durch die Erleichterung der Nutzung von SIENA entstanden
sind. Die Union teilt dem Vereinigten Konigreich bis zum 31. Mirz
2021 die Hohe dieser Kosten mit. Falls die mitgeteilte Hohe der ent-
standenen tatsdchlichen Kosten erheblich von dem bestmoglich ge-
schétzten Betrag abweicht, den die Union dem Vereinigten Konigreich
vor der Unterzeichnung dieses Abkommens mitgeteilt hat, so zahlt das
Vereinigte Konigreich der Union unverziiglich den bestmoglich ge-
schitzten Betrag; der Gemeinsame Ausschuss bestimmt dann, wie mit
dem Unterschied zwischen den tatsdchlich entstandenen Kosten und
dem bestmoglich geschitzten Betrag zu verfahren ist.

Artikel 64

Empfangs- oder Festnahmebestitigung

(1) Die zustindige Anordnungs- oder ersuchende Behoérde kann bin-
nen 10 Tagen nach dem Ablauf der Ubergangszeit eine Bestitigung des
Empfangs einer gerichtlichen Entscheidung oder eines Rechtshilfeer-
suchens im Sinne von Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben a, ¢ bis e, f, i
und h bis 1 sowie von Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i und ii,

(°7) Beschluss 2007/845/J1 des Rates vom 6. Dezember 2007 iiber die Zusam-

menarbeit zwischen den Vermdgensabschopfungsstellen der Mitgliedstaaten
auf dem Gebiet des Aufspiirens und der Ermittlung von Ertrdgen aus Straf-
taten oder anderen Vermdgensgegenstdnden im Zusammenhang mit Strafta-
ten (ABL L 332 vom 18.12.2007, S. 103).

(°®) Richtlinie (EU) 2016/681 des Européischen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 iiber die Verwendung von Fluggastdatensitzen (PNR-Daten)
zur Verhiitung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen
Straftaten und schwerer Kriminalitit (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 132).
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Buchstabe b Ziffern i bis v, vii, viii und ix, sowie Buchstaben ¢, d, f
und g verlangen, sofern sie Zweifel daran hat, dass eine gerichtliche
Entscheidung oder ein Ersuchen vor dem Ablauf der Ubergangszeit bei
der Vollstreckungs- oder ersuchten Behorde eingegangen ist.

(2)  Hat die zustdndige anordnende Justizbehdrde in den in Artikel 62
Absatz 1 Buchstabe b genannten Féllen Zweifel daran, dass die Fest-
nahme der gesuchten Person gemdB Artikel 11 des Rahmenbeschlusses
2002/584/]1 des Rates vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums erfolgt
ist, so kann sie binnen 10 Tagen nach dem Ende des Ubergangszeit-
raums von der zustdndigen vollstreckenden Justizbehdrde eine Bestiti-
gung der Verhaftung verlangen.

(3) Sofern die Bestitigung nicht bereits gemidll den anwendbaren
Bestimmungen des Unionsrechts tibermittelt wurde, beantwortet die in
den Absidtzen 1 und 2 genannte vollstreckende oder ersuchte Behdrde
einen Antrag auf Bestitigung des Empfangs oder der Festnahme inner-
halb von 10 Tagen nach Eingang des Antrags.

Artikel 65

Sonstige anwendbare Unionsrechtsakte

Die Richtlinie 2010/64/EU des Europiischen Parlaments und des Ra-
tes (*°) und die Richtlinie 2012/13/EU des Européischen Parlaments und
des Rates (%) finden Anwendung auf die in Artikel 62 Absatz 1 Buch-
stabe b dieses Abkommens genannten Verfahren.

TITEL VI

LAUFENDE JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN ZIVIL- UND
HANDELSSACHEN

Artikel 66

Auf vertragliche wund auflervertragliche Schuldverhiltnisse
anzuwendendes Recht

Im Vereinigten Konigreich finden die folgenden Rechtsakte wie folgt
Anwendung:

a) Die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europdischen Parlaments
und des Rates (7!) gilt fiir Vertrdge, die vor dem Ablauf der Uber-
gangszeit abgeschlossen wurden;

b) Die Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europdischen Parlaments
und des Rates (") gilt fiir schadensbegriindende Ereignisse, die vor
dem Ablauf der Ubergangszeit eingetreten sind.

(®) Richtlinie 2010/64/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom

20. Oktober 2010 iiber das Recht auf Dolmetschleistungen und Ubersetzun-
gen in Strafverfahren (ABL. L 280 vom 26.10.2010, S. 1).

(") Richtlinie 2012/13/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
22. Mai 2012 iiber das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafver-
fahren (ABIL. L 142 vom 1.6.2012, S. 1).

(") Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 17. Juni 2008 iiber das auf vertragliche Schuldverhéltnisse anzuwen-
dende Recht (Rom I) (ABL. L 177 vom 4.7.2008, S. 6).

("®) Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 11. Juli 2007 iiber das auf auBervertragliche Schuldverhiltnisse an-
zuwendende Recht (,,Rom II*) (ABL. L 199 vom 31.7.2007, S. 40).
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Artikel 67

Zustindigkeit, Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen sowie diesbeziigliche Zusammenarbeit zwischen
zentralen Behorden

(1) Im Vereinigten Konigreich sowie in den Mitgliedstaaten in Fil-
len, die einen Bezug zum Vereinigten Konigreich aufweisen, gelten fiir
vor dem Ablauf der Ubergangszeit eingeleitete gerichtliche Verfahren
sowie flir damit zusammenhéngende Verfahren oder Klagen gemil den
Artikeln 29, 30 und 31 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Euro-
péischen Parlaments und des Rates () oder Artikel 19 der Verordnung
(EG) Nr. 2201/2003 oder den Artikeln 12 und 13 der Verordnung (EG)
Nr. 4/2009 des Rates (’*) die folgenden Rechtsakte und Bestimmungen
Anwendung:

a) die Zustdndigkeitsbestimmungen der Verordnung (EU) Nr.
1215/2012;

b) die Zustindigkeitsbestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1001,
der Verordnung (EG) Nr. 6/2002, der Verordnung (EG) Nr. 2100/94,
der Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und
des Rates (") und der Richtlinie 96/71/EG des Européischen Par-
laments und des Rates (7°);

c) die Zustindigkeitsbestimmungen der Verordnung (EU) Nr.
2201/2003;

d) die Zustindigkeitsbestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 4/2009.

(2)  Im Vereinigten Koénigreich sowie in den Mitgliedstaaten finden in
Fillen, die einen Bezug zum Vereinigten Konigreich aufweisen, die
folgenden Rechtsakte oder Bestimmungen auf die Anerkennung und
Vollstreckung von Urteilen, Entscheidungen, offentlichen Urkunden,
gerichtlichen Vergleichen und Gerichtsstandsvereinbarungen Anwen-
dung:

a) Die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 findet Anwendung auf die
Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen, die in vor dem Ablauf
des Ubergangszeitraums eingeleiteten gerichtlichen Verfahren ergan-
gen sind, sowie auf 6ffentliche Urkunden, die vor dem Ablauf des
Ubergangszeitraums formlich errichtet oder eingetragen beziehungs-
weise gebilligt oder geschlossen worden sind;

b) die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 2201/2003 finden An-
wendung auf die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen, die
in vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums eingeleiteten gericht-
lichen Verfahren ergangen sind, sowie auf offentliche Urkunden,
die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums formlich errichtet
oder eingetragen beziehungsweise gebilligt oder geschlossen worden
sind;

(™) Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2012 iiber die gerichtliche Zusténdigkeit und die An-
erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen (ABL L 351 vom 20.12.2012, S. 1).

(™) Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 iiber die
Zustindigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen (ABIL. L 7
vom 10.1.2009, S. 1).

() Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABL. L 119 vom
4.5.2016, S. 1).

(7%) Richtlinie 96/71/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. De-
zember 1996 iiber die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Er-
bringung von Dienstleistungen (ABIL. L 18 vom 21.1.1997, S. 1).
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c) die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 4/2009 finden Anwen-
dung auf die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen,
die in vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums eingeleiteten gericht-
lichen Verfahren ergangen sind, sowie auf vor dem Ablauf des Uber-
gangszeitraums gebilligte oder geschlossene gerichtliche Vergleiche
und ausgestellte 6ffentliche Urkunden;

d) die Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europiischen Parlaments
und des Rates (77) findet Anwendung auf Urteile, die in vor dem
Ablauf der Ubergangszeit eingeleiteten gerichtlichen Verfahren er-
gangen sind, sowie auf vor dem Ablauf der Ubergangszeit gebilligte
oder geschlossene gerichtliche Vergleiche und ausgestellte offent-
liche Urkunden, sofern die Bestitigung als Europdischer Vollstre-
ckungstitel vor dem Ablauf der Ubergangszeit beantragt wurde.

(3) Im Vereinigten Konigreich sowie in den Mitgliedstaaten finden in
Féllen, die einen Bezug zum Vereinigten Konigreich aufweisen, die
nachstehenden Bestimmungen wie folgt Anwendung:

a) Kapitel IV der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 findet Anwendung
auf Ersuchen und Antrige, die vor dem Ablauf des Ubergangszeit-
raums bei der zentralen oder einer anderen zustindigen Behdrde
eingegangen sind,;

b) Kapitel VII der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 findet Anwendung auf
die in Absatz 2 Buchstabe c¢ dieses Artikels genannten Anerken-
nungs- oder Vollstreckungsantrige und fiir Ersuchen, die vor dem
Ablauf der Ubergangszeit bei der zentralen Behdrde des ersuchten
Staats eingegangen sind;

¢) die Verordnung (EU) 2015/848 des Europdischen Parlaments und
des Rates () findet Anwendung auf die in Artikel 6 Absatz 1 dieser
Verordnung genannten Insolvenzverfahren und -klagen, sofern das
Hauptverfahren vor dem Ablauf der Ubergangszeit eingeleitet wurde;

d) die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europdischen Parlaments
und des Rates (°) findet Anwendung auf Europdische Zahlungs-
befehle, die vor dem Ablauf der Ubergangszeit beantragt wurden;
wird das Verfahren nach Stellung eines solchen Antrags gemif3 Ar-
tikel 17 Absatz 1 dieser Verordnung iibergeleitet, so gilt das Ver-
fahren als vor dem Ablauf der Ubergangszeit eingeleitet;

e) die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europdischen Parlaments
und des Rates (*°) findet Anwendung auf Verfahren fiir geringfiigige
Forderungen, die vor dem Ablauf der Ubergangszeit eingeleitet wur-
den;

(") Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Européischen Parlaments und des Rates

vom 21. April 2004 zur Einfiihrung eines europdischen Vollstreckungstitels
fiir unbestrittene Forderungen (ABI. L 143 vom 30.4.2004, S. 15).

(’®) Verordnung (EU) 2015/848 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
20. Mai 2015 iber Insolvenzverfahren (ABL L 141 vom 5.6.2015, S. 19).

() Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2006 zur Einfithrung eines Europdischen Mahnverfahrens
(ABL L 399 vom 30.12.2006, S. 1).

(3%) Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 11. Juli 2007 zur Einfithrung eines europdischen Verfahrens fiir gering-
fiigige Forderungen (ABIL. L 199 vom 31.7.2007, S. 1).
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f) die Verordnung (EG) Nr. 606/2013 des Europiischen Parlaments
und des Rates (*') findet Anwendung auf Bescheinigungen, die vor
dem Ablauf der Ubergangszeit ausgestellt wurden.

Artikel 68

Laufende Verfahren der justiziellen Zusammenarbeit

Im Vereinigten Konigreich sowie in den Mitgliedstaaten finden in Fal-
len, die einen Bezug zum Vereinigten Konigreich aufweisen, die nach-
stehenden Rechtsakte wie folgt Anwendung:

a) Die Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europdischen Parlaments
und des Rates (*?) findet Anwendung auf gerichtliche und auBerge-
richtliche Schriftstiicke, die vor dem Ablauf der Ubergangszeit zum
Zwecke der Zustellung bei einer der folgenden Stellen eingegangen
sind:

i) einer Empfangsstelle;

ii) einer Zentralstelle des Staates, in dem die Zustellung erfolgen
soll; oder

iii) diplomatischen oder konsularischen Vertretungen, Postdiensten
oder Amtspersonen, Beamten oder sonstigen zustdndigen Per-
sonen des Empfangsmitgliedstaats im Sinne der Artikel 13, 14
und 15 der genannten Verordnung;

b) Die Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 (*) findet Anwendung auf Er-
suchen, die vor dem Ablauf der Ubergangszeit bei einer der folgen-
den Stellen eingegangen sind:

i) einem ersuchten Gericht;

ii) einer Zentralstelle des Staates, in dem die Beweisaufnahme er-
folgen soll; oder

iii) einer Zentralstelle oder zustdndigen Behorde im Sinne von Ar-
tikel 17 Absatz 1 der genannten Verordnung;

¢) die Entscheidung 2001/470/EG des Rates (3) gilt fir Ersuchen, die
vor dem Ablauf der Ubergangsfrist eingegangen sind; die ersuchende
Kontaktstelle kann binnen 7 Tagen nach dem Ende des Ubergangs-
zeitraums eine Eingangsbestitigung verlangen, sofern sie Zweifel
daran hat, ob das Ersuchen vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums
eingegangen ist.

(®") Verordnung (EU) Nr. 606/2013 des Européischen Parlaments und des Rates

vom 12. Juni 2013 iiber die gegenseitige Anerkennung von SchutzmaBnah-
men in Zivilsachen (ABL. L 181 vom 29.6.2013, S. 4).

(3?) Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 13. November 2007 iiber die Zustellung gerichtlicher und auB8ergericht-
licher Schriftstiicke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten
(,,Zustellung von Schriftstiicken) und zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 1348/2000 des Rates (ABl. L 324 vom 10.12.2007, S. 79).

(®) Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 iiber die
Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet
der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen (ABl. L 174 vom
27.6.2001, S. 1).

(®*) Entscheidung 2001/470/EG des Rates vom 28. Mai 2001 iiber die Einrich-
tung eines Europdischen justiziellen Netzes fiir Zivil- und Handelssachen
(ABL L 174 vom 27.6.2001, S. 25).
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Artikel 69

Sonstige anwendbare Bestimmungen

(1)  Im Vereinigten Konigreich sowie in den Mitgliedstaaten finden in
Fillen, die einen Bezug zum Vereinigten Konigreich aufweisen, die
nachstehenden Rechtsakte wie folgt Anwendung:

a) Die Richtlinie 2003/8/EG des Rates (*°) findet Anwendung auf An-
trige auf Prozesskostenhilfe, die vor dem Ablauf der Ubergangsfrist
bei der Empfangsbehorde eingegangen sind. Die ersuchende Kon-
taktstelle kann binnen 7 Tagen nach dem Ende des Ubergangszeit-
raums eine Eingangsbestitigung verlangen, sofern sie Zweifel daran
hat, ob das Ersuchen vor deren Ablauf eingegangen ist;

b) Die Verordnung (EG) Nr. 52/2013 des Européischen Parlaments und
des Rates (*%) findet Anwendung, wenn vor dem Ablauf des Uber-
gangszeitraums

i) die Parteien vereinbart haben, die Mediation zu nutzen, nachdem
die Streitigkeit entstanden ist,

ii) die Mediation von einem Gericht angeordnet wurde oder

iii) ein Gericht die Parteien zur Nutzung einer Mediation aufgefor-
dert hat;

¢) die Richtlinie 2004/80/EG des Rates (*’) findet Anwendung auf An-
trage, die vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums bei der Entschei-
dungsbehdrde eingegangen sind.

(2)  Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 Buchstabe a dieses
Abkommens finden auch auf diejenigen Bestimmungen der Verordnung
(EU) Nr. 1215/2012 Anwendung, die aufgrund des Abkommens zwi-
schen der Europdischen Gemeinschaft und dem Konigreich Dénemark
iiber die gerichtliche Zustindigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (3%) anwendbar
sind.

(3)  Artikel 68 Buchstabe a dieses Abkommens findet auch auf die-
jenigen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 Anwen-
dung, die aufgrund des Abkommens zwischen der Européischen
Gemeinschaft und dem Koénigreich Dianemark tiber die gerichtliche Zu-
standigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen (*) anwendbar sind.

TITEL VII

VOR DEM ABLAUF DES UBERGANGSZEITRAUMS ODER AUFGRUND
DIESES ABKOMMENS VERARBEITETE ODER ERHOBENE DATEN
UND INFORMATIONEN

Artikel 70

Begriffsbestimmung

Fir die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck ,,Unionsrecht
tiber den Schutz personenbezogener Daten*

(®) Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des
Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenziiberschreitendem Bezug
durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften fiir die Prozesskosten-
hilfe in derartigen Streitsachen (ABIl. L 26 vom 31.1.2003, S. 41).

(®%) Richtlinie 2008/52/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
21. Mai 2008 iiber bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handels-
sachen (ABIL L 136 vom 24.5.2008, S. 3).

(®7) Richtlinie 2004/80/EG des Rates vom 29. April 2004 zur Entschidigung der
Opfer von Straftaten (ABL. L 261 vom 6.8.2004, S. 15).

(**) ABL L 299 vom 16.11.2005, S. 62.

(*) ABL L 300 vom 17.11.2005, S. 55.
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a) die Verordnung (EU) 2016/679 mit Ausnahme ihres Kapitels VII;

b) die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europdischen Parlaments und des
Rates (0);

¢) die Richtlinie (EU) 58/680 des Europiischen Parlaments und des
Rates (°1);

d) alle sonstigen Bestimmungen des Unionsrechts iiber den Schutz per-
sonenbezogener Daten.

Artikel 71

Schutz personenbezogener Daten

(1)  Das Unionsrecht iiber den Schutz personenbezogener Daten gilt
im Vereinigten Konigreich fiir die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten betroffener Personen auflerhalb des Vereinigten Konigreichs, so-
fern die personenbezogenen Daten

a) vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums im Vereinigten Konigreich
gemifl dem Unionsrecht verarbeitet wurden oder

b) nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums aufgrund des vorliegenden
Abkommens im Vereinigten Konigreich verarbeitet werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anwendbar, soweit die Verarbeitung der darin
genannten personenbezogenen Daten einem angemessenen Schutzniveau
unterliegt, wie es in anwendbaren Beschliissen gemdll Artikel 45 Absatz
3 der Verordnung (EU) 2016/679 oder Artikel 36 Absatz 3 der Richt-
linie (EU) 2016/680 festgelegt ist.

(3) Sofern eine in Absatz 2 genannte Entscheidung nicht mehr an-
wendbar ist, gewdhrleistet das Vereinigte Konigreich einen Schutz per-
sonenbezogener Daten, der bei der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten der in Absatz 1 genannten betroffenen Personen dem Schutz-
niveau des Unionsrechts {iber den Schutz der personenbezogenen Daten
im Wesentlichen entspricht.

Artikel 72

Vertrauliche Behandlung und eingeschrinkte Nutzung von Daten
und Informationen im Vereinigten Konigreich

Unbeschadet des Artikels 71 gelten zusétzlich zum Unionsrecht {iber
den Schutz personenbezogener Daten die Bestimmungen des Unions-
rechts iiber die vertrauliche Behandlung, die eingeschrinkte Nutzung,
die Speicherbegrenzung und die Pflicht zur Loschung von Daten und
Informationen fir Daten und Informationen, die von Behdrden oder

(°%) Richtlinie (EU) 2016/680 des Européischen Parlaments und des Rates vom

27. April 2016 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die zustindigen Behdrden zum Zwecke der
Verhiitung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder
der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Authebung
des Rahmenbeschlusses 2008/977/J1 des Rates (ABIL. L 119 vom 4.5.2016,
S. 89).

(°") Richtlinie 2002/58/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
12. Juli 2002 iiber die Verarbeitung personenbezogener Daten und den
Schutz der Privatsphére in der elektronischen Kommunikation (Datenschutz-
richtlinie fiir elektronische Kommunikation) (ABL. L 201 vom 31.7.2002,
S. 37).
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amtlichen Stellen oder den in Artikel 4 der Richtlinie 2014/25/EU des
Europdischen Parlaments und des Rates (°?) definierten Auftraggebern
des Vereinigten Konigreichs oder im Vereinigten Konigreich erhoben
wurden, und zwar

a) vor Ende des Ubergangszeitraums oder

b) auf der Grundlage dieses Abkommens.

Artikel 73

Behandlung von aus dem Vereinigten Konigreich erhaltenen Daten
und Informationen

Die Union behandelt aus dem Vereinigten Konigreich erhaltene Daten
und Informationen, die sie vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums
erhalten hat oder die sie nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums
aufgrund dieses Abkommens erhalten hat, nicht allein deshalb anders
als aus einem Mitgliedstaat erhaltene Daten und Informationen, weil das
Vereinigte Konigreich aus der Union ausgetreten ist.

Artikel 74

Informationssicherheit

(1) Die Bestimmungen des Unionsrechts iiber den Schutz von EU-
und Euratom-Verschlusssachen gelten fiir Verschlusssachen, die das
Vereinigte Konigreich von der Union oder einem Mitgliedstaat bzw.
die Union oder ein Mitgliedstaat vom Vereinigten Koénigreich entweder
vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums oder aufgrund dieses Abkom-
mens erhalten hat.

(2) Die sich aus dem Unionsrecht ergebenden Verpflichtungen in
Bezug auf den Geheimschutz in der Wirtschaft finden Anwendung
auf das Vereinigte Konigreich in den Féllen, in denen das Ausschrei-
bungsverfahren bzw. das Verfahren zur Vergabe eines Auftrags oder
einer Finanzhilfe fir den als Verschlusssache eingestuften Auftrag
oder Unterauftrag oder die als Verschlusssache eingestufte Finanzhilfe-
vereinbarung vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums eingeleitet wur-
de.

(3) Das Vereinigte Konigreich stellt sicher, dass kryptografische Pro-
dukte, die kryptografische Verschlussalgorithmen verwenden, die unter
der Aufsicht einer Krypto-Zulassungsstelle eines Mitgliedstaats oder des
Vereinigten Konigreichs entwickelt und von dieser evaluiert und geneh-
migt wurden und die bis zum Ablauf des Ubergangszeitraums von der
Union genehmigt und im Vereinigten Konigreich vorhanden waren,
nicht in ein Drittland transferiert werden.

(4)  Fir diese Produkte gelten alle in der Unionsgenehmigung der
kryptografischen Produkte festgelegten Anforderungen, Einschriankun-
gen und Bedingungen.

(°®) Richtlinie 2014/25/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 tber die Vergabe von Auftrigen durch Auftraggeber im
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Post-
dienste und zur Authebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABlL. L 94 vom
28.3.2014, S. 243).
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TITEL VIl
LAUFENDE VERFAHREN ZUR VERGABE OFFENTLICHER AUFTRAGE

Artikel 75

Begriffsbestimmung

Firr die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck ,einschligige
Regeln” die fiir die Vergabe o6ffentlicher Auftrage geltenden allgemei-
nen Grundsitze des Unionsrechts, die Richtlinien 2009/81/EG (%),
2014/23/EU (°*), 2014/24/EU (°*) und 2014/25/EU (°°) des Europdischen
Parlaments und des Rates, die Verordnungen (EG) Nr. 2195/2002 (°7)
und (EG) Nr. 1370/2007 (°®) des Europdischen Parlaments und des Ra-
tes, Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 (*°), die Artikel 11
und 12 der Richtlinie 96/67/EG des Rates ('), die Artikel 16, 17 und
18 der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europidischen Parlaments
und des Rates (1°1), die Artikel 6 und 7 der Verordnung (EU) 2017/352
des Europdischen Parlaments und des Rates ('?) sowie alle sonstigen
spezifischen Bestimmungen des Unionsrechts zur Regelung der Verfah-
ren fir die Vergabe offentlicher Auftriage.

Artikel 76

Fiir laufende Verfahren geltende Regelungen

(1)  Die einschldgigen Regelungen finden

(®3) Richtlinie 2009/81/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom

13. Juli 2009 iiber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftrage in den Bereichen Verteidigung
und Sicherheit und zur Anderung der Richtlinien 2004/17/EG und
2004/18/EG (ABI. L 216 vom 20.8.2009, S. 76).

(®*) Richtlinie 2014/23/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 iiber die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014,
S. 1.

(*) Richtlinie 2014/24/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 iiber die offentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung
der Richtlinie 2004/18/EG (ABIL. L 94 vom 28.3.2014, S. 65).

(°°) Richtlinie 2014/25/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 iiber die Vergabe von Auftrigen durch Auftraggeber im
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Post-
dienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABL. L 94 vom
28.3.2014, S. 243).

(°7) Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 5. November 2002 iiber das Gemeinsame Vokabular fiir 6ffent-
liche Auftrige (CPV) (ABIL. L 340 vom 16.12.2002, S. 1).

(*®) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 23. Oktober 2007 iiber offentliche Personenverkehrsdienste auf
Schiene und Strale und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr.
1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABIL. L 315 vom 3.12.2007,
S. 1.

(*) Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 zur
Anwendung des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs auf den
Seeverkehr in den Mitgliedstaaten (Seekabotage) (ABL. L 364 vom
12.12.1992, S. 7).

(199 Richtlinie 96/67/EG des Rates vom 15. Oktober 1996 iiber den Zugang zum
Markt der Bodenabfertigungsdienste auf den Flughédfen der Gemeinschaft
(ABIL. L 272 vom 25.10.1996, S. 36).

(11 Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 24. September 2008 iiber gemeinsame Vorschriften fiir die
Durchfiihrung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABL. L 293
vom 31.10.2008, S. 3).

(1?) Verordnung (EU) 2017/352 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 15. Februar 2017 zur Schaffung eines Rahmens fiir die Erbringung
von Hafendiensten und zur Festlegung von gemeinsamen Bestimmungen fiir
die finanzielle Transparenz der Héfen (ABL L 57 vom 3.3.2017, S. 1).
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a) unbeschadet des Buchstaben b Anwendung auf Verfahren, die vor
dem Ablauf des Ubergangszeitraums von den Auftraggebern in den
Mitgliedstaaten oder im Vereinigten Konigreich geméf diesen Rege-
lungen eingeleitet und am letzten Tag des Ubergangszeitraums noch
nicht abgeschlossen waren; dies gilt auch fiir Verfahren, bei denen
dynamische Beschaffungssysteme zum Einsatz kommen, sowie flir
Verfahren, bei denen in Form einer Vorinformation oder regelméafi-
gen nichtverbindlichen Bekanntmachung oder einer Bekannt-
machung {iber das Bestehen eines Qualifizierungssystems zum Wett-
bewerb aufgefordert wird; und

b) Anwendung auf die in Artikel 29 Absétze 2, 3 und 4 der Richtlinie
2009/81/EG, Artikel 33 Absétze 2 bis 5 der Richtlinie 2014/24/EU
und Artikel 51 Absatz 2 der Richtlinie 2014/25/EU genannten Ver-
fahren, die sich auf die Durchfiihrung der im Folgenden genannten
Rahmenvereinbarungen zwischen Auftraggebern in den Mitgliedstaa-
ten oder im Vereinigten Konigreich beziehen, wozu auch die Ver-
gabe von Auftrigen auf der Grundlage solcher Rahmenvereinbarun-
gen zdhlt:

i) Rahmenvereinbarungen, die vor dem Ablauf der Ubergangszeit
geschlossen wurden und am letzten Tag dieser Frist weder abge-
laufen noch gekiindigt waren; oder

ii) Rahmenvereinbarungen, die nach dem Ablauf des Ubergangszeit-
raums nach einem unter Buchstabe a des vorliegenden Absatzes
fallenden Verfahren geschlossen werden.

(2)  Unbeschadet der Anwendbarkeit etwaiger, im Einklang mit dem
Unionsrecht stehender Einschrinkungen beachten die Auftraggeber in
Bezug auf Bieter oder gegebenenfalls andere zur Einreichung von An-
geboten berechtigte Personen aus den Mitgliedstaaten und dem Verei-
nigten Konigreich in den in Absatz 1 genannten Verfahren das Gleich-
behandlungsgebot.

(3) Ein Verfahren im Sinne von Absatz 1 gilt als eingeleitet, wenn
im Einklang mit den einschldgigen Regelungen ein Aufruf zum Wett-
bewerb oder eine sonstige Aufforderung zur Einreichung von Angebo-
ten ergangen ist. Lassen die einschligigen Regelungen den Riickgriff
auf Verfahren zu, die kein Aufruf zum Wettbewerb oder sonstige Auf-
forderung zur Abgabe von Angeboten vorschreiben, so gilt das Ver-
fahren als eingeleitet, wenn der Auftraggeber im Zusammenhang mit
dem spezifischen Verfahren Kontakt zu Wirtschaftsteilnehmern auf-
genommen hat.

(4)  Ein Verfahren im Sinne von Absatz 1 gilt als abgeschlossen,

a) wenn im Einklang mit den einschligigen Regelungen eine Vergabe-
bekanntmachung veréffentlicht wurde oder —falls diese Regelungen
keine Verdffentlichung einer Vergabebekanntmachung vorschreiben
— der betreffende Vertrag geschlossen wurde; oder

b) fiir den Fall, dass der Auftraggeber entscheidet, den Auftrag nicht zu
vergeben: wenn die Bieter oder die sonstigen zur Abgabe eines
Angebots Berechtigten dariiber informiert wurden, warum der Auf-
trag nicht vergeben wurde.
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(5) Dieser Artikel ldsst die Regelungen der Union oder des Vereinig-
ten Konigreichs auf dem Gebiet der Zolle, der Beforderung von Waren,
der Erbringung von Dienstleistungen, der Anerkennung von Berufsqua-
lifikationen oder des geistigen Eigentums unbertiihrt.

Artikel 77

Nachpriifungsverfahren

Die Richtlinien 89/665/EWG (19%) und 92/13/EWG ('%%) des Rates fin-
den Anwendung auf die in den Geltungsbereich dieser Richtlinien fal-
lenden, in Artikel 76 dieses Abkommens genannten Verfahren zur Ver-
gabe Offentlicher Auftrige.

Artikel 78

Zusammenarbeit

Abweichend von Artikel 8 dieses Abkommens findet Artikel 61 Absatz
2 der Richtlinie 2014/24/EU fiir die Dauer von hdchstens 9 Monaten
nach Ablauf des Ubergangszeitraums Anwendung auf Verfahren im
Sinne dieser Richtlinie, die von Auftraggebern im Vereinigten Konig-
reich vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums eingeleitet wurden und
am letzten Tag des Ubergangszeitraums noch nicht abgeschlossen wa-
ren.

TITEL IX

EURATOM-BEZOGENE FRAGEN

Artikel 79

Begriffsbestimmungen

Fir die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck
a) ,,Gemeinschaft” die Europdische Atomgemeinschaft;

b) ,,Sicherungsmafinahmen* Tatigkeiten, mit denen nachgepriift wird,
ob Kernmaterial und kerntechnische Ausriistung nicht zu anderen
als den von ihren Nutzern angegebenen Zwecken verwendet werden,
sowie Titigkeiten, mit denen nachgepriift wird, ob internationale
Rechtspflichten zur Nutzung von Kernmaterial und kerntechnischer
Ausriistung fiir friedliche Zwecke erfiillt werden;

c) ,.besondere spaltbare Stoffe” besondere spaltbare Stoffe im Sinne der
Begriffsbestimmung von Artikel 197 Nummer 1 des Euratom-Ver-
trags;

d) ,,Erze* Erze im Sinne der Begriffsbestimmung von Artikel 197 Num-
mer 4 des Euratom-Vertrags;

(19%) Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinie-
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften fir die Anwendung der
Nachpriifungsverfahren im Rahmen der Vergabe offentlicher Liefer- und
Bauauftrige (ABL. L 395 vom 30.12.1989, S. 33).

(14) Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften fiir die Anwendung der Gemein-
schaftsvorschriften iiber die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich
der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunika-
tionssektor (ABL. L 76 vom 23.3.1992, S. 14).
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e) ,,Ausgangsstoffe” Ausgangsstoffe im Sinne der Begriffsbestimmung
von Artikel 197 Nummer 3 des Euratom-Vertrags;

f) ,.Kernmaterial“ Erze, Ausgangsstoffe und besondere spaltbare Stoffe;

g) ,,abgebrannte Brennelemente und radioaktive Abfélle abgebrannte
Brennelemente und radioaktive Abfille im Sinne der Begriffsbestim-
mung der Artikel 3 Nummern 7 und 11 der Richtlinie 2011/70/Eu-
ratom des Rates (10).

Artikel 80

Ende der Verantwortung der Gemeinschaft fiir Angelegenheiten im
Zusammenhang mit dem Vereinigten Konigreich

(1) Das Vereinigte Konigreich tragt die alleinige Verantwortung fiir
die Gewihrleistung, dass alle unter den Euratom-Vertrag fallenden Erze,
Ausgangsstoffe und besonderen spaltbaren Stoffe, die sich am Ende des
Ubergangszeitraums im Vereinigten Konigreich befinden, im Einklang
mit den einschldgigen und anwendbaren internationalen Vertrdgen und
Ubereinkommen gehandhabt werden; hierzu gehdren insbesondere, aber
nicht nur internationale Vertrige und Ubereinkommen auf dem Gebiet
der nuklearen Sicherheit, der Sicherungsmafinahmen, der Nichtverbrei-
tung und des physischen Schutzes von Kernmaterial sowie internatio-
nale Vertriige und Ubereinkommen iiber die Sicherheit der Behandlung
abgebrannter Brennelemente und iiber die Sicherheit der Behandlung
radioaktiver Abfille.

(2) Das Vereinigte Konigreich tragt die alleinige Verantwortung fiir
die Gewdhrleistung der Einhaltung internationaler Verpflichtungen, die
sich aus seiner Mitgliedschaft in der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation oder aus dem Vertrag iiber die Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen oder sonstigen einschligigen internationalen Vertriigen oder Uber-
einkommen ergeben, denen das Vereinigte Konigreich beigetreten ist.

Artikel 81

Sicherungsmafinahmen

Das Vereinigte Konigreich setzt ein SicherungsmaBinahmensystem um.
Dieses SicherungsmafBnahmensystem bietet die gleiche Wirksamkeit und
den gleichen Schutzumfang, wie die Gemeinschaft sie im Hoheitsgebiet
des Vereinigten Konigreichs im Einklang mit dem Ubereinkommen
zwischen dem Vereinigten Konigreich Groflbritannien und Nordirland,
der Europdischen Atomgemeinschaft und der Internationalen Atomener-
gie-Organisation iiber die Anwendung von Sicherungsmafinahmen in
Verbindung mit der gednderten Fassung des Vertrags iiber die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen [INFCIRC/263] gewiéhrt.

Artikel 82

Spezielle Verpflichtungen aus internationalen Ubereinkiinften

Das Vereinigte Konigreich sorgt dafiir, dass spezielle Verpflichtungen
aus Ubereinkiinften eingehalten werden, die die Gemeinschaft mit Dritt-
landern oder internationalen Organisationen im Zusammenhang mit nu-
klearer Ausriistung, Kernmaterial oder sonstigen Nukleargiitern, die sich
am Ende des Ubergangszeitraums im Hoheitsgebiet des Vereinigten

(15) Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 Uber einen Ge-
meinschaftsrahmen fiir die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung ab-
gebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfille (ABl. L 199 vom
2.8.2011, S. 43).
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Konigreichs befinden, geschlossen hat, oder es sorgt auf andere Weise
dafiir, dass im Einvernehmen mit dem betreffenden Drittland oder der
betreffenden internationalen Organisation geeignete Absprachen getrof-
fen werden.

Artikel 83

Eigentum und Rechte zur Nutzung und zum Verbrauch besonderer
spaltbarer Stoffe im Vereinigten Konigreich

(1)  Besondere spaltbare Stoffe, die sich im Hoheitsgebiet des Verei-
nigten Kénigreichs befinden und auf die bis zum Ende des Ubergangs-
zeitraums Artikel 86 des Euratom-Vertrags Anwendung fand, stehen
nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums nicht mehr im Eigentum
der Gemeinschaft.

(2) Die in Absatz 1 genannten besonderen spaltbaren Stoffe gehen
ins Eigentum der Personen oder Unternehmen {iber, denen am Ende des
Ubergangszeitraums das uneingeschrinkte Recht zur Nutzung und zum
Verbrauch dieser Stoffe gemifl Artikel 87 des Euratom-Vertrags zu-
stand.

(3) Steht das in Absatz 2 genannte Recht zur Nutzung und zum
Verbrauch besonderer spaltbarer Stoffe (,,betreffende Stoffe*) einem
Mitgliedstaat oder im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ansdssigen Per-
sonen oder Unternehmen zu, so gilt zum Schutz der Integritit der in
Titel II Kapitel 6 des Euratom-Vertrags festgelegten gemeinsamen Ver-
sorgungspolitik sowie des in Titel II Kapitel 9 festgelegten gemein-
samen Markts auf dem Kerngebiet, auch hinsichtlich des Niveaus der
auf die betreffenden Stoffe anwendbaren SicherungsmalBnahmen, Fol-
gendes:

a) In Bezug auf Artikel 5 des vorliegenden Abkommens ist die
Gemeinschaft berechtigt, die Hinterlegung der betreffenden Stoffe
bei der gemél Artikel 52 Absatz 2 Buchstabe b des Euratom-Ver-
trags eingerichteten Agentur oder in anderen Lagern zu verlangen,
die der Uberwachung der Europidischen Kommission unterstehen
oder zugénglich sind;

b) die Gemeinschaft ist geméll Artikel 52 Absatz 2 des Euratom-Ver-
trags zum Abschluss von Vertridgen berechtigt, die sich auf die Lie-
ferung der betreffenden Stoffe an alle Personen oder Unternehmen
beziehen, die im Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreichs oder in
einem Drittland anséssig sind;

¢) Artikel 20 der Verordnung (Euratom) Nr. 302/2005 der Kommis-
sion (19) findet mit Ausnahme von Absatz 1 Buchstaben b und ¢
auf die betreffenden Stoffe Anwendung;

d) die Ausfuhr der betreffenden Stoffe in ein Drittland wird von den
zustdndigen Behorden des Mitgliedstaats genehmigt, in dem die Per-
son oder das Unternehmen ansdssig ist, der bzw. dem gemifl Arti-
kel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates (17)
das Recht zur Nutzung und zum Verbrauch der betreffenden Stoffe
zusteht;

(1%%) Verordnung (Euratom) Nr. 302/2005 der Kommission vom 8. Februar 2005

iiber die Anwendung der Euratom-SicherungsmaBinahmen (ABL L 54 vom
28.2.2005, S. 1).

(17) Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 {iber eine
Gemeinschaftsregelung fiir die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung,
der Vermittlung und der Durchfuhr von Giitern mit doppeltem Verwen-
dungszweck (ABL. L 134 vom 29.5.2009, S. 1).
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e) in Bezug auf die betreffenden Stoffe ist die Gemeinschaft zur Aus-
iibung aller anderen Rechte nach dem Euratom-Vertrag berechtigt,
die sich gemiaBl Artikel 86 dieses Vertrags aus dem Eigentum er-
geben.

(4)  Mitgliedstaaten, Personen oder Unternechmen, denen das uneinge-
schrinkte Recht zur Nutzung und zum Verbrauch der besonderen spalt-
baren Stoffe zusteht, die sich am Ende des Ubergangszeitraums im
Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreichs befinden, bleiben Inhaber
dieses Rechts.

Artikel 84

Ausriistung und sonstige, mit Sicherungsmafinahmen
zusammenhiingende Vermogensgegenstinde

(1)  Befinden sich Ausriistungen und andere, mit SicherungsmaBnah-
men im Sinne des Euratom-Vertrags zusammenhéngende Vermdgens-
gegenstinde der Gemeinschaft am Ende des Ubergangszeitraums gemiB
Anhang V im Vereinigten Konigreich, so gehen sie ins Eigentum des
Vereinigten Konigreichs iiber. Das Vereinigte Konigreich erstattet der
Union den Wert dieser Ausriistungen und der sonstigen Vermdgens-
gegenstinde; die Berechnung dieses Werts basiert auf dem Wert, der
diesen Ausriistungen und Vermdgensgegenstinden in den konsolidierten
Abschliissen fiir das Jahr 2020 zugewiesen wurde.

(2) Das Vereinigte Konigreich tibernimmt alle Rechte, Obliegenhei-
ten und Pflichten, die mit den in Absatz 1 genannten Ausriistungen und
sonstigen Vermogensgegenstinden verbunden sind.

Artikel 85

Abgebrannte Brennelemente und radioaktive Abfille

Artikel 4 Absitze 1 und 2 sowie Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 4 der
Richtlinie 2011/70/Euratom finden Anwendung auf die Letztverantwor-
tung fiir im Vereinigten Konigreich abgebrannte Brennelemente und
dort entstandene radioaktive Abfille, die sich am Ende des Ubergangs-
zeitraums im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats befinden.

TITEL X

GERICHTS- UND VERWALTUNGSVERFAHREN DER UNION

Kapitel 1
GERICHTSVERFAHREN

Artikel 86

Vor dem Gerichtshof der Europiischen Union anhiingige
Rechtssachen

(1)  Der Gerichtshof der Europdischen Union ist weiterhin fiir Ver-
fahren zustindig, die vor Ende des Ubergangszeitraums durch oder
gegen das Vereinigte Konigreich eingeleitet werden. Diese Zusténdig-
keit gilt fir alle Verfahrensstufen, einschlieflich Rechtsmittelverfahren
vor dem Gerichtshof und Verfahren vor dem Gericht, wenn ein Ver-
fahren an das Gericht zuriickverwiesen wird.
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(2)  Der Gerichtshof der Europdischen Union ist weiterhin fiir Vor-
abentscheidungsersuchen der Gerichte des Vereinigten Konigreichs zu-
stindig, die vor Ende des Ubergangszeitraums vorgelegt werden.

(3) Fiir die Zwecke dieses Kapitels gilt ein Verfahren vor dem Ge-
richtshof der Europdischen Union zu dem Zeitpunkt als eingeleitet und
ein Vorabentscheidungsersuchen zu dem Zeitpunkt als vorgelegt, zu
dem die Unterlagen zur Einleitung des Verfahrens von der Kanzlei
des Gerichtshofs der Europdischen Union registriert wurden.

Artikel 87

Neue Rechtssachen vor dem Gerichtshof

(1)  Gelangt die Europdische Kommission zu der Auffassung, dass
das Vereinigte Konigreich eine Verpflichtung aus den Vertrdgen oder
aus Teil Vier dieses Abkommens vor Ende des Ubergangszeitraums
nicht erfiillt hat, so kann sie den Gerichtshof der Europdischen Union
im Einklang mit den Vorschriften nach Artikel 258 AEUV beziehungs-
weise Artikel 108 Absatz 2 Unterabsatz 2 AEUV innerhalb von vier
Jahren nach Ende des Ubergangszeitraums mit der Angelegenheit be-
fassen. In diesen Fillen ist der Gerichtshof der Europidischen Union
zustindig.

(2)  Setzt das Vereinigte Konigreich eine Entscheidung nach Arti-
kel 95 Absatz 1 dieses Abkommens nicht um oder verleiht es einer
darin genannten Entscheidung, die sich an eine im Vereinigten Konig-
reich ansédssige bezichungsweise niedergelassene natiirliche oder juristi-
sche Person richtet, in seiner Rechtsordnung keine Rechtswirksamkeit,
so kann die Europdische Kommission innerhalb von vier Jahren ab dem
Tag der betreffenden Entscheidung den Gerichtshof der Europdischen
Union im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 258 AEUV
beziehungsweise Artikel 108 Absatz 2 Unterabsatz 2 AEUV mit der
Angelegenheit befassen. In diesen Fillen ist der Gerichtshof der Euro-
pdischen Union zustindig.

(3)  Fiir Verfahren nach diesem Artikel bringt die Europdische Kom-
mission flir das Vereinigte Konigreich dieselben Grundsétze zur Anwen-
dung wie fiir die Mitgliedstaaten.

Artikel 88

Verfahrensordnung

Die Bestimmungen des Unionsrechts fiir Verfahren vor dem Gerichtshof
der Europdischen Union finden auf die in diesem Titel genannten Ver-
fahren und Vorabentscheidungsersuchen Anwendung.

Artikel 89

Rechtsverbindlichkeit und Vollstreckbarkeit von Urteilen und
Beschliissen

(1)  Vor Ende des Ubergangszeitraums ergehende Urteile und Be-
schliisse des Gerichtshofs der Europdischen Union sowie nach Ende
des Ubergangszeitraums ergehende Urteile und Beschliisse in Verfahren
nach den Artikeln 86 und 87 sind in ihrer Gesamtheit fiir das Vereinigte
Konigreich und im Vereinigten Konigreich rechtsverbindlich.
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(2)  Stellt der Gerichtshof der Europédischen Union in einem Urteil
nach Absatz 1 fest, dass das Vereinigte Konigreich eine Verpflichtung
aus den Vertridgen oder diesem Abkommen nicht erfiillt hat, so ergreift
das Vereinigte Konigreich die erforderlichen Mainahmen, um dem Ur-
teil nachzukommen.

(3) Die Artikel 280 und 299 AEUV gelten im Vereinigten Konig-
reich in Bezug auf die Vollstreckung der in Absatz 1 des vorliegenden
Artikels genannten Urteile und Beschliisse des Gerichtshofs der Euro-
péischen Union.

Artikel 90

Recht auf Beitritt zum Verfahren und Beteiligung am Verfahren

Bis die Urteile und Beschliisse des Gerichtshofs der Europdischen
Union in den Verfahren und Vorabentscheidungsersuchen nach Arti-
kel 86 rechtskriftig geworden sind, kann das Vereinigte Konigreich in
gleicher Weise wie ein Mitgliedstaat beitreten beziehungsweise sich an
Rechtssachen vor dem Gerichtshof der Europdischen Union nach Arti-
kel 267 AEUV in gleicher Weise wie ein Mitgliedstaat am Verfahren
vor dem Gerichtshof der Europdischen Union beteiligen. In diesem
Zeitraum notifiziert der Kanzler des Gerichtshofs der Europdischen
Union dem Vereinigten Konigreich zur gleichen Zeit und auf die glei-
che Weise wie den Mitgliedstaten jegliche Verfahren, die dem Gerichts-
hof der Europidischen Union zur Vorabentscheidung durch ein Gericht
eines Mitgliedstaats vorgelegt wurden.

Das Vereinigte Konigreich kann auch auf dieselbe Weise wie die Mit-
gliedstaaten dem Verfahren vor dem Gerichtshof der Europiischen
Union beitreten beziechungsweise sich daran beteiligen, die Folgendes
betreffen:

a) Rechtssachen, die eine Verletzung von Verpflichtungen aus den Ver-
trigen betreffen, wenn das Vereinigte Konigreich vor Ende des
Ubergangszeitraums denselben Verpflichtungen unterlag und wenn
der Gerichtshof der Europdischen Union mit diesen Féllen im Ein-
klang mit Artikel 258 AEUV vor Ende des in Artikel 87 Absatz 1
genannten Zeitraums beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt nach
Ende dieses Zeitraums befasst wird, zu dem das letzte Urteil oder
der letzte Beschluss des Gerichtshofs der Europdischen Union auf
der Grundlage von Artikel 87 Absatz 1 rechtskriftig geworden ist,

b) Rechtssachen im Zusammenhang mit Rechtsakten oder Bestimmun-
gen des Unionsrechts, die vor Ende des Ubergangszeitraums auf das
Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich Anwendung
fanden, und mit denen der Gerichtshof der Europdischen Union im
Einklang mit Artikel 267 AEUV vor Ende des in Artikel 87 Absatz
1 genannten Zeitraums beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt nach
Ende dieses Zeitraums befasst wird, zu dem das letzte Urteil oder der
letzte Beschluss des Gerichtshofs der Europédischen Union auf der
Grundlage von Artikel 87 Absatz 1 rechtskriftig geworden ist, und

¢) Rechtssachen nach Artikel 95 Absatz 3.
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Artikel 91

Vertretung vor Gericht

(1)  Unbeschadet des Artikels 88 kann ein Rechtsanwalt, der zur Aus-
iibung seines Berufs vor den Gerichten des Vereinigten Konigreichs
befugt ist und als Vertreter oder Beistand einer Partei in einem Ver-
fahren vor dem Gerichtshof der Europdischen Union oder im Zusam-
menhang mit einem Vorabentscheidungsersuchen vor Ende des Uber-
gangszeitraums aufgetreten ist, weiterhin als Vertreter oder Beistand
dieser Partei in diesem Verfahren oder im Zusammenhang mit diesem
Ersuchen auftreten. Dies gilt fiir alle Verfahrensstufen, einschlieBlich
Rechtsmittelverfahren vor dem Gerichtshof und Verfahren vor dem Ge-
richt, wenn ein Verfahren an das Gericht zuriickverwiesen wird.

(2)  Unbeschadet des Artikels 88 kann ein Rechtsanwalt, der zur Aus-
iibung seines Berufs vor den Gerichten des Vereinigten Konigreichs
befugt ist, als Vertreter oder Beistand einer Partei in Rechtssachen
nach Artikel 87 und Artikel 95 Absatz 3 vor dem Gerichtshof der
Europdischen Union auftreten. Rechtsanwilte, die zur Ausiibung ihres
Berufs vor den Gerichten des Vereinigten Konigreichs befugt sind,
konnen auch in Verfahren nach Artikel 90, in denen das Vereinigte
Konigreich beschlossen hat, beizutreten oder sich zu beteiligen als Ver-
treter oder Beistand des Vereinigten Konigreichs auftreten.

(3) Rechtsanwilte, die zur Ausiibung ihres Berufs vor den Gerichten
des Vereinigten Konigreichs befugt sind, sind, wenn sie als Vertreter
oder Beistand einer Partei vor dem Gerichtshof der Europdischen Union
in Rechtssachen nach den Absdtzen 1 und 2 auftreten, in jeder Hinsicht
als Rechtsanwiélte zu behandeln, die befugt sind, vor den Gerichten der
Mitgliedstaaten ihren Beruf auszuiiben und als Vertreter oder Beistand
einer Partei vor dem Gerichtshof der Européischen Union auftreten.

Kapitel 2
VERWALTUNGSVERFAHREN

Artikel 92

Laufende Verwaltungsverfahren

(1)  Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sind
weiterhin fiir Verwaltungsverfahren zustindig, die vor Ende des Uber-
gangszeitraums eingeleitet werden in Bezug auf:

a) die Einhaltung von Unionsrecht durch das Vereinigte Konigreich
oder durch im Vereinigten Konigreich ansédssige beziechungsweise
niedergelassene natlirliche oder juristische Personen oder

b) die Einhaltung des Unionsrechts in Bezug auf den Wettbewerb im
Vereinigten Konigreich.

(2)  Unbeschadet des Absatzes 3 gilt ein Verfahren fiir die Zwecke
dieses Kapitels zu dem Zeitpunkt als eingeleitet, zu dem es durch ein
Organ, eine Einrichtung oder sonstige Stelle der Union formlich regis-
triert wurde.

(3) Fiir die Zwecke dieses Kapitels gilt
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a) ein unter die Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates ('%) fallendes
Verwaltungsverfahren iiber staatliche Beihilfen zum Zeitpunkt der
Zuweisung einer Fallnummer als eingeleitet;

b) ein Verfahren zur Anwendung der Artikel 101 und 102 AEUV, das
von der Europidischen Kommission nach der Verordnung (EG) Nr.
1/2003 des Rates (1%%) durchgefiihrt wird, zu dem Zeitpunkt, zu dem
die Europdische Kommission im Einklang mit Artikel 2 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der Kommission (''?) die Einleitung
eines Verfahrens beschlossen hat, als eingeleitet;

¢) ein unter die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (''!) fallendes
Verfahren im Zusammenhang mit der Kontrolle von Unternehmens-
zusammenschliissen als zu dem Zeitpunkt eingeleitet, zu dem

i) ein Zusammenschluss von unionsweiter Bedeutung im Einklang
mit den Artikeln 1, 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004
bei der Europdischen Kommission angemeldet wurde,

ii) die Frist von 15 Arbeitstagen nach Artikel 4 Absatz 5 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 139/2004 abgelaufen ist, ohne dass ein Mit-
gliedstaat, der nach seinem nationalen Wettbewerbsrecht fiir die
Priifung des Zusammenschlusses zustdndig ist, die beantragte
Verweisung an die Europédische Kommission abgelehnt hat, oder

iii) die Europdische Kommission gemiB Artikel 22 Absatz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 die Priifung des Zusammen-
schlusses beschlieft beziechungsweise die Priifung als beschlos-
sen gilt;

d) eine Ermittlung durch die Europdische Wertpapier- und Borsenauf-
sichtsbehorde beziiglich eines in Anhang III der Verordnung (EG)
Nr. 1060/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates ('!%) oder
in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europiischen
Parlaments und des Rates (''3) genannten mutmaBlichen VerstoBes
zu dem Zeitpunkt als eingeleitet, zu dem die Behorde einen un-
abhdngigen Untersuchungsbeauftragten gemifl Artikel 23e Absatz
1 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 oder Artikel 64 Absatz 1
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 benennt.

(4) Die Union legt dem Vereinigten Konigreich innerhalb von drei
Monaten nach Ende des Ubergangszeitraums eine Liste aller einzelnen
laufenden Verwaltungsverfahren vor, die in den Anwendungsbereich des
Absatzes 1 fallen. Abweichend von Satz 1 legt die Union dem Verei-
nigten Konigreich beziiglich einzelner laufender Verwaltungsverfahren

('%%) Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 {iber besondere

Vorschriften fiir die Anwendung von Artikel 108 iiber die Arbeitsweise der
Europdischen Union (ABIL. L 248 vom 24.9.2015, S. 9).

(1%) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durch-
fithrung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wett-
bewerbsregeln (ABL. L 1 vom 4.1.2003, S. 1).

("% Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der Kommission vom 7. April 2004 {iber
die Durchfiihrung von Verfahren auf der Grundlage der Artikel 81 und 82
EG-Vertrag durch die Kommission (ABL. L 123 vom 27.4.2004, S. 18).

(") Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 iiber die
Kontrolle von Unternehmenszusammenschliissen (ABl. L 24 vom
29.1.2004, S. 1).

(?) Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 16. September 2009 iiber Ratingagenturen (ABl. L 302 vom
17.11.2009, S. 1).

(') Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 4. Juli 2012 iiber OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Trans-
aktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).
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der Europdischen Bankenaufsichtsbehorde, der Europdische Wertpapier-
und Borsenaufsichtsbehdrde und der Europdische Aufsichtsbehorde fiir
das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung innerhalb
eines Monats nach Ende des Ubergangszeitraums eine Liste der laufen-
den Verwaltungsverfahren vor.

(5) In einem unter die Verordnung (EU) 2015/1589 fallenden Ver-
waltungsverfahren iiber staatliche Beihilfen ist die Europdische Kom-
mission gegeniiber dem Vereinigten Konigreich an die geltende Recht-
sprechung und bewéhrte Verfahren gebunden, so als wire das Verei-
nigte Konigreich nach wie vor ein Mitgliedstaat. Die Europédische Kom-
mission erlédsst insbesondere innerhalb einer angemessenen Frist einen
der folgenden Beschliisse:

a) einen Beschluss, in dem festgestellt wird, dass die Maflnahme keine
Beihilfe darstellt, nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU)
2015/1589;

b) einen Beschluss, keine Einwénde zu erheben, nach Artikel 4 Absatz
3 der Verordnung (EU) 2015/1589;

c) einen Beschluss iiber die Er6ffnung des férmlichen Priifverfahrens
nach Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2015/1589.

Artikel 93

Neue staatliche Beihilfen und Verfahren des Europiischen Amts fiir
Betrugsbekimpfung

(1) Die Europdische Kommission hat die Zustdndigkeit, innerhalb
von vier Jahren nach Endes des Ubergangszeitraums unter die Verord-
nung (EU) 2015/1589 fallende neue Verwaltungsverfahren einzuleiten,
die das Vereinigte Konigreich betreffen und sich auf staatliche Beihilfen
beziehen, die vor Ende des Ubergangszeitraums gewihrt wurden.

Die Europdische Kommission bleibt nach Ende des Zeitraums von vier
Jahren weiterhin zusténdig filir Verfahren, die vor Ende dieses Zeitraums
eingeleitet wurden.

Artikel 92 Absatz 5 dieses Abkommens findet sinngemdl Anwendung.

Die Europidische Kommission unterrichtet das Vereinigte Konigreich
von allen neuen nach Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes einge-
leiteten Verwaltungsverfahren innerhalb von 3 Monaten nach deren
Einleitung.

(2)  Unbeschadet der Artikel 136 und 138 dieses Abkommens ist das
Europdische Amt fiir Betrugsbekdmpfung (OLAF) fiir einen Zeitraum
von vier Jahren nach Ende des Ubergangszeitraums befugt, neue Unter-
suchungen nach der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Eu-
ropdischen Parlaments und des Rates (!'*) in Bezug auf Folgendes ein-
zuleiten:

a) Sachverhalte, die vor Ende des Ubergangszeitraums eintraten, oder

b) eine Zollschuld, die nach Ende des Ubergangszeitraums aus Erledi-
gungsverfahren nach Artikel 49 Absatz 1 dieses Abkommens ent-
steht.

(%) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 11. September 2013 {iber die Untersuchungen des Européi-
schen Amtes fiir Betrugsbekdmpfung (OLAF) und zur Authebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europdischen Parlaments und des Rates
und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABIL. L 248 vom
18.9.2013, S. 1).
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Das OLAF bleibt nach Ende des Zeitraums von vier Jahren weiterhin
zustindig fiir Verfahren, die vor Ende dieses Zeitraums eingeleitet wur-
den.

Das OLAF unterrichtet das Vereinigten Konigreich von allen neuen
nach Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes eingeleiteten Unter-
suchungen innerhalb von drei Monaten nach deren Einleitung.

Artikel 94

Verfahrensordnung

(1)  Die Bestimmungen des Unionsrechts fiir die verschiedenen Arten
der unter dieses Kapitel fallenden Verwaltungsverfahren finden auf die
in den Artikeln 92, 93 und 96 genannten Verfahren Anwendung.

(2)  Rechtsanwilte, die zur Ausiibung ihres Berufs vor den Gerichten
des Vereinigten Konigreichs befugt sind und als Vertreter oder Beistand
einer Partei im Zusammenhang mit den in den Artikeln 92 und 93
genannten Verwaltungsverfahren auftreten, sind in jeder Hinsicht als
Rechtsanwilte zu behandeln, die befugt sind, vor den Gerichten der
Mitgliedstaaten ihren Beruf auszuiiben und als Vertreter oder Beistand
einer Partei im Zusammenhang mit diesen Verwaltungsverfahren auf-
treten.

(3)  Artikel 128 Absatz 5 findet soweit erforderlich nach Ende des
Ubergangszeitraums auf die in den Artikeln 92 und 93 genannten Ver-
fahren Anwendung.

Artikel 95

Rechtsverbindlichkeit und Vollstreckbarkeit von Entscheidungen

(1)  Entscheidungen, die vor Ende des Ubergangszeitraums von den
Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union oder in den in
den Artikeln 92 und 93 genannten Verfahren nach Ende des Ubergangs-
zeitraums erlassen werden und sich an das Vereinigte Konigreich oder
an im Vereinigten Konigreich ansdssige beziehungsweise niedergelas-
sene natiirliche und juristische Personen richten, sind fiir das Vereinigte
Konigreich und im Vereinigten Konigreich rechtsverbindlich.

(2)  Sofern die Europdische Kommission und die benannte nationale
Wettbewerbsbehorde des Vereinigten Konigreichs nichts anderes verein-
baren, ist die Europdische Kommission weiterhin dafiir zusténdig, einge-
gangene Verpflichtungen oder auferlegte Abhilfemafinahmen zu iiber-
wachen und durchzusetzen, die im Vereinigten Konigreich oder in Zu-
sammenhang mit dem Vereinigten Konigreich in Verbindung mit Ver-
fahren der Europdischen Kommission zur Anwendung der Artikel 101
und 102 AEUV im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 oder mit
Verfahren der Europdischen Kommission im Rahmen der Verordnung
(EG) Nr. 139/2004 beziiglich der Kontrolle von Unternehmenszusam-
menschliissen durchgefiihrt werden. Sofern die Europdische Kommis-
sion und die benannte nationale Wettbewerbsbehorde des Vereinigten
Konigreichs dies vereinbaren, delegiert die Europdische Kommission die
Uberwachung und Durchsetzung dieser Verpflichtungen oder Abhilfe-
mafBnahmen im Vereinigten Konigreich an die benannte nationale Wett-
bewerbsbehorde des Vereinigten Konigreichs.

(3) Im Einklang mit Artikel 263 AEUV ist ausschlieBlich der Ge-
richtshof der Europiischen Union fiir die Uberwachung die RechtmiBig-
keit der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Entscheidun-
gen zustindig.
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(4) Artikel 299 AEUV findet im Vereinigten Koénigreich auf die
Vollstreckung von Entscheidungen nach Absatz 1 des vorliegenden
Artikels Anwendung, mit denen im Vereinigten Konigreich anséssigen
beziehungsweise niedergelassenen natiirlichen oder juristischen Per-
sonen eine Zahlung auferlegt wird.

Artikel 96

Sonstige laufenden Verfahren und Rechenschaftspflichten

(1)  Technische Priifungen, die von Priifungsdmtern im Vereinigten
Konigreich in Kooperation mit dem Gemeinschaftlichen Sortenamt
nach der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 durchgefiihrt werden und am
Tag vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens im Gange sind, werden
nach Mal3gabe der Verordnung abgeschlossen.

(2)  Artikel 12 Absétze 2a und 3 und die Artikel 14, 15 und 16 der
Richtlinie 2003/87/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (11%)
finden auf das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich in
Bezug auf die im letzten Jahr des Ubergangszeitraums freigesetzten
Treibhausgase Anwendung.

(3) Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europiischen
Parlaments und des Rates (%) und die Artikel 26 und 27 der Verord-
nung (EG) Nr. 1005/2009 des Europdischen Parlaments und des Ra-
tes (''7) finden auf das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Ko-
nigreich in Bezug auf die Berichterstattung fiir das letzte Jahr des Uber-
gangszeitraums Anwendung.

(4)  Artikel 8 Absitze 1, 2, 3 und 7 sowie Anhang II der Verordnung
(EG) Nr. 443/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates (!'%),
Artikel 8 Absitze 1, 2, 3, 8 und 10 sowie Anhang II der Verordnung
(EU) Nr. 510/2011 des Europiischen Parlaments und des Rates (''%)
sowie die Artikel 2 bis 5, Artikel 7 und Artikel 8 Absdtze 2 und 3

(%) Richtlinie 2003/87/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom

13. Oktober 2003 iiber ein System fiir den Handel mit Treibhausgasemis-
sionszertifikaten in der Union und zur Anderung der Richtlinie 96/61/EG
des Rates (ABI. L 275 vom 25.10.2003, S. 32).

(%) Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 iiber fluorierte Treibhausgase und zur Authebung der
Verordnung (EG) Nr. 842/2006 (ABI. L 150 vom 20.5.2014, S. 195).

("7) Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 16. September 2009 iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozon-
schicht fiihren (ABIL. L 286 vom 31.10.2009, S. 1.)

("8) Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 23. April 2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen fiir neue Per-
sonenkraftwagen im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur
Verringerung der CO,-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten
Nutzfahrzeugen (ABL. L 140 vom 5.6.2009, S. 1).

(%) Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 11. Mai 2011 zur Festsetzung von Emissionsnormen fiir neue leichte
Nutzfahrzeuge im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung
der CO,-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen
(ABIL. L 145 vom 31.5.2011, S. 1).
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der Verordnung (EU) Nr. 1014/2010 der Kommission und die Artikel 3
bis 6, Artikel 8 und Artikel 9 Absdtze 2 und 3 der Durchfiihrungsver-
ordnung (EU) Nr. 293/2012 der Kommission ('?°) finden auf das Verei-
nigte Konigreich und im Vereinigten Kénigreich in Bezug auf die Uber-
wachung und Berichterstattung von Kohlendioxidemissionen von Fahr-
zeugen im letzten Jahr des Ubergangszeitraums Anwendung.

(5) Die Artikel 5, 7, 9 und 10, Artikel 11 Absatz 3, Artikel 17
Absatz 1 Buchstaben a und d und die Artikel 19, 22 und 23 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 525/2013 des Européischen Parlaments und des Ra-
tes ('2!) und die Artikel 3, 7 und 11 der Entscheidung Nr. 406/2009/EG
des Europdischen Parlaments und des Rates ('??) finden auf das Verei-
nigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich in Bezug auf Treib-
hausgasemissionen der Jahre 2019 und 2020 Anwendung, und Artikel 5
der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission ('2%) findet bis zum
Ende des zweiten Verpflichtungszeitraums des Kyoto-Protokolls auf das
Vereinigte Konigreich Anwendung.

(6)  Abweichend von Artikel 8 dieses Abkommens

a) haben das Vereinigte Konigreich und Betreiber im Vereinigten Ko-
nigreich, soweit dies notwendig ist, um den Absitzen 2, 4 und 5 des
vorliegenden Artikels nachzukommen, Zugang zu:

i) dem Unionsregister und dem Register im Rahmen des Kyoto-
Protokolls des Vereinigten Konigreichs, die mit der Verordnung
(EU) Nr. 389/2013 festgelegt wurden, und

ii) dem zentralen Datenarchiv der Europdischen Umweltagentur
nach MaBgabe der Verordnung (EU) Nr. 1014/2010, der Durch-
fiihrungsverordnung (EU) Nr. 293/2012 und der Durchfiihrungs-
verordnung (EU) Nr. 749/2014 der Kommission ('%4);

b) haben das Vereinigte Konigreich und Betreiber im Vereinigten Ko-
nigreich, soweit dies fiir die Einhaltung von Absatz 3 des vorliegen-
den Artikels notwendig ist, Zugang zu:

(2%) Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 293/2012 der Kommission vom 3. April

2012 iiber die Uberwachung der Zulassung neuer leichter Nutzfahrzeuge
gemdl der Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europiischen Parlaments
und des Rates (ABL. L 98 vom 4.4.2012, S. 1).

(") Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 21. Mai 2013 iiber ein System fiir die Uberwachung von Treibhausgas-
emissionen sowie fiir die Berichterstattung iiber diese Emissionen und tiber
andere klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene der Mitgliedstaaten
und der Union und zur Authebung der Entscheidung Nr. 280/2004/EG
(ABL. L 165 vom 18.6.2013, S. 13).

('??) Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Européischen Parlaments und des Rates
vom 23. April 2009 iiber die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Re-
duktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfiillung der Ver-
pflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen
bis 2020 (ABI. L 140 vom 5.6.2009, S. 136).

(1) Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission vom 2. Mai 2013 zur
Festlegung eines Unionsregisters gemél der Richtlinie 2003/87/EG des Eu-
ropdischen Parlaments und des Rates und den Entscheidungen Nr.
280/2004/EG und Nr. 406/2009/EG des Europdischen Parlaments und des
Rates sowie zur Authebung der Verordnungen (EU) Nr. 920/2010 und (EU)
Nr. 1193/2011 der Kommission (ABl. L 122 vom 3.5.2013, S. 1).

("?*) Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 749/2014 der Kommission vom 30. Juni
2014 iiber die Struktur, das Format, die Verfahren der Vorlage und die
Uberpriifung der von den Mitgliedstaaten gemd der Verordnung (EU)
Nr. 525/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates gemeldeten In-
formationen (ABL. L 203 vom 11.7.2014, S. 23).
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i) dem Dateniibermittlungstool, das auf dem Format im Anhang der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 1191/2014 der Kommis-
sion (125) fiir die Verwaltung und die Ubermittlung von Berichten
iber fluorierte Treibhausgase beruht, und

ii) dem Geschéftsdatenspeicher, der fiir die Berichterstattung der
Unternehmen nach Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr.
1005/2009 verwendet wird.

Auf Antrag des Vereinigten Konigreichs tibermittelt die Union bis zum
Ende des ersten Jahres nach Ende des Ubergangszeitraums die fiir das
Vereinigte Konigreich erforderlichen Informationen zur

a) Erfiillung seiner Berichterstattungspflichten nach Artikel 7 des Mont-
realer Protokolls iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiih-
ren, und

b) Verhiingung von Sanktionen in Ubereinstimmung mit Artikel 25 der
Verordnung (EU) Nr. 517/2014 und Artikel 29 der Verordnung (EG)
Nr. 1005/2009.

Artikel 97

Vertretung in laufenden Verfahren vor dem Amt der Européischen
Union fiir geistiges Eigentum

Wenn eine Person, die im Einklang mit dem Unionsrecht zur Vertretung
einer natiirlichen oder juristischen Person vor dem Amt der Européi-
schen Union fiir geistiges Eigentum befugt ist, eine Partei vor Ende des
Ubergangszeitraums in einem Verfahren vor diesem Amt vertritt, so darf
sie diese Partei in diesem Verfahren weiterhin vertreten. Dies gilt fiir
alle Stufen eines Verfahrens vor diesem Amt.

Die eine Partei vor dem Amt der Europdischen Union fiir geistiges
Eigentum in einem Verfahren nach Unterabsatz 1 vertretende Person
ist in jeder Hinsicht als zugelassener Vertreter zu behandeln, der befugt
ist, im Einklang mit Unionsrecht eine natiirliche oder juristische Person
vor dem Amt der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum zu ver-
treten.

TITEL XI

VERFAHREN ZUR VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN
DEN MITGLIEDSTAATEN UND DEM VEREINIGTEN KONIGREICH

Artikel 98

Verwaltungszusammenarbeit in Zollangelegenheiten

(1)  Die in Anhang VI festgelegten Verfahren zur Verwaltungszusam-
menarbeit zwischen einem Mitgliedstaat und dem Vereinigten Konig-
reich, die vor Ende des Ubergangszeitraums im Einklang mit Unions-
recht eingeleitet werden, werden von diesem Mitgliedstaat und dem
Vereinigten Konigreich im Einklang mit den einschldgigen Bestimmun-
gen nach Unionsrecht abgeschlossen.

('?°) Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 1191/2014 der Kommission vom
30. Oktober 2014 zur Festlegung von Form und Art der Ubermittlung der
Berichte gemif Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Euro-
péischen Parlaments und des Rates iiber fluorierte Treibhausgase (ABI. L 318
vom 5.11.2014, S. 5).
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(2) Die in Anhang VI festgelegten Verfahren zur Verwaltungszusam-
menarbeit zwischen einem Mitgliedstaat und dem Vereinigten Konig-
reich, die innerhalb von drei Jahren nach Ende des Ubergangszeitraums
eingeleitet werden, sich jedoch auf Sachverhalte beziehen, die vor Ende
des Ubergangszeitraums eintraten, werden von diesem Mitgliedstaat und
dem Vereinigten Konigreich im Einklang mit den einschlidgigen Bestim-
mungen nach Unionsrecht abgeschlossen.

Artikel 99

Zusammenarbeit der Verwaltungsbehorden in Angelegenheiten im
Zusammenhang mit indirekten Steuern

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates ('%¢) findet noch
vier Jahre nach Ende des Ubergangszeitraums Anwendung auf die Zu-
sammenarbeit zwischen den zustindigen Behorden, die fiir die Anwen-
dung der Mehrwertsteuervorschriften in den Mitgliedstaaten und im
Vereinigten Kénigreich in Bezug auf vor Ende des Ubergangszeitraums
erfolgte Umsitze und in Bezug auf unter Artikel 51 Absatz 1 dieses
Abkommens fallende Umsétze verantwortlich sind.

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 389/2012 des Rates ('*7) findet noch
vier Jahre nach Ende des Ubergangszeitraums Anwendung auf die Zu-
sammenarbeit zwischen den zustindigen Behorden, die fiir die Anwen-
dung der Verbrauchsteuervorschriften in den Mitgliedstaaten und im
Vereinigten Konigreich in Bezug auf vor Ende des Ubergangszeitraums
erfolgte Beforderungen verbrauchsteuerpflichtiger Waren und in Bezug
auf unter Artikel 52 dieses Abkommens fallende Beforderungen ver-
brauchsteuerpflichtiger Waren verantwortlich sind.

(3) Abweichend von Artikel 8 hat das Vereinigte Konigreich Zugang
zu den in Anhang IV aufgefiihrten Netzen, Informationssystemen und
Datenbanken, soweit dies fiir die Ausiibung seiner Rechte und die Ein-
haltung seiner Pflichten nach dem vorliegenden Artikel unbedingt er-
forderlich ist. Das Vereinigte Konigreich erstattet der Union die Kosten,
die der Union infolge der Ermdglichung dieses Zugangs tatsdchlich
entstehen. Die Union teilt dem Vereinigten Konigreich den Betrag die-
ser Kosten bis 31. Mérz eines jeden Jahres bis zum Ende des in Anhang
IV genannten Zeitraums mit. Falls der mitgeteilte Betrag der tatsdchlich
entstandenen Kosten deutlich von dem besten Schitzbetrag abweicht,
der dem Vereinigten Konigreich vor Unterzeichnung dieses Abkom-
mens von der Union mitgeteilt worden ist, zahlt das Vereinigte Konig-
reich der Union unverziiglich den besten Schitzbetrag, und der Gemein-
same Ausschuss bestimmt die Art und Weise, wie mit der Differenz
zwischen den tatsdchlich entstandenen Kosten und dem besten Schétz-
betrag zu verfahren ist.

(1?%) Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 iiber die

Zusammenarbeit der Verwaltungsbehérden und die Betrugsbekdmpfung auf
dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABI. L 268 vom 12.10.2010, S. 1).

('?7) Verordnung (EU) Nr. 389/2012 des Rates vom 2. Mai 2012 iiber die Zu-
sammenarbeit der Verwaltungsbehorden auf dem Gebiet der Verbrauchsteu-
ern und zur Aufhebung von Verordnung (EG) Nr. 2073/2004 (ABI. L 121
vom 8.5.2012, S. 1).
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Artikel 100

Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf
bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maffinahmen

(1)  Die Richtlinie 2010/24/EU des Rates (') findet noch fiinf Jahre
nach Ende des Ubergangszeitraums Anwendung zwischen den Mitglied-
staaten und dem Vereinigten Konigreich auf Forderungen in Bezug auf
Betriige, die vor Ende des Ubergangszeitraums fillig wurden, auf For-
derungen in Bezug auf vor Ende des Ubergangszeitraums erfolgte Um-
sitze, deren Betrdge jedoch erst nach diesem Zeitraum fallig wurden,
und auf Forderungen in Bezug auf unter Artikel 51 Absatz 1 dieses
Abkommens fallende Umsitze oder unter Artikel 52 dieses Abkommens
fallende Beforderungen verbrauchsteuerpflichtiger Waren.

(2)  Abweichend von Artikel 8 hat das Vereinigte Konigreich Zugang
zu den in Anhang IV aufgefiihrten Netzen, Informationssystemen und
Datenbanken, soweit dies fiir die Ausiibung seiner Rechte und die Ein-
haltung seiner Pflichten nach diesem Artikel unbedingt erforderlich ist.
Das Vereinigte Konigreich erstattet der Union die Kosten, die der Union
infolge der Ermoéglichung dieses Zugangs tatsdchlich entstehen. Die
Union teilt dem Vereinigten Konigreich den Betrag dieser Kosten bis
31. Mirz eines jeden Jahres bis zum Ende des in Anhang IV genannten
Zeitraums mit. Falls der mitgeteilte Betrag der tatsdchlich entstandenen
Kosten deutlich von dem besten Schétzbetrag abweicht, der dem Ver-
einigten Konigreich vor Unterzeichnung dieses Abkommens von der
Union mitgeteilt worden ist, zahlt das Vereinigte Konigreich der Union
unverziiglich den besten Schitzbetrag, und der Gemeinsame Ausschuss
bestimmt die Art und Weise, wie mit der Differenz zwischen den tat-
sdchlich entstandenen Kosten und dem besten Schitzbetrag zu verfahren
1st.

TITEL XII
VORRECHTE UND IMMUNITATEN

Artikel 101

Begriffsbestimmungen

(1)  Fir die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck ,,Mitglie-
der der Organe®, ungeachtet ihrer Staatsangehdrigkeit, den Prisidenten
des Europédischen Rates, die Mitglieder der Europdischen Kommission,
die Richter, die Generalanwalte, die Kanzler und die Hilfsberichterstatter
des Gerichtshofs der Europdischen Union, die Mitglieder des Rech-
nungshofs, die Mitglieder der Organe der Europdischen Zentralbank,
die Mitglieder der Organe der Europdischen Investitionsbank sowie
alle sonstigen Personen, die nach dem Unionsrecht fiir die Zwecke
des Protokolls (Nr. 7) iiber die Vorrechte und Befreiungen der Européi-
schen Union (,,Protokoll iiber die Vorrechte und Befreiungen®) einer
dieser Personengruppen gleichgestellt sind. Der Ausdruck ,,Mitglieder
der Organe* umfasst nicht die Mitglieder des Europdischen Parlaments.

(1?%) Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. Mérz 2010 iiber die Amtshilfe bei

der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben
und sonstige Mafinahmen (ABIL. L 84 vom 31.3.2010, S. 1).
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(2)  Zur Bestimmung der Gruppen von Beamten und sonstigen Be-
diensteten, die unter die Artikel 110 bis 113 dieses Abkommens fallen,
findet die Verordnung (Euratom, EGKS, EWG) Nr. 549/69 des Ra-
tes ('?°) Anwendung.

Kapitel 1

VERMOGENSGEGENSTANDE, LIEGENSCHAFTEN,
GUTHABEN UND GESCHAFTE DER UNION

Artikel 102
Unverletzlichkeit

Artikel 1 des Protokolls iiber die Vorrechte und Befreiungen findet
Anwendung auf von der Union vor Ende des Ubergangszeitraums ge-
nutzte Raumlichkeiten, Gebdude, Vermogensgegenstinde und Guthaben
der Union im Vereinigten Konigreich, bis sie nicht mehr offiziell ge-
nutzt werden oder aus dem Vereinigten Konigreich entfernt wurden. Die
Union unterrichtet das Vereinigte Konigreich, wenn ihre Raumlichkei-
ten, Gebdude, Vermogensgegenstinde oder Guthaben nicht mehr offi-
ziell genutzt werden oder aus dem Vereinigten Konigreich entfernt
wurden.

Artikel 103

Archive

Artikel 2 des Protokolls iiber die Vorrechte und Befreiungen findet am
Ende des Ubergangszeitraums auf alle Archive der Union im Vereinig-
ten Konigreich Anwendung, bis sie aus dem Vereinigten Konigreich
entfernt wurden. Die Union unterrichtet das Vereinigte Konigreich,
wenn eines ihrer Archive aus dem Vereinigten Konigreich entfernt wur-
de.

Artikel 104

Besteuerung

Artikel 3 des Protokolls iiber die Vorrechte und Befreiungen findet am
Ende des Ubergangszeitraums auf Guthaben, Einkiinfte und sonstige
Vermogensgegenstinde der Union im Vereinigten Konigreich Anwen-
dung, bis sie nicht mehr offiziell genutzt werden beziehungsweise aus
dem Vereinigten Konigreich entfernt wurden.

Kapitel 2
NACHRICHTENUBERMITTLUNG

Artikel 105

Nachrichteniibermittlung

Artikel 5 des Protokolls iiber die Vorrechte und Befreiungen findet im
Vereinigten Konigreich Anwendung auf die amtliche Nachrichteniiber-
mittlung, den amtlichen Schriftverkehr und die Ubermittlung von
Schriftstiicken im Zusammenhang mit Tatigkeiten der Union nach Maf3-
gabe dieses Abkommens.

(') Verordnung (Euratom, EGKS, EWG) Nr. 549/69 des Rates vom 25. Mérz
1969 zur Bestimmung der Gruppen von Beamten und sonstigen Bediens-
teten der Europdischen Gemeinschaften, auf welche die Artikel 12, 13 Ab-
satz 2 und Artikel 14 des Protokolls iiber die Vorrechte und Befreiungen
der Gemeinschaften Anwendung finden (ABL. L 74 vom 27.3.1969, S. 1).



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 76

Kapitel 3
MITGLIEDER DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS

Artikel 106

Immunitit von Mitgliedern des Européischen Parlaments

Artikel 8 des Protokolls iiber die Vorrechte und Befreiungen findet im
Vereinigten Kénigreich Anwendung auf vor Ende des Ubergangszeit-
raums in Ausiibung ihres Amtes erfolgte AuBerungen oder Abstimmun-
gen von Mitgliedern des Europdischen Parlaments, einschlieBlich der
ehemaligen Mitglieder, ungeachtet ihrer Staatsangehorigkeit.

Artikel 107

Soziale Sicherheit

Ehemalige Mitglieder des Europdischen Parlaments, ungeachtet ihrer
Staatsangehorigkeit, die in dieser Eigenschaft ein Ruhegehalt beziehen,
sowie Personen, die als Hinterbliebene ehemaliger Mitglieder Anspruch
auf Hinterbliebenenversorgung haben, ungeachtet ihrer Staatsangehorig-
keit, sind von der Pflicht zur Zugehorigkeit zu nationalen Systemen der
sozialen Sicherheit im Vereinigten Konigreich und zur Einzahlung in
diese Systeme unter denselben Bedingungen befreit, wie sie am letzten
Tag des Ubergangszeitraums galten, sofern die ehemaligen Mitglieder
des Europiischen Parlaments vor Ende des Ubergangszeitraums Mit-
glieder des Europdischen Parlaments waren.

Artikel 108

Vermeidung der Doppelbesteuerung von Ruhegehiltern und
Ubergangsgeldern

Die Artikel 12, 13 und 14 des Beschlusses 2005/684/EG, Euratom des
Europédischen Parlaments (13°) finden im Vereinigten Konigreich auf die
Ruhegehilter und Ubergangsgelder Anwendung, die ehemaligen Mit-
gliedern des Européischen Parlaments, ungeachtet ihrer Staatsangehorig-
keit, gezahlt werden, und Artikel 17 des genannten Beschlusses findet
auf Personen Anwendung, die als Hinterbliebene ehemaliger Mitglieder,
ungeachtet ihrer Staatsangehdrigkeit, Anspruch auf Hinterbliebenenver-
sorgung haben, sofern der Anspruch auf Ruhegehalt oder Ubergangs-
geld vor Ende des Ubergangszeitraums erworben wurde.

Kapitel 4

VERTRETER DER MITGLIEDSTAATEN UND DES
VEREINIGTEN KONIGREICHS, DIE AN DEN
ARBEITEN DER ORGANE DER UNION TEILNEHMEN

Artikel 109

Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen

(1)  Artikel 10 des Protokolls iiber die Vorrechte und Befreiungen
findet im Vereinigten Konigreich Anwendung auf die Vertreter der Mit-
gliedstaaten und des Vereinigten Konigreichs, die an den Arbeiten der
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union teilnehmen, auf

(13%) Beschluss 2005/684/EG, Euratom des FEuropdischen Parlaments vom

28. September 2005 zur Annahme des Abgeordnetenstatuts des Europii-
schen Parlaments (ABl. L 262 vom 7.10.2005, S. 1).
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ihre Berater und Sachverstindigen sowie auf die Mitglieder der bera-
tenden Organe der Union, ungeachtet ihrer Staatsangehorigkeit, in Be-
zug auf ihre Teilnahme an solchen Arbeiten,

a) die vor Ende des Ubergangszeitraums stattfanden,

b) die nach Ende des Ubergangszeitraums im Zusammenhang mit T#-
tigkeiten der Union nach diesem Abkommen stattfinden.

(2)  Artikel 10 des Protokolls {iber die Vorrechte und Befreiungen
findet in der Union Anwendung auf die Vertreter des Vereinigten Ko-
nigreichs, die an den Arbeiten der Organe, Einrichtungen und sonstigen
Stellen der Union teilnehmen, sowie auf ihre Berater und Sachverstin-
digen in Bezug auf ihre Teilnahme an diesen Arbeiten,

a) die vor Ende des Ubergangszeitraums stattfanden,

b) die nach Ende des Ubergangszeitraums im Zusammenhang mit Ti-
tigkeiten der Union nach diesem Abkommen stattfinden.

Kapitel 5

MITGLIEDER DER ORGANE, BEAMTE UND
SONSTIGE BEDIENSTETE

Artikel 110

Vorrechte und Befreiungen

(1)  Artikel 11 Buchstabe a des Protokolls iiber die Vorrechte und
Befreiungen findet im Vereinigten Konigreich Anwendung auf von Mit-
gliedern der Organe, Beamten und sonstigen Bediensteten der Union,
einschlieBlich der ehemaligen Mitglieder, der ehemaligen Beamten und
der ehemaligen sonstigen Bediensteten, jeglicher Staatsangehdorigkeit in
amtlicher Eigenschaft vorgenommene Handlungen, einschlieBlich ihrer
miindlichen und schriftlichen AuBerungen,

a) vor Ende des Ubergangszeitraums,

b) nach Ende des Ubergangszeitraums im Zusammenhang mit Titig-
keiten der Union nach diesem Abkommen.

(2)  Artikel 3 Absétze 1, 2 und 3 des Protokolls (Nr. 3) iiber die
Satzung des Gerichtshofs der Européischen Union findet im Vereinigten
Konigreich so lange Anwendung auf die Richter und die General-
anwilte des Gerichtshofs der Europdischen Union, bis die Entscheidun-
gen des Gerichtshofs der Europdischen Union in allen Verfahren und
Vorabentscheidungsersuchen nach den Artikeln 86 und 87 dieses Ab-
kommens rechtskréftig geworden sind, und findet danach Anwendung
auf alle von ihnen und von den ehemaligen Richtern und den ehema-
ligen Generalanwilten in amtlicher Eigenschaft vorgenommene Hand-
lungen, einschlieBlich ihrer miindlichen und schriftlichen AuBerungen,
vor Ende des Ubergangszeitraums oder in Bezug auf die Verfahren nach
den Artikeln 86 und 87.

(3)  Artikel 11 Buchstaben b bis ¢ des Protokolls {iber die Vorrechte
und Befreiungen findet im Vereinigten Konigreich so lange Anwendung
auf die Beamten und die sonstigen Bediensteten der Union jeglicher
Staatsangehorigkeit sowie auf ihre Ehegatten und die von ihnen unter-
haltenen Familienmitglieder, ungeachtet ihrer Staatsangehorigkeit, so-
fern diese Beamten oder sonstigen Bediensteten vor Ende des Uber-
gangszeitraums in den Dienst der Union eingetreten sind, bis die betref-
fenden Personen ihren Umzug in die Union abgeschlossen haben.
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Artikel 111

Besteuerung

Artikel 12 des Protokolls tiber die Vorrechte und Befreiungen findet im
Vereinigten Konigreich Anwendung auf die Mitglieder der Organe, die
Beamten und die sonstigen Bediensteten der Union jeglicher Staatsange-
horigkeit, einschlieBlich der ehemaligen Mitglieder, der ehemaligen Be-
amten und der ehemaligen sonstigen Bediensteten, sofern diese Mitglie-
der, Beamten oder sonstigen Bediensteten vor Ende des Ubergangszeit-
raums in den Dienst der Union eingetreten sind, vorausgesetzt, dass von
den Gehiltern, Lohnen, anderen Beziigen und den Ruhegehiltern, wel-
che die Union ihnen zahlt, zugunsten der Union eine Steuer erhoben
wird.

Artikel 112

Steuerlicher Wohnsitz

(1)  Artikel 13 des Protokolls iiber die Vorrechte und Befreiungen
findet Anwendung auf die Mitglieder der Organe, die Beamten und
die sonstigen Bediensteten der Union jeglicher Staatsangehorigkeit,
die vor Ende des Ubergangszeitraums in den Dienst der Union einge-
treten sind, sowie — ungeachtet ihrer Staatsangehorigkeit — auf Ehegat-
ten, die keine eigene Berufstitigkeit ausiiben, und auf Kinder, die unter
der Obhut dieser Mitglieder, Beamten oder sonstigen Bediensteten ste-
hen oder von ihnen unterhalten werden.

(2) Absatz 1 gilt nur fiir Personen, die sich lediglich zur Ausiibung
einer Amtstdtigkeit im Dienst der Union in einem Mitgliedstaat nieder-
gelassen haben und zur Zeit des Dienstantritts bei der Union ihren
steuerlichen Wohnsitz im Vereinigten Kdnigreich hatten, und fiir Per-
sonen, die sich lediglich zur Ausiibung einer Amtstitigkeit im Dienst
der Union im Vereinigten Konigreich niedergelassen haben und zur Zeit
des Dienstantritts bei der Union ihren steuerlichen Wohnsitz in einem
Mitgliedstaat hatten.

Artikel 113

Sozialversicherungsbeitrige

Die Mitglieder der Organe, die Beamten und die sonstigen Bediensteten
der Union jeglicher Staatsangehorigkeit, einschlieBlich der ehemaligen
Mitglieder, der ehemaligen Beamten und der ehemaligen sonstigen Be-
diensteten, die vor Ende des Ubergangszeitraums in den Dienst der
Union eingetreten und im Vereinigten Koénigreich wohnhaft sind, sowie
— ungeachtet ihrer Staatsangehorigkeit — Ehegatten, die keine eigene
Berufstitigkeit ausiiben, und Kinder, die unter der Aufsicht dieser Mit-
glieder, Beamten oder sonstigen Bediensteten stehen oder von ihnen
unterhalten werden, sind von der Pflicht zur Zugehdrigkeit zu nationalen
Systemen der sozialen Sicherheit im Vereinigten Konigreich und zur
Einzahlung in diese Systeme unter denselben Bedingungen befteit,
wie sie am letzten Tag des Ubergangszeitraums galten, sofern die betref-
fenden Personen im System der sozialen Sicherheit der Union versichert
sind.

Artikel 114

Ubertragung von Ruhegehaltsanspriichen

In Bezug auf die Beamten und die sonstigen Bediensteten der Union
jeglicher Staatsangehorigkeit, einschlieBlich der ehemaligen Beamten
und der ehemaligen sonstigen Bediensteten, die vor Ende des Uber-
gangszeitraums in den Dienst der Union eingetreten sind und nach
Artikel 11 Absatz 1, 2 oder 3 und Artikel 12 des Anhangs VIII des
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Statuts der Beamten der Europdischen Union ('3') oder nach den Arti-
keln 39, 109 und 135 der Beschéftigungsbedingungen fiir die sonstigen
Bediensteten der Européischen Union die Ubertragung von Ruhegehalts-
anspriichen aus dem Vereinigten Konigreich oder in das Vereinigte
Konigreich beantragen, unterliegt das Vereinigte Konigreich denselben
Verpflichtungen wie vor Ende des Ubergangszeitraums.

Artikel 115

Arbeitslosenversicherung

Die Artikel 28a, 96 und 136 der Beschiftigungsbedingungen fiir die
sonstigen Bediensteten der Europdischen Union finden Anwendung
auf alle sonstigen Bediensteten der Union jeglicher Staatsangehorigkeit,
einschlieBlich der ehemaligen sonstigen Bediensteten, die vor Ende des
Ubergangszeitraums Beitrige zum Arbeitslosensystem der Union geleis-
tet haben, wenn sie nach Ende des Ubergangszeitraums im Vereinigten
Konigreich wohnhaft und bei der Arbeitsverwaltung des Vereinigten
Konigreichs gemeldet sind.

Kapitel 6
SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 116

Aufhebung von Befreiungen und Zusammenarbeit

(1) Die Artikel 17 und 18 des Protokolls iiber die Vorrechte und
Befreiungen finden auf die durch diesen Titel gewihrten Vorrechte,
Befreiungen und Erleichterungen Anwendung.

(2) Bei einem Beschluss nach Artikel 17 des Protokolls iiber die
Vorrechte und Befreiungen hinsichtlich der Aufhebung der Befreiung
auf Antrag der Behorden des Vereinigten Konigreichs legt die Union
dieselben Erwigungen zugrunde, die sie in vergleichbaren Situationen
bei Antrdgen der Behdrden der Mitgliedstaaten zugrunde legt.

(3) Auf Antrag der Behorden des Vereinigten Konigreichs teilt die
Union diesen Behorden den Status jeder Person mit, der fiir den An-
spruch des Betreffenden auf Vorrechte oder Befreiungen nach diesem
Titel relevant ist.

Artikel 117

Europiische Zentralbank

(1)  Dieser Titel findet Anwendung auf die Europdische Zentralbank
(EZB), die Mitglieder ihrer Organe, ihr Personal und die Vertreter der
nationalen Zentralbanken im Europdischen System der Zentralbanken
(,,ESZB*), die an den Arbeiten der EZB teilnehmen.

(131) Statut der Beamten der Europiischen Union, festgelegt durch die Verord-

nung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 1968
zur Festlegung des Statuts der Beamten der Europdischen Gemeinschaften
und der Beschéftigungsbedingungen fiir die sonstigen Bediensteten dieser
Gemeinschaften sowie zur Einfiihrung von Sondermafinahmen, die voriiber-
gehend auf die Beamten der Kommission anwendbar sind (ABIL. L 56 vom
4.3.1968, S. 1).
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(2)  Artikel 22 Absatz 2 des Protokolls {iber die Vorrechte und Be-
freiungen findet Anwendung auf die EZB, die Mitglieder ihrer Organe,
ihr Personal, die Vertreter der nationalen Zentralbanken im ESZB, die
an den Arbeiten der EZB teilnechmen, und auf alle Vermdgenswerte,
Guthaben und Geschifte der EZB im Vereinigten Konigreich, die
nach MaBgabe des Protokolls (Nr. 4) iiber die Satzung des Europiischen
Systems der Zentralbanken und der Europdischen Zentralbank gehalten,
verwaltet beziehungsweise getétigt werden.

(3) Absatz 2 gilt fir

a) Vermdgenswerte und Guthaben der EZB, die am Ende des Uber-
gangszeitraums im Vereinigten Konigreich gehalten werden, und

b) Geschifte der EZB im Vereinigten Konigreich oder mit Gegenpar-
teien des Vereinigten Konigreichs und damit verbundene Tétigkeiten,
die am Ende des Ubergangszeitraums noch nicht abgeschlossen wa-
ren oder nach Ende des Ubergangszeitraums im Rahmen ihrer Ar-
beiten zur Aufrechterhaltung der am Ende des Ubergangszeitraums
laufenden Geschéfte eingeleitet werden, bis zu deren Filligkeit, Ver-
duBerung oder Beendigung.

Artikel 118

Europiische Investitionsbank

(1)  Dieser Titel findet Anwendung auf die Européische Investitions-
bank (EIB), die Mitglieder ihrer Organe, ihr Personal und die Vertreter
der Mitgliedstaaten, die an ihren Arbeiten teilnehmen, sowie auf alle
Tochtergesellschaften und anderen Rechtstrdger, die von der EIB vor
Ende des Ubergangszeitraums im Einklang mit Artikel 28 Absatz 1 des
Protokolls (Nr. 5) iiber die Satzung der Europiischen Investitionsbank
errichtet wurden, insbesondere den Europdischen Investitionsfonds.

(2)  Artikel 21 Absatz 2 des Protokolls iiber die Vorrechte und Be-
freiungen findet Anwendung auf die EIB, die Mitglieder ihrer Organe,
ihr Personal und die Vertreter der Mitgliedstaaten, die an ihren Arbeiten
teilnehmen, sowie auf alle Tochtergesellschaften und anderen Rechts-
triger, die von der EIB vor Ende des Ubergangszeitraums im Einklang
mit Artikel 28 Absatz 1 des Protokolls (Nr. 5) iiber die Satzung der
Europdischen Investitionsbank errichtet wurden, insbesondere den Euro-
péischen Investitionsfonds.

(3) Absatz 2 gilt fiir

a) Vermogenswerte und Guthaben der EIB oder von Tochtergesell-
schaften und anderen Rechtstrigern, die von der EIB vor Ende des
Ubergangszeitraums im Einklang mit Artikel 28 Absatz 1 des Pro-
tokolls (Nr. 5) iiber die Satzung der Europdischen Investitionsbank
errichtet wurden, insbesondere den Europiischen Investitionsfonds,
und die am Ende des Ubergangszeitraums im Vereinigten Konigreich
gehalten werden, und

b) Darlehen, Finanzierungen, Garantien, Investitionen, Kassenmittel und
technische Unterstiitzungsmafinahmen der EIB oder von Tochterge-
sellschaften und anderen Rechtstrdgern, die von der EIB vor Ende des
Ubergangszeitraums im Einklang mit Artikel 28 Absatz 1 des Pro-
tokolls (Nr. 5) iiber die Satzung der Europiischen Investitionsbank
errichtet wurden, insbesondere den Europiischen Investitionsfonds,
im Vereinigten Konigreich oder mit Gegenparteien des Vereinigten
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Konigreichs und damit verbundene Tétigkeiten, die am Ende des
Ubergangszeitraums noch nicht abgeschlossen waren oder nach
Ende des Ubergangszeitraums im Rahmen ihrer Arbeiten zur Auf-
rechterhaltung der am Ende des Ubergangszeitraums laufenden Ge-
schifte eingeleitet werden, bis zu deren Filligkeit, VerduBerung oder
Beendigung.

Artikel 119

Sitzabkommen

Das Sitzabkommen zwischen dem Vereinigten Konigreich und der Eu-
ropéischen Bankenaufsichtsbehorde vom 8. Mai 2012, der Briefwechsel
iiber die Anwendung des Protokolls iiber die Vorrechte und Befreiungen
der Europdischen Gemeinschaften auf die Europidische Arzneimittel-
Agentur im Vereinigten Konigreich vom 24. Juni 1996 und das Ab-
kommen iiber den Standort der Galileo-Sicherheitsiiberwachungszentrale
vom 17. Juli 2013 finden Anwendung auf die Europdische Bankenauf-
sichtsbehorde, die Europdische Arzneimittel-Agentur beziehungsweise
die Galileo-Sicherheitsiiberwachungszentrale, bis ihr Umzug in einen
Mitgliedstaat abgeschlossen ist. Der Tag der Mitteilung der Union
zum Tag, zu dem der Umzug abgeschlossen ist, ist der Tag, zu dem
diese Sitzabkommen als beendet gelten.

TITEL XIII

ANDERE ASPEKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER ARBEITSWEISE
DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER
UNION

Artikel 120

Berufsgeheimnis

Artikel 339 AEUV und sonstige Bestimmungen des Unionsrechts, nach
denen bestimmte Personen und Organe, Einrichtungen und sonstige
Stellen der Union dem Berufsgeheimnis unterliegen, finden im Verei-
nigten Konigreich Anwendung auf alle ihrem Wesen nach unter das
Berufsgeheimnis fallenden Informationen, von denen entweder vor
Ende des Ubergangszeitraums oder nach Ende des Ubergangszeitraums
im Zusammenhang mit Tatigkeiten der Union nach diesem Abkommen
Kenntnis erlangt wurde. Das Vereinigte Konigreich trdgt den entspre-
chenden Verpflichtungen von Personen und Organen, Einrichtungen und
sonstigen Stellen Rechnung und sorgt dafiir, dass sie in seinem Hoheits-
gebiet beachtet werden.

Artikel 121
Geheimhaltungspflicht

Artikel 19 des Statuts der Beamten der Europdischen Union und sons-
tige Bestimmungen des Unionsrechts, nach denen bestimmte Personen
der Geheimhaltungspflicht unterliegen, finden im Vereinigten Konig-
reich auf alle Informationen Anwendung, von denen entweder vor
Ende des Ubergangszeitraums oder nach Ende des Ubergangszeitraums
im Zusammenhang mit Tatigkeiten der Union nach diesem Abkommen
Kenntnis erlangt wurde. Das Vereinigte Konigreich trdgt den entspre-
chenden Verpflichtungen von Personen Rechnung und sorgt dafiir, dass
sie in seinem Hoheitsgebiet beachtet werden.
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Artikel 122

Zugang zu Dokumenten

(1)  Fir die Zwecke der Bestimmungen des Unionsrechts iiber den
Zugang zu Dokumenten der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stel-
len der Union sind alle Bezugnahmen auf Mitgliedstaaten und deren
Behorden auch als Bezugnahmen auf das Vereinigte Konigreich und
dessen Behorden in Bezug auf Dokumente zu verstehen, die die Organe,
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union erstellt oder erhalten
haben:

a) vor Ende des Ubergangszeitraums, oder

b) nach Ende des Ubergangszeitraums im Zusammenhang mit Titig-
keiten der Union nach diesem Abkommen.

(2) Artikel 5 und Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr.
1049/2001 des Europdischen Parlaments und des Rates (13%) und Arti-
kel 5 des Beschlusses EZB/2004/3 der Europdischen Zentralbank (133)
finden im Vereinigten Konigreich auf alle Dokumente Anwendung, die
in den Anwendungsbereich der genannten Bestimmungen fallen und die
das Vereinigte Konigreich erhalten hat:

a) vor Ende des Ubergangszeitraums, oder

b) nach Ende des Ubergangszeitraums im Zusammenhang mit Titig-
keiten der Union nach diesem Abkommen.

Artikel 123

Europiische Zentralbank

(1) Die Artikel 9.1, 17, 35.1, 35.2 und 35.4 des Protokolls (Nr. 4)
iiber die Satzung des Europidischen Systems der Zentralbanken und der
Europdischen Zentralbank finden Anwendung auf die EZB, die Mitglie-
der ihrer Organe, ihr Personal, die Vertreter der nationalen Zentralban-
ken im ESZB, die an den Arbeiten der EZB teilnehmen, und auf alle
Vermogenswerte, Guthaben und Geschifte der EZB im Vereinigten
Konigreich, die nach MalB3gabe des genannten Protokolls gehalten, ver-
waltet beziehungsweise getitigt werden. Die EZB ist von der Pflicht zur
Registrierung im Vereinigten Konigreich oder zur Erlangung einer Li-
zenz, Erlaubnis, Bewilligung oder sonstigen Genehmigung durch das
Vereinigte Konigreich fiir die Tatigung ihrer Geschifte befreit.

(2) Absatz 1 gilt fiir

a) Vermdgenswerte und Guthaben der EZB, die am Ende des Uber-
gangszeitraums im Vereinigten Konigreich gehalten werden, und

b) Geschifte der EZB im Vereinigten Konigreich oder mit Gegenpar-
teien des Vereinigten Konigreichs und damit verbundene Tétigkeiten,
die am Ende des Ubergangszeitraums noch nicht abgeschlossen wa-
ren oder nach Ende des Ubergangszeitraums im Rahmen ihrer Ar-
beiten zur Aufrechterhaltung der am Ende des Ubergangszeitraums
laufenden Geschifte eingeleitet werden, bis zu deren Filligkeit, Ver-
duflerung oder Beendigung.

(132) Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europdischen Parlaments und des

Rates vom 30. Mai 2001 iiber den Zugang der Offentlichkeit zu den Do-
kumenten des Europdischen Parlaments, des Rates und der Kommission
(ABL L 145 vom 31.5.2001, S. 43).

(133) Beschluss 2004/258/EG der Europdischen Zentralbank vom 4. Mérz 2004
iiber den Zugang der Offentlichkeit zu Dokumenten der Européischen Zen-
tralbank (EZB/2004/3) (ABL L 80 vom 18.3.2004, S. 42).
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Artikel 124

Europiische Investitionsbank

(1)  Artikel 13, Artikel 20 Absatz 2, Artikel 23 Absatz 1, Artikel 23
Absatz 4 und Artikel 26 sowie Artikel 27 Absatz 1 des Protokolls (Nr.
5) iiber die Satzung der Europdischen Investitionsbank finden Anwen-
dung auf die EIB, die Mitglieder ihrer Organe, ihr Personal und die
Vertreter der Mitgliedstaaten, die an ihren Arbeiten teilnechmen, sowie
auf alle Tochtergesellschaften und anderen Rechtstrdger, die von der
EIB vor Ende des Ubergangszeitraums im Einklang mit Artikel 28 Ab-
satz 1 des genannten Protokolls errichtet wurden, insbesondere den
Européischen Investitionsfonds. Die EIB und der Europédische Investiti-
onsfonds sind von der Pflicht zur Registrierung im Vereinigten Koénig-
reich oder zur Erlangung einer Lizenz, Erlaubnis, Bewilligung oder
sonstigen Genehmigung durch das Vereinigte Konigreich fiir die Tati-
gung ihrer Geschifte befreit. Vorbehaltlich des Artikels 23 Absatz 2 des
Protokolls (Nr. 5) iiber die Satzung der Europdischen Investitionsbank
in Bezug auf die Konvertierbarkeit der Wahrung des Vereinigten Konig-
reichs in eine Wihrung eines Nichtmitgliedstaats bleibt die Wéahrung
des Vereinigten Konigreichs fiir die Zwecke dieser Geschifte frei trans-
ferierbar und konvertierbar.

(2) Absatz 1 gilt fiir

a) Vermogenswerte und Guthaben der EIB oder von Tochtergesell-
schaften und anderen Rechtstragern, die von der EIB vor Ende des
Ubergangszeitraums im Einklang mit Artikel 28 Absatz 1 des Pro-
tokolls (Nr. 5) iiber die Satzung der Europidischen Investitionsbank
errichtet wurden, insbesondere den Europdischen Investitionsfonds,
und die am Ende des Ubergangszeitraums im Vereinigten Kénigreich
gehalten werden, und

b) Darlehen, Finanzierungen, Garantien, Investitionen, Kassenmittel
und technische UnterstiitzungsmaBBnahmen der EIB oder von Toch-
tergesellschaften und anderen Rechtstridgern, die von der EIB vor
Ende des Ubergangszeitraums im Einklang mit Artikel 28 Absatz
1 des Protokolls (Nr. 5) iiber die Satzung der Europdischen Investi-
tionsbank errichtet wurden, insbesondere den Europdischen Investi-
tionsfonds, im Vereinigten Konigreich oder mit Gegenparteien des
Vereinigten Konigreichs und damit verbundene Tatigkeiten, die am
Ende des Ubergangszeitraums noch nicht abgeschlossen waren oder
nach Ende des Ubergangszeitraums im Rahmen ihrer Arbeiten zur
Aufrechterhaltung der am Ende des Ubergangszeitraums laufenden
Geschifte eingeleitet werden, bis zu deren Filligkeit, Verduferung
oder Beendigung.

Artikel 125

Europiische Schulen

(1) Das Vereinigte Konigreich ist durch die Vereinbarung iiber die
Satzung der Européischen Schulen ('34) sowie durch das vom Obersten
Rat der Europdischen Schulen angenommene Regelwerk fiir anerkannte
Europdische Schulen bis zum Ablauf des am Ende des Ubergangszeit-
raums laufenden Schuljahres gebunden.

(2) Das Vereinigte Konigreich trdgt dafiir Sorge, dass Schiiler, die
vor dem 31. August 2021 ein Europdisches Abitur erworben haben, und
Schiiler, die vor dem 31. August 2021 an einer Européischen Schule fiir
die Sekundarstufe eingeschrieben sind und nach diesem Zeitpunkt ein

(3%) ABL L 212 vom 17.8.1994, S. 3.
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Européisches Abitur erwerben, die in Artikel 5 Absatz 2 der Verein-
barung iiber die Satzung der Europdischen Schulen vorgesehenen
Rechte in Anspruch nehmen koénnen.

TEIL VIER
UBERGANG

Artikel 126

Ubergangszeitraum

Es gibt einen Ubergangs- oder Durchfiihrungszeitraum, der am Tag des
Inkrafttretens dieses Abkommens beginnt und am 31. Dezember 2020
endet.

Artikel 127

Anwendungsbereich fiir den Ubergang

(1) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, gilt das
Unionsrecht wihrend des Ubergangszeitraums fiir das Vereinigte Ko-
nigreich sowie im Vereinigten Konigreich.

Die nachstehenden Bestimmungen der Vertrdge und Rechtsakte, die von
den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union erlassen
wurden, gelten wihrend des Ubergangszeitraums jedoch weder fiir das
Vereinigte Konigreich noch im Vereinigten Konigreich:

a) Bestimmungen der Vertrdge und Rechtsakte, die fiir das Vereinigte
Konigreich und im Vereinigten Konigreich vor dem Tag des Inkraft-
tretens dieses Abkommens gemafl dem Protokoll (Nr. 15) iiber einige
Bestimmungen betreffend das Vereinigte Konigreich Grofbritannien
und Nordirland, dem Protokoll (Nr. 19) iiber den in den Rahmen der
Europiischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand oder dem
Protokoll (Nr. 21) tiber die Position des Vereinigten Konigreichs und
Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts oder nach den die Verstirkte Zusammenarbeit betreffenden
Bestimmungen der Vertrdge nicht bindend waren, sowie Rechtsakte
zur Anderung dieser Rechtsakte;

b) Artikel 11 Absatz 4 EUV, Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b, Arti-
kel 22 und Artikel 24 Absatz 1 AEUV, Artikel 39 und 40 der Charta
der Grundrechte der Europédischen Union sowie die auf der Grund-
lage dieser Bestimmungen erlassenen Rechtsakte.

(2)  Falls zwischen der Union und dem Vereinigten Konigreich ein
Abkommen iiber ihre kiinftigen Bezichungen im Bereich der Gemein-
samen Auflen- und Sicherheitspolitik und der Gemeinsamen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik zustande kommt, das wihrend des Ubergangs-
zeitraums giiltig wird, gelten Titel V Kapitel 2 EUV und die auf der
Grundlage dieser Bestimmungen erlassenen Rechtsakte ab dem Tag des
Geltungsbeginns jenes Abkommens nicht mehr fiir das Vereinigte Ko-
nigreich.

(3)  Wihrend des Ubergangszeitraums entfaltet das nach Absatz 1 fiir
das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich geltende Uni-
onsrecht die gleichen Rechtswirkungen wie innerhalb der Union und
ihrer Mitgliedstaaten und wird nach denselben Methoden und allgemei-
nen Grundsétzen auslegt und angewendet, die auch innerhalb der Union
gelten.
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(4) Das Vereinigte Konigreich nimmt an keiner Verstirkten Zusam-
menarbeit teil,

a) fiir welche die Erméchtigung nach dem Tag des Inkrafttretens dieses
Abkommens erteilt wurde oder

b) in deren Rahmen vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens
keine Rechtsakte erlassen wurden.

(5) Wihrend des Ubergangszeitraums gelten in Bezug auf MaBnah-
men, die eine nach dem Dritten Teil Titel V AEUV angenommene
bestehende, vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens fiir
das Vereinigte Konigreich bindende Mallnahme dndern, darauf aufbauen
oder sie ersetzen, weiterhin entsprechend Artikel 5 des Protokolls (Nr.
19) tiber den im Rahmen der Européischen Union einbezogenen Schen-
gen-Besitzstand und Artikel 4a des Protokolls (Nr. 21) iiber die Position
des Vereinigten Konigreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Das Vereinigte Konigreich hat
jedoch nicht das Recht mitzuteilen, dass es sich an der Anwendung
neuer MafBnahmen nach dem Dritten Teil Titel V. AEUV beteiligen
mochte, bei denen es sich nicht um in Artikel 4a des Protokolls (Nr.
21) genannte MafBinahmen handelt.

Zur Forderung der weiteren Zusammenarbeit zwischen der Union und
dem Vereinigten Konigreich kann die Union unter den in den entspre-
chenden MaBinahmen festgelegten Bedingungen fiir die Zusammenarbeit
mit Drittlindern das Vereinigte Konigreich zur Zusammenarbeit bei
neuen Malinahmen, die nach dem Dritten Teil Titel V AEUV angenom-
men werden, einladen.

(6)  Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, schlie-
Ben wihrend des Ubergangszeitraums alle Bezugnahmen auf Mitglied-
staaten in dem nach Absatz 1 geltenden Unionsrecht, einschlieBlich der
Durchfithrung und Anwendung durch die Mitgliedstaaten, das Vereinig-
te Konigreich ein.

(7)  Abweichend von Absatz 6 gilt Folgendes:

a) Fir die Zwecke des Artikels 42 Absatz 6 und des Artikels 46 EUV
sowie des Protokolls (Nr. 10) iiber die Stindige Strukturierte Zu-
sammenarbeit nach Artikel 42 EUV sind Bezugnahmen auf Mitglied-
staaten nicht so zu verstehen, dass sie das Vereinigte Konigreich
einschlieBen. Dies schlieft die Mdglichkeit nicht aus, dass das Ver-
einigte Konigreich als Drittland dazu eingeladen wird, in Ausnahme-
fallen an einzelnen Projekten nach den im Beschluss (GASP)
2017/2315 des Rates (1*°) festgelegten Bedingungen oder an jeder
anderen Form der Zusammenarbeit im zuldssigen Umfang und unter
den in kiinftigen Rechtsakten der Union, die auf der Grundlage des
Artikels 42 Absatz 6 und des Artikels 46 EUV erlassen werden,
festgelegten Bedingungen teilzunehmen;

b) wenn in Rechtsakten der Union vorgesehen ist, dass sich Mitglied-
staaten, Staatsangehorige der Mitgliedstaaten oder natiirliche oder
juristische Personen, die sich in einem Mitgliedstaat aufhalten oder
dort niedergelassen sind, an einem Informationsaustausch, einem
Verfahren oder einem Programm beteiligen, der bzw. das nach
dem Ende des Ubergangszeitraums weiterhin durchgefiihrt wird
oder beginnt, und wenn durch diese Beteiligung sicherheitsbezogene

(13%) Beschluss (GASP) 2017/2315 des Rates vom 11. Dezember 2017 tber die
Begriindung der Stindigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) und
iber die Liste der daran teilnehmenden Mitgliedstaaten (ABI. L 331 vom
14.12.2017, S. 57).
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vertrauliche Informationen zugénglich wiirden, von denen nur Mit-
gliedstaaten, Staatsangehdrige der Mitgliedstaaten oder natiirliche
oder juristische Personen, die sich in einem Mitgliedstaat authalten
oder dort niedergelassen sind, Kenntnis haben diirfen, so sind unter
derart auBergewohnlichen Umstéinden die Bezugnahmen auf Mit-
gliedstaaten in solchen Rechtsakten der Union so zu verstehen,
dass sie das Vereinigte Konigreich nicht einschlieBen. Die Union
unterrichtet das Vereinigte Konigreich {iber die Anwendung dieser
Ausnahme;

¢) fiir die Zwecke der Einstellung von Beamten und sonstigen Bediens-
teten der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union
sind alle Bezugnahmen auf Mitgliedstaaten in Artikel 27 und in
Artikel 28 Buchstabe a sowie in Anhang X Artikel 1 des Statuts
der Beamten der Européischen Union und in Artikel 12, 82 und 128
der Beschiftigungsbedingungen fiir die sonstigen Bediensteten der
Européischen Union oder in sonstigen einschligigen Bestimmungen
anderer Beschiftigungsbedingungen fiir diese Organe, Einrichtungen
und sonstigen Stellen so zu verstehen, dass sie das Vereinigte Ko-
nigreich nicht einschlieen.

Artikel 128

Institutionelle Regelungen

(1) Unbeschadet des Artikels 127 gilt Artikel 7 wihrend des Uber-
gangszeitraums.

(2)  Fir die Zwecke der Vertrdage gilt das Parlament des Vereinigten
Koénigreichs wihrend des Ubergangszeitraums nicht als nationales Par-
lament eines Mitgliedstaats, auBer hinsichtlich des Artikels 1 des Pro-
tokolls (Nr. 1) iiber die Rolle der nationalen Parlamente in der Euro-
pédischen Union und in Bezug auf offentlich zugéingliche Vorschlige
hinsichtlich des Artikels 2 des genannten Protokolls.

(3) Wihrend des Ubergangszeitraums sind Bestimmungen der Ver-
trige, die den Mitgliedstaaten institutionelle Rechte einrdumen und ih-
nen die Vorlage von Vorschlidgen, Initiativen oder Antrdgen bei den
Organen ermdglichen, so zu verstehen, dass sie das Vereinigte Konig-
reich nicht einschlieBen. (130)

(4) Fiir die Zwecke der Beteiligung an den in Artikel 282 und 283
AEUV und im Protokoll (Nr. 4) iiber die Satzung des Europiischen
Systems der Zentralbanken und der Europdischen Zentralbank, aus-
genommen dessen Artikel 21 Absatz 2, festgelegten institutionellen Re-
gelungen gilt die Bank of England wihrend des Ubergangszeitraums
nicht als nationale Zentralbank eines Mitgliedstaats.

(5)  Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels und von
Artikel 7 kdnnen Vertreter oder Sachverstindige des Vereinigten Konig-
reichs oder Sachverstindige, die vom Vereinigten Konigreich ernannt
wurden, auf Einladung ausnahmsweise an Sitzungen oder Teilen von
Sitzungen der in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011
genannten Ausschiisse, an Sitzungen oder Teilen von Sitzungen der
Expertengruppen der Kommission, an Sitzungen oder Teilen von Sit-
zungen sonstiger vergleichbarer Gremien oder an Sitzungen oder Teilen
von Sitzungen der Einrichtungen und sonstigen Stellen teilnehmen, an
denen Vertreter oder Sachverstindige der Mitgliedstaaten oder von den
Mitgliedstaaten ernannte Sachverstindige teilnehmen, sofern eine der
folgenden Bedingungen erfiillt ist:

(13%) Das sollte insbesondere Artikel 7, Artikel 30, Artikel 42 Absatz 4, Artikel 48
Absitze 2 bis 6 und Artikel 49 EUV sowie Artikel 25, Artikel 76 Buchstabe
b, Artikel 82 Absatz 3, Artikel 83 Absatz 3, Artikel 86 Absatz 1, Artikel 87
Absatz 3, Artikel 135, Artikel 218 Absatz 8, Artikel 223 Absatz 1, Arti-
kel 262, Artikel 311 und Artikel 341 AEUV betreffen.
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a) es werden einzelne Rechtsakte erértert, die wihrend des Ubergangs-
zeitraums an das Vereinigte Konigreich oder an natiirliche oder ju-
ristische Personen, die sich im Vereinigten Konigreich wohnhaft
oder dort niedergelassen sind, gerichtet sind;

b) die Anwesenheit des Vereinigten Konigreichs ist erforderlich und
liegt im Interesse der Union, insbesondere fiir die wirksame Umset-
zung des Unionsrechts wihrend des Ubergangszeitraums.

Wihrend dieser Sitzungen oder Teilen von Sitzungen haben die Ver-
treter oder Sachverstindigen des Vereinigten Konigreichs oder vom
Vereinigten Konigreich ernannten Sachverstdndigen kein Stimmrecht
und ihre Anwesenheit ist auf die spezifischen Tagesordnungspunkte
beschriankt, bei denen die unter Buchstabe a oder b genannten Bedin-
gungen erfiillt sind.

(6)  Wihrend des Ubergangszeitraums fungiert das Vereinigte Konig-
reich nicht als mafigebliche Stelle fiir Risikobewertungen, Untersuchun-
gen, Genehmigungen oder Zulassungen auf der Ebene der Union oder
der gemeinsam handelnden Mitgliedstaaten, die in den in Anhang VII
aufgefiihrten Rechtsakten und Vorschriften erwihnt sind.

(7)  Wenn wihrend des Ubergangszeitraums in Entwiirfen fiir Rechts-
akte der Union bestimmte Behdrden, Verfahren oder Unterlagen der
Mitgliedstaaten genannt werden oder auf sie Bezug genommen wird,
konsultiert die Union das Vereinigte Konigreich zu solchen Entwiirfen,
um die ordnungsgemdfle Durchfiihrung und Anwendung dieser Rechts-
akte durch das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich zu
gewihrleisten.

Artikel 129

Besondere Regelungen iiber das auswiirtige Handeln der Union

(1)  Unbeschadet des Artikels 127 Absatz 2 sind Verpflichtungen, die
aus internationalen Ubereinkiinften erwachsen, die von der Union, von
den Mitgliedstaaten im Namen der Union oder von der Union und den
Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen wurden, so wie dies in Artikel 2
Buchstabe a Ziffer iv ausgefiihrt wird, wihrend des Ubergangszeitraums
fiir das Vereinigte Konigreich bindend. (137)

(2) Wihrend des Ubergangszeitraums beteiligen sich Vertreter des
Vereinigten Konigreichs nicht an den Arbeiten von Gremien, die durch
internationale Ubereinkiinfte eingesetzt wurden, welche von der Union,
von den Mitgliedstaaten im Namen der Union oder von der Union und
den Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen wurden, es sei denn:

a) das Vereinigte Konigreich ist ein eigenstdndiger Teilnehmer oder

b) die Union fordert das Vereinigte Konigreich ausnahmsweise auf, als
Mitglied der Delegation der Union an Sitzungen oder Teilen von
Sitzungen solcher Gremien teilzunehmen, wenn die Union der An-
sicht ist, dass die Anwesenheit des Vereinigten Konigreichs erfor-
derlich ist und im Interesse der Union liegt, insbesondere fiir die
wirksame Umsetzung dieser Ubereinkiinfte wihrend des Ubergangs-
zeitraums; diese Anwesenheit ist nur gestattet, wenn eine Teilnahme
der Mitgliedstaaten durch die geltenden Ubereinkiinfte gestattet ist.

(137) Die Union wird den anderen Vertragsparteien dieser Ubereinkiinfte mittei-

len, dass das Vereinigte Konigreich wihrend des Ubergangszeitraums fiir
die Zwecke dieser Ubereinkiinfte als Mitgliedstaat zu behandeln ist.
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(3) Im Einklang mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit
enthilt sich das Vereinigte Kénigreich wihrend des Ubergangszeitraums
jeglichen Handelns oder jeder Initiative, das beziehungsweise die den
Interessen der Union Schaden zufligen konnte, insbesondere im Rahmen
internationaler Organisationen, Agenturen, Konferenzen oder Foren, bei
denen das Vereinigte Konigreich eine eigenstindige Vertragspartei ist.

(4)  Unbeschadet des Absatzes 3 kann das Vereinigte Konigreich
wihrend des Ubergangszeitraums internationale Ubereinkiinfte aushan-
deln, unterzeichnen und ratifizieren, die es in Bereichen der ausschlief3-
lichen Zustindigkeit der Union eigenstindig schlieBt, sofern diese Uber-
einkiinfte nicht wihrend des Ubergangszeitraums in Kraft treten oder
gelten, es sei denn, die Union hat es dazu erméchtigt.

(5)  Unbeschadet des Artikels 127 Absatz 2 kann das Vereinigte Ko-
nigreich in Einzelféllen konsultiert werden, wenn Koordinierungsbedarf
besteht.

(6) Nach einem Beschluss des Rates nach Titel V Kapitel 2 EUV
kann das Vereinigte Konigreich gegeniiber dem Hohen Vertreter der
Union fiir AuBlen- und Sicherheitspolitik eine formliche Erkldrung ab-
geben, aus der hervorgeht, dass es aus wesentlichen Griinden der na-
tionalen Politik, die es auch nennen muss, den Beschluss in diesen
Ausnahmefillen nicht anwenden wird. Im Geiste gegenseitiger Solida-
ritdt unterldsst das Vereinigte Konigreich alles, was dem auf diesem
Beschluss beruhenden Vorgehen der Union zuwiderlaufen oder es be-
hindern konnte, und die Mitgliedstaaten respektieren den Standpunkt
des Vereinigten Konigreichs.

(7)  Wihrend des Ubergangszeitraums stellt das Vereinigte Konig-
reich keine Zivilen Operationskommandeure, Missionsleiter, Befehls-
haber der Operation oder Befehlshaber fiir Missionen oder Operationen,
die nach Artikel 42, 43 und 44 EUV durchgefiihrt werden; es stellt
weder das operative Hauptquartier fiir solche Missionen oder Operatio-
nen zur Verfligung noch dient es als Rahmennation fiir Gefechtsver-
binde der Union. Wihrend des Ubergangszeitraums stellt das Vereinigte
Konigreich keinen Leiter operativer Vorgehen nach Artikel 28 EUV.

Artikel 130

Besondere Regelungen iiber Fangmoglichkeiten in der Fischerei

(1) Hinsichtlich der Festsetzung der Fangmoglichkeiten in der Fi-
scherei im Sinne des Artikels 43 Absatz 3 AEUV wird das Vereinigte
Kénigreich fiir alle in den Ubergangszeitraum fallenden Zeitriume zu
Fangmdglichkeiten mit Bezug zum Vereinigten Konigreich, auch im
Kontext der Vorbereitung einschldgiger internationaler Konsultationen
und Verhandlungen, konsultiert.

(2)  Fir die Zwecke des Absatzes 1 bietet die Union dem Vereinigten
Konigreich die Moglichkeit, sich zu der jihrlichen Mitteilung der Eu-
ropdischen Kommission zu den Fangmoglichkeiten, den wissenschaftli-
chen Gutachten einschlagiger wissenschaftlicher Gremien und den Vor-
schldgen der Europdischen Kommission fiir Fangmdglichkeiten fiir alle
in den Ubergangszeitraum fallenden Zeitrdume zu duBern.
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(3)  Unbeschadet des Artikels 129 Absatz 2 Buchstabe b kann die
Union das Vereinigte Konigreich, um ihm die Vorbereitung seiner zu-
kiinftigen Mitgliedschaft in einschlégigen internationalen Foren zu er-
moglichen, in Ausnahmefillen dazu einladen, als Teil der Delegation
der Union den in Absatz 1 genannten internationalen Konsultationen
und Verhandlungen in dem fiir Mitgliedstaaten zuldssigen und von
dem jeweiligen Forum gestatteten Ausmal} beizuwohnen.

(4)  Unbeschadet des Artikels 127 Absatz 1 werden die Verteiler-
schliissel fiir die relative Stabilitdt fiir die Aufteilung der in Absatz 1
des vorliegenden Artikels genannten Fangmdglichkeiten in der Fischerei
beibehalten.

Artikel 131
Aufsicht und Durchsetzung

Wihrend des Ubergangszeitraums verfiigen die Organe, Einrichtungen
und sonstigen Stellen der Union gegeniiber dem Vereinigten Konigreich
sowie natiirlichen und juristischen Personen, die im Vereinigten Konig-
reich wohnhaft oder dort niedergelassen sind, iiber die ihnen durch das
Unionsrecht libertragenen Befugnisse. Insbesondere ist der Gerichtshof
der Europdischen Union wie in den Vertrdgen vorgesehen zustindig.

Absatz 1 gilt wihrend des Ubergangszeitraums auch fiir die Auslegung
und Anwendung dieses Abkommens.

Artikel 132

Verlingerung des Ubergangszeitraums

(1)  Unbeschadet des Artikels 126 kann der Gemeinsame Ausschuss
vor dem 1. Juli 2020 einen einzigen Beschluss zur Verlingerung des
Ubergangszeitraums um hochstens 1 oder 2 Jahre erlassen. (13%)

(2)  Falls der Gemeinsame Ausschuss einen Beschluss nach Absatz 1
erldsst, gilt Folgendes:

a) abweichend von Artikel 127 Absatz 6 wird das Vereinigte Konig-
reich fiir die Zwecke der Durchfithrung der Unionsprogramme und
-titigkeiten im Rahmen des ab dem Jahr 2021 geltenden mehrjéh-
rigen Finanzrahmens als Drittland betrachtet;

b) abweichend von Artikel 127 Absatz 1 und unbeschadet des Teils
Fiinf dieses Abkommens findet das auf die Eigenmittel der Union
anwendbare Unionsrecht fiir die in den verlidngerten Ubergangszeit-
raum fallenden Haushaltsjahre nach dem 31. Dezember 2020 keine
Anwendung mehr auf das Vereinigte Konigreich;

¢) abweichend von Artikel 127 Absatz 1 des vorliegenden Abkommens
gelten die Artikel 107, 108 und 109 AEUV nicht fiir Malnahmen der
Behorden des Vereinigten Konigreichs, einschlielich MaBnahmen
zur Entwicklung des ldndlichen Raums, mit denen die Erzeugung
von und der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Verei-
nigten Konigreich bis zu einem jéhrlichen Gesamtforderhdchstbetrag
unterstiitzt werden, der den Gesamtbetrag der im Vereinigten Konig-
reich im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 2019 getétigten Aus-
gaben nicht iibersteigen darf, sofern ein Mindestprozentsatz dieser
freigestellten Forderung den Bestimmungen des Anhangs II des
WTO-Ubereinkommens iiber die Landwirtschaft entspricht. Dieser
Mindestprozentsatz wird auf der Grundlage des letzten verfiigbaren
Prozentsatzes festgelegt, zu dem die Gesamtausgaben der Gemein-
samen Agrarpolitik in der Union den Bestimmungen des Anhangs

(13%) Im Falle einer Verlingerung unterrichtet die Union die anderen Vertrags-
parteien internationaler Ubereinkiinfte dartiber.
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IT des WTO-Ubereinkommens iiber die Landwirtschaft entsprachen.
Betriigt der Zeitraum, um den der Ubergangszeitraum verlingert wird,
nicht ein Mehrfaches von 12 Monaten, so wird der freigestellte jahr-
liche Gesamtforderhdchstbetrag in dem Jahr, fiir das der verldngerte
Ubergangszeitraum weniger als 12 Monate betriigt, anteilsmiBig ver-
ringert;

d) fiir den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum Ende des Ubergangs-
zeitraums leistet das Vereinigte Konigreich einen Beitrag zum Haus-
halt der Union nach Maligabe des Absatzes 3;

e) vorbehaltlich des Absatzes 3 Buchstabe d bleibt Teil Fiinf dieses
Abkommens davon unberiihrt.

(3)  Durch einen Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses nach Ab-
satz 1 werden

a) die angemessene Hohe des Beitrags des Vereinigten Konigreichs
zum Unionshaushalt fiir den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis
zum Ende des Ubergangszeitraums unter Beriicksichtigung des Sta-
tus des Vereinigten Kdonigreichs in diesem Zeitraum sowie die Mo-
dalitdten fiir die Zahlung dieses Beitrags festgesetzt;

b) der Hochstbetrag der freigestellten Forderung sowie dessen Mindest-
prozentsatz, der die in Absatz 2 Buchstabe ¢ genannten Bestimmun-
gen des Anhangs II des WTO-Ubereinkommens iiber die Landwirt-
schaft erfiillt, festgelegt;

c¢) alle sonstigen fiir die Durchfiihrung des Absatzes 2 erforderlichen
Mafnahmen festgelegt;

d) die in den Artikeln 51, 62, 63, 84, 96, 125, 141, 156, 157 und den
Anhdngen IV und V aufgefihrten Daten und Zeitrdume angepasst,
damit der Verldngerung des Ubergangszeitraums Rechnung getragen
wird.

TEIL FUNF
FINANZBESTIMMUNGEN

Kapitel 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 133

Zwischen der Union und dem Vereinigten Konigreich zu
verwendende Wihrung

Unbeschadet des auf die Eigenmittel der Union anwendbaren Unions-
rechts werden alle in diesem Teil genannten Betrdge, Verbindlichkeiten,
Berechnungen, Konten und Zahlungen in Euro aufgestellt und aus-
geflihrt.
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Artikel 134

Hilfestellung fiir Priifer beziiglich der Finanzbestimmungen

Das Vereinigte Konigreich teilt der Union mit, welche Stellen es mit der
Priifung der Umsetzung der in diesem Teil enthaltenen Finanzbestim-
mungen betraut hat.

Auf Ersuchen des Vereinigten Konigreichs stellt die Union diesen be-
trauten Stellen alle Informationen zur Verfiigung, die im Hinblick auf
die aus diesem Teil erwachsenden Rechte und Pflichten des Vereinigten
Konigreichs nach verniinftigem Ermessen angefordert werden konnen,
und leistet angemessene Unterstiitzung, damit die Stellen ihre Aufgabe
erfiillen konnen. Bei der Bereitstellung von Informationen und Unter-
stiitzung im Rahmen des vorliegenden Artikels handelt die Union im
Einklang mit dem einschldgigen Unionsrecht, insbesondere den Daten-
schutzvorschriften der Union.

Um die Anwendung der Absdtze 1 und 2 zu erleichtern, kénnen die
Behorden des Vereinigten Konigreichs und der Union geeignete Ver-
waltungsvereinbarungen treffen.

Kapitel 2
BEITRAG ZUM UND BETEILIGUNG AM
UNIONSHAUSHALT SEITENS DES VEREINIGTEN
KONIGREICHS

Artikel 135

Beitrag » M1 zum Unionshaushalt 4 und Beteiligung am
Haushaltsvollzug seitens des Vereinigten Konigreichs » M1 im
Jahr 2020 <«

(1)  GemiB Teil Vier tragt das Vereinigte Konigreich M1 im Jahr
2020 zum Unionshaushalt bei und beteiligt sich an dessen « Vollzug.

(2)  Abweichend von Teil Vier sind Anderungen an der Verordnung
(EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates (1*°) bzw. an dem Beschluss
2014/335/EU, Euratom des Rates, die am oder nach dem Tag des In-
krafttretens des vorliegenden Abkommens verabschiedet werden, nicht
auf das Vereinigte Konigreich anwendbar, soweit sie sich auf die finan-
ziellen Verpflichtungen des Vereinigten Konigreichs auswirken.

Artikel 136

Nach dem 31. Dezember 2020 in Bezug auf die Eigenmittel geltende
Bestimmungen

(1)  Deas fiir die Eigenmittel der Union fiir die Haushaltsjahre bis 2020
geltende Unionsrecht ist auch nach dem 31. Dezember 2020 weiterhin
auf das Vereinigte Konigreich anwendbar, und zwar auch dann, wenn
die betreffenden Eigenmittel nach diesem Tag bereitgestellt, korrigiert
oder angepasst werden miissen.

(%) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember

2013 zur Festlegung des mehrjdhrigen Finanzrahmens fiir die Jahre
2014-2020 (ABIL. L 347 vom 20.12.2013, S. 884).
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(2)  Unbeschadet des Artikels 135 Absatz 2 umfasst das in Absatz 1
des vorliegenden Artikels genannte Unionsrecht insbesondere die fol-
genden Rechtsakte und Bestimmungen, einschlieBlich aller etwaigen
daran vorgenommenen Anderungen, ungeachtet des Tages der Annah-
me, des Inkrafttretens bzw. des Geltungsbeginns der Anderung:

a) Beschluss 2014/335/EU, Euratom;

b) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014, insbesondere Artikel 12 in
Bezug auf Verzugszinsen fiir verspétet gutgeschriebene Betridge und
Artikel 11 in Bezug auf die Modalitdten im Fall einer Nichtbetei-
ligung;

¢) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 608/2014 und insbesondere Artikel 1
in Bezug auf die Berechnung des Haushaltssaldos sowie Artikel 2
bis 8 in Bezug auf die Durchfiihrungsbestimmungen fiir das Eigen-
mittelsystem;

d) Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates (140);
e) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003 des Rates ('4!);

f) Durchfiihrungsbeschluss (EU, Euratom) 2018/195 der Kommis-
sion (14?);

g) Durchfiihrungsbeschluss (EU, Euratom) 2018/194 der Kommis-
sion (143);

h) Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europdischen Parlaments
und des Rates (144) (die ,,Haushaltsordnung®);

i) Artikel 287 AEUV tiber die Rolle des Rechnungshofs sowie andere
diese Einrichtung betreffende Vorschriften;

j) Artikel 325 AEUV iiber die Betrugsbekdmpfung sowie damit ver-
bundene Rechtsakte, insbesondere Verordnung (EU, Euratom) Nr.
883/2013 des Européischen Parlaments und des Rates ('*°) und Ver-
ordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates (14%);

(%) Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29. Mai 1989
iber die endgiiltige einheitliche Regelung fiir die Erhebung der Mehrwert-
steuereigenmittel (ABL. L 155 vom 7.6.1989, S. 9).

(1) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003 des Rates vom 15. Juli 2003 zur
Harmonisierung des Bruttonationaleinkommens zu Marktpreisen (,,BNE-
Verordnung®) (ABL L 181 vom 19.7.2003, S. 1).

(%) Durchfiihrungsbeschluss (EU, Euratom) 2018/195 der Kommission vom
8. Februar 2018 zur Festlegung von Formularen fiir die Mitteilung von
Betrugsfillen und UnregelméBigkeiten, die Anspriiche auf traditionelle Ei-
genmittel betreffen, sowie fiir die Kontrollberichte in Bezug auf traditionelle
Eigenmittel geméafl der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 608/2014 des Rates
(ABL L 36 vom 9.2.2018, S. 33).

(') Durchfiithrungsbeschluss (EU, Euratom) 2018/194 der Kommission vom
8. Februar 2018 zur Festlegung von Mustern fiir die Ubersichten iiber die
Buchfiihrung tiber Eigenmittelanspriiche sowie eines Formulars zur Mittei-
lung Eigenmittelanspriichen entsprechender uneinbringlicher Betrige gemil3
der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 des Rates (ABL. L 36 vom
9.2.2018, S. 20).

(") Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 18. Juli 2018 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamt-
haushaltsplan der Union, zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr.
1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013,
(EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr.
283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABL. L 193 vom 30.7.2018,
S. D).

(") Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 11. September 2013 iiber die Untersuchungen des Europdi-
schen Amtes fiir Betrugsbekdmpfung (OLAF) und zur Authebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europdischen Parlaments und des Rates
und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABI. L 248 vom
18.9.2013, S. 1).

(%) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995
iber den Schutz der finanziellen Interessen der Europdischen Gemeinschaf-
ten (ABL. L 312 vom 23.12.1995, S. 1).
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k) die Haushaltspldne fiir die Haushaltsjahre bis 2020 oder, falls der
Haushaltsplan nicht erlassen ist, die gemil3 Artikel 315 AEUV an-
wendbaren Vorschriften.

(3) Abweichend von den Absdtzen 1 und 2 gelten flir das Vereinigte
Konigreich nach dem 31. Dezember 2020 die folgenden Regeln:

a) Alle Betréige, die sich in Bezug auf das Vereinigte Konigreich aus
Anpassungen an den im Haushalt veranschlagten Eigenmitteln sowie
aus Uberschuss- oder defizitbedingten Anpassungen fiir die Finanzie-
rung der Unionshaushalte bis 2020 gemél dem in den Artikeln 1
und 2 genannten Unionsrecht ergeben, sind vom Vereinigten Konig-
reich oder an dieses zu leisten;

b) sind die Eigenmittel gemiB dem fiir die Eigenmittel der Union gel-
tenden Unionsrecht nach dem 28. Februar 2021 bereitzustellen, ist
die Zahlung zum frithesten der in Artikel 148 Absatz 1 genannten
Zeitpunkte zu leisten, der auf den Tag, zu dem die Eigenmittel
bereitzustellen sind, folgt;

c) fir die Zwecke der Zahlung traditioneller Eigenmittel durch das
Vereinigte Konigreich nach dem 28. Februar 2021 werden die ge-
mafl Artikel 2 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 fest-
gestellten Anspriiche nach Abzug der Erhebungskosten gemdfl Ar-
tikel 2 Absatz 3 und Artikel 10 Absatz 3 des Beschlusses
2014/335/EU, Euratom um den Anteil des Vereinigten Konigreichs
herabgesetzt;

d) abweichend von Artikel 7 des vorliegenden Abkommens kénnen die
Vertreter oder Sachverstindigen des Vereinigten Konigreichs oder
vom Vereinigten Konigreich ernannte Sachverstidndige auf Einladung
ausnahmsweise und ohne Stimmrecht an den Sitzungen aller Aus-
schiisse teilnechmen, die durch das in den Absitzen 1 und 2 des
vorliegenden Artikels genannte geltende Unionsrecht eingerichtet
wurden, darunter Sitzungen des Beratenden Ausschusses flir Eigen-
mittel (eingerichtet durch Artikel 7 der Verordnung (EU, Euratom)
Nr. 608/2014) und des BNE-Ausschusses (eingerichtet durch Arti-
kel 4 der Verordnung (EC, Euratom) Nr. 1287/2003), soweit sich die
Ausschiisse mit den Haushaltsjahren bis 2020 befassen.

e) mehrwertsteuer- und bruttoinlandseinkommensbedingte Korrekturen
oder Anpassungen an den Eigenmitteln werden nur dann vorgenom-
men, wenn die einschldgigen MaBinahmen nach den in den Absétzen
1 und 2 genannten Bestimmungen spétestens am 31. Dezember 2028
beschlossen werden;

f) die in Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU, Eu-
ratom) Nr. 609/2014 genannte gesonderte Buchfiihrung fiir traditio-
nelle Eigenmittel wird bis zum 31. Dezember 2025 vollstindig li-
quidiert. Ein Anteil der zum 31. Dezember 2025 noch in der ge-
sonderten Buchfithrung erfassten Betrdge, die nach den Eigenmittel-
vorschriften nicht unter die vor diesem Tag mitgeteilten Ergebnisse
der Kontrolle durch die Europédische Kommission fallen, wird dem
Unionshaushalt vor dem 20. Februar 2026 zur Verfiigung gestellt;
dieser Anteil entspricht dem Anteil, den die in der Union zur Ver-
fiigung gestellten Betrdge an den Betrigen ausmachen, die der Eu-
ropdischen Kommission vom Vereinigten Konigreich im Rahmen
des Verfahrens nach Artikel 13 der Verordnung (EU, Euratom) Nr.
609/2014 zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember
2020 gemeldet wurden.
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Artikel 137

Beteiligung des Vereinigten Konigreichs an der Durchfithrung der
Programme und Titigkeiten der Union » M1 im Jahr 2020 <«

(1) GemiB Teil Vier werden die Programme und Tétigkeiten der
Union, fiir die im mehrjdhrigen Finanzrahmen filir die Jahre 2014-
2020 (,MFR 2014-2020) bzw. in fritheren finanziellen Vorausschauen
Mittel gebunden wurden, M1 im Jahr 2020 « in Bezug auf das
Vereinigte Konigreich auf der Grundlage des anwendbaren Unionsrechts
durchgefiihrt.

Fir das Antragsjahr 2020 findet die Verordnung (EU) Nr. 1307/2013
des Europdischen Parlaments und des Rates (147) — wie sie 2020 an-
wendbar ist — im Vereinigten Konigreich keine Anwendung. Fiir das
Antragsjahr 2020 findet jedoch Artikel 13 dieser Verordnung fiir das
Direktzahlungssystem des Vereinigten Konigreichs Anwendung, sofern
dieses dem System der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 — wie es 2020
anwendbar ist — gleichwertig ist.

(2)  Abweichend von Teil Vier kommen das Vereinigte Konigreich
sowie im Vereinigten Konigreich anséssige Projekte nur fiir Finanzope-
rationen in Frage, die im Rahmen von direkt oder indirekt unter Titel X
der Haushaltsordnung verwalteten Finanzierungsinstrumenten durch-
gefiihrt oder im Rahmen des Europidischen Fonds fiir strategische In-
vestitionen (EFSI, errichtet mit der Verordnung (EU) 2015/1017 des
Europdischen Parlaments und des Rates) (%) und des Europédischen
Fonds fiir nachhaltige Entwicklung (EFSD, eingerichtet mit Verordnung
(EU) 2017/1601 des Europdischen Parlaments und des Rates) ('*°) aus
dem Unionshaushalt garantiert werden, sofern diese Finanzoperationen
von den Stellen und Einrichtungen, einschlieflich der EIB und des
Europdischen Investitionsfonds (,,EIF*), oder von mit der Durchfiihrung
von Teilen dieser Tétigkeiten betrauten Personen vor dem Tag des
Inkrafttretens dieses Abkommens genehmigt wurden, was selbst dann
gilt, wenn die Finanzoperationen nach diesem Tag bewilligt wurden. Im
Zusammenhang mit Finanzoperationen, die nach dem Tag des Inkraft-
tretens dieses Abkommens bewilligt wurden, werden im Vereinigten
Konigreich ansdssige Stellen wie Stellen in Drittlaindern behandelt.

("*7) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europdischen Parlaments und des

Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften iiber Direktzahlungen an
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stiitzungsregelungen
der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Authebung der Verordnung (EG)
Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates
(ABIL. L 347 vom 20.12.2013, S. 608).

(%) Verordnung (EU) 2015/1017 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 25. Juni 2015 iiber den Europiischen Fonds fiir strategische Investi-
tionen, die europdische Plattform fiir Investitionsberatung und das europii-
sche Investitionsvorhabenportal sowie zur Anderung der Verordnungen
(EU) Nr. 1291/2013 und (EU) Nr. 1316/2013 — der Europdische Fonds
fiir strategische Investitionen (ABL. L 169 vom 1.7.2015, S. 1).

(%) Verordnung (EU) 2017/1601 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 26. September 2017 zur Einrichtung des Europdischen Fonds fiir nach-
haltige Entwicklung (EFSD), der EFSD-Garantie und des EFSD-Garantie-
fonds (ABL. L 249 vom 27.9.2017, S. 1).
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Artikel 138

Nach dem 31. Dezember 2020 fiir die Beteiligung des Vereinigten

Konigreichs an der Durchfiihrung der Programme und Titigkeiten

der Union mit Mittelbindung im MFR 2014-2020 oder in friiheren
finanziellen Vorausschauen geltendes Unionsrecht

(1)  Was die Durchfiihrung der Programme und Tétigkeiten der Union
mit Mittelbindung im MFR 2014-2020 oder in fritheren finanziellen
Vorausschauen betrifft, so gilt das anwendbare Unionsrecht samt der
Vorschriften iiber Finanzkorrekturen und Rechnungsabschliisse fiir das
Vereinigte Konigreich nach dem 31. Dezember 2020 weiter bis zum
Abschluss dieser Programme und Tétigkeiten der Union.

(2) Das in Absatz 1 genannte Unionsrecht umfasst insbesondere die
folgenden Bestimmungen einschlieBlich aller Anderungen ungeachtet
des Tags der Annahme, des Inkrafttretens bzw. der Anwendung der
Anderung:

a) die Haushaltsordnung;

b) die als Rechtsgrundlage fiir Programme oder Titigkeiten der Union
dienenden Basisrechtsakte im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der
Haushaltsordnung und ihre in den Erlduterungen zu den Haushalts-
linien ausgewiesenen Titel, Kapitel, Artikel bzw. Posten, unter denen
die Mittel gebunden sind.

c) Artikel 299 AEUV iiber die Vollstreckbarkeit von auferlegten Zah-
lungen

d) Artikel 287 AEUV tiber die Rolle des Rechnungshofs sowie andere
diese Einrichtung betreffende Vorschriften;

e) Artikel 325 AEUV fiiber die Betrugsbekdmpfung sowie damit ver-
bundene Rechtsakte, insbesondere die Verordnung (EU, Euratom)
Nr. 883/2013 und die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95.

(3) Abweichend von Artikel 7 kdnnen die Vertreter oder Sachver-
stindigen des Vereinigten Konigreichs oder vom Vereinigten Konig-
reich ernannte Sachverstindige auf Einladung ausnahmsweise und
ohne Stimmrecht an den Sitzungen der Ausschiisse teilnehmen, die
die Europidische Kommission bei der Durchfiihrung und Verwaltung
der in Absatz 1 genannten, durch das Unionsrecht oder durch entspre-
chende Durchfiihrungsrechtsakte der Europédische Kommission einge-
richteten Programme unterstiitzen, soweit sich diese Ausschiisse mit
den Haushaltsjahren bis 2020 befassen.

(4)  Abweichend von Artikel 8 hat das Vereinigte Konigreich Zugang
zu den mit den einschlégigen Basisrechtsakten oder den entsprechenden
Durchfiihrungsbestimmungen zu diesen Basisrechtsakten eingerichteten
Netzwerken, Informationssystemen und Datenbanken, soweit dies fiir
die Durchfithrung der in Absatz 2 Buchstabe b genannten Programme
und Tatigkeiten unbedingt erforderlich ist.

(5)  Auf Vorschlag des in Artikel 165 Absatz 1 Buchstabe f genann-
ten Ausschusses fiir Finanzbestimmungen kann der Gemeinsame Aus-
schuss unter Einhaltung der in Artikel 166 festgelegten Vorschriften
technische Maflnahmen erlassen, um den Abschluss der in Absatz 1
des vorliegenden Artikels genannten Programme und Titigkeiten zu
erleichtern oder das Vereinigte Konigreich von der Verpflichtung zu
entbinden, wihrend oder nach Abschluss dieser Programme und Tétig-
keiten Maflnahmen zu ergreifen, die fiir einen ehemaligen Mitgliedstaat



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 96

nicht von Belang sind, sofern solche technischen MafBnahmen dem
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfithrung entsprechen
und dem Vereinigten Konigreich oder Begiinstigten des Vereinigten
Konigreichs keine Vorteile gegeniiber Mitgliedstaaten oder Drittlandern
verschaffen, die an denselben aus dem Unionshaushalt finanzierten Pro-
grammen und Tatigkeiten teilnehmen.

Artikel 139

Anteil des Vereinigten Konigreichs

Der in Artikel 136 Absatz 3 Buchstaben a und ¢ und in den Artikeln
140 bis 147 genannte Anteil des Vereinigten Konigreichs ist ein pro-
zentualer Anteil, berechnet als das Verhiltnis der vom Vereinigten Ko-
nigreich in den Jahren 2014 bis 2020 bereitgestellten Eigenmittel zu den
in diesem Zeitraum von allen Mitgliedstaaten und dem Vereinigten
Konigreich bereitgestellten Eigenmitteln unter Beriicksichtigung der An-
gleichung, die den Mitgliedstaaten gemdfl Artikel 10b Absatz 5 der
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 vor dem 1. Februar 2022
mitgeteilt wird.

Artikel 140
Noch abzuwickelnde Mittelbindungen

(1)  Sofern in diesem Abkommen nicht anders bestimmt, haftet das
Vereinigte Konigreich der Union fiir seinen Anteil an den zum 31. De-
zember 2020 im Unionshaushalt und in den Haushalten der dezentralen
Agenturen ausstehenden Mittelbindungen sowie fiir seinen Anteil an den
Verpflichtungen, die 2021 zur Ubertragung von Mitteln fiir Verpflich-
tungen aus dem Haushalt fiir 2020 eingegangen werden.

Unterabsatz 1 gilt nicht fiir die folgenden zum 31. Dezember 2020 noch
abzuwickelnden Mittelbindungen:

a) die Mittelbildungen fiir die Programme und Einrichtungen, auf die
Artikel 11 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 anwendbar
ist, in Bezug auf das Vereinigte Kénigreich;

b) die aus zweckgebundenen Einnahmen des Unionshaushalts finanzier-
ten Mittelbindungen.

Bei den dezentralen Agenturen der Union wird die Hohe ihrer in Unter-
absatz 1 genannten Mittelbindungen nur proportional zum Anteil der
Beitrdge aus dem Unionshaushalt an ihren Gesamteinnahmen im Zeit-
raum 2014-2020 beriicksichtigt.

(2)  Die Union berechnet die Hohe der in Absatz 1 genannten Mittel-
bindungen am 31. Dezember 2020. Diesen Betrag iibermittelt sie dem
Vereinigten Konigreich bis zum 31. Mérz 2021 zusammen mit einer
Liste der Referenzschliissel fiir jede Mittelbindung, der entsprechenden
Haushaltslinien und der Hohe jeder betreffenden Haushaltslinie.



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 97

(3)  Beziiglich der in Absatz 1 genannten Mittelbindungen tibermittelt
die Union dem Vereinigten Konigreich ab 2022 alljahrlich bis zum 31.
Mirz

a) Angaben zur Hohe der zum 31. Dezember des Vorjahres noch ab-
zuwickelnden Mittelbindungen und zu den im Vorjahr geleisteten
Zahlungen und aufgehobenen Mittelbindungen, einschlieBlich einer
aktualisierten Fassung der in Absatz 2 genannten Liste;

b) eine Vorausschitzung der im laufenden Jahr erwarteten Zahlungen,
die sich auf die Hohe der Mittel fiir Zahlungen im Haushalt stiitzt;

¢) eine Vorausschitzung des erwarteten Beitrags des Vereinigten Ko-
nigreichs zu den unter Buchstabe b genannten Zahlungen und

d) sonstige Angaben, wie etwa eine mittelfristige Zahlungsvorausschét-
zung.

(4)  Der alljahrlich zu zahlende Betrag wird berechnet als Anteil des
Vereinigten Konigreichs an der in Absatz 3 Buchstabe b genannten
Vorausschitzung, bereinigt um die Differenz zwischen den vom Verei-
nigten Konigreich im Vorjahr geleisteten Zahlungen und dem Anteil des
Vereinigten Konigreichs an den Zahlungen, die die Union im Vorjahr
zu den in Absatz 1 genannten noch abzuwickelnden Mittelbindungen
geleistet hat, abziiglich des Betrags der Netto-Finanzkorrekturen im Zu-
sammenhang mit unter dem MFR 2014-2020 oder unter fritheren finan-
ziellen Vorausschauen finanzierten Programmen und Tétigkeiten sowie
abziiglich der Ertrige aus etwaigen Vertragsverletzungsverfahren in Be-
zug auf die Haushaltsjahre bis 2020, die wegen des Versdumnisses der
Eigenmittelabfiihrung gegen einen Mitgliedstaat eingeleitet worden wa-
ren, sofern diese Betrige dem Haushalt im Vorjahr zur Verfiigung
standen und endgiiltig sind. Der vom Vereinigten Konigreich alljahrlich
zu zahlende Betrag wird im jeweils laufenden Jahr nicht angepasst.

Im Jahr 2021 wird der vom Vereinigten Konigreich alljahrlich zu zah-
lende Betrag herabgesetzt um den aus seinem prozentualen Finanzie-
rungsanteil am Haushalt 2020 resultierenden Anteil an den gemifl Ar-
tikel 12 und 13 der Haushaltsordnung von 2020 auf 2021 {ibertragenen
Mittel fiir Zahlungen sowie um den Anteil des Vereinigten Konigreichs
am Gesamtbetrag der der Union im Januar und Februar 2021 zur Ver-
fligung gestellten traditionellen Eigenmittel, hinsichtlich derer der An-
spruch der Union gemdB Artikel 2 der Verordnung (EU, Euratom) Nr.
609/2014 im November und Dezember 2020 festgestellt wird. Zudem
erstattet die Union dem Vereinigten Konigreich dessen Anteil am Ge-
samtbetrag der von den Mitgliedstaaten nach dem 31. Dezember 2020
bereitgestellten traditionellen Eigenmittel aus Waren, die nach Beendi-
gung einer vor oder an diesem Tag begonnenen voriibergehenden Ver-
wahrung oder nach Erledigung eines vor oder an diesem Tag begonne-
nen Zollverfahrens wie in Artikel 49 Absatz 2 genannt, zum zollrecht-
lich freien Verkehr iiberlassen wurden.

(5)  Auf Ersuchen des Vereinigten Konigreichs, das frithestens nach
dem 31. Dezember 2028 gestellt werden kann, nimmt die Union eine
Vorausschitzung der verbleibenden, vom Vereinigten Konigreich nach
diesem Artikel zu zahlenden Betrdge vor, wobei die Regel gilt, dass der
Betrag der zum Jahresende noch abzuwickelnden Mittelbindungen so-
wie eine Schitzung aller davon aufgehobenen Mittelbindungen und aller
Finanzkorrekturen und Ertrige aus Vertragsverletzungsverfahren nach
Jahresende beriicksichtigt werden. Nachdem das Vereinigte Konigreich
sich mit dem Vorschlag an den in Artikel 165 Absatz 1 Buchstabe f
genannten Ausschuss fiir Finanzbestimmungen und dem Gemeinsamen
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Ausschuss einverstanden erklart hat, zahlt es den vorausgeschdtzten
Betrag, der gemill Absatz 4 um die im Vorjahr vom Vereinigten Ko-
nigreich geleisteten Zahlungen bereinigt wird. Mit der Zahlung der in
diesem Absatz genannten Betrdge erloschen die unter diesem Artikel
verbleibenden Verpflichtungen des Vereinigten Koénigreichs bzw. der
Union.

Artikel 141
Bis einschliefllich 31. Dezember 2020 verhingte Geldbufien

(1)  Bei von der Union bis einschlieBlich 31. Dezember 2020 ver-
hingten GeldbuBlen, die endgiiltig geworden sind und keine zweck-
gebundene Einnahme darstellen, erstattet die Union dem Vereinigten
Konigreich dessen Anteil an dem von der Union vereinnahmten Betrag,
es sei denn dieser wurde bereits vor oder am 31. Dezember 2020 als
Einnahme im Haushaltsplan verbucht.

(2)  Bei von der Union nach dem 31. Dezember 2020 in einem Ver-
fahren nach Artikel 92 Absatz 1 verhidngten Geldbuflen erstattet die
Union dem Vereinigten Konigreich dessen Anteil an dem von der
Union vereinnahmten Betrag, sobald diese Geldbufle endgiiltig gewor-
den ist.

Artikel 142

Verbindlichkeiten der Union zum Jahresende 2020

(1)  Das Vereinigte Konigreich haftet der Union fiir seinen Anteil an
der Finanzierung der bis zum 31. Dezember 2020 eingegangenen Ver-
bindlichkeiten der Union, mit Ausnahme der folgenden:

a) Verbindlichkeiten mit entsprechenden Vermdgenswerten, darunter:
Kreditforderungen aus finanziellem Beistand der Union und die ent-
sprechenden in der Vermdgensiibersicht erfassten Verbindlichkeiten,
Vermogenswerte in Form von Sachanlagen und Riickstellungen im
Zusammenhang mit dem Riickbau nuklearer Anlagen der gemein-
samen Forschungsstelle sowie alle mietbezogenen Verpflichtungen,
immateriellen Vermogenswerte und Vorrdte, alle etwaigen Ver-
mogenswerte und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Ver-
waltung von Fremdwédhrungsrisiken, Rechnungsabgrenzungsposten
und alle Riickstellungen mit Ausnahme derjenigen fiir GeldbufB3en,
Gerichtsverfahren und Verbindlichkeiten aus finanziellen Garantien
und

b) Verbindlichkeiten und Vermodgenswerte im Zusammenhang mit der
Funktionsweise des Haushalts und der Verwaltung der Eigenmittel,
einschlieBlich ausstehender Vorschiisse aus Vorfinanzierungen, For-
derungen, Barmittel, Verbindlichkeiten und antizipativer Passiva,
auch solcher im Zusammenhang mit dem Europdischen Garantie-
fonds fiir die Landwirtschaft und solcher, die bereits in den noch
abzuwickelnden Mittelbindungen (RAL) erfasst sind.

(2) Das Vereinigte Konigreich haftet insbesondere fiir seinen Anteil
an den Verbindlichkeiten der Union fiir am oder vor dem 31. Dezember
2020 aufgelaufene Ruhegehaltsanspriiche und Anspriiche auf andere
beschiftigungsbezogene Leistungen. Zahlungen im Zusammenhang mit
dieser Verbindlichkeit werden gemifl den Absdtzen 5 und 6 geleistet.
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(3) Ab 2022 unterrichtet die Union das Vereinigte Konigreich bis
zum 31. Mirz eines jeden Jahres iiber die Zahlungen, die im Vorjahr
in Bezug auf die zum 31. Dezember 2020 ausstehenden Verbindlich-
keiten geleistet wurden, und tiber die Hohe des Beitrags des Vereinigten
Konigreichs zu diesen Zahlungen.

(4)  Ab 2022 iibermittelt die Union dem Vereinigten Kdnigreich bis
zum 31. Mirz eines jeden Jahres eine gesonderte Ubersicht zu den
Ruhegehiltern, die tiber den Stand bei der in Absatz 2 genannten Ver-
bindlichkeit zum 31. Dezember des Vorjahres Aufschluss gibt und fol-
gende Angaben enthilt:

a) Die in Bezug auf die in Absatz 5 genannten Verbindlichkeiten noch
zu zahlenden Betrige;

b) die Berechnungen, Daten und Annahmen, die zur Ermittlung des
vom Vereinigten Konigreich gemél Absatz 6 bis 30. Juni des lau-
fenden Jahres fiir Ruhegehaltszahlungen an Bedienstete zu zahlenden
Betrags herangezogen wurden, und die Beitrdge, die im Vorjahr aus
dem Unionshaushalt zum Gemeinsamen Krankenfiirsorgesystem
(GKFS) geleistet wurden, sowie eine Vorausschitzung dieser Be-
trage flir das laufende Jahr;

¢) in Bezug auf den Personalbestand zum 31. Dezember 2020 Angaben
zur Zahl der aktuell Begiinstigten und der voraussichtlichen kiinfti-
gen Begiinstigten des Altersversorgungssystems und des Kranken-
versicherungssystems zum Ende des Vorjahres sowie deren zu jenem
Zeitpunkt aufgelaufene Anspriiche nach Beendigung des Dienstver-
héltnisses und

d) die ausstehenden Verbindlichkeiten des Vereinigten Kdonigreichs, be-
rechnet anhand versicherungsmathematischer Bewertungen gemél
den einschldgigen internationalen Rechnungslegungsstandards fiir
den offentlichen Sektor (,International Public Sector Accounting
Standards®), sowie eine Erlduterung der Entwicklung dieser Verbind-
lichkeiten im Vergleich zum Vorjahr.

Diese Ubersicht kann bis zum 30. September des laufenden Jahres
aktualisiert werden, um den endgiiltigen Zahlen fiir das Vorjahr Rech-
nung zu tragen.

(5) Hinsichtlich der Haftung des Vereinigten Konigreichs im Zusam-
menhang mit den in Absatz 2 genannten Ruhegehaltsanspriichen und
Anspriichen auf andere beschiftigungsbezogene Leistungen in Bezug
auf die Ruhegehélter der unter die Verordnung Nr. 422/67/EWG, Nr.
5/67/Euratom des Rates ('*°), den Beschluss 2005/684/EG, Euratom des
Européischen Parlaments ('°') und die Verordnung (EU) 2016/300 des
Rates (152) fallenden Mitglieder und hochrangigen Amtstrdger in der EU
tragt das Vereinigte Konigreich ab dem 31. Oktober 2021 in 10 Raten-
zahlungen zu den Verbindlichkeiten, wie sie in den konsolidierten Ab-
schliissen der Union fiir das Haushaltsjahr 2020 erfasst sind, bei.

(%) Verordnung Nr. 422/67/EWG, Nr. 5/67/Euratom des Rates vom 25. Juli

1967 iiber die Regelung der Amtsbeziige fiir den Prisidenten und die Mit-
glieder der Kommission sowie fiir den Prisidenten, die Richter, die General-
anwilte und den Kanzler des Gerichtshofs (ABI. P 187 vom 8.8.1967, S. 1).

(131) Beschluss 2005/684/EG, Euratom des Europdischen Parlaments vom
28. September 2005 zur Annahme des Abgeordnetenstatuts des Europdi-
schen Parlaments (ABI. L 262 vom 7.10.2005, S. 1).

(13?) Verordnung (EU) 2016/300 des Rates vom 29. Februar 2016 tber die
Regelung der Amtsbeziige fiir hochrangige Amtstrager in der EU (ABL L 58
vom 4.3.2016, S. 1).
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(6)  Hinsichtlich der Haftung des Vereinigten Konigreichs im Zusam-
menhang mit den in Absatz 2 genannten Ruhegehaltsanspriichen und
Anspriichen auf andere beschiftigungsbezogene Leistungen in Bezug
auf Ruhegehilter von Beamten der Union, festgelegt gemifl den Arti-
keln 77 bis 84 des Statuts der Beamten der Europdischen Union, sowie
in Bezug auf die Ruhegehilter von Zeitbediensteten, Vertragsbediens-
teten und parlamentarischen Assistenten, festgelegt gemdf3 den Artikeln
33 bis 40, Artikeln 101 bis 114 bzw. Artikel 135 der Beschéftigungs-
bedingungen fiir die sonstigen Bediensteten der Europdischen Union,
leistet das Vereinigte Konigreich einen jéhrlichen Beitrag zu den aus
dem Unionshaushalt geleisteten Nettozahlungen an jeden Begiinstigten
und zu den entsprechenden Beitragen aus dem Unionshaushalt zum
GKEFS fiir jeden Beglinstigten bzw. jede Person, die iiber einen Begiins-
tigten Leistungen bezieht. Diese Beitragsleistungen beginnen am 30. Juni
2022.

Fiir die in Unterabsatz 1 genannten Ruhegehélter entspricht die Zahlung
des Vereinigten Konigreichs der Summe der im Vorjahr aus dem Uni-
onshaushalt fiir jeden Begiinstigten geleisteten Nettozahlungen, multi-
pliziert mit dem Anteil des Vereinigten Konigreichs und einem fiir jeden
Begiinstigten spezifischen Prozentsatz (,,spezifischer Prozentsatz). Es
gelten folgende spezifische Prozentsétze:

a) fiir einen Begiinstigten, der am 1. Januar 2021 ein Ruhegehalt be-
zieht, gilt der spezifische Prozentsatz von 100 %;

b) fiir jeden anderen Ruhegehaltsempfanger wird der spezifische Pro-
zentsatz berechnet als das Verhéltnis zwischen den geméll dem Sta-
tut der Beamten der Europdischen Union, insbesondere mit dessen
Anhang VIII, am oder vor dem 31. Dezember 2020 erworbenen
Ruhegehaltsanspriichen, einschlieflich der zu diesem Tag in das
System {iibertragenen Ruhegehaltsanspriiche, und den zum Tag des
Renteneintritts oder des Todes, falls dieser frither eintritt, bzw. zum
Tag des Ausscheidens der Person aus dem System erworbenen Ru-
hegehaltsanspriichen.

¢) fir die Zwecke des Haushaltsbeitrags zum GKFS wird der spezi-
fische Prozentsatz berechnet als das Verhiltnis zwischen der Anzahl
der Jahre bis zum 31. Dezember 2020, in denen der Begiinstigte zum
Altersversorgungssystem beigetragen hat, und der Gesamtanzahl der
Jahre zum Zeitpunkt des Renteneintritts, in denen der Begiinstigte
bzw. die vom Statut der Beamten der Europdischen Union erfasste
Person, von der die Anspriiche auf Leistungen des GKFS ausgehen,
zum Altersversorgungssystem beigetragen hat.

Fir Empfanger einer gemédfl dem Statut der Beamten der Europdischen
Union festgelegten Hinterbliebenenversorgung oder eines Waisengeldes
erfolgt die Berechnung auf Basis der Laufbahn der vom Statut erfassten
Person, von der die Anspriiche auf Hinterbliebenenversorgung oder
Waisengeld ausgehen.

Solange die in diesem Absatz behandelte Verbindlichkeit nicht erlo-
schen ist, kann das Vereinigte Konigreich bei der Union in einem
gegebenen Jahr (,,JJahr N*) vor dem 1. Mérz des Jahres N beantragen,
die ausstehende Verbindlichkeit am 31. Dezember des Jahres N zu
begleichen. Die Union stellt die Hohe der ausstehenden Verbindlichkeit
in Bezug auf Ruhegehaltszahlungen und Leistungen des GKFS nach
Beendigung des Dienstverhédltnisses anhand der gleichen Methode fest
wie in Absatz 4 Buchstabe d. Stimmt das Vereinigte Konigreich zu, so
leistet es die Zahlung in fiinf Raten, wobei die erste Zahlung im Jahr
N+1 erfolgt. Auch die Verbindlichkeit im Jahr N wird vom Vereinigten



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 101

Konigreich nach dem in diesem Absatz dargelegten Verfahren gedeckt.
Nachdem diese Zahlung erfolgt ist und sofern die in Absatz 5 genannten
Zahlungen in voller Hohe geleistet worden sind, werden die nach die-
sem Artikel verbleibenden Verbindlichkeiten geldscht. Der in Arti-
kel 165 Absatz 1 Buchstabe f genannte Ausschuss fiir Finanzbestim-
mungen und der Gemeinsame Ausschuss werden davon in Kenntnis
gesetzt.

Artikel 143

Eventualverbindlichkeiten aus Darlehen im Rahmen von
finanziellem Beistand, EFSI, EFSD und Auflenmandat

(1)  Das Vereinigte Konigreich haftet der Union fiir seinen Anteil an
den Eventualverbindlichkeiten der Union aus Finanzoperationen, die

a) vom Europdischen Parlament und vom Rat oder von der Européi-
schen Kommission vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkom-
mens beschlossen wurden, sofern solche Finanzoperationen Darlehen
fiir finanziellen Beistand gemaf3 der Verordnung (EU) Nr. 407/2010
des Rates (%), der Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates (%)
oder den Beschliissen des Europidischen Parlaments und des Rates
iiber eine makrodkonomische Finanzhilfe fiir verschiedene Léander
auf der Grundlage einer Dotierung im Einklang mit der Verordnung
(EG, Euratom) Nr. 480/2009 des Rates ('*) oder der Verordnung
(EG, Euratom) Nr. 2728/94 des Rates (1) betreffen;

b) vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens von den Einrich-
tungen, Stellen oder Personen genehmigt wurden, die direkt mit der
Umsetzung von Finanzoperationen im Zusammenhang mit Haus-
haltsgarantien betraut sind, welche entweder gemdf3 der Verordnung
(EU) 2015/1017 iiber den EFSI zugunsten der EIB oder gemdll der
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 480/2009 oder der Verordnung (EG,
Euratom) Nr. 2728/94 und dem Beschluss Nr. 466/2014/EU des
Europdischen Parlaments und des Rates ('°7) oder dem Beschluss
Nr. 1080/2011/EU des Europdischen Parlaments und des Rates ('5%)
iiber das AuBlenmandat erteilt oder zugunsten forderfiahiger Gegen-
parteien gegeben wurden (EFSD).

(133) Verordnung (EU) Nr. 407/2010 des Rates vom 11. Mai 2010 zur Einfiih-

rung eines europdischen Finanzstabilisierungsmechanismus (ABl. L 118
vom 12.5.2010, S. 1).

(3% Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates vom 18. Februar 2002 zur Ein-
fiihrung einer Fazilitit des mittelfristigen finanziellen Beistands zur Stiit-
zung der Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten (ABl. L 53 vom 23.2.2002,
S. 1).

(3%) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 480/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 zur
Einrichtung eines Garantiefonds fiir Manahmen im Zusammenhang mit
den AuBenbeziehungen (ABL L 145 vom 10.6.2009, S. 10).

(%) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2728/94 des Rates vom 31. Oktober 1994
zur Einrichtung eines Garantiefonds fiir Malnahmen im Zusammenhang mit
den AuBenbeziechungen (ABL L 293 vom 12.11.1994, S. 1).

(137) Beschluss Nr. 466/2014/EU des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 iber eine Garantieleistung der Europdischen Union
fiir etwaige Verluste der Europdischen Investitionsbank aus Finanzierungen
zur Unterstiitzung von Investitionsvorhaben auferhalb der Union (ABI. L 135
vom 8.5.2014, S. 1).

(13%) Beschluss Nr. 1080/2011/EU des Européischen Parlaments und des Rates
vom 25. Oktober 2011 iiber eine Garantieleistung der Européischen Union
fiir etwaige Verluste der Europdischen Investitionsbank aus Darlehen und
Darlehensgarantien fiir Vorhaben auflerhalb der Union und zur Authebung
des Beschlusses Nr. 633/2009/EG (ABI. L 280 vom 27.10.2011, S. 1).
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Am PM1 31. Juli 2020 « {ibermittelt die Union dem Vereinigten
Konigreich einen spezifischen Bericht iiber diese Finanzoperationen,
der zu jeder Art von Instrument folgende Angaben enthélt:

a) Die sich zum Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens aus diesen
Finanzoperationen ergebenden finanziellen Verbindlichkeiten;

b) sofern zutreffend, die zum Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens
in den entsprechenden Garantiefonds oder Treuhandkonten gehalte-
nen Riickstellungen zur Deckung der unter Buchstabe a genannten
finanziellen Verbindlichkeiten und die entsprechenden gebundenen
und noch nicht ausgezahlten Riickstellungen.

In den konsolidierten Abschliissen der Union fiir das Jahr 2020 werden
die ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens bis zum 31. De-
zember 2020 aus den in Unterabsatz 2 Buchstabe b genannten Riick-
stellungen geleisteten Zahlungen fiir die gleichen Finanzoperationen of-
fengelegt, die im vorliegenden Absatz genannt, jedoch am oder nach
dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens beschlossen werden.

Die Haftung des Vereinigten Konigreichs gegeniiber der Union im Zu-
sammenhang mit den in dem vorliegenden Absatz genannten Finanz-
operationen bleibt von einer etwaigen Umstrukturierung dieser Finanz-
operationen unberiihrt. So kommt es insbesondere zu keiner nominalen
Erhohung des finanziellen Engagements des Vereinigten Koénigreichs
gegeniiber dem Stand unmittelbar vor der Umstrukturierung.

(2) Fir die in Absatz 1 genannten Finanzoperationen haftet die
Union dem Vereinigten Konigreich fiir seinen Anteil an

a) allen Betrdgen, die von der Union von ausfallenden Schuldnern
eingezogen wurden oder mit unrechtmdfig gezahlten Betrdgen in
Zusammenhang stehen, und

b) allen Nettoeinnahmen aus der Differenz zwischen finanziellen und
operativen Einnahmen und finanziellen und operativen Ausgaben,
die als allgemeine oder zweckgebundene Einnahmen in den Unions-
haushalt eingestellt werden.

Fiir Einnahmen aus der Vermogensverwaltung des Dotierungsfonds von
Instrumenten mit Dotierung berechnet die Union den Prozentsatz der
Einnahmen als das Verhéltnis zwischen den Nettoeinnahmen aus der
Vermogensverwaltung des Vorjahres und der zum Ende des Vorjahres
vorhandenen Gesamtdotierung. Die Hohe der Haftung gegeniiber dem
Vereinigten Konigreich fiir Einnahmen aus der Vermdgensverwaltung
des Dotierungsfonds entspricht dem Betrag, der durch Multiplikation der
in Absatz 5 genannten aktuellen Dotierung des Vereinigten Konigreichs
mit dem Prozentsatz der Einnahmen ermittelt wird.

(3)  Fiir jedes in Absatz 1 genannte Instrument, das iiber eine Dotie-
rung aus dem Unionshaushalt verfiigt, teilt die Union dem Vereinigten
Konigreich bis zum 31. Mérz 2021 Folgendes mit:

a) die urspriingliche Dotierung, berechnet als Anteil des Vereinigten
Konigreichs an der Summe aus:
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i) den bis 31. Dezember 2020 im entsprechenden Garantiefonds
vorgenommenen Dotierungen;

ii) dem Betrag der bis 31. Dezember 2020 gebundenen und noch
nicht ausgezahlten Dotierungen und

iii) den ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens bis zum
31. Dezember 2020 geleisteten Zahlungen im Zusammenhang
mit Finanzoperationen, die am oder nach dem Tag des Inkraft-
tretens dieses Abkommens beschlossen wurden, und

b) seine standardméBige Dotierungsquote, berechnet als das Verhiltnis
zwischen der urspriinglichen Dotierung des Vereinigten Konigreichs
fiir das Instrument und dem Betrag der in Absatz 1 genannten Fi-
nanzoperationen, die vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkom-
mens beschlossen wurden, zum 31. Dezember 2020.

(4) Bis die in Absatz 1 genannten Finanzoperationen amortisiert,
ausgelaufen oder beendet sind, iibermittelt die Union dem Vereinigten
Konigreich ab 2021 alljahrlich am 31. Mérz Angaben zu diesen Finanz-
operationen. Die Angaben umfassen fiir jede Art von Instrument

a) die zum 31. Dezember des Vorjahres ausstehenden Eventualverbind-
lichkeiten;

b) die von der Union im Zusammenhang mit diesen Finanzoperationen
im Vorjahr geleisteten Zahlungen und die nach dem 31. Dez 2020
aufgelaufenen Zahlungsbetrage;

c) die aktuelle Dotierung des Vereinigten Koénigreichs und seine aktu-
elle Dotierungsquote, wie in Absatz 5 dargelegt;

d) die im Vorjahr gemdB Absatz 6 Buchstabe a an das Vereinigte
Konigreich geleisteten Erstattungen und die nach dem 31. Dezember
2020 aufgelaufenen Erstattungsbetréige;

e) die in Absatz 2 genannten eingezogenen Betrdge und in den Unions-
haushalt eingestellten Nettoeinnahmen flir das Vorjahr;

f) falls erforderlich, weitere niitzliche Angaben zu den Finanzoperatio-
nen des Vorjahres.

(5) Zu jedem der in Absatz 1 genannten Instrumente, fiir das im
Basisrechtsakt eine Dotierung aus dem Unionshaushalt vorgesehen ist,
ist die Union verpflichtet, bis zum 31. Mérz eines jeden Jahres

a) die aktuelle Dotierung des Vereinigten Konigreichs zu berechnen,
die als der Betrag der urspriinglichen Dotierung abziiglich folgender
Posten definiert ist:

i) des Anteils des Vereinigten Konigreichs an den in Absatz 4
Buchstabe b genannten, nach dem 31. Dezember 2020 aufgelau-
fenen Zahlungen aus dem Unionshaushalt im Zusammenhang
mit Finanzoperationen, die vor dem Tag des Inkrafttretens dieses
Abkommens beschlossen wurden;
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ii) des gemdll Artikel 140 Absatz 3 mitgeteilten Anteils des Verei-
nigten Konigreichs an den Mittelbindungen, die im Vorjahr von
den in Absatz 3 Buchstabe a Ziffer ii genannten noch abzuwi-
ckelnden Mittelbindungen aufgehoben wurden;

iii) des aufgelaufenen Betrags der in Absatz 4 Buchstabe d genann-
ten, ab dem 1. Januar 2021 an das Vereinigte Konigreich geleis-
teten Erstattungen;

b) dem Vereinigten Konigreich die aktuelle Dotierungsquote mitzutei-
len, die als das Verhiltnis zwischen der aktuellen Dotierung des
Vereinigten Konigreichs und dem Betrag der in Absatz 4 Buchstabe
a genannten Finanzoperationen definiert ist.

(6)  Jedes Jahr ab 2022

a) haftet die Union dem Vereinigten Konigreich, falls die aktuelle Do-
tierungsquote des Vereinigten Konigreichs fiir ein Instrument seine
standardmiflige Dotierungsquote fiir dieses Instrument iibersteigt, in
Bezug auf dieses Instrument fiir den Betrag, der sich durch Multi-
plikation des Betrags der in Absatz 4 Buchstabe a genannten finan-
ziellen Verbindlichkeiten mit der Differenz zwischen der aktuellen
und der standardméBigen Dotierungsquote ergibt. Die Haftung der
Union geht nicht iiber die nach Absatz 5 berechnete aktuelle Dotie-
rung des Vereinigten Konigreichs hinaus.

b) haftet das Vereinigte Konigreich der Union, falls die aktuelle Dotie-
rungsquote des Vereinigten Konigreichs fiir ein Instrument in einem
bestimmten Jahr negativ wird, in Bezug auf dieses Instrument fiir
den Betrag der negativen aktuellen Dotierung. In den Folgejahren
haftet das Vereinigte Konigreich der Union in Bezug auf dieses
Instrument fiir seinen Anteil an den gemi3 Absatz 4 Buchstabe b
mitgeteilten geleisteten Zahlungen sowie den Anteil des Vereinigten
Konigreichs an den Mittelbindungen, die im Vorjahr von den in
Absatz 3 Buchstabe a Ziffer ii genannten noch abzuwickelnden Mit-
telbindungen aufgehoben wurden, wie gemil Artikel 140 Absatz 3
mitgeteilt.

(7)  Ist die aktuelle Dotierung des Vereinigten Konigreichs positiv,
sobald die Finanzoperationen der Union im Zusammenhang mit einem
in Absatz 1 genannten Instrument erloschen sind, so haftet die Union
dem Vereinigten Konigreich fiir den Betrag der gemifl Absatz 5 be-
rechneten aktuellen Dotierung des Vereinigten Konigreichs.

(8)  Werden fiir die in Absatz 1 genannten Finanzoperationen nach
dem 31. Dezember 2020 aus dem Unionshaushalt Zahlungen im Zu-
sammenhang mit einem Instrument geleistet, fiir das im Basisrechtsakt
keine Dotierung vorgesehen ist, so haftet das Vereinigte Koénigreich der
Union in Bezug auf dieses Instrument fiir seinen Anteil an den getitig-
ten Zahlungen, wie gemi3 Absatz 4 Buchstabe b mitgeteilt.

(9) Betreffen finanzielle Verbindlichkeiten, Zahlungen, Einziechungen
oder andere Betrdge in Absatz 1 genannte Finanzoperationen, ohne dass
unmittelbar feststellbar ist, ob sie infolge der Anwendung von Risiko-
teilung oder Nachrangigkeits-Mechanismen aus einer bestimmten Fi-
nanzoperation hervorgehen, so werden die fiir die Anwendung des vor-
liegenden Artikels zu ermittelnden relevanten finanziellen Verbindlich-
keiten, Zahlungen, Einzichungen oder anderen Betrdge anteilsméBig auf
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der Grundlage des Verhdltnisses zwischen dem Betrag der vor dem Tag
des Inkrafttretens dieses Abkommens beschlossenen oder genehmigten
Finanzoperationen am 31. Dezember des Jahres vor der Berechnung und
dem Gesamtbetrag der Finanzoperationen zu letzterem Tag berechnet.

(10)  Amortisieren sich in Absatz 1 genannte Finanzoperationen nicht,
so gelten sie nach 10 Jahren im Verhéltnis zur Amortisierung der iib-
rigen, amortisierenden Operationen als amortisiert.

Artikel 144

Aus den Programmen des MFR 2014-2020 oder im Rahmen
fritherer finanzieller Vorausschauen finanzierte Finanzinstrumente
in direkter oder indirekter Mittelverwaltung

(1) Ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens bis zur voll-
standigen Amortisierung der unter Buchstabe a genannten Finanzopera-
tionen erfasst die Union die Finanzoperationen, die

a) vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens von der Europdi-
schen Kommission beschlossen und erforderlichenfalls von den Fi-
nanzinstituten genehmigt wurden, die von der Europdischen Union
mit der Durchfiihrung eines Finanzinstruments im Rahmen eines
Programms des MFR 2014-2020 oder fritherer finanzieller Voraus-
schauen in direkter oder indirekter Mittelverwaltung betraut wurden;
und

b) am Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens oder danach beschlos-
sen und erforderlichenfalls genehmigt wurden.

Am P»M1 31. Juli 2020 « liefert die Union in dem in Artikel 143
Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Bericht die folgenden Angaben zu
den Finanzinstrumenten in direkter oder indirekter Mittelverwaltung, die
aus den Programmen des MFR 2014-2020 oder im Rahmen fritherer
finanzieller Vorausschauen finanziert wurden:

a) die finanziellen Verbindlichkeiten aus den Operationen, die vor dem
Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens von der Europidischen
Kommission oder der von der Europdischen Kommission mit der
Durchfithrung des Finanzinstruments betrauten Stelle beschlossen
wurden, und

b) die von der Europdischen Kommission fiir die Finanzinstrumente
getitigten Zahlungen sowie die fiir die Finanzinstrumente gebunde-
nen und zu diesem Tag noch nicht gezahlten Betrige.

Die Haftung der Union gegeniiber dem Vereinigten Konigreich in Be-
zug auf die in diesem Absatz genannten Finanzoperationen bleibt von
einer Umstrukturierung dieser Finanzoperationen insoweit unberiihrt, als
eine solche Umstrukturierung die finanziellen Risikopositionen gegen-
iiber der Gegenpartei im Vergleich zum Stand vor der Umstrukturierung
nominal nicht erhoht.

(2) Bis jedes der in Absatz 1 genannten Finanzinstrumente amorti-
siert, ausgelaufen oder beendet ist, iibermittelt die Union dem Vereinig-
ten Konigreich ab 2021 alljéhrlich am 31. Mérz die verfiigbaren An-
gaben zu den in Absatz 1 genannten Finanzoperationen, die vor dem
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Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens beschlossen oder genehmigt
wurden, sowie zu jenen Operationen, die an diesem Tag oder danach
beschlossen oder genehmigt wurden. Fiir jedes Instrument werden fol-
gende Angaben gemacht:

a) Die finanziellen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Vorjahres
aus den Finanzoperationen, die vor dem Tag des Inkrafttretens dieses
Abkommens von der Europdischen Kommission oder der von der
Europédischen Kommission mit der Durchfiihrung des Finanzinstru-
ments betrauten Stelle beschlossen wurden;

b) die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des
Vorjahres aus den Finanzoperationen, die von der Europdischen
Kommission oder der von der Europdischen Kommission mit der
Durchfithrung des Finanzinstruments betrauten Stelle beschlossen
wurden;

c) das Verhiltnis zwischen den unter Buchstaben a und b genannten
Betrégen;

d) die aus dem Dotierungsfonds oder aus Treuhandkonten mit den be-
trauten Stellen geleisteten Zahlungen, sofern diese mit Finanzopera-
tionen zusammenhéingen, die nach dem Tag des Inkrafttretens dieses
Abkommens von der Europdischen Kommission beschlossen oder
von der von der Europdischen Kommission mit der Durchfiihrung
des Finanzinstruments betrauten Stelle genehmigt wurden;

e) der Teil der gemid Artikel 209 Absatz 3 der Haushaltsordnung an
die Union zuriickgezahlten Betrdge, ausgenommen die unter Buch-
stabe f des vorliegenden Absatzes genannten Ertrdge, die mit vor
dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens beschlossenen oder
genehmigten Finanzoperationen in Zusammenhang stehen;

f) Ertridge aus Mitteln des Finanzinstruments im Dotierungsfonds oder
auf Treuhandkonten;

g) der Teil des Betrags im Dotierungsfonds oder auf Treuhandkonten,
der nicht ausgezahlt und von der Europédischen Kommission einge-
zogen wurde;

h) falls erforderlich, weitere niitzliche Angaben zu den Finanzoperatio-
nen des Vorjahres.

(3) Die Union haftet dem Vereinigten Konigreich fiir den Anteil des
Vereinigten Konigreichs an jeglichen in Absatz 2 Buchstaben d bis g
genannten Betragen.

(4)  Betreffen finanzielle Verbindlichkeiten, Zahlungen, Einzichungen
oder andere Betrdge in Absatz 1 genannte Finanzoperationen, ohne dass
unmittelbar feststellbar ist, ob sie infolge der Anwendung von Risiko-
teilung oder Nachrangigkeits-Mechanismen aus einer bestimmten Fi-
nanzoperation hervorgehen, so werden die relevanten finanziellen Ver-
bindlichkeiten, Zahlungen, Einzichungen oder anderen Betrdge, die fiir
die Anwendung des vorliegenden Artikels zu ermitteln sind, anteils-
miBig auf der Grundlage des in Absatz 2 Buchstabe ¢ genannten Ver-
héltnisses berechnet.

Artikel 145
Die Europiische Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl
Die Union haftet dem Vereinigten Konigreich fiir seinen Anteil an den

Nettovermdgenswerten der Europdischen Gemeinschaft fiir Kohle und
Stahl in Abwicklung zum 31. Dezember 2020.
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Ab dem 30. Juni 2021 erstattet die Union dem Vereinigten Konigreich
jeweils am 30. Juni eines jeden Jahres den entsprechenden Betrag in
fiinf gleich hohen Jahresraten.

Fiir Projekte, die im Rahmen des durch das Protokoll Nr. 37 zum Ver-
trag iiber die Europdische Union und zum Vertrag iiber die Arbeitsweise
der Europdischen Union eingerichteten Forschungsfonds fiir Kohle und
Stahl mit Finanzhilfevereinbarungen gefordert werden, welche vor Ende
des Ubergangszeitraums geschlossen wurden, gilt das anwendbare Uni-
onsrecht fiir das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Koénigreich
nach dem Ende des Ubergangszeitraums weiter bis zum Abschluss die-
ser Projekte. Das anwendbare Unionsrecht umfasst insbesondere die
folgenden Bestimmungen sowie alle Anderungen daran, ungeachtet
des Tags der Annahme, des Inkrafttretens bzw. der Anwendung der
Anderung:

a) die Entscheidungen 2003/76/EG, 2003/77/EG und 2008/376/EG des
Rates;

b) die in Artikel 138 Absatz 2 Buchstaben a, ¢, d und e genannten
Rechtsakte.

Artikel 146

Investitionen der Union in den EIF

Die Union haftet dem Vereinigten Konigreich fiir seinen Anteil an den
Investitionen der Union in das eingezahlte Kapital des EIF zum 31. De-
zember 2020.

Ab dem 30. Juni 2021 erstattet die Union dem Vereinigten Konigreich
jeweils am 30. Juni eines jeden Jahres den entsprechenden Betrag in
fiinf gleich hohen Jahresraten.

Artikel 147

Eventualverbindlichkeiten im Zusammenhang mit Rechtssachen

(1) Das Vereinigte Konigreich haftet fiir seinen Anteil an den erfor-
derlichen Zahlungen zur Erfiillung der Eventualverbindlichkeiten der
Union, die im Zusammenhang mit Rechtssachen betreffend finanzielle
Interessen der Union im Zusammenhang mit dem Haushalt und ins-
besondere mit der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 oder mit
Rechtssachen infolge der Ausfithrung von Programmen und Mafnah-
men der Union fillig werden, sofern die Tatsachen, die Gegenstand
dieser Rechtssachen sind, spétestens am 31. Dezember 2020 eingetreten
sind.

Die Union haftet dem Vereinigten Konigreich fiir seinen Anteil an allen
etwaigen spéteren Einziehungen im Zusammenhang mit den in Unter-
absatz 1 genannten Zahlungen.

(2) Die Union teilt dem Vereinigten Konigreich die in Absatz 1
genannten Betrdge bis 31. Mérz eines jeden Jahres mit.

Artikel 148
Zahlungen nach 2020

(1)  Die Referenztermine fiir Zahlungen des Vereinigten Konigreichs
an die Union bzw. der Union an das Vereinigte Konigreich nach dem
31. Dezember 2020 sind der 30. Juni und der 31. Oktober eines jeden
Jahres fiir die Betrége,
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a)

b)

<)

d)

2)

h)

)

k)

D

n)

gemidll Artikel 49 Absatz 2, Artikel 50, Artikel 53, Artikel 62 Ab-
satz 2, Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe e, Artikel 63 Absatz 2,
Artikel 99 Absatz 3 und Artikel 100 Absatz 2;

gemdll Artikel 84 Absatz 1;

gemil Artikel 136 Absatz 3 Buchstaben a, b, ¢, e und f, wobei die
Zahlung bis zum nédchsten auf den Tag der Anpassung oder Kor-
rektur folgenden Referenztermin zu leisten ist;

die sich aus KorrekturmaBnahmen ergeben, die das Vereinigte Ko-
nigreich aufgrund von Kontrollen im Rahmen der Verordnung (EU,
Euratom) Nr. 608/2014, der Verordnung (EWG, Euratom) Nr.
1553/89 oder aus anderen Griinden bis zum ndchsten auf den Tag
der Korrekturmafnahme folgenden Referenztermin im Hinblick auf
in den Haushaltsjahren bis 2020 féllige Eigenmittel ergreifen muss;

gemidll Artikel 140 Absatz 4, wobei die Zahlung in zwei Raten zu
den Referenz-Zahlungsterminen zu entrichten ist und die erste Rate
der Hilfte der zweiten entspricht.

gemil Artikel 140 Absatz 5, wobei die Zahlung am 30. Juni nach
Bestitigung des Vereinigten Konigreichs, dass es den Vorschlag der
Union an den in Artikel 165 Absatz 1 Buchstabe f genannten Aus-
schuss flir Finanzbestimmungen und den Gemeinsamen Ausschuss
akzeptiert, zu leisten ist;

gemill Artikel 141, wobei die Zahlung bis zum ndchsten Referenz-
termin, der auf die durch die endgiiltige Verbuchung der Geldbufle
im Unionshaushalt bedingte Anpassung der Eigenmittel fiir die Mit-
gliedstaaten folgt, zu leisten ist;

gemil Artikel 142 Absatz 1, wobei die Zahlung bis zum néchsten
auf den Tag der in Absatz 3 genannten Mitteilung folgenden Refe-
renztermin zu leisten ist;

gemill Artikel 142 Absatz 5 und Artikel 142 Absatz 6 Unterabsatz
4, wobei die Zahlung am 31. Oktober eines jeden Jahres zu leisten
ist;

gemil Artikel 142 Absatz 6 Unterabsatz 1, wobei die Zahlung am
30. Juni eines jeden Jahres zu leisten ist;

gemdll den Artikeln 143 und 144, wobei die Zahlung bis zum
nichsten auf den Tag der in Artikel 143 Absatz 4 und Artikel 144
Absatz 2 genannten Mitteilungen folgenden Referenztermin zu leis-
ten ist;

gemidll den Artikeln 145 und 146;

gemidll Artikel 147 Absatz 2, wobei die Zahlung bis zum néchsten
auf den Tag der dort genannten Mitteilung folgenden Referenzter-
min zu leisten ist;

die in Absatz 3 als gegebenenfalls aufgelaufene Zinsen genannt
sind.

Zahlungen mit Referenztermin 30. Juni werden in vier gleich hohen
Monatsraten getétigt, Zahlungen mit Referenztermin 31. Oktober wer-
den in acht gleich hohen Monatsraten geleistet. Alle Zahlungen erfolgen
bis zum letzten Arbeitstag jedes Monats ab dem Referenztermin oder,
falls der Referenztermin nicht auf einen Arbeitstagtag fillt, dem letzten
Arbeitstag vor dem Referenztermin.
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(2)  Solange von der Union an das Vereinigte Konigreich bzw. vom
Vereinigten Konigreich an die Union weitere Zahlungen zu leisten sind,
teilt die Union dem Vereinigten Konigreich alljdhrlich am 16. April und
am 16. September in einem Dokument die jeweils zu zahlenden Betrige
in Euro und in britischen Pfund mit, wobei der von der Europdischen
Zentralbank am ersten Arbeitstag des Monats angewandte Wechselkurs
zugrunde gelegt wird. Die Union bzw. das Vereinigte Konigreich zahlt
den Nettobetrag bis zu den in Absatz 1 genannten Terminen.

(3) Fiir jede verspitete Zahlung des Vereinigten Konigreichs an die
Union bzw. der Union an das Vereinigte Konigreich sind Verzugszinsen
gemdB Artikel 12 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 zu
zahlen.

Kapitel 3
EUROPAISCHE ZENTRALBANK

Artikel 149

Erstattung des eingezahlten Kapitals

Die Europiische Zentralbank erstattet der Bank of England im Namen
der Union das von der Bank of England eingezahlte Kapital. Der Er-
stattungstermin und andere praktische Vorkehrungen werden gemaif
dem Protokoll (Nr. 4) iiber die Satzung des Europidischen Systems der
Zentralbanken und der Europdischen Zentralbank festgelegt.

Kapitel 4
EUROPAISCHE INVESTITIONSBANK

Artikel 150

Fortgesetzte Haftung des Vereinigten Konigreichs und Erstattung
des eingezahlten Kapitals

(1)  Wie in diesem Artikel festgelegt, bleibt die Haftung des Verei-
nigten Konigreichs hinsichtlich der von der EIB vor dem Tag des In-
krafttretens dieses Abkommens genehmigten und in Absatz 2 néher
beschriebenen Finanzgeschifte (,,EIB-Finanzgeschifte) bestehen, selbst
wenn das sich jeweils daraus ergebende finanzielle Risiko am Tag oder
nach dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens iibernommen wird;
ferner bleibt die Haftung des Vereinigten Konigreichs fiir die von der
EIB iibernommenen anderen Risiken, wie in Unterabsatz 2 dargelegt,
bestehen.

Die Haftung des Vereinigten Konigreichs erstreckt sich geméll Absatz 6
auf die EIB-Finanzgeschifte sowie auf die Risiken des Aktiv-Passiv-
Managements und die operativen Risiken, die den EIB-Finanzgeschéften
zuzurechnen sind. Bei anderen derartigen Risiken, die nicht mit spezi-
fischen Finanzgeschiften verbunden sind und nicht dem Bestand an
Finanzgeschiften zuzurechnen sind, der nach dem Tag des Inkrafttretens
dieses Abkommens aufgebaut wird, belduft sich die auf das Vereinigte
Konigreich entfallende Haftung auf den anteilméBigen Betrag, der dem
Verhiltnis zwischen dem verbleibenden finanziellen Risiko aufgrund
von EIB-Finanzgeschiften und dem Gesamtbetrag an Finanzgeschiften
zum Zeitpunkt der Auslosung der Haftung des Vereinigten Kénigreichs
gemill Absatz 6 entspricht.
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Die Umsetzung einer etwaigen fiir die Zeit nach dem Austritt beschlos-
senen Wachstumsstrategie der EIB fillt nicht in den Anwendungs-
bereich des vorliegenden Artikels.

(2) Die EIB-Finanzgeschifte umfassen Darlehen, Garantien, Investi-
tionen aus Fonds, Beteiligungsinvestitionen, Anleihen und weitere Kre-
ditersatzgeschifte sowie alle weiteren mit Gegenparteien oder projekt-
bezogen innerhalb oder auBlerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaa-
ten abgeschlossenen Finanzierungsgeschifte, einschlieBlich Geschiften,
fiir die von Dritten, darunter auch die Mitgliedstaaten oder die Union,
Garantien ibernommen wurden.

Die Haftung des Vereinigten Konigreichs im Hinblick auf EIB-Finanz-
geschifte kommt zum Tragen, sofern flir das finanzielle Risiko der EIB
Folgendes gilt:

a) Es basiert auf einer Genehmigung des Verwaltungsrats der EIB, die
vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens erteilt wurde,
oder auf einem Beschluss, der auf der Grundlage einer vor dem
Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens durch den Verwaltungsrat
iibertragenen Befugnis gefasst wurde;

b) es ergibt sich aus der Umstrukturierung eines EIB-Finanzgeschifts,
soweit diese Umstrukturierung das finanzielle Risiko der Gegenpartei
gegeniiber dessen Stand unmittelbar vor der Umstrukturierung nomi-
nal nicht erhoht;

¢) es ergibt sich aus einer Anderung eines EIB-Finanzgeschifts, wenn
diese Anderung vom Verwaltungsrat der EIB am oder nach dem Tag
des Inkrafttretens dieses Abkommens genehmigt wurde, soweit diese
Anderung das finanzielle Risiko der Gegenpartei gegeniiber dessen
Stand unmittelbar vor der Umstrukturierung nicht erhoht oder

d) es ergibt sich aus einer institutionellen Beteiligung der EIB am Ka-
pital des EIF und der Europdischen Bank fiir Wiederaufbau und
Entwicklung, gemessen am Stand unmittelbar vor dem Tag des In-
krafttretens dieses Abkommens.

Zur Abgrenzung der sich aus den Absitzen 3 und 5 ergebenden Haftung
des Vereinigten Konigreichs wird davon ausgegangen, dass sich das
Risiko der EIB aus EIB-Finanzgeschiften, die ihrer Art nach keiner
Amortisation unterliegen, insbesondere aus beteiligungséhnlichen Inves-
titionen, dem EIF erteilten revolvierenden Mandaten sowie der Betei-
ligung am Kapital des EIF und der Europiischen Bank fiir Wiederauf-
bau und Entwicklung, wie folgt amortisiert: Fiir einen Zeitraum von 10
Jahren ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens wird davon ausgegan-
gen, dass der Betrag des nicht amortisierenden Risikos im Rahmen des
EIB-Finanzgeschéfts in der Hohe bestehen bleibt, die von der EIB vor
dem Inkrafttreten dieses Abkommens genehmigt wurde, abziiglich et-
waiger von der EIB ab diesem Tag vorgenommener VerduBerungen.
Nach diesem Zeitraum wird der Betrag als abnehmend behandelt, und
zwar im Verhéltnis zur Amortisation des verbleibenden amortisierenden
Risikos aus EIB-Finanzgeschiften.

(3) Fir die Zwecke des Absatzes 1 haftet das Vereinigte Konigreich
fiir seinen Anteil des noch nicht eingeforderten gezeichneten Kapitals
der EIB, gemessen am Stand unmittelbar vor dem Tag des Inkrafttretens
dieses Abkommens. Das Vereinigte Konigreich entrichtet an die EIB
Zahlungen bis zur Hohe seiner Verbindlichkeit nach diesem Absatz,
wenn die Haftung gemdB Absatz 6 ausgelost wird.
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Die Gesamtverbindlichkeit nach diesem Absatz iiberschreitet zu keinem
Zeitpunkt den Betrag des Anteils des Vereinigten Konigreichs am noch
nicht eingeforderten gezeichneten Kapital der EIB, gemessen am Stand
unmittelbar vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens.

Wenn der Betrag des verbleibenden Risikos der EIB im Rahmen der in
Absatz 1 genannten EIB-Finanzgeschifte unter dem Gesamtbetrag des
gezeichneten Kapitals der EIB — gemessen am Stand unmittelbar vor
dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens — liegt, beschrinkt sich
die Hohe der Verbindlichkeit des Vereinigten Konigreichs nach diesem
Absatz zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf den Betrag, der sich ergibt,
wenn das Verhiltnis des vom Vereinigten Konigreich gezeichneten Ka-
pitals der EIB und des gesamten gezeichneten Kapitals der EIB, beide
gemessen am Stand unmittelbar vor dem Tag des Inkrafttretens dieses
Abkommens (,,der Anteil des Vereinigten Konigreichs am gezeichneten
Kapital®), auf die Differenz angewandt wird, die zwischen dem Betrag
des genannten verbleibenden Risikos zu diesem Zeitpunkt und dem
gesamten eingezahlten gezeichneten Kapital der EIB unmittelbar vor
dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens bestand.

(4) Die EIB zahlt dem Vereinigten Konigreich im Namen der Union
einen Betrag, der dem Anteil des Vereinigten Konigreichs am einge-
zahlten gezeichneten Kapital der EIB, gemessen am Stand unmittelbar
vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens, entspricht. Diese
Zahlung erfolgt gemdfl dem Protokoll Nr. 5 iiber die Satzung der Eu-
ropdischen Investitionsbank. Sie wird in zwolf Jahresraten geleistet. Die
ersten 11 Raten von jeweils 300000000 EUR werden ab
> M1 2020 « jeweils am »M1 15. Oktober « fillig. Der Saldo in
Hohe von 195 903 950 EUR wird am » M1 15. Oktober 2031 <« fil-
lig. Die nach diesem Absatz geleisteten Zahlungen befreien das Verei-
nigte Konigreich nicht von seiner Haftung nach Absatz 5.

(5)  Zusitzlich zu seiner Haftung nach Absatz 3 haftet das Vereinigte
Konigreich fiir die Zwecke des Absatzes 1 fiir sein eingezahltes gezeich-
netes Kapital der EIB, gemessen am Stand unmittelbar vor dem Tag des
Inkrafttretens dieses Abkommens. Das Vereinigte Konigreich entrichtet
an die EIB Zahlungen bis zur Hohe seiner Verbindlichkeit nach diesem
Absatz, wenn die Haftung gemidBl Absatz 6 ausgeldst wird.

Die Gesamtverbindlichkeit nach diesem Absatz iiberschreitet zu keinem
Zeitpunkt den Betrag des eingezahlten gezeichneten Kapitals des Ver-
einigten Konigreichs in der EIB, gemessen am Stand unmittelbar vor
dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens.

Wenn das verbleibende Risiko der EIB im Rahmen der in Absatz 1
genannten EIB-Finanzgeschifte unter dem Gesamtbetrag des eingezahl-
ten gezeichneten Kapitals der EIB — gemessen am Stand unmittelbar vor
dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens — liegt, beschriankt sich
die Hohe der Verbindlichkeit des Vereinigten Konigreichs nach diesem
Absatz zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf einen Betrag, der sich ergibt,
wenn der Prozentsatz des Anteils des Vereinigten Konigreichs am ge-
zeichneten Kapital auf den Betrag des genannten verbleibenden Risikos
zu diesem Zeitpunkt angewandt wird.
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(6) Die Haftung des Vereinigten Konigreichs nach diesem Artikel
wird zu gleichen Bedingungen wie fiir die Mitgliedstaaten ausgelost,
wenn die EIB von den Mitgliedstaaten verlangt, Zahlungen aufgrund
ihres noch nicht eingeforderten gezeichneten Kapitals zu leisten, oder
wenn das eingezahlte gezeichnete Kapital der Mitgliedstaaten eingesetzt
wird.

Wenn die Haftung des Vereinigten Konigreichs nach Absatz 3 ausgeldst
wird, entrichtet das Vereinigte Konigreich den filligen Betrag an die
EIB gemidf3 denselben Bedingungen, die fiir die Mitgliedstaaten gelten
(einschlieBlich des Zeitplans und der Zahlungsbedingungen) und vom
Verwaltungsrat der EIB zum jeweiligen Zeitpunkt beschlossen werden.
Der Beschluss der EIB, von den Mitgliedstaaten Zahlungen aufgrund
ihres noch nicht eingeforderten gezeichneten Kapitals abzurufen, kann
insbesondere mit der Art der zugrunde liegenden Risikoereignisse und
der Finanzlage der EIB im Lichte ihrer Zahlungsverpflichtungen, des
Stands ihrer Forderungen und Verbindlichkeiten, ihrer Position auf den
Kapitalmérkten sowie den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Bestim-
mungen ihrer Notfall- und Sanierungsplanung zusammenhéngen.

Wenn die Haftung des Vereinigten Konigreichs nach Absatz 5 ausgeldst
wird, entrichtet das Vereinigte Konigreich den filligen Betrag an die
EIB in Euro binnen 30 Tagen ab der ersten Anforderung der EIB und
vorbehaltlich des Unterabsatzes 4 des vorliegenden Absatzes.

Die nach Absatz 5 ausgeldste Haftung des Vereinigten Konigreichs wird
aus dem Anteil des Vereinigten Konigreichs am eingezahlten gezeich-
neten Kapital der EIB — gemessen am Stand unmittelbar vor dem Tag
des Inkrafttretens dieses Abkommens — bis zur Hohe des Betrags ge-
deckt, der dem Vereinigten Konigreich nach Absatz 4 noch nicht ge-
zahlt wurde. Die Hohe der in Absatz 4 genannten Jahresraten reduziert
sich entsprechend. Kann die Verbindlichkeit des Vereinigten Konig-
reichs gemidf dieser Methode nicht voll gedeckt werden, entrichtet das
Vereinigte Konigreich den verbleibenden félligen Betrag an die EIB.

Die EIB ordnet im Namen der Union in jedem einzelnen Fall die Er-
eignisse, die der Auslosung der Haftung des Vereinigten Konigreichs
zugrunde liegen, dem jeweiligen Bestand an Finanzgeschéften oder Ri-
siken zu und legt den Betrag fest, den das Vereinigte Konigreich an die
EIB zu zahlen hat, und zwar auf folgende Weise:

a) Soweit die zugrunde liegenden Ereignisse EIB-Finanzgeschiften
oder damit verbundenen Risiken des Aktiv-Passiv-Managements be-
zichungsweise operativen Risiken zuzuordnen sind, entrichtet das
Vereinigte Konigreich an die EIB einen Betrag, der dem Anteil
des Vereinigten Konigreichs am gezeichneten Kapital bezogen auf
die von den Mitgliedstaaten zu zahlende Gesamtsumme entspricht,
oder einen Betrag, der dem Anteil des Vereinigten Konigreichs am
gezeichneten Kapital bezogen auf die Gesamtsumme, bei der das
eingezahlte gezeichnete Kapital der Mitgliedstaaten herangezogen
wird, entspricht;

b) soweit die zugrunde liegenden Ereignisse anderen Risiken zuzuord-
nen sind und nicht einem spezifischen Finanzgeschift oder dem
Bestand an Finanzgeschéften, der sich nach dem Tag des Inkraft-
tretens dieses Abkommens aufgebaut hat, zuzuordnen sind, zahlt das
Vereinigte Konigreich der EIB den sich aus dem Buchstaben a er-
gebenden Betrag, multipliziert mit dem Verhéltnis zwischen dem
aufgrund von EIB-Finanzgeschiften verbleibenden Risiko und dem
Gesamtbetrag der Finanzgeschifte zum Zeitpunkt der Ausldésung der
Haftung des Vereinigten Konigreichs.
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(7)  Abgesehen von den in Absatz 4 vorgesehenen Zahlungen ist die
EIB nicht zu weiteren Zahlungen, Riickerstattungen oder Vergiitungen
in Verbindung mit der Beendigung der Mitgliedschaft des Vereinigten
Konigreichs in der EIB oder mit dem Verbleib einer Haftung des Ver-
einigten Konigreichs nach diesem Artikel verpflichtet.

(8) Am 31. Juli »MI1 2020 < teilt die EIB dem Vereinigten Ko&-
nigreich das im Rahmen der EIB-Finanzgeschifte auf das Vereinigte
Konigreich entfallende Risiko und die Beschrankung der Haftung des
Vereinigten Konigreichs gemidB den Absidtzen 3 und 5 unter Bezug-
nahme auf die Finanzlage der EIB und die Haftung des Vereinigten
Konigreichs am Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens mit.

Beginnend mit dem Jahr M1 2021 <« teilt die EIB dem Vereinigten
Konigreich am 31. Miérz jedes Jahres bis zum Erldéschen der Haftung
des Vereinigten Konigreichs gemil3 diesem Artikel das im Rahmen der
EIB-Finanzgeschifte auf das Vereinigte Konigreich entfallende verblei-
bende Risiko und die Beschrankung der Haftung des Vereinigten Ko-
nigreichs gemidll den Absdtzen 3 und 5 unter Bezugnahme auf die
Finanzlage der EIB und die Haftung des Vereinigten Konigreichs am
31. Dezember des Vorjahres mit. In diesem Bericht werden ferner sdmt-
liche wesentlichen Anderungen bekannt gegeben, die sich nach Auffas-
sung der EIB wesentlich auf die Haftung des Vereinigten Konigreichs
auswirken. Dariliber hinaus informiert die EIB zeitnah, falls derartige
Anderungen im Verlauf des Jahres auftreten.

Die EIB unterrichtet das Vereinigte Konigreich zeitnah iiber jede an-
stehende Auslosung der Haftung des Vereinigten Konigreichs nach die-
sem Artikel im Einklang mit den an die Mitgliedstaaten iibermittelten
Informationen. Diese Informationen enthalten Angaben zur Art des aus-
l6senden Ereignisses und zur Berechnung der zu zahlenden Betrige.
Das Vereinigte Konigreich behandelt diese Informationen streng ver-
traulich, bis die EIB die Vertraulichkeit authebt oder die Haftung des
Vereinigten Konigreichs ausgeldst ist, je nachdem welches Ereignis zu-
erst eintritt.

Artikel 151

Beteiligung des Vereinigten Konigreichs an der EIB-Gruppe nach
dem Tag des Austritts

Ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens kommen weder das
Vereinigte Konigreich noch dort angesiedelte Projekte fiir neue Finanz-
geschifte der EIB-Gruppe, die den Mitgliedstaaten vorbehalten sind, in
Betracht; dies gilt auch fiir Projekte im Rahmen von Unionsmandaten.
Stellen im Vereinigten Konigreich werden wie auflerhalb der Union
anséssige Stellen behandelt.

Die Unterzeichnung von Finanzgeschiften mit Bezug zum Vereinigten
Konigreich, zu im Vereinigten Konigreich ansdssigen Stellen oder zu
Projekten des Vereinigten Konigreichs, die von der EIB-Gruppe vor
dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens genehmigt wurden,
kann danach auf derselben Grundlage, auf der sie urspriinglich geneh-
migt wurden, stattfinden.
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Kapitel 5
DER EUROPAISCHE ENTWICKLUNGSFONDS UND
DIE BURGSCHAFT DES VEREINIGTEN
KONIGREICHS IM RAHMEN DER INTERNEN EEF-
ABKOMMEN

Artikel 152

Beteiligung am Europiischen Entwicklungsfonds

(1)  Das Vereinigte Konigreich bleibt Vertragspartei des Europdischen
Entwicklungsfonds (EEF) bis zum Abschluss des 11. EEF und aller
nicht abgeschlossenen vorangegangen EEF und {ibernimmt diesbeziig-
lich im Rahmen des Internen Abkommens, mit dem dieser eingesetzt
wurde (,,Internes Abkommen {ber den 11. EEF“) ('*°), die gleichen
Verpflichtungen wie die Mitgliedstaaten, zudem iibernimmt es seine
Verpflichtungen aus fritheren EEF bis zu deren Abschluss, einschlief3-
lich der Verpflichtungen nach den Verordnungen (EU) 2015/322 des
Rates (') und (EU) 2015/323 des Rates ('¢"), vorbehaltlich der in dem
vorliegenden Abkommen festgelegten Bedingungen. Das Vereinigte Ko-
nigreich ist an die Beschliisse des Rates gebunden, in denen die nach
Artikel 21 der Verordnung (EU) 2015/323 angenommen Jahresbeitrige
festgelegt sind. Begiinstigte im Vereinigten Koénigreich kommen wei-
terhin flir die Teilnahme an Projekten im Rahmen des 11. EEF und
fritherer EEF unter denselben Bedingungen wie vor dem Tag des In-
krafttretens dieses Abkommens in Betracht.

(2)  Abweichend von Artikel 7 des vorliegenden Abkommens kann
das Vereinigte Konigreich als Beobachter ohne Stimmrecht am nach
Artikel 8 des Internen Abkommens iiber den 11. EEF eingerichteten
EEF-Ausschuss sowie am nach Artikel 9 des Internen Abkommens
iiber den 11. EEF eingerichteten Ausschuss flir die Investitionsfazilitéit
teilnehmen.

(3) Die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e genannten iiberseeischen
Lander und Hoheitsgebiete bleiben bis zu dessen Abschluss Beglinstigte
des 11. EEF und bis zu deren Abschluss Begilinstigte vorgegangener
EEF.

(4)  Der Anteil des Vereinigten Konigreichs an der Investitionsfazili-
tdt des EEF aus frilheren EEF-Zeitrdumen wird dem Vereinigten Ko-
nigreich bei Filligkeit der Investition ausgezahlt. Fiir die Auszahlung
wird dieselbe Methode angewendet wie in Artikel 144 festgelegt. Sofern
nichts anderes vereinbart ist, wird der Kapitalanteil des Vereinigten
Konigreichs nicht iiber die Geltungsdauer der Mittelbindung fiir den
11. EEF hinaus gebunden oder auf nachfolgende Zeitrdume iibertragen.

(%) Internes Abkommen zwischen den im Rat vereinigten Vertretern der Re-

gierungen der Mitgliedstaaten der Europdischen Union iiber die Finanzie-
rung der im mehrjdhrigen Finanzrahmen fiir den Zeitraum 2014 bis 2020
vorgesehenen Hilfe der Europdischen Union im Rahmen des AKP-EU-Part-
nerschaftsabkommens und tiber die Bereitstellung von finanzieller Hilfe fiir
die tiberseeischen Lander und Gebiete, auf die der vierte Teil des Vertrags
tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union Anwendung findet
(ABL L 210 vom 6.8.2013, S. 1).

(1%9) Verordnung (EU) 2015/322 des Rates vom 2. Mérz 2015 iber die Durch-
fithrung des 11. Européischen Entwicklungsfonds (ABI. L 58 vom 3.3.2015,
S. D).

(') Verordnung (EU) 2015/323 des Rates vom 2. Mérz 2015 iiber die Finanz-
regelung fiir den 11. Europdischen Entwicklungsfonds (ABI. L 58 vom
3.3.2015, S. 17).



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 115

Artikel 153

Wiederverwendung freigegebener Mittel

Wenn die Mittel aus Projekten im Rahmen des 10. EEF oder die Mittel
aus vorangegangenen EEF nach Artikel 1 Absatz 3 des Internen Ab-
kommens iiber den 11. EEF nicht gebunden wurden oder nach Artikel 1
Absatz 4 des Internen Abkommens iiber den 11. EEF zum Tag des
Inkrafttretens dieses Abkommens freigegeben worden sind, werden die
Anteile des Vereinigten Konigreichs an diesen Mitteln nicht wiederver-
wendet.

Absatz 1 gilt fiir den Anteil des Vereinigten Konigreichs an nicht ge-
bundenen Mitteln oder Mitteln, die im Rahmen des 11. EEF nach dem
31. Dezember 2020 freigegeben wurden.

Artikel 154

Die Biirgschaft des Vereinigten Konigreichs im Rahmen der
aufeinanderfolgenden internen EEF-Abkommen

Die Verpflichtungen des Vereinigten Konigreichs hinsichtlich seiner
Biirgschaften nach Artikel 9 des Internen Abkommens iiber den 4.
EEF (19?), Artikel 8 der Internen Abkommen tiber den 5. (19%), 6. (1%4),
7. (1%%) und 8. EEF (%), Artikel 6 des Internen Abkommens iiber den 9.
EEF ('7) und Artikel 4 der Internen Abkommen tiber den 10. ('%%) und
11. EEF bestehen weiter.

Das Vereinigte Konigreich hat weiterhin Anspruch auf seinen Anteil
aller im Rahmen der Biirgschaften der Mitgliedstaaten eingezogenen
Betrdge und den Saldo seines Tagesgeldkontos, das es als Mitgliedstaat
hélt. Der in diesem Unterabsatz genannte Anteil des Vereinigten Konig-
reichs steht im Verhéltnis zu seiner jeweiligen Beteiligung an den ein-
zelnen Biirgschaften.

Kapitel 6

TREUHANDFONDS UND FAZILITAT FUR
FLUCHTLINGE IN DER TURKEI

Artikel 155

Verpflichtungen beziiglich der Treuhandfonds und der Fazilitiit fiir
Fliichtlinge in der Tiirkei

(1) Das Vereinigte Konigreich hilt seine vor dem Tag des Inkraft-
tretens dieses Abkommens eingegangenen Verpflichtungen gegeniiber
dem mit dem Beschluss der Kommission vom 20. Oktober 2015 (1%%)
eingerichteten Nothilfe-Treuhandfonds zur Unterstiitzung der Stabilitét
und zur Bekdmpfung der Ursachen von irreguldrer Migration und Ver-
treibungen in Afrika, gegeniiber allen zukiinftigen Treuhandfonds der

('2) ABIL. L 25 vom 30.1.1976, S. 168.

(') ABIL. L 347 vom 22.12.1980, S. 210.

(') ABL. L 86 vom 31.3.1986, S. 210.

(') ABL L 229 vom 17.8.1991, S. 288.

('%%) ABIL. L 156 vom 29.5.1998, S. 108.

(') ABL. L 317 vom 15.12.2000, S. 355.

('%%) ABIL. L 247 vom 9.9.2006, S. 32.

('%%) Beschluss der Kommission vom 20. Oktober 2015 iiber die Einrichtung
eines Nothilfe-Treuhandfonds der Europdischen Union zur Unterstiitzung
der Stabilitit und zur Bekdmpfung der Ursachen von irreguldrer Migration
und Vertreibungen in Afrika (C(2015) 7293).
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Europdischen Union, die vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkom-
mens eingerichtet wurden, und gegeniiber der mit dem Beschluss der
Kommission vom 24. November 2015 ('7°) eingerichteten Fazilitit fiir
Fliichtlinge in der Tiirkei und alle vor dem Tag des Inkrafttretens dieses
Abkommens angenommenen Anderungen daran ein.

(2) Das Vereinigte Konigreich kann nach den im Einklang mit Ar-
tikel 234 Absatz 4 der Haushaltsordnung festgelegten Regeln fiir Geber
an den einschldgigen Gremien fiir die Fazilitit fiir Fliichtlinge in der
Tiirkei teilnehmen.

Kapitel 7

AGENTUREN DES RATES UND OPERATIONEN IM
RAHMEN DER GEMEINSAMEN SICHERHEITS- UND
VERTEIDIGUNGSPOLITIK

Artikel 156

Die Verpflichtungen des Vereinigten Konigreichs ab dem Tag des
Inkrafttretens dieses Abkommens

Bis zum 31. Dezember 2020 leistet das Vereinigte Konigreich einen
Beitrag zur Finanzierung der Europidischen Verteidigungsagentur, des
Instituts der Europdischen Union fiir Sicherheitsstudien und des Satel-
litenzentrums der Europédischen Union sowie zu den Kosten fiir Opera-
tionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik, und zwar auf der Grundlage der Beitragsschliissel, die jeweils in
Artikel 14 Absatz 9 Buchstabe a des Beschlusses (EU) 2016/1353 des
Rates ('7"), Artikel 10 Absatz 3 des Beschlusses 2014/75/GASP des
Rates ('7?), Artikel 10 Absatz 3 des Beschlusses 2014/401/GASP des
Rates ('7?) und Artikel 41 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Vertrags tiber die
Européische Union festgelegt sind, sowie im Einklang mit Artikel 5
dieses Abkommens.

Artikel 157

Die Verpflichtungen des Vereinigten Konigreichs nach dem
31. Dezember 2020

(1)  Soweit fiir die entsprechenden Verbindlichkeiten zum 31. Dezem-
ber 2020 keine Riickstellungen gebildet wurden, zahlt das Vereinigte
Konigreich auf der Grundlage der Jahresrechnungen der Agenturen sei-
nen Anteil an den nachstehenden Verbindlichkeiten gemdf3 den Schliis-
seln fiir seinen jeweiligen Beitrag zu den einzelnen Agenturen, welcher
auf ihren gepriiften Abschliissen zum 31. Dezember 2020 beruht:

(17%) Beschluss der Kommission vom 24. November 2015 iiber die Koordinie-
rung der Mafinahmen der Union und der Mitgliedstaaten durch einen Koor-
dinierungsmechanismus — die Fliichtlingsfazilitat fiir die Turkei (ABI. C 407
vom 8.12.2015, S. 8).

(") Beschluss (EU) 2016/1353 des Rates vom 4. August 2016 iiber die Finanz-
regelung der Europidischen Verteidigungsagentur und zur Aufhebung des
Beschlusses 2007/643/GASP (ABL L 219 vom 12.8.2016, S. 98).

(172) Beschluss 2014/75/GASP des Rates vom 10. Februar 2014 iiber das Institut
der Europdischen Union fiir Sicherheitsstudien (ABL L 41 vom 12.2.2014,
S. 13).

(') Beschluss 2014/401/GASP des Rates vom 26. Juni 2014 iiber das Satelli-
tenzentrum der Europdischen Union und zur Aufhebung der Gemeinsamen
Aktion 2001/555/CFSP betreffend die Einrichtung eines Satellitenzentrums
der Européischen Union (ABI. L 188 vom 27.6.2014, S. 73).
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a) Pensionsverpflichtungen fiir das Personal der Europdischen Verteidi-
gungsagentur, des Instituts der Europdischen Union fiir Sicherheits-
studien und des Satellitenzentrums der Europédischen Union;

b) alle Verpflichtungen, die sich aus der Abwicklung der Westeuropi-
schen Union ergeben.

(2) Die Zahlung fiir die in Absatz 1 genannten Verbindlichkeiten
erfolgt bis zum 30. Juni 2021.

TEIL SECHS
INSTITUTIONELLE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

TITEL 1

EINHEITLICHE AUSLEGUNG UND ANWENDUNG

Artikel 158

Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Européischen
Union in Bezug auf Teil Zwei

(1)  Wird in einem Verfahren, das in erster Instanz innerhalb von acht
Jahren nach Ende des Ubergangszeitraums bei einem Gericht im Ver-
einigten Konigreich eingeleitet wurde, eine Frage in Bezug auf die
Auslegung des Teils Zwei dieses Abkommens gestellt und hélt dieses
Gericht eine Entscheidung dariiber zum Erlass seines Urteils fiir erfor-
derlich, so kann es diese Frage dem Gerichtshof der Europdischen
Union zur Vorabentscheidung vorlegen.

Wenn jedoch Gegenstand des Verfahrens vor dem Gericht im Vereinig-
ten Konigreich eine Entscheidung iiber einen Antrag nach Artikel 18
Absatz 1 oder 4 oder nach Artikel 19 ist, kann um Vorabentscheidung
nur ersucht werden, wenn das Verfahren in erster Instanz innerhalb
eines Zeitraums von acht Jahren nach dem Tag des Geltungsbeginns
des Artikels 19 eingeleitet wurde.

(2)  Der Gerichtshof der Europidischen Union entscheidet im Wege
der Vorabentscheidung iiber Ersuchen nach Absatz 1. Eine solche Vor-
abentscheidung entfaltet im Vereinigten Konigreich dieselben recht-
lichen Wirkungen wie eine Vorabentscheidung nach Artikel 267
AEUV in der Union und ihren Mitgliedstaaten.

(3) Falls der Gemeinsame Ausschuss einen Beschluss nach Arti-
kel 132 Absatz 1 fasst, so verldngert sich der Zeitraum von acht Jahren
nach Absatz 1 Unterabsatz 2 automatisch um die entsprechende Zahl
der Monate, um die der Ubergangszeitraum verlingert wurde.

Artikel 159

Uberwachung der Durchfiihrung und Anwendung von Teil Zwei

(1) Im Vereinigten Konigreich wird die Durchfiihrung und Anwen-
dung von Teil Zwei von einer unabhéngigen Behorde (,,Behorde®) iiber-
wacht, die tiber Befugnisse verfiigt, die denen der Europdischen Kom-
mission nach den Vertrdgen entsprechen, um von Amts wegen mutmali-
liche VerstoBe von Verwaltungsbehorden des Vereinigten Konigreichs
gegen Teil Zwei zu untersuchen und Beschwerden von Unionsbiirgern
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und ihren Familienangehdrigen fiir die Zwecke derartiger Untersuchun-
gen entgegenzunechmen. Die Behorde ist auch befugt, auf solche Be-
schwerden hin in einem geeigneten Gerichtsverfahren rechtliche Schritte
vor einem zustindigen Gericht im Vereinigten Kdnigreich einzuleiten,
um angemessene Abhilfe zu erwirken.

(2) Die Europédische Kommission und die Behorde erstatten jeweils
dem in Artikel 165 Absatz 1 Buchstabe a genannten Fachausschuss fiir
Rechte der Biirger jahrlich Bericht {iber die Durchfiihrung und Anwen-
dung von Teil Zwei in der Union beziehungsweise im Vereinigten
Konigreich. Die bereitgestellten Informationen miissen insbesondere
die zur Durchfiihrung oder Einhaltung von Teil Zwei getroffenen MaB3-
nahmen sowie Zahl und Art der eingegangenen Beschwerden betreffen.

(3) Der Gemeinsame Ausschuss priift frithestens acht Jahre nach
Ende des Ubergangszeitraums das Funktionieren der Behorde. Im An-
schluss an diese Priifung kann er nach Artikel 164 Absatz 4 Buchstabe f
und Artikel 166 nach Treu und Glauben beschlieflen, dass das Verei-
nigte Konigreich die Behorde auflosen kann.

Artikel 160

Zustindigkeit des Gerichtshofs der Europiischen Union in Bezug
auf bestimmte Bestimmungen von Teil Fiinf

Unbeschadet des Artikels 87 dieses Abkommens finden auf die Aus-
legung und Anwendung des nach Artikel 136 und Artikel 138 Absatz 1
oder 2 dieses Abkommens anwendbaren Unionsrechts die Artikel 258,
260 und 267 AEUV Anwendung. Zu diesem Zweck sind Bezugnahmen
auf einen Mitgliedstaat in den Artikeln 258, 260 und 267 AEUV auch
als Bezugnahmen auf das Vereinigte Konigreich zu verstehen.

Artikel 161

Verfahren vor dem Gerichtshof der Europiischen Union

(1)  Legt ein Gericht eines Mitgliedstaats dem Gerichtshof der Euro-
pdischen Union eine Frage zur Auslegung dieses Abkommens zur Vor-
abentscheidung vor, so wird die Entscheidung des nationalen Gerichts,
die diese Frage enthilt, dem Vereinigten Konigreich notifiziert.

(2) Die Bestimmungen des Unionsrechts fiir Verfahren vor dem Ge-
richtshof der Europdischen Union nach Artikel 267 AEUV gelten fiir
Ersuchen um eine Entscheidung an den Gerichtshof der Europdischen
Union nach Artikel 158 dieses Abkommens entsprechend.

Die Bestimmungen des Unionsrechts fiir Verfahren vor dem Gerichtshof
der Europdischen Union finden Anwendung auf Verfahren vor dem
Gerichtshof der Europdischen Union und auf Vorabentscheidungsersu-
chen nach Artikel 160 dieses Abkommens.

(3)  Fir Rechtssachen, die gemdl Absatz 1, gemdll Artikel 158 und
160 dieses Abkommens und gemil Artikel 12 des Protokolls iiber die
Hoheitszonen beim Gerichtshof der Europédischen Union anhéngig ge-
macht wurden, gilt:
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a) Das Vereinigte Konigreich ist berechtigt, am Verfahren vor dem
Gerichtshof der Europdischen Union auf dieselbe Weise teilzuneh-
men wie ein Mitgliedstaat;

b) Bei den Gerichten des Vereinigten Konigreichs zugelassene Rechts-
anwilte diirfen als Vertreter oder Beistand einer Partei in Verfahren
vor dem Gerichtshof der Europdischen Union auftreten; in diesen
Féllen sind diese Rechtsanwiélte in jeder Hinsicht wie Rechtsanwilte
zu behandeln, die bei Gerichten der Mitgliedstaaten zugelassen sind
und als Vertreter oder Beistand einer Partei vor dem Gerichtshof der
Européischen Union auftreten.

Artikel 162

Teilnahme der Europdischen Kommission an im Vereinigten
Konigreich anhiingigen Rechtssachen

Wenn die einheitliche Auslegung und Anwendung dieses Abkommens
dies erfordert, kann die Europdische Kommission den Gerichten des
Vereinigten Kdnigreichs in anhdngigen Rechtssachen, welche die Aus-
legung dieses Abkommens betreffen, schriftliche Stellungnahmen iiber-
mitteln. Die Europdische Kommission kann mit Erlaubnis des betref-
fenden Gerichts auch miindlich Stellung nehmen. Die Europdische
Kommission teilt dem Vereinigten Konigreich mit, dass sie beabsichtigt,
eine Stellungnahme abzugeben, bevor sie diese formlich {ibermittelt.

Artikel 163

Regelmifiger Dialog und Austausch von Informationen

Zur Erleichterung der einheitlichen Auslegung dieses Abkommens und
bei voller Wahrung der Unabhéngigkeit der Gerichte fithren der Ge-
richtshof der Europdischen Union und die obersten Gerichte des Verei-
nigten Konigreichs einen regelmifligen Dialog, der dem Dialog zwi-
schen dem Gerichtshof der Europédischen Union und den obersten Ge-
richten der Mitgliedstaaten entspricht.

TITEL 11

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN

Artikel 164

Gemeinsamer Ausschuss

(1) Es wird ein Gemeinsamer Ausschuss aus Vertretern der Union
und des Vereinigten Konigreichs eingesetzt. Der Vorsitz im Gemein-
samen Ausschuss wird gemeinsam von der Union und dem Vereinigten
Konigreich gefiihrt.

(2)  Der Gemeinsame Ausschuss tritt auf Antrag der Union oder des
Vereinigten Konigreichs, in jedem Fall aber mindestens einmal jahrlich
zusammen. Der Gemeinsame Ausschuss legt seinen Sitzungskalender
und seine Tagesordnung in gegenseitigem Einvernehmen fest. Die Ta-
tigkeit des Gemeinsamen Ausschusses wird von der in Anhang VIII
festgelegten Geschéftsordnung geregelt.

(3) Der Gemeinsame Ausschuss ist fiir die Durchfiihrung und An-
wendung dieses Abkommens verantwortlich. Die Union und das Verei-
nigte Konigreich konnen jeweils den Gemeinsamen Ausschuss mit Fra-
gen zur Durchfilhrung, Anwendung und Auslegung dieses Abkommens
befassen.
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(4) Der Gemeinsame Ausschuss

a) iiberwacht und erleichtert die Durchfithrung und Anwendung dieses
Abkommens,

b) beschlieit iiber die Aufgaben der Fachausschiisse und tiberwacht
deren Arbeit,

c) sucht angemessene Mittel und Wege, um Problemen vorzubeugen,
die in den unter dieses Abkommen fallenden Bereichen auftreten
konnten, oder um Streitigkeiten beizulegen, die bei der Auslegung
und Anwendung dieses Abkommens entstehen kdnnen,

d) priift alle Fragen, die fiir die unter dieses Abkommen fallenden
Bereiche von Interesse sind,

e) fasst Beschliisse und unterbreitet Empfehlungen nach Artikel 166
und

f) verabschiedet in den in diesem Abkommen vorgesehenen Fillen
Anderungen dieses Abkommens.

(5) Der Gemeinsame Ausschuss kann

a) den Fachausschiissen Zustdndigkeiten iibertragen, ausgenommen die
Zustindigkeiten nach Absatz 4 Buchstaben b, ¢ und f,

b) andere als die mit Artikel 165 eingesetzten Fachausschiisse einset-
zen, um den Gemeinsamen Ausschuss bei der Erflillung seiner Auf-
gaben zu unterstiitzen,

¢) die den Fachausschiissen iibertragenen Aufgaben dndern und diese
Ausschiisse auflosen;

d) bis zum Ende des vierten Jahres nach Ende des Ubergangszeitraums
auBer fiir die Teile Eins, Vier und Sechs Anderungen an diesem
Abkommen beschlieen, sofern diese notwendig sind, um Fehler
zu beheben, Auslassungen oder andere Mingel zu beseitigen oder
Félle abzudecken, die bei Unterzeichnung dieses Abkommens nicht
vorhersehbar waren, und sofern die wesentlichen Bestandteile dieses
Abkommens durch diese Beschliisse nicht gedndert werden;

e) Anderungen der in Anhang VIII festgelegten Geschiftsordnung an-
nehmen und

f) in Wahrnehmung seiner Aufgaben sonstige Maflnahmen treffen, die
von der Union und dem Vereinigten Konigreich beschlossen werden.

(6) Der Gemeinsame Ausschuss erstellt einen Jahresbericht {iber das

Funktionieren dieses Abkommens.

Artikel 165

Fachausschiisse
(1)  Es werden die folgenden Fachausschiisse eingesetzt:
a) Ausschuss fiir Rechte der Biirger,
b) Ausschuss fiir sonstige Trennungsbestimmungen,

c) Ausschuss flir Fragen der Durchfithrung des Protokolls zu Irland/
Nordirland,
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d) Ausschuss fiir Fragen der Durchfiihrung des Protokolls zu den Ho-
heitszonen auf Zypern,

e) Ausschuss fiir Fragen der Durchfithrung des Protokolls zu Gibraltar
und

f) Ausschuss fiir Finanzbestimmungen.

Diese Fachausschiisse setzen sich aus Vertretern der Union und Ver-
tretern des Vereinigten Konigreichs zusammen.

(2) Die Titigkeit der Fachausschiisse wird von der in Anhang VIII
festgelegten Geschéftsordnung geregelt.

Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist und die beiden
Vorsitzenden nichts anderes beschlieBen, treten die Fachausschiisse min-
destens einmal jdhrlich zusammen. Zusitzliche Sitzungen konnen auf
Antrag der Union, des Vereinigten Konigreichs oder des Gemeinsamen
Ausschusses abgehalten werden. Der Vorsitz in den Sitzungen wird
gemeinsam von Vertretern der Union und des Vereinigten Konigreichs
geflihrt. Die Fachausschiisse legen ihre Sitzungskalender und Tagesord-
nungen in gegenseitigem Einvernehmen fest. Die Fachausschiisse kon-
nen Entwiirfe fir Beschliisse und Empfehlungen ausarbeiten und dem
Gemeinsamen Ausschuss zur Annahme vorlegen.

(3) Die Union und das Vereinigte Konigreich stellen sicher, dass ihre
jeweiligen Vertreter in den Fachausschiissen iiber angemessene Sach-
kenntnis in Bezug auf die behandelten Fragen verfiigen.

(4)  Die Fachausschiisse teilen dem Gemeinsamen Ausschuss ihre Sit-
zungskalender und Tagesordnungen rechtzeitig vor den Sitzungen mit
und erstatten dem Gemeinsamen Ausschuss iiber die Ergebnisse und
Schlussfolgerungen jeder ihrer Sitzungen Bericht. Die Einsetzung oder
das Bestehen eines Fachausschusses hindert die Union oder das Verei-
nigte Konigreich nicht daran, den Gemeinsamen Ausschuss unmittelbar
mit einer Angelegenheit zu befassen.

Artikel 166
Beschliisse und Empfehlungen
(1) Fir die Zwecke dieses Abkommens ist der Gemeinsame Aus-
schuss befugt, in allen Angelegenheiten, fiir die dies in diesem Abkom-

men vorgesehen ist, Beschliisse zu fassen und der Union und dem
Vereinigten Konigreich geeignete Empfehlungen zu unterbreiten.

(2) Die Beschliisse des Gemeinsamen Ausschusses sind fiir die
Union und das Vereinigte Konigreich verbindlich und von der Union
und dem Vereinigten Konigreich durchzufiihren. Sie haben dieselbe
rechtliche Wirkung wie dieses Abkommen.

(3) Der Gemeinsame Ausschuss fasst seine Beschliisse und unterbrei-
tet seine Empfehlungen in gegenseitigem Einvernehmen.

TITEL 111

STREITBEILEGUNG
Artikel 167
Zusammenarbeit

Die Union und das Vereinigte Konigreich bemiihen sich stets um eine
einvernehmliche Auslegung und Anwendung dieses Abkommens und
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unternechmen im Wege der Zusammenarbeit und Konsultation alle An-
strengungen, um eine fiir beide Seiten zufriedenstellende Losung aller
Fragen zu erreichen, die seine Durchfithrung beeintrachtigen konnten.

Artikel 168
Ausschliefilichkeit

Im Falle von Streitigkeiten zwischen der Union und dem Vereinigten
Konigreich im Zusammenhang mit diesem Abkommen nehmen die
Union und das Vereinigte Konigreich nur die in diesem Abkommen
vorgesehenen Verfahren in Anspruch.

Artikel 169

Konsultationen und Mitteilungen innerhalb des Gemeinsamen
Ausschusses

(1)  Die Union und das Vereinigte Konigreich bemiihen sich, Streitig-
keiten iiber die Auslegung und Anwendung der Bestimmungen dieses
Abkommens dadurch beizulegen, dass sie nach Treu und Glauben Kon-
sultationen aufnehmen, um zu einer einvernehmlichen Ldsung zu ge-
langen. Mdchte eine Vertragspartei Konsultationen aufnehmen, so setzt
sie den Gemeinsamen Ausschuss schriftlich davon in Kenntnis.

(2) Mitteilungen oder Bekanntgaben zwischen der Union und dem
Vereinigten Konigreich nach diesem Titel erfolgen im Gemeinsamen
Ausschuss.

Artikel 170

Einleitung des Schiedsverfahrens

(1)  Unbeschadet des Artikels 160 kann die Union oder das Verei-
nigte Konigreich um die Einsetzung eines Schiedspanels ersuchen wenn
innerhalb von 3 Monaten nach der in Artikel 169 Absatz 1 genannten
schriftlichen Mitteilung an den Gemeinsamen Ausschuss keine einver-
nehmliche Losung erzielt wurde. Ein entsprechendes Ersuchen ist der
anderen Vertragspartei und dem Internationalen Biiro des Stindigen
Schiedshofs schriftlich zu iibermitteln. Darin anzugeben sind der Gegen-
stand der Streitigkeit, die vor dem Schiedspanel entschieden werden
soll, und eine Zusammenfassung der rechtlichen Grundlagen, auf die
sich das Ersuchen stiitzt.

(2) Die Union und das Vereinigte Konigreich kdnnen iibereinkom-
men, dass die Einsetzung eines Schiedspanels vor Ablauf der in Absatz
1 festgelegten Frist beantragt werden kann.

Artikel 171

Einsetzung des Schiedspanels

(1)  Der Gemeinsame Ausschuss erstellt spétestens bis zum Ende des
Ubergangszeitraums eine Liste mit 25 Personen, die bereit und in der
Lage sind, Mitglieder eines Schiedspanels zu werden. Zu diesem Zweck
schlagen die Union und das Vereinigte Konigreich jeweils zehn Per-
sonen vor. Die Union und das Vereinigte Konigreich schlagen gemein-
sam fiinf Personen fiir den Vorsitz des Schiedspanels vor. Der Gemein-
same Ausschuss stellt sicher, dass die Liste diese Anforderungen jeder-
zeit erfiillt.

(2) Die nach Absatz 1 erstellte Liste umfasst nur Personen, deren
Unabhiéngigkeit auBer Frage steht, die in ihrem Staat die fiir die hochs-
ten richterlichen Amter erforderlichen Voraussetzungen erfiillen oder
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anerkannte kompetente Juristen sind und iiber Fachwissen oder Erfah-
rung im Bereich des Unionsrechts und des Volkerrechts verfiigen. Die
Liste enthdlt keine Mitglieder, Beamten oder andere Bedienstete der
Organe der Union, der Regierung eines Mitgliedstaats oder der Regie-
rung des Vereinigten Konigreichs.

(3)  Ein Schiedspanel setzt sich aus fiinf Mitgliedern zusammen.

(4) Das Panel wird geméfl den Absdtzen 5 und 6 innerhalb von 15
Tagen nach einem Ersuchen nach Artikel 170 eingesetzt.

(5) Die Union und das Vereinigte Konigreich benennen aus dem
Kreis der Personen, die auf der nach Absatz 1 erstellten Liste aufgefiihrt
sind, je zwei Mitglieder. Der Vorsitzende wird von den Mitgliedern des
Panels einvernehmlich aus dem Kreis der Personen ausgewihlt, die
gemeinsam von der Union und dem Vereinigten Konigreich fiir den
Vorsitz benannt wurden.

Fiir den Fall, dass sich die Mitglieder des Panels nicht innerhalb der in
Absatz 4 festgelegten Frist liber die Wahl des Vorsitzenden einigen,
konnen die Union oder das Vereinigte Konigreich den Generalsekretir
des Stiandigen Schiedshofs ersuchen, den Vorsitzenden per Losentscheid
aus dem Kreis der gemeinsam von der Union und dem Vereinigten
Konigreich vorgeschlagenen Personen auszuwihlen.

(6)  Der Generalsekretir des Stindigen Schiedshofs fiihrt den in Ab-
satz 5 Unterabsatz 2 genannten Losentscheid innerhalb von fiinf Tagen
nach dem in Absatz 5 genannten Ersuchen durch. Vertreter der Union
und des Vereinigten Konigreichs diirfen hierbei anwesend sein.

(7)  Als Tag der Einsetzung des Schiedspanels gilt der Tag, an dem
das Auswahlverfahren abgeschlossen wird.

(8)  Fiir den Fall, dass die in Absatz 1 genannte Liste nicht bis zum
Ablauf der in Absatz 4 festgelegten Frist erstellt wurde, ernennen die
Union und das Vereinigte Konigreich innerhalb von fiinf Tagen je zwei
Personen zu Mitgliedern des Panels. Wurden nach Absatz 1 Personen
vorgeschlagen, werden aus diesem Kreis Personen benannt. Der Vor-
sitzende wird dann gemdBl dem in Absatz 5 festgelegten Verfahren
ernannt. Fiir den Fall, dass diec Union und das Vereinigte Konigreich
innerhalb einer weiteren Frist von 5 Tagen nicht mindestens eine Person
gemeinsam fiir den Vorsitz vorgeschlagen haben, schldgt der General-
sekretdr des Stdndigen Schiedshofs innerhalb von 5 Tagen und nach
Konsultation der Union und des Vereinigten Konigreichs eine Person
als Vorsitzenden vor, die die Anforderungen des Absatzes 2 erfiillt.
Sofern die Union oder das Vereinigte Konigreich innerhalb von 5 Tagen
keine Einwdnde gegen diesen Vorschlag erheben, wird die vom Ge-
neralsekretir des Stdndigen Schiedshofs vorgeschlagene Person ernannt.

(9)  Gelingt es nicht, binnen drei Monaten nach dem Tag des nach
Artikel 170 gestellten Ersuchens ein Schiedspanel einzusetzen, ernennt
der Generalsekretdr des Stidndigen Schiedshofs auf Ersuchen der Union
oder des Vereinigten Kdnigreichs innerhalb von 15 Tagen nach diesem
Ersuchen und nach Konsultation der Union und des Vereinigten Konig-
reichs Personen, die die Anforderungen des Absatzes 2 des vorliegenden
Artikels erfiillen, um das Schiedspanel einzusetzen.
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Artikel 172

Verfahrensordnung

Die in diesem Titel festgelegten Streitbeilegungsverfahren unterliegen
der in Anhang IX Teil A festgelegten Verfahrensordnung (,,Verfahrens-
ordnung®); der Gemeinsame Ausschuss iberpriift die Funktionsweise
dieser Streitbeilegungsverfahren fortlaufend und kann die Verfahrens-
ordnung andern.

Artikel 173

Zeitlicher Rahmen fiir ein Verfahren vor dem Schiedspanel

(1) Das Schiedspanel teilt der Union, dem Vereinigten Konigreich
und dem Gemeinsamen Ausschuss seine Entscheidung innerhalb von
12 Monaten nach dem Tag der Einsetzung des Schiedspanels mit.
Kann das Schiedspanel diese Frist nach eigener Auffassung nicht ein-
halten, setzt der Vorsitzende die Union und das Vereinigte Konigreich
schriftlich unter Angabe der Griinde fiir die Verzdgerung und des Zeit-
punkts, zu dem das Panel seine Arbeiten abzuschlieen beabsichtigt, in
Kenntnis.

(2) Die Union oder das Vereinigte Konigreich konnen binnen zehn
Tagen nach Einsetzung des Schiedspanels einen begriindeten Antrag auf
Dringlichkeit stellen. In einem solchen Fall entscheidet das Schiedspanel
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags iiber die Dringlich-
keit. Hat das Schiedspanel die Dringlichkeit eines Falles festgestellt, so
bemiiht es sich nach Kriften, der Union und dem Vereinigten Konig-
reich innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag seiner Einsetzung
seine Entscheidung mitzuteilen.

Artikel 174

Streitigkeiten im Zusammenhang mit Unionsrecht

(1)  Wird in einer zur Schlichtung nach diesem Titel vorgelegten
Streitigkeit eine Frage zur Auslegung eines Begriffs des Unionsrechts,
eine Frage zur Auslegung einer in diesem Abkommen genannten Be-
stimmung des Unionsrechts oder eine Frage dazu gestellt, ob das Verei-
nigte Konigreich seinen Verpflichtungen nach Artikel 89 Absatz 2 nach-
gekommen ist, entscheidet das Schiedspanel diese Frage nicht. In die-
sem Fall ist es verpflichtet, die Frage dem Gerichtshof der Européischen
Union zur Entscheidung vorzulegen. Der Gerichtshof der Européischen
Union hat die Zustdndigkeit, eine Entscheidung zu erlassen, die fiir das
Schiedspanel bindend ist.

Das Schiedspanel stellt das in Absatz 1 genannte Ersuchen, nachdem es
die Parteien angehort hat.

(2)  Wenn die Union oder das Vereinigte Konigreich der Auffassung
sind, dass eine Frage gemifl Absatz 1 dem Gerichtshof der Européi-
schen Union vorgelegt werden muss, so kann die Union oder das Ver-
einigte Konigreich unbeschadet des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Satz 1
dem Schiedspanel zu diesem Zweck Stellungnahmen vorlegen. In die-
sem Fall leitet das Schiedspanel die Frage gemil3 Absatz 1 weiter, es sei
denn, diese betrifft nicht die Auslegung eines Begriffs des Unionsrechts,
die Auslegung einer in diesem Abkommen genannten Bestimmung des
Unionsrechts oder eine Frage dazu, ob das Vereinigte Konigreich seinen
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Verpflichtungen nach Artikel 89 Absatz 2 nachgekommen ist. Das
Schiedspanel muss seine Einschitzung begriinden. Binnen zehn Tagen
nach dieser Einschitzung kann jede Vertragspartei das Schiedspanel um
Uberpriifung seiner Einschitzung ersuchen; eine Anhdrung findet inner-
halb von 15 Tagen nach dem Ersuchen der Vertragsparteien um Anhg-
rung statt. Das Schiedspanel muss seine Einschitzung begriinden.

(3) In den in den Absétzen 1 und 2 genannten Fillen wird die in
Artikel 173 vorgesehene Frist bis zur Entscheidung des Gerichtshofs der
Europiischen Union ausgesetzt. Das Schiedspanel ist nicht verpflichtet,
seine Entscheidung innerhalb von 60 Tagen nach dem Tag der Ent-
scheidung des Gerichtshofs der Europdischen Union zu erlassen.

(4)  Artikel 161 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Artikel 161 Absatz 3
finden auf die Verfahren, mit der Gerichtshof der Europdischen Union
gemdlB dem vorliegenden Artikel befasst wird, entsprechend Anwen-
dung.

Artikel 175

Umsetzung der Entscheidung des Schiedspanels

Die Union und das Vereinigte Konigreich sind an die Entscheidung des
Schiedspanels gebunden. Die Union und das Vereinigte Konigreich
treffen die erforderlichen MaBnahmen, um die Entscheidung des
Schiedspanels nach Treu und Glauben umzusetzen und bemiihen sich,
sich auf eine Frist fiir die Umsetzung der Entscheidung gemél dem
Verfahren nach Artikel 176 zu einigen.

Artikel 176

Angemessene Frist fiir die Umsetzung

(1)  Entscheidet das Schiedspanel zugunsten des Beschwerdefiihrers,
so teilt der Beschwerdegegner diesem spétestens 30 Tage nach Notifi-
kation der Entscheidung des Schiedspanels an die Union und das Verei-
nigte Konigreich mit, wieviel Zeit er seines Erachtens fiir die Umset-
zung (,,angemessene Frist™) bendtigt.

(2) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der Union und dem
Vereinigten Konigreich iiber die zur Umsetzung der Entscheidung des
Schiedspanels angemessene Frist kann der Beschwerdefithrer das
Schiedspanel innerhalb von 40 Tagen nach der Notifikation durch den
Beschwerdegegner gemd3 Absatz 1 schriftlich ersuchen, eine angemes-
sene Frist zu bestimmen. Ein solches Ersuchen ist gleichzeitig dem
Beschwerdegegner zu notifizieren. Das Schiedspanel teilt der Union
und dem Vereinigten Konigreich seine Entscheidung tiber die Frist
zur Umsetzung innerhalb von 40 Tagen nach dem Tag der Ubermittlung
des Ersuchens mit.

(3) Fir den Fall, dass das urspriingliche Schiedspanel oder einige
seiner Mitglieder nicht zusammentreten konnen, um ein Ersuchen
nach Absatz 2 zu priifen, wird ein neues Schiedspanel nach Artikel 171
eingesetzt. Das neue Schiedspanel teilt seine Entscheidung innerhalb
einer Frist von 60 Tagen nach dem Tag seiner Einsetzung mit.

(4)  Der Beschwerdegegner unterrichtet den Beschwerdefiihrer spites-
tens einen Monat vor Ablauf der angemessenen Frist schriftlich {iber
seine Fortschritte bei der Umsetzung der Entscheidung des Schieds-
panels nach Artikel 173.

(5) Die angemessene Frist kann von der Union und dem Vereinigten
Konigreich in gegenseitigem Einvernehmen verldngert werden.
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Artikel 177

Uberpriifung der Mafinahmen zur Umsetzung der Entscheidung des
Schiedspanels

(1)  Der Beschwerdegegner unterrichtet den Beschwerdefiihrer vor
Ablauf der angemessenen Frist liber die von ihm im Hinblick auf die
Umsetzung der Entscheidung des Schiedspanels getroffenen Mafinah-
men.

(2)  Gelangt der Beschwerdefiihrer bei Ablauf der angemessenen Frist
zu der Auffassung, dass der Beschwerdegegner der Entscheidung des
Schiedspanels nach Artikel 173 nicht nachgekommen ist, kann der Be-
schwerdefithrer das urspriingliche Schiedspanel schriftlich ersuchen,
iber die Angelegenheit zu entscheiden. Das Schiedspanel teilt der
Union und dem Vereinigten Konigreich seine Entscheidung innerhalb
von 90 Tagen nach dem Tag der Ubermittlung des Ersuchens mit.

(3) Fir den Fall, dass das urspriingliche Schiedspanel oder einige
seiner Mitglieder nicht zusammentreten konnen, um ein Ersuchen
nach Absatz 2 zu priifen, wird ein neues Schiedspanel nach Artikel 171
eingesetzt. Das Schiedspanel teilt seine Entscheidung innerhalb einer
Frist von 60 Tagen nach dem Tag seiner Einsetzung mit.

(4)  Wird in einem Verfahren vor dem Schiedspanel nach Absatz 2
eine Frage zur Auslegung eines Begriffs des Unionsrechts oder eine
Frage zur Auslegung einer Bestimmung des Unionsrechts nach diesem
Abkommen gestellt, so gilt Artikel 174 entsprechend.

Artikel 178
Einstweilige Abhilfemafinahmen bei Nichteinhaltung

(1)  Entscheidet das Schiedspanel gemifl Artikel 177 Absatz 2, dass
der Beschwerdegegner der Entscheidung des Schiedspanels nach Arti-
kel 173 nicht nachgekommen ist, kann es auf Ersuchen des Beschwer-
deflihrers die Zahlung eines Pauschalbetrags oder eines Zwangsgelds an
den Beschwerdefiihrer verhdngen. Das Schiedspanel beriicksichtigt bei
der Festlegung des Pauschalbetrags oder des Zwangsgelds die Schwere
und Dauer der Nichteinhaltung und des zugrundeliegenden VerstoB3es.

(2)  Wenn der Beschwerdegegner den verhéngten Pauschalbetrag oder
das verhdngte Zwangsgeld nicht binnen eines Monats nach der in Ab-
satz 1 genannten Entscheidung des Schiedspanels gezahlt hat, oder der
Beschwerdegegner sechs Monate nach der in Artikel 177 Absatz 2
genannten Entscheidung des Schiedspanels der Entscheidung des
Schiedspanels nach Artikel 173 nicht nachgekommen ist, ist der Be-
schwerdefiihrer berechtigt, nach Notifikation des Beschwerdegegners die
Erfiillung seiner Verpflichtungen aussetzen, die sich

a) aus den Bestimmungen dieses Abkommens ergeben, mit Ausnahme
der Bestimmungen des Teils Zwei, oder

b) aus Teilen jedes anderen Abkommens zwischen der Union und dem
Vereinigten Kdnigreich nach Maflgabe der Bedingungen des jewei-
ligen Abkommens ergeben.

In der Notifikation sind die Bestimmungen anzugeben, die der Be-
schwerdefiihrer auszusetzen beabsichtigt. Bevor der Beschwerdefiihrer
entscheidet, Teile eines Abkommens nach Buchstabe b auszusetzen,
priift er zuerst, ob die Aussetzung der Bestimmungen dieses Abkom-
mens gemdl Buchstabe a eine angemessene Reaktion auf den Versto3
darstellt. Eine Aussetzung muss in einem angemessenen Verhdltnis zu
dem VerstoB der betreffenden Verpflichtung stehen sowie die Schwere
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des VerstoBes und die betreffenden Rechte beriicksichtigen und bei
einer Aussetzung auf der Grundlage, dass der Beschwerdegegner der
Entscheidung des Schiedspanels nach Artikel 173 nicht nachkommt,
zudem dem Umstand Rechnung tragen, ob ein Zwangsgeld gegen den
Beschwerdegegner verhdngt und gezahlt wurde oder von diesem noch
gezahlt wird.

Der Beschwerdefiihrer kann die Aussetzung jederzeit, jedoch frithestens
zehn Tage nach dem Tag der Notifikation vornehmen, es sei denn der
Beschwerdefiihrer hat ein Schiedsverfahren nach Absatz 3 beantragt.

(3)  Ist der Beschwerdegegner der Auffassung, dass der Umfang der
in der Notifikation nach Absatz 2 genannten Aussetzung unverhéltnis-
méBig ist, kann er das urspriingliche Schiedspanel schriftlich um Ent-
scheidung in der Angelegenheit ersuchen. Ein solches Ersuchen ist dem
Beschwerdefiihrer vor Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist von zehn
Tagen zu notifizieren. Das Schiedspanel notifiziert der Union und dem
Vereinigten Konigreich seine Entscheidung innerhalb von 60 Tagen
nach dem Tag der Ubermittlung des Ersuchens. Die Verpflichtungen
werden nicht ausgesetzt, bis das Schiedspanel seine Entscheidung noti-
fiziert hat; die Aussetzung muss mit der Entscheidung des Schiedspanels
vereinbar sein.

(4) Fir den Fall, dass das urspriingliche Schiedspanel oder einige
seiner Mitglieder nicht zusammentreten konnen, um ein Ersuchen
nach Absatz 2 zu priifen, wird ein neues Schiedspanel nach Artikel 171
eingesetzt. Das Schiedspanel notifiziert seine Entscheidung innerhalb
einer Frist von 90 Tagen nach dem Tag der Einsetzung des neuen
Schiedspanels.

(5) Die Aussetzung von Verpflichtungen ist voriibergehender Natur
und wird nur so lange aufrechterhalten, bis die Maflnahmen, die gegen
die in diesem Abkommen genannten Bestimmungen verstof3en, aufgeho-
ben oder so gedndert wurden, dass sie mit den Bestimmungen dieses
Abkommens in Einklang stehen, oder bis die Union und das Vereinigte
Konigreich eine anderweitige Einigung iiber die Beilegung der Streitig-
keit erzielt haben.

Artikel 179

Uberpriifung von nach zeitlich befristeten Abhilfemafinahmen
getroffenen Maflinahmen

(1)  Wenn der Beschwerdefiihrer seine Verpflichtungen nach Arti-
kel 178 ausgesetzt oder das Schiedspanel nach Artikel 178 Absatz 1
ein Zwangsgeld gegen den Beschwerdegegner verhdngt hat, notifiziert
der Beschwerdegegner dem Beschwerdefiihrer die MaBnahmen, die er
ergriffen hat, um der Entscheidung des Schiedspanels nachzukommen,
und sein Ersuchen um Beendigung der Aussetzung der Verpflichtungen
durch den Beschwerdefiihrer oder die Zahlung des Zwangsgelds.

(2)  Wenn die Union und das Vereinigte Konigreich binnen 45 Tagen
nach der Notifikation keine Einigung dariiber erzielen, ob der Be-
schwerdegegner durch die mitgeteilte Mallnahme die Bestimmungen
dieses Abkommens einhdlt, kann jede Vertragspartei das urspriingliche
Schiedspanel schriftlich um Entscheidung in dieser Angelegenheit er-
suchen. Ein solches Ersuchen ist gleichzeitig der anderen Vertragspartei
zu notifizieren. Die Entscheidung des Schiedspanels wird der Union,
dem Vereinigten Konigreich und dem Gemeinsamen Ausschuss inner-
halb von 75 Tagen nach dem Tag der Ubermittlung des Ersuchens
notifiziert.
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Entscheidet das Schiedspanel, dass der Beschwerdegegner nunmehr das
Abkommen einhélt, oder hat der Beschwerdefiihrer nicht innerhalb von
45 Tagen nach der Ubermittlung des Ersuchens nach Absatz 1 darum
ersucht, dass das urspriingliche Schiedspanel die Frage entscheidet, so
wird

a) die Aussetzung von Verpflichtungen innerhalb von 15 Tagen nach
der Entscheidung des Schiedspanels beziehungsweise nach Ablauf
der Frist von 45 Tagen aufgehoben;

b) die Zahlung des Zwangsgelds am Tag nach der Entscheidung des
Schiedspanels bezichungsweise nach Ablauf der Frist von 45 Tagen
eingestellt;

(3) Fir den Fall, dass das urspriingliche Schiedspanel oder einige
seiner Mitglieder nicht zusammentreten konnen, um ein Ersuchen
nach Absatz 2 zu priifen, wird ein neues Schiedspanel nach Artikel 171
eingesetzt. Das Schiedspanel notifiziert seine Entscheidung innerhalb
einer Frist von 90 Tagen nach dem Tag der Einsetzung des neuen
Schiedspanels.

(4)  Wird in einem Verfahren vor dem Schiedspanel nach Absatz 2
eine Frage zur Auslegung eines Begriffs des Unionsrechts oder eine
Frage zur Auslegung einer Bestimmung des Unionsrechts nach diesem
Abkommen gestellt, so gilt Artikel 174 entsprechend.

Artikel 180

Beschliisse und Entscheidungen des Schiedspanels

(1)  Das Schiedspanel bemiiht sich nach Kriften um einvernehmliche
Beschliisse. Kommt dennoch kein einvernehmlicher Beschluss zustande,
so wird die strittige Frage durch Mehrheitsbeschluss entschieden. Ab-
weichende Meinungen einzelner Mitglieder eines Schiedspanels werden
jedoch in keinem Fall verdffentlicht.

(2) Die Union und das Vereinigte Konigreich sind an die Entschei-
dung des Schiedspanels gebunden. In der Entscheidung werden der
festgestellte Sachverhalt, die Anwendbarkeit der einschldgigen Bestim-
mungen dieses Abkommens und die Griinde fiir die Feststellungen und
Schlussfolgerungen aufgefiihrt. Die Union und das Vereinigte Konig-
reich machen den gesamten Wortlaut der Beschliisse und Entscheidun-
gen des Schiedspanels der Offentlichkeit zuginglich, sofern der Schutz
vertraulicher Informationen gewdhrleistet wird.

Artikel 181

Mitglieder eines Schiedspanels

(1)  Die Mitglieder eines Schiedspanels miissen unabhéngig sein und
in personlicher Eigenschaft handeln, sie diirfen keine Weisungen von
einer Organisation oder Regierung entgegennehmen und sie haben den
Verhaltenskodex nach Anhang IX Teil B zu beachten. Der Gemeinsame
Ausschuss kann den Verhaltenskodex édndern.

(2) Die Mitglieder eines Schiedspanels geniefen in Bezug auf die
von ihnen in diesem Schiedspanel vorgenommenen Handlungen ab ihrer
Einsetzung gerichtliche Immunitdt in der Union und dem Vereinigten
Konigreich.
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TITEL 1V
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 182
Protokolle und Anhénge

Das Protokoll zu Irland/Nordirland, das Protokoll zu den Hoheitszonen
auf Zypern, das Protokoll zu Gibraltar und die Anhénge I bis IX sind
Bestandteil dieses Abkommens.

Artikel 183

Verbindlicher Wortlaut und Verwahrer

Dieses Abkommen ist in einer Urschrift in bulgarischer, dénischer,
deutscher, englischer, estnischer, finnischer, franzosischer, griechischer,
irischer, italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer, maltesischer,
niederldndischer, polnischer, portugiesischer, ruménischer, schwe-
discher, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer und un-
garischer Sprache abgefasst, wobei der Wortlaut in jeder Sprache glei-
chermaflen verbindlich ist.

Der Generalsekretér des Rates der Europdischen Union ist Verwahrer
dieses Abkommens.

Artikel 184

Verhandlungen iiber die kiinftigen Beziehungen

Die Union und das Vereinigte Konigreich bemiihen sich nach besten
Kriften, in gutem Glauben und unter uneingeschrinkter Achtung ihrer
jeweiligen Rechtsordnung die erforderlichen Schritte einzuleiten, um die
in der politischen Erkldrung vom 17. Oktober 2019 genannten Abkom-
men iiber ihre kiinftigen Beziehungen rasch auszuhandeln, und die ent-
sprechenden Verfahren zur Ratifizierung oder zum Abschluss dieser
Abkommen durchzufithren, um sicherzustellen, dass diese Abkommen,
so weit als moglich ab dem Ende des Ubergangszeitraums gelten.

Artikel 185
Inkrafttreten und Geltung

Dieses Abkommen tritt am frithesten der nachstehenden Termine in
Kraft:

a) dem Tag nach Ablauf der vom Europdischen Rat im Einvernehmen
mit dem Vereinigten Konigreich verlédngerten Frist nach Artikel 50
Absatz 3 EUV, sofern der Verwahrer dieses Abkommens vor diesem
Tag die schriftlichen Notifikationen des Abschlusses der erforderli-
chen internen Verfahren durch die Union und das Vereinigte Konig-
reich erhalten hat;

b) dem ersten Tag des Monats, der auf das Datum des Eingangs der
letzten der schriftlichen Notifikationen nach Buchstabe a folgt.

Falls der Verwahrer dieses Abkommens die schriftlichen Notifikationen
nach Buchstabe a nicht vor Ablauf der vom Europdischen Rat im Ein-
vernehmen mit dem Vereinigten Konigreich verldngerten Frist nach
Artikel 50 Absatz 3 EUV erhalten hat, tritt dieses Abkommen nicht
in Kraft.
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Bei der schriftlichen Notifikation nach Absatz 1 kann die Union fiir
jeden Mitgliedstaat, der Griinde im Zusammenhang mit Grundprinzipien
des nationalen Rechts dieses Mitgliedstaats dargelegt hat, erkldren, dass
die vollstreckenden Justizbehdrden dieses Mitgliedstaats neben den
Griinden fiir die Nichtvollstreckung eines Europdischen Haftbefehls
nach dem Rahmenbeschluss 2002/584/J1 die Auslieferung seiner Staats-
angehorigen an das Vereinigte Konigreich aufgrund eines Européischen
Haftbefehls im Ubergangszeitraum verweigern konnen. In diesem Fall
kann das Vereinigte Konigreich spétestens einen Monat nach Erhalt der
Erkldrung der Union erkldren, dass seine vollstreckenden Justizbehdrden
die Auslieferung seiner Staatsangehorigen an diesen Mitgliedstaat ver-
weigert.

Teil Zwei und Teil Drei mit Ausnahme der Artikel 19, Artikel 34
Absatz 1, Artikel 44 und Artikel 96 Absatz 1 sowie der Teil Sechs
Titel I und die Artikel 169 bis 181 finden ab dem Ende des Ubergangs-
zeitraums Anwendung.

Das Protokoll zu Irland/Nordirland gilt ab dem Ende des Ubergangs-
zeitraums mit Ausnahme der folgenden Bestimmungen des Protokolls,
die ab Inkrafttreten dieses Abkommens gelten:

— Artikel 1,

— Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3, Unterabsatz 4 und Unterabsatz 6,
— Artikel 5 Absatz 3 Satz 2,

— Artikel 10 Absatz 2 letzter Satz,

— Artikel 12 Absatz 3,

— Artikel 13 Absatz 8,

— Artikel 14,

— Artikel 15 Absétze 1 bis 4 und 6,

— Artikel 19,

— Anhang 6 Absatz 1.

Das Protokoll zu den Hoheitszonen des Vereinigten Konigreichs Grof3-
britannien und Nordirland auf Zypern mit Ausnahme von Artikel 11 gilt
ab dem Ende des Ubergangszeitraums.

Die Giiltigkeit des Protokolls zu Gibraltar mit Ausnahme von Artikel 1
endet am Ende des Ubergangszeitraums.
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CacraBeno B bproxcen u JIoH10H Ha 1BajseceT W HeTBBPTH SHYapH ABE XHWISAN U ABaJCCETA rOJHHA.
Hecho en Bruselas y Londres, el veinticuatro de enero de dos mil veinte.

V Bruselu a v Londyné dne dvacatého ¢tvrtého ledna dva tisice dvacet.

Udfzrdiget i Bruxelles og London, den fireogtyvende januar to tusind og tyve.

Geschehen zu Briissel und London am vierundzwanzigsten Januar zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekiimnenda aasta jaanuarikuu kahekiimne neljandal pdeval Briisselis ja Londonis.

"Eywve otic Bpuééhheg kot oto Aovdivo, oTig gikoot técoepis lavovapiov dbo yhadeg gikoot.

Done at Brussels and London on the twenty-fourth day of January in the year two thousand and twenty.
Fait a Bruxelles et a Londres, le vingt-quatre janvier deux mille vingt.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil agus i Londain, an ceathru 14 is fiche d'Eandir an bhliain dhd mhile fiche.
Sastavljeno u Bruxellesu i Londonu dvadeset ¢etvrtog sije¢nja godine dvije tisu¢e dvadesete.

Fatto a Bruxelles e Londra, addi ventiquattro gennaio duemilaventi.

Brisele un Londona, divi tiikstosi divdesmita gada divdesmit ceturtaja janvari.

Priimta du tiikstanciai dvide$imty mety sausio dvide$imt ketvirta diena Briuselyje ir Londone.

Kelt Briisszelben és Londonban, a kétezer-huszadik év janudr havanak huszonnegyedik napjén.

Maghmul fi Brussell u Londra, fl-erbgha u ghoxrin jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u ghoxrin.

Gedaan te Brussel en Londen, vierentwintig januari tweeduizend twintig.

Sporzadzono w Brukseli i Londynie dnia dwudziestego czwartego stycznia roku dwa tysiace dwudziestego.
Feito em Bruxelas e em Londres, em vinte ¢ quatro de janeiro de dois mil e vinte.

Intocmit la Bruxelles si la Londra la doudzeci si patru ianuarie doud mii doudzeci.

V Bruseli a Londyne dvadsiateho $tvrtého janudra dvetisicdvadsat’.

V Bruslju in Londonu, Stiriindvajsetega januarja dva tiso¢ dvajset.

Tehty Brysselissd ja Lontoossa kahdentenakymmenentenéneljdntend péivind tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymment.

Som skedde i Bryssel och i London den tjugofjérde januari ar tjugohundratjugo.
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3a EBponeiickus cbi03
Por la Union Europea
Za Evropskou unii
For Den Europziske Union
Fiir die Europiische Union
Euroopa Liidu nimel
Mo mv Evponaixi "Evoon
For the European Union
Pour I'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per I'Unione europea
Eiropas Savienibas varda —
Europos Sajungos vardu
Az Eurdpai Unio részérol
Ghall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela Unido Europeia
Pentru Uniunea Europeand
Za Europsku tniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
For Europeiska unionen

N/ -
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3a EBponeiickata 00LIHOCT 3a aTOMHa EHEPrus
Por la Comunidad Europea de la Energia Atomica
Za Evropské spolecenstvi pro atomovou energii
For Det Europaziske Atomenergifellesskab
Fiir die Européische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaiihenduse nimel
"o v Evponaiki Kowomta Atopukig Evépyelag
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de I'énergie atomique
Thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunita europea dell’energia atomica
Eiropas Atomenergijas Kopienas varda —
Europos atominés energijos bendrijos vardu
Az Eurdpai Atomenergia-kozosség részérol
F'isem il-Komunita Ewropea tal-Energija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspolnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atémica
Pentru Comunitatea Europeand a Energiei Atomice
Za Eurdpske spolo¢enstvo pre atémovi energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
Euroopan atomienergiajirjeston puolesta
For Europeiska atomenergigemenskapen

Cwaf@, C R 5/



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 134

3a O6eannenoro kpancreo Bennkobpuranus u Cesepna Mpnanaus
Por el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte
Za Spojené kralovstvi Velké Britanie a Severniho Irska
For Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Fiir das Vereinigte Konigreich Grofibritannien und Nordirland
Suurbritannia ja Pohja-liri Uhendkuningriigi nimel
Mo to Hvopévo Baoiieio g Meydaing Bpetaviag xat g Boperag Iphavdiog
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Thar ceann Riocht Aontaithe na Breataine Méire agus Thuaisceart Eireann
Za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Lielbritanijas un Zieme|irijas Apvienotas Karalistes varda —
Jungtinés DidZiosios Britanijos ir Siaurés Airijos Karalystés vardu
Nagy-Britannia ¢s Eszak-Irorszag Egyesiilt Kirdlysaga részérol
Ghar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u I-Irlanda ta' Fuq
Voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannié en Noord-lerland
W imieniu Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pélnocnej
Pelo Reino Unido da Gra-Bretanha e da Irlanda do Norte
Pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
Za Spojené kral'ovstvo Vel'kej Britanie a Severného irska
Za Zdruzeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan puolesta
For Forenade konungariket Storbritannien och Nordirland

6{‘% Sy
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PROTOKOLLE
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PROTOKOLL ZU IRLAND/NORDIRLAND

Die Union und das Vereinigte Konigreich,

IM HINBLICK auf die historischen Bindungen und die dauerhafte Natur
der bilateralen Beziehungen zwischen Irland und dem Vereinigten Ko-
nigreich,

UNTER HINWEIS darauf, dass der Austritt des Vereinigten Kénigreichs
aus der Union eine erhebliche, einzigartige Herausforderung fiir die
Insel Irland darstellt, und bekréftigend, dass die Erfolge, die Vorteile
und die Verpflichtungen im Rahmen des Friedensprozesses auch kiinftig
von grofiter Bedeutung fiir Frieden, Stabilitdt und Ausséhnung dort sind,

IN DER ERKENNTNIS, dass den einzigartigen Umstinden auf der Insel
Irland durch eine einzigartige Losung Rechnung getragen werden muss,
um den geordneten Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der Union
zu gewihrleisten,

BESTATIGEND, dass das Karfreitagsabkommen bezichungsweise Ab-
kommen von Belfast vom 10. April 1998 zwischen der Regierung des
Vereinigten Konigreichs, der Regierung Irlands und den anderen an den
multilateralen Verhandlungen beteiligten Parteien (,,Abkommen von
1998%), das dem Britisch-Irischen Abkommen vom selben Tag (,,Bri-
tisch-Irisches Abkommen*) beigefiigt ist, einschlieBlich der dazugehdri-
gen spéteren Durchfiihrungsiibereinkiinfte und -regelungen, in allen sei-
nen Teilen geschiitzt werden sollte,

IN DER ERKENNTNIS, dass die Zusammenarbeit zwischen Nordirland
und Irland einen zentralen Bestandteil des Abkommens von 1998 dar-
stellt und fiir eine erfolgreiche Aussohnung und die Normalisierung der
Bezichungen auf der Insel Irland unerlésslich ist, und unter Hinweis auf
die im Abkommen von 1998 festgelegten Rollen und Aufgaben der
nordirischen Regierung (Northern Ireland Executive), des nordirischen
Parlaments (Northern Ireland Assembly) und des Nord-Siid-Ministerrats
(North-South Ministerial Council) sowie die sie betreffenden Garantien
(einschlieBlich der fiir beide Bevélkerungsgruppen geltenden Bestim-
mungen),

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass das Unionsrecht einen unterstiit-
zenden Rahmen fiir die Bestimmungen des Abkommens von 1998 {iber
Rechte, Garantien und Chancengleichheit bereitgestellt hat,

IN ANERKENNUNG DESSEN, dass irische Staatsangehorige in Nord-
irland aufgrund ihrer Unionsbiirgerschaft auch weiterhin Rechte, Mog-
lichkeiten und Vorteile genieBen, wahrnehmen und Zugang zu ihnen
haben werden und dass dieses Protokoll die Rechte, die Mdglichkeiten
und die Identitdt achten und unberiihrt lassen sollte, die fiir die Men-
schen in Nordirland, die sich dafiir entscheiden, ihr Recht auf die irische
Staatsangehorigkeit geméB Anhang 2 der ,,Declaration on the Provisions
of Paragraph (vi) of Article 1 in Relation to Citizenship* (Erkldrung zu
den Bestimmungen des Artikels 1 Absatz vi in Bezug auf die Staats-
angehorigkeit) des Britisch-Irischen Abkommens geltend zu machen,
mit der Unionsbiirgerschaft einhergehen,

UNTER BETONUNG der Tatsache, dass es zur Gewihrleistung der de-
mokratischen Legitimierung in Nordirland ein Verfahren der demokra-
tischen Zustimmung zur Anwendung des Unionsrechts nach diesem
Protokoll geben sollte,

UNTER HINWEIS auf das Bekenntnis des Vereinigten Konigreichs zum
Schutz der Zusammenarbeit zwischen Nord und Siid sowie seiner Ga-
rantie fiir die Vermeidung einer harten Grenze, einschlieBlich physischer
Infrastrukturen und damit zusammenhingender Uberpriifungen und
Kontrollen,
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IN ANBETRACHT der Tatsache, dass dieses Protokoll das Vereinigte
Konigreich nicht daran hindert, den ungehinderten Marktzugang fiir
Waren zu gewidhrleisten, die von Nordirland in den iibrigen Teil des
Binnenmarkts des Vereinigten Konigreichs befordert werden,

UNTER BETONUNG des gemeinsamen Ziels der Union und des Verei-
nigten Konigreichs, Kontrollen in den Héfen und Flughéfen Nordirlands
zu vermeiden, soweit dies nach den anwendbaren Rechtsvorschriften
und unter Beriicksichtigung ihrer jeweiligen Regulierungssysteme und
deren Umsetzung moglich ist,

UNTER HINWEIS auf die Verpflichtungen der Union und des Vereinig-
ten Konigreichs, die in dem gemeinsamen Bericht der Verhandlungs-
fithrer der Europédischen Union und der Regierung des Vereinigten Ko-
nigreichs vom 8. Dezember 2017 iiber die Fortschritte in der ersten
Phase der Verhandlungen nach Artikel 50 EUV {iiber den geordneten
Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der Europdischen Union zum
Ausdruck kommen,

UNTER HINWEIS darauf, dass die Union und das Vereinigte Konigreich
eine Bestandsaufnahme vorgenommen haben, die ergeben hat, dass sich
die Zusammenarbeit zwischen Nord und Siid in erheblichem Maf3e auf
den gemeinsamen Rechts- und Politikrahmen der Union stiitzt,

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass der Austritt des Vereinigten Konig-
reichs aus der Union daher die Aufrechterhaltung und Weiterentwick-
lung der Zusammenarbeit zwischen Nord und Sitid vor grole Heraus-
forderungen stellt,

UNTER HINWEIS darauf, dass sich das Vereinigte Konigreich nach wie
vor dazu bekennt, die weitere Zusammenarbeit zwischen Nord und Siid
und zwischen Ost und West in jedem politischen, wirtschaftlichen, si-
cherheitsrelevanten, gesellschaftlichen und landwirtschaftlichen Kontext
und in jedem Rahmen fiir die Zusammenarbeit, einschlielich der wei-
teren Arbeit der Gremien fiir die Durchfiihrung der Zusammenarbeit
zwischen Nord und Sid, zu schiitzen und zu unterstiitzen,

IN ANERKENNUNG der Notwendigkeit, dieses Protokoll so durchzufiih-
ren, dass die notwendigen Bedingungen fiir die weitere Zusammenarbeit
zwischen Nord und Siid, einschlieBlich moglicher neuer Regelungen im
Einklang mit dem Abkommen von 1998, aufrechterhalten werden,

UNTER HINWEIS auf das Bekenntnis der Union und des Vereinigten
Konigreichs zu den Nord-Siid-Finanzierungsprogrammen PEACE und
INTERREG im Rahmen des derzeitigen mehrjdhrigen Finanzrahmens
und zur Beibehaltung der derzeitigen Finanzierungsanteile bei dem
kiinftigen Programm,

IN BESTATIGUNG der Zusage des Vereinigten Konigreichs, die effi-
ziente und zeitnahe Durchfuhr von Waren, die aus Irland in einen
anderen Mitgliedstaat oder in ein anderes Drittland und umgekehrt be-
fordert werden, durch sein Hoheitsgebiet zu erleichtern,

ENTSCHLOSSEN, dass sich die Anwendung dieses Protokolls so wenig
wie moglich auf das tégliche Leben der Bevdlkerungsgruppen in Irland
und in Nordirland auswirken sollte,

UNTER BETONUNG ihrer festen Zusage, Zoll- oder sonstige die Ein-
haltung von Vorschriften betreffende Kontrollen oder Uberpriifungen
sowie die damit zusammenhdngenden physischen Infrastrukturen an
der Grenze zwischen Irland und Nordirland zu vermeiden,

UNTER HINWEIS darauf, dass Nordirland Teil des Zollgebiets des Ver-
einigten Konigreichs ist und an der unabhingigen Handelspolitik des
Vereinigten Konigreichs teilnehmen wird,
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IM HINBLICK auf die Notwendigkeit, Nordirland als wesentlichen Be-
standteil des Binnenmarkts des Vereinigten Konigreichs zu bewahren,

EINGEDENK dessen, dass die Rechte und Pflichten Irlands nach den
Vorschriften tiber den Binnenmarkt der Union und die Zollunion in
vollem Umfang gewahrt werden miissen,

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem
Austrittsabkommen beigefiligt werden:

Artikel 1
Ziele

(1) Dieses Protokoll beriihrt nicht die Bestimmungen des Abkom-
mens von 1998 iiber den verfassungsrechtlichen Status Nordirlands
und den Grundsatz der Zustimmung, nach dem Anderungen an diesem
Status nur mit Zustimmung der Mehrheit seiner Bevolkerung vorgenom-
men werden diirfen.

(2)  Dieses Protokoll achtet die grundlegenden staatlichen Funktionen
und die territoriale Unversehrtheit des Vereinigten Konigreichs.

(3) In diesem Protokoll sind die Regelungen festgelegt, die notwen-
dig sind, um den einzigartigen Umstidnden auf der Insel Irland Rech-
nung zu tragen, um die notwendigen Bedingungen fiir die weitere Zu-
sammenarbeit zwischen Nord und Siid aufrechtzuerhalten, um eine harte
Grenze zu vermeiden und um das Abkommen von 1998 in jeder Hin-
sicht zu schiitzen.

Artikel 2

Rechte von Personen

(1) Das Vereinigte Konigreich gewéhrleistet, dass sein Austritt aus
der Union keine Minderung der Rechte, der Garantien und der Chan-
cengleichheit zur Folge hat, wie sie in dem Teil des Abkommens von
1998 mit dem Titel ,,Rights, Safeguards and Equality of Opportunity*
festgelegt sind — einschlieBlich des Bereichs des Schutzes vor Diskri-
minierung, der in den in Anhang 1 dieses Protokolls aufgefiihrten Be-
stimmungen des Unionsrechts verankert ist —, und fithrt diesen Absatz
mithilfe spezieller Mechanismen durch.

(2) Das Vereinigte Konigreich erleichtert weiterhin die entsprechende
Arbeit der nach dem Abkommen von 1998 geschaffenen Organe und
Einrichtungen, darunter die Nordirische Menschenrechtskommission
(Northern Ireland Human Rights Commission), die Gleichstellungskom-
mission fiir Nordirland (Equality Commission for Northern Ireland) und
der Gemeinsame Ausschuss der Vertreter der Menschenrechtskommis-
sionen Nordirlands und Irlands (Joint Committee of representatives of
the Human Rights Commissions of Northern Ireland and Ireland), zur
Wahrung der Menschenrechts- und Gleichstellungsstandards.

Artikel 3
Einheitliches Reisegebiet

(1) Das Vereinigte Konigreich und Irland konnen weiterhin unter-
einander Regelungen iiber den Personenverkehr zwischen ihren Hoheits-
gebieten (,,einheitliches Reisegebiet™) treffen, wobei die durch das Uni-
onsrecht verliehenen Rechte natiirlicher Personen in vollem Umfang zu
achten sind.
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(2) Das Vereinigte Konigreich stellt sicher, dass das einheitliche Rei-
segebiet und die damit verbundenen Rechte und Vorrechte weiterhin
Anwendung finden kdnnen, ohne die Verpflichtungen Irlands aus dem
Unionsrecht zu beriihren, insbesondere was den freien Personenverkehr
nach, aus und in Irland fiir Unionsbiirger und ihre Familienangehorigen,
ungeachtet ihrer Staatsangehdrigkeit, anbelangt.

Artikel 4

Zollgebiet des Vereinigten Konigreichs
Nordirland ist Teil des Zollgebiets des Vereinigten Koénigreichs.

Dementsprechend hindert dieses Protokoll das Vereinigte Konigreich
nicht daran, Nordirland in den rdumlichen Geltungsbereich etwaiger
Ubereinkiinfte einzubezichen, die das Vereinigte Konigreich mit Dritt-
landern schlieBt, sofern diese Ubereinkiinfte nicht die Anwendung die-
ses Protokolls beriihren.

Dieses Protokoll hindert das Vereinigte Koénigreich insbesondere nicht
daran, Ubereinkiinfte mit einem Drittland zu schliefen, die in Nord-
irland hergestellten Waren préferenziellen Zugang zu dem Markt des
betreffenden Landes zu den gleichen Bedingungen gewihren wie Wa-
ren, die in anderen Teilen des Vereinigten Konigreichs hergestellt wur-
den.

Dieses Protokoll hindert das Vereinigte Konigreich nicht daran, Nord-
irland in den rdumlichen Geltungsbereich seiner Liste von zolltariflichen
Zugestandnissen im Anhang des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom-
mens von 1994 einzubeziehen.

Artikel 5
Zoll, Warenverkehr

(1)  Auf eine Ware, die auf direktem Weg aus einem anderen Teil des
Vereinigten Konigreichs nach Nordirland verbracht wird, fallen un-
geachtet des Absatzes 3 keine Zolle an, es sei denn, die Ware kdnnte
anschlieBend selbst oder nach Veredelung als Teil einer anderen Ware
in die Union verbracht werden.

Auf eine Ware, die auf direktem Weg von aullerhalb der Union und
nicht aus einem anderen Teil des Vereinigten Konigreichs nach Nord-
irland verbracht wird, fallen ungeachtet des Absatzes 3 die im Verei-
nigten Konigreich geltenden Zolle an, es sei denn, die Ware konnte
anschlieBend selbst oder nach Veredelung als Teil einer anderen Ware
in die Union verbracht werden.

Im Vereinigten Konigreich wohnhafte Personen zahlen aufgrund einer
ihnen zu gewihrenden Zollbefreiung keine Zolle auf Ubersiedlungsgut
gemif der Definition in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung
(EG) Nr. 1186/2009 des Rates ('), das aus einem anderen Teil des
Vereinigten Konigreichs nach Nordirland verbracht wird.

(2)  Fiir die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 und Unterabsatz 2
gilt, dass eine Ware, die von auflerhalb der Union nach Nordirland
verbracht wird, anschlieend in die Union verbracht werden konnte,
es sei denn, es ist nachgewiesen, dass diese Ware

(") Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 des Rates vom 16. November 2009 iiber das
gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen (ABIl. L 324 vom 10.12.2009,
S. 23).
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a) in Nordirland nicht gewerblich veredelt wird und

b) die vom Gemeinsamen Ausschuss im Einklang mit Unterabsatz 4
des vorliegenden Absatzes festgelegten Kriterien erfiillt.

Fiir die Zwecke des vorliegenden Absatzes bedeutet ,,Veredelung™ die
Anderung oder die Umwandlung von Waren auf jegliche Art und Weise
und andere Be- oder Verarbeitungen als solche zur Erhaltung ihres
Zustands oder zum Anbringen oder Beifiigen von Marken, Etiketten,
Verschliissen oder von sonstiger Dokumentation, um die Einhaltung
spezifischer Anforderungen zu gewihrleisten.

Vor dem Ende des Ubergangszeitraums legt der Gemeinsame Ausschuss
durch Beschluss die Bedingungen fest, unter denen eine Veredelung
nicht unter Unterabsatz 1 Buchstabe a fillt, wobei die Art, der Umfang
und das Ergebnis der Veredelung zu beriicksichtigen sind.

Vor dem Ende des Ubergangszeitraums legt der Gemeinsame Ausschuss
durch Beschluss die Kriterien fest, anhand deren festgestellt wird, dass
eine Ware, die von aullerhalb der Union nach Nordirland verbracht
wird, nicht anschliefend in die Union verbracht werden konnte. Der
Gemeinsame Ausschuss berticksichtigt dabei unter anderem:

a) den Endbestimmungsort und die Verwendung der Ware,
b) die Art und den Wert der Ware,
¢) die Art der Beforderung und

d) den Anreiz fiir die nicht angemeldete Weiterbeforderung in die Uni-
on, insbesondere Anreize, die sich aus den gemdBl Absatz 1 anfal-
lenden Zollen ergeben.

Der Gemeinsame Ausschuss kann seine gemif3 dem vorliegenden Ab-
satz gefassten Beschliisse jederzeit dndern.

Bei der Beschlussfassung gemifl dem vorliegenden Absatz berlicksich-
tigt der Gemeinsame Ausschuss die spezifischen Umstéinde in Nord-
irland.

3. Die Vorschriften im Sinne des Artikels 5 Nummer 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 952/2013 gelten flir das Vereinigte Konigreich und im
Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland (mit Ausnahme der
Hoheitsgewdésser des Vereinigten Konigreichs). Der Gemeinsame Aus-
schuss legt jedoch, unter anderem in quantitativer Hinsicht, die Bedin-
gungen fest, unter denen bestimmte Erzeugnisse der Fischerei und der
Aquakultur gemd3 Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des
Europdischen Parlaments und des Rates (%), die von Schiffen unter der
Flagge des Vereinigten Konigreichs mit Registerhafen in Nordirland in
das Zollgebiet der Union im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU)
Nr. 952/2013 verbracht werden, von Abgaben befreit sind.

4. Die in Anhang 2 dieses Protokolls aufgefiihrten Bestimmungen
des Unionsrechts gelten unter den Bedingungen, die in dem genannten
Anhang festgelegt sind, auch fiir das Vereinigte Konigreich und im
Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland.

(®» Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 11. Dezember 2013 iiber die gemeinsame Marktorganisation fiir Erzeug-
nisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Anderung der Verordnungen
(EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (ABIl. L 354 vom 28.12.2013,
S. 1)
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5. Die Artikel 30 und 110 AEUV gelten fiir das Vereinigte Konig-
reich und im Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland. Mengen-
méBige Ausfuhr- und Einfuhrbeschrinkungen sind zwischen der Union
und Nordirland verboten.

6. Die gemdl Absatz 3 vom Vereinigten Konigreich erhobenen Zalle
werden nicht an die Union iiberwiesen.

Vorbehaltlich des Artikels 10 darf das Vereinigte Konigreich insbeson-
dere:

a) Zolle erstatten, die gemdfl den aufgrund des Absatzes 3 anwendbaren
Bestimmungen des Unionsrechts auf nach Nordirland verbrachte
Waren erhoben werden;

b) Regelungen zu Umstidnden festlegen, unter denen eine Zollschuld,
die auf nach Nordirland verbrachte Waren angefallen ist, erlassen
wird;

¢) Regelungen zu Umsténden festlegen, nach denen Zolle auf Waren,
die nachgewiesenermafien nicht in die Union verbracht wurden, er-
stattet werden, und

d) Unternehmen entschddigen, um die Auswirkungen der Anwendung
von Absatz 3 auszugleichen.

Beim Erlass von Beschliissen gemdf3 Artikel 10 beriicksichtigt die Eu-
ropdische Kommission die Umstinde in Nordirland in angemessener
Weise.

7. Auf Sendungen von geringem Wert, auf Sendungen von einer
Person an eine andere oder auf Waren, die sich im personlichen Gepack
von Reisenden befinden, fallen geméB den Bestimmungen der in Absatz
3 genannten Vorschriften keine Zolle an.

Artikel 6

Schutz des Binnenmarkts des Vereinigten Konigreichs

(1)  Dieses Protokoll hindert das Vereinigte Konigreich nicht daran,
den ungehinderten Marktzugang fiir Waren zu gewdhrleisten, die von
Nordirland in andere Teile des Binnenmarkts des Vereinigten Konig-
reichs befordert werden. Aufgrund dieses Protokolls anwendbare Be-
stimmungen des Unionsrechts, die die Ausfuhr von Waren verbieten
oder beschrinken, werden auf den Handel zwischen Nordirland und
anderen Teilen des Vereinigten Konigreichs nur angewendet, soweit
dies aufgrund internationaler Verpflichtungen der Union unbedingt er-
forderlich ist. Das Vereinigte Konigreich gewihrleistet den uneinge-
schriankten Schutz nach den internationalen Anforderungen und Ver-
pflichtungen, die fiir die nach Unionsrecht bestechenden Verbote und
Beschriankungen der Ausfuhr von Waren aus der Union in Drittlénder
von Belang sind.

(2) Im Hinblick darauf, dass Nordirland wesentlicher Bestandteil des
Binnenmarkts des Vereinigten Konigreichs ist, bemiihen sich die Union
und das Vereinigte Konigreich nach besten Kriften, den Handel zwi-
schen Nordirland und anderen Teilen des Vereinigten Konigreichs nach
den anwendbaren Rechtsvorschriften und unter Beriicksichtigung ihrer
jeweiligen Regulierungssysteme und deren Umsetzung zu erleichtern.
Der Gemeinsame Ausschuss tiberpriift fortlaufend die Anwendung die-
ses Absatzes und spricht geeignete Empfehlungen aus, um Kontrollen in
den Héfen und Flughédfen Nordirlands so weit wie moglich zu vermei-
den.
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(3) Dieses Protokoll verhindert nicht, dass ein Erzeugnis mit Ur-
sprung in Nordirland in GroBbritannien als Ursprungserzeugnis des Ver-
einigten Konigreichs in Verkehr gebracht wird.

(4)  Dieses Protokoll beriihrt nicht die Rechtsvorschriften des Verei-
nigten Koénigreichs, mit denen das Inverkehrbringen in anderen Teilen
des Vereinigten Konigreichs von Waren aus Nordirland geregelt wird,
die technischen Vorschriften, Bewertungen, Eintragungen, Bescheini-
gungen, Genehmigungen oder Zulassungen nach in Anhang 2 dieses
Protokolls aufgefiihrten Bestimmungen des Unionsrechts entsprechen
oder einen Vorteil daraus zichen.

Artikel 7

Technische Vorschriften, Bewertungen, Eintragungen,
Bescheinigungen, Genehmigungen und Zulassungen

(1)  Unbeschadet der in Anhang 2 dieses Protokolls aufgefiihrten Be-
stimmungen des Unionsrechts sind fiir die RechtméBigkeit des Inver-
kehrbringens von Waren in Nordirland das Recht des Vereinigten Ko-
nigreichs sowie, fiir aus der Union eingefiihrte Waren, die Artikel 34
und 36 AEUV mafigebend.

(2)  Ist in aufgrund dieses Protokolls anwendbaren Bestimmungen des
Unionsrechts die Angabe eines Mitgliedstaats, auch in abgekiirzter
Form, in Kennzeichnungen, Etikettierungen, Markierungen oder mit an-
deren Mitteln vorgesehen, so wird das Vereinigte Konigreich in Bezug
auf Nordirland als ,,UK(NI)“ oder ,,United Kingdom (Northern Ireland)“
angegeben. Ist in aufgrund dieses Protokolls anwendbaren Bestimmun-
gen des Unionsrechts die Angabe in Form eines numerischen Codes
vorgesehen, so wird das Vereinigte Konigreich in Bezug auf Nordirland
mit einem unterscheidbaren numerischen Code angegeben.

(3)  Abweichend von Artikel 13 Absatz 1 dieses Protokolls und von
Artikel 7 des Austrittsabkommens sind in Bezug auf die in einem Mit-
gliedstaat erfolgende Anerkennung von technischen Vorschriften, Be-
wertungen, Eintragungen, Bescheinigungen, Genehmigungen und Zulas-
sungen, die von den Behorden eines anderen Mitgliedstaats oder einer
in einem anderen Mitgliedstaat eingerichteten Stelle ausgestellt bezie-
hungsweise vorgenommen wurden, Bezugnahmen auf Mitgliedstaaten in
aufgrund dieses Protokolls anwendbaren Bestimmungen des Unions-
rechts hinsichtlich technischer Vorschriften, Bewertungen, Eintragun-
gen, Bescheinigungen, Genehmigungen und Zulassungen, die von den
Behorden des Vereinigten Konigreichs oder von im Vereinigten Konig-
reich eingerichteten Stellen ausgestellt beziehungsweise vorgenommen
wurden, nicht dahin gehend zu verstehen, dass sie das Vereinigte Ko-
nigreich in Bezug auf Nordirland umfassen.

Unterabsatz 1 gilt nicht fiir Eintragungen, Bescheinigungen, Genehmi-
gungen und Zulassungen von Standorten, Anlagen oder Rédumlichkeiten
in Nordirland, die von zustdndigen Behorden des Vereinigten Konig-
reichs ausgestellt beziechungsweise vorgenommen wurden, wenn fiir die
Eintragung, Bescheinigung, Genehmigung oder Zulassung eine Besich-
tigung der Standorte, Anlagen oder Raumlichkeiten erforderlich sein
konnte.

Unterabsatz 1 gilt nicht fiir Veterindrbescheinigungen und amtliche Eti-
ketten fiir Pflanzenvermehrungsmaterial, die in aufgrund dieses Pro-
tokolls anwendbaren Bestimmungen des Unionsrechts vorgeschrieben
sind.
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Unterabsatz 1 beriihrt nicht die Giiltigkeit von Bewertungen, Eintragun-
gen, Bescheinigungen, Zulassungen und Genehmigungen in Nordirland,
die auf der Grundlage von aufgrund dieses Protokolls anwendbaren
Bestimmungen des Unionsrechts von den zustindigen Behorden des
Vereinigten Konigreichs oder von im Vereinigten Konigreich eingerich-
teten Stellen ausgestellt bezichungsweise vorgenommen wurden. Den
Konformititskennzeichnungen, Logos oder dhnlichen Zeichen, die in
aufgrund dieses Protokolls anwendbaren Bestimmungen des Unions-
rechts vorgeschrieben sind und von Wirtschaftsbeteiligten aufgrund
der Bewertung, Eintragung, Bescheinigung, Genehmigung oder Zulas-
sung durch zustindige Behorden des Vereinigten Konigreichs oder
durch im Vereinigten Konigreich eingerichtete Stellen angebracht wer-
den, wird die Angabe ,,UK(NI)* beigefiigt.

Das Vereinigte Konigreich darf in Bezug auf Nordirland keine Wider-
spruchs-, Schutz- oder Schiedsverfahren einleiten, die in aufgrund dieses
Protokolls anwendbaren Bestimmungen des Unionsrechts vorgesehen
sind, soweit diese Verfahren die technischen Vorschriften, Normen, Be-
wertungen, Eintragungen, Bescheinigungen, Genehmigungen und Zulas-
sungen betreffen, die von zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten
oder von in den Mitgliedstaaten eingerichteten Stellen ausgestellt bezie-
hungsweise vorgenommen wurden.

Unterabsatz 1 steht der Priifung und der Freigabe einer Charge eines
nach Nordirland eingefiihrten oder in Nordirland hergestellten Arznei-
mittels durch eine sachkundige Person in Nordirland nicht entgegen.

Artikel 8

MwSt und Verbrauchsteuern

Die in Anhang 3 dieses Protokolls aufgefiihrten Bestimmungen des Uni-
onsrechts, die Waren betreffen, gelten fiir das Vereinigte Konigreich und
im Vereinigten Koénigreich in Bezug auf Nordirland.

In Bezug auf Nordirland ist das Vereinigte Konigreich zustandig fiir die
Anwendung und Durchfiihrung der in Anhang 3 dieses Protokolls auf-
gefithrten Bestimmungen, einschlieBlich der Erhebung der MwSt und
von Verbrauchssteuern. Gemafl den in diesen Bestimmungen festgeleg-
ten Bedingungen gehen Einnahmen aus in Nordirland steuerbaren
Transaktionen nicht an die Union.

Abweichend von Absatz 1 kann das Vereinigte Konigreich auf in Nord-
irland steuerbare Lieferungen von Waren diejenigen MwSt-Befreiungen
und —ErméfBigungen anwenden, die gemidf den in Anhang 3 dieses
Protokolls aufgefiihrten Bestimmungen in Irland anwendbar sind.

Der Gemeinsame Ausschuss erortert regelméBig die Durchfithrung die-
ses Artikels, auch beziiglich der in Absatz 1 genannten ErméBigungen
und Befreiungen, und nimmt gegebenenfalls MaBnahmen fiir seine ord-
nungsgemifle Anwendung an, sofern dies erforderlich ist.

Der Gemeinsame Ausschuss kann unter Beriicksichtigung des Um-
stands, dass Nordirland integraler Bestandteil des Vereinigten Konig-
reichs ist, die Anwendung dieses Artikels tberpriifen und erforderli-
chenfalls geeignete Maflnahmen treffen.

Artikel 9

Elektrizititsbinnenmarkt

Die in Anhang 4 dieses Protokolls aufgefiihrten Bestimmungen des
Unionsrechts, die fiir die GroBhandelsstrommérkte maBgebend sind,
gelten unter den Bedingungen, die in dem genannten Anhang festgelegt
sind, fiir das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich in
Bezug auf Nordirland.
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Artikel 10
Staatliche Beihilfen

(1)  In Bezug auf MaBnahmen, die den diesem Protokoll unterliegen-
den Handel zwischen Nordirland und der Union beeintrichtigen, gelten
fiir das Vereinigte Konigreich die in Anhang 5 dieses Protokolls auf-
geflihrten Bestimmungen des Unionsrechts, auch hinsichtlich Mafnah-
men zur Forderung der Erzeugung von und des Handels mit landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen in Nordirland.

(2)  Ungeachtet des Absatzes 1 gelten die Bestimmungen des Unions-
rechts, auf die in dem genannten Absatz Bezug genommen wird, bis zu
einem festgelegten jéhrlichen Gesamtforderhdchstbetrag nicht fiir Maf3-
nahmen der Behdrden des Vereinigten Konigreichs zur Forderung der
Erzeugung von und des Handels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen
in Nordirland, sofern ein festgelegter Mindestprozentsatz dieser frei-
gestellten Forderung den Bestimmungen des Anhangs 2 des WTO-
Ubereinkommens iiber die Landwirtschaft entspricht. Der freigestellte
jahrliche Gesamtforderhdchstbetrag und der Mindestprozentsatz werden
nach den Verfahren des Anhangs 6 festgelegt.

(3)  Priift die Europdische Kommission Informationen iiber eine Maf3-
nahme der Behorden des Vereinigten Konigreichs, die eine Absatz 1
unterliegende rechtswidrige Beihilfe darstellen konnte, so stellt sie si-
cher, dass das Vereinigte Konigreich umfassend und regelmifig iiber
den Fortgang und das Ergebnis der Priifung dieser MaBBnahme unter-
richtet wird.

Artikel 11

Andere Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Nord und Siid

(1)  Im Einklang mit den Artikeln 5 bis 10 und unter uneingeschrank-
ter Achtung des Unionsrechts wird dieses Protokoll so durchgefiihrt und
angewendet, dass die notwendigen Bedingungen fiir die weitere Zusam-
menarbeit zwischen Nord und Siid aufrechterhalten werden, unter ande-
rem in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr,
Bildung und Tourismus sowie in den Bereichen Energie, Telekommuni-
kation, Rundfunk, Binnenfischerei, Justiz und Sicherheit, Hochschulbil-
dung und Sport.

Unter uneingeschrankter Achtung des Unionsrechts kdnnen das Verei-
nigte Konigreich und Irland weiterhin in anderen Bereichen der Zusam-
menarbeit zwischen Nord und Std auf der Insel Irland neue Regelungen
treffen, die auf den Bestimmungen des Abkommens von 1998 aufbauen.

(2) Der Gemeinsame Ausschuss iiberpriift fortlaufend, in welchem
Umfang bei der Durchfiihrung und Anwendung dieses Protokolls die
notwendigen Bedingungen fiir die Zusammenarbeit zwischen Nord und
Siid aufrechterhalten werden. Der Gemeinsame Ausschuss kann diesbe-
ziiglich geeignete Empfehlungen an die Union und das Vereinigte Ko-
nigreich richten, auch auf eine Empfehlung des Fachausschusses.

Artikel 12

Durchfiihrung, Anwendung, Aufsicht und Durchsetzung

(1) Unbeschadet des Absatzes 4 sind die Behdrden des Vereinigten
Konigreichs fiir die Durchfithrung und Anwendung der aufgrund dieses
Protokolls anwendbaren Bestimmungen des Unionsrechts auf das Verei-
nigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nord-
irland zustindig.
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(2)  Unbeschadet des Absatzes 4 dieses Artikels haben Vertreter der
Union das Recht, bei Tétigkeiten von Behorden des Vereinigten Konig-
reichs im Zusammenhang mit der Durchfithrung und Anwendung von
aufgrund dieses Protokolls anwendbaren Bestimmungen des Unions-
rechts sowie bei Aktivititen im Zusammenhang mit der Durchfiihrung
und Anwendung von Artikel 5 anwesend zu sein, und das Vereinigte
Konigreich stellt auf Ersuchen alle einschldgigen Informationen zu die-
sen Tiatigkeiten bereit. Das Vereinigte Konigreich erleichtert diese An-
wesenheit von Vertretern der Union und stellt ihnen die Informationen,
um die ersucht wurde, zur Verfiigung. Ersucht der Vertreter der Union
die Behorden des Vereinigten Konigreichs mit hinreichender Begriin-
dung, in Einzelfillen Kontrollmainahmen durchzufiihren, so fiihren die
Behdrden des Vereinigten Konigreichs diese Kontrollma3nahmen durch.

Die Union und das Vereinigte Konigreich tauschen monatlich Informa-
tionen iiber die Anwendung von Artikel 5 Absdtze 1 und 2 aus.

(3) Die praktischen Arbeitsregelungen fiir die Ausiibung der in Ab-
satz 2 genannten Rechte der Vertreter der Union werden vom Gemein-
samen Ausschuss auf Vorschlag des Fachausschusses festgelegt.

(4) Hinsichtlich des Absatzes 2 Unterabsatz 2 dieses Artikels sowie
des Artikels 5 und der Artikel 7 bis 10 in Bezug auf MaBlnahmen der
Mitgliedstaaten haben die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen
der Union in Bezug auf das Vereinigte Konigreich und natiirliche und
juristische Personen mit Wohnsitz beziehungsweise Sitz im Hoheits-
gebiet des Vereinigten Konigreichs die ihnen durch das Unionsrecht
tibertragenen Befugnisse. Insbesondere besitzt der Gerichtshof der Eu-
ropdischen Union diesbeziiglich die in den Vertrdgen vorgesehenen Zu-
standigkeiten. Artikel 267 Absitze 2 und 3 AEUV gilt diesbeziiglich fiir
das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich.

(5) Nach Absatz 4 erlassene Rechtsakte der Organe, Einrichtungen
und sonstigen Stellen der Union entfalten fiir das Vereinigte Konigreich
und im Vereinigten Konigreich dieselben Rechtswirkungen wie in der
Union und ihren Mitgliedstaaten.

(6)  Rechtsanwilte, die zur Ausiibung ihres Berufs vor den Gerichten
des Vereinigten Konigreichs befugt sind und als Vertreter oder Beistand
einer Partei im Zusammenhang mit den Verwaltungsverfahren auftreten,
die sich aus der Ausiibung der Befugnisse der Organe, Einrichtungen
und sonstigen Stellen der Union nach Absatz 4 ergeben, sind in jeder
Hinsicht als Rechtsanwilte zu behandeln, die befugt sind, vor den Ge-
richten der Mitgliedstaaten ihren Beruf auszuiiben und als Vertreter oder
Beistand einer Partei im Zusammenhang mit diesen Verwaltungsverfah-
ren auftreten.

(7)  In Rechtssachen, mit denen der Gerichtshof der Europédischen
Union nach Absatz 4 befasst wird,

a) kann das Vereinigte Konigreich am Verfahren vor dem Gerichtshof
der Europdischen Union wie ein Mitgliedstaat teilnehmen;
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b) konnen Rechtsanwilte, die zur Ausiibung ihres Berufs vor den Ge-
richten des Vereinigten Konigreichs befugt sind, in solchen Verfah-
ren als Vertreter oder Beistand einer Partei vor dem Gerichtshof der
Européischen Union auftreten und sind in jeder Hinsicht als Rechts-
anwilte zu behandeln, die befugt sind, vor den Gerichten der Mit-
gliedstaaten ihren Beruf auszuiiben und als Vertreter oder Beistand
einer Partei vor dem Gerichtshof der Europédischen Union auftreten.

Artikel 13

Gemeinsame Bestimmungen

(1)  Fir die Zwecke dieses Protokolls sind Bezugnahmen in den an-
wendbaren Bestimmungen des Austrittsabkommens auf das Vereinigte
Konigreich dahin gehend zu verstehen, dass sie sich auf das Vereinigte
Konigreich beziehungsweise auf das Vereinigte Konigreich in Bezug
auf Nordirland beziehen.

Ungeachtet anderer Bestimmungen dieses Protokolls sind Bezugnahmen
in den anwendbaren Bestimmungen des Austrittsabkommens und dieses
Protokolls sowie in den aufgrund dieses Protokolls auf das Vereinigte
Konigreich und im Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland
anwendbaren Bestimmungen des Unionsrechts auf das Gebiet im Sinne
des Artikels 4 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 auch als Bezugnah-
men auf den Teil des Hoheitsgebiets des Vereinigten Kdnigreichs zu
verstehen, fiir den die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 aufgrund des
Artikels 5 Absatz 3 dieses Protokolls gilt.

Teil Drei Titel I und IIT und der Teil Sechs des Austrittsabkommens
gelten unberiihrt der Bestimmungen dieses Protokolls.

(2)  Ungeachtet des Artikels 4 Absdtze 4 und 5 des Austrittsabkom-
mens werden die Bestimmungen dieses Protokolls, in denen auf das
Unionsrecht oder auf Begriffe oder Bestimmungen des Unionsrechts
Bezug genommen wird, bei ihrer Durchfiihrung und Anwendung im
Einklang mit der einschldgigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europiischen Union ausgelegt.

(3)  Ungeachtet des Artikels 6 Absatz 1 des Austrittsabkommens und
sofern nichts anderes bestimmt ist, sind Bezugnahmen in diesem Pro-
tokoll auf einen Rechtsakt der Union als Bezugnahmen auf diesen
Rechtsakt der Union in seiner gednderten Fassung oder in der Fassung,
durch die er ersetzt wird, zu verstehen.

(4)  Erldsst die Union einen neuen Rechtsakt, der in den Anwen-
dungsbereich dieses Protokolls fillt, ohne jedoch einen in den Anhidn-
gen dieses Protokolls aufgefiihrten Rechtsakt der Union zu &ndern oder
zu ersetzen, so unterrichtet die Union das Vereinigte Konigreich im
Gemeinsamen Ausschuss iiber den Erlass dieses Rechtsakts. Auf Er-
suchen der Union oder des Vereinigten Konigreichs fiihrt der Gemein-
same Ausschuss innerhalb von sechs Wochen nach dem Ersuchen einen
Meinungsaustausch {iber die Auswirkungen des neu erlassenen Rechts-
akts auf das ordnungsgeméBe Funktionieren dieses Protokolls durch.

Nachdem die Union das Vereinigte Konigreich im Gemeinsamen Aus-
schuss unterrichtet hat, ist der Gemeinsame Ausschuss verpflichtet, so-
bald dies bei verniinftiger Betrachtung praktisch moglich ist,

a) einen Beschluss zu fassen, mit dem der neu erlassene Rechtsakt in
den einschldgigen Anhang dieses Protokolls aufgenommen wird,
oder
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b) wenn iiber die Aufnahme des neu erlassenen Rechtsakts in den ein-
schldgigen Anhang dieses Protokolls keine Einigung erzielt werden
kann, alle weiteren Moglichkeiten zu priiffen, um das ordnungs-
gemife Funktionieren dieses Protokolls aufrechtzuerhalten, und hier-
fiir erforderliche Beschliisse zu fassen.

Hat der Gemeinsame Ausschuss innerhalb einer angemessenen Frist
keinen Beschluss nach Unterabsatz 2 gefasst, so ist die Union nach
Unterrichtung des Vereinigten Konigreichs berechtigt, geeignete Abhil-
femaBnahmen zu treffen. Diese Maflnahmen werden frithestens sechs
Monate nach dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Union das Vereinigte
Konigreich nach Unterabsatz 1 unterrichtet hat, sie werden jedoch kei-
nesfalls vor dem Tag wirksam, an dem der neu erlassene Rechtsakt in
der Union umgesetzt wird.

(5) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels und von Artikel 7 des
Austrittsabkommens sind in Bezug auf den Zugang zu Netzwerken,
Informationssystemen oder Datenbanken, die auf der Grundlage des
Unionsrechts eingerichtet wurden, Bezugnahmen in aufgrund dieses
Protokolls anwendbaren Bestimmungen des Unionsrechts auf die Mit-
gliedstaaten und die zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten nicht
dahin gehend zu verstehen, dass sie das Vereinigte Konigreich bezie-
hungsweise das Vereinigte Konigreich in Bezug auf Nordirland umfas-
sen, es sei denn, der vollstindige oder teilweise Zugang des Vereinigten
Konigreichs bezichungsweise des Vereinigten Konigreichs in Bezug auf
Nordirland ist nach Auffassung der Union unbedingt notwendig, damit
das Vereinigte Konigreich seinen Verpflichtungen aus diesem Protokoll
nachkommen kann, unter anderem, wenn ein solcher Zugang notwendig
ist, weil der Zugang zu den einschldgigen Informationen nicht von der
in Artikel 15 dieses Protokolls genannten Arbeitsgruppe oder mit ande-
ren praktischen Mitteln erleichtert werden kann.

(6) Behorden des Vereinigten Konigreichs werden nicht als federfiih-
rende Behorde flir Risikobewertungen, Priifungen, Genehmigungen und
Zulassungsverfahren titig, die im aufgrund dieses Protokolls anwend-
baren Unionsrecht vorgesehen sind.

(7)  Die Artikel 346 und 347 AEUV gelten fiir dieses Protokoll hin-
sichtlich MaBnahmen, die von einem Mitgliedstaat oder vom Vereinig-
ten Konigreich in Bezug auf Nordirland getroffen werden.

(8) In jedem spdteren Abkommen zwischen der Union und dem Ver-
einigten Konigreich werden diejenigen Teile dieses Protokolls angege-
ben, die durch dieses Abkommen ersetzt werden. Sobald ein spéteres
Abkommen zwischen der Union und dem Vereinigten Konigreich nach
dem Inkrafttreten des Austrittsabkommens anwendbar wird, wird gilt
dieses Protokoll dann ab dem Tag der Geltung dieses spiteren Abkom-
mens und gemdB den Bestimmungen des genannten Abkommens ganz
oder teilweise nicht mehr bzw. wird unanwendbar.

Artikel 14

Fachausschuss

Der mit Artikel 165 des Austrittsabkommens eingesetzte Ausschuss fiir
Fragen der Durchfiihrung des Protokolls zu Irland/Nordirland (,,Fach-
ausschuss®)

a) erleichtert die Durchfithrung und Anwendung dieses Protokolls,
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b) priift Vorschlige zur Durchfilhrung und Anwendung dieses Pro-
tokolls, die vom Nord-Stid-Ministerrat und den nach dem Abkom-
men von 1998 geschaffenen Gremien fiir die Durchfiihrung der Zu-
sammenarbeit zwischen Nord und Sid unterbreitet werden,

¢) befasst sich mit Angelegenheiten, die fiir Artikel 2 dieses Protokolls
von Belang sind und die ihm von der Nordirischen Menschenrechts-
kommission (Northern Ireland Human Rights Commission), der
Gleichstellungskommission fiir Nordirland (Equality Commission
for Northern Ireland) und dem Gemeinsamen Ausschuss der Ver-
treter der Menschenrechtskommissionen Nordirlands und Irlands
(Joint Committee of representatives of the Human Rights Commis-
sions of Northern Ireland and Ireland) zur Kenntnis gebracht werden,

d) erdrtert von der Union oder dem Vereinigten Konigreich angespro-
chene Fragen, die fiir dieses Protokoll von Belang sind und Schwie-
rigkeiten aufwerfen, und

e) legt dem Gemeinsamen Ausschuss Empfehlungen zum Funktionieren
dieses Protokolls vor.

Artikel 15

Gemischte beratende Arbeitsgruppe

(1)  Es wird eine gemischte beratende Arbeitsgruppe zur Umsetzung
dieses Protokolls (,,Arbeitsgruppe®) eingesetzt. Sie dient als Forum fiir
den Informationsaustausch und die gegenseitige Konsultation.

(2) Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Vertretern der Union und des
Vereinigten Konigreichs zusammen und nimmt ihre Funktionen unter
der Aufsicht des Fachausschusses wahr, dem sie Bericht erstattet. Die
Arbeitsgruppe hat keine Befugnis, verbindliche Beschliisse zu treffen,
mit Ausnahme der in Absatz 6 genannten Befugnis, sich eine Geschéfts-
ordnung zu geben.

(3) In der Arbeitsgruppe

a) tauschen die Union und das Vereinigte Konigreich zeitnah Informa-
tionen iiber geplante, laufende und endgiiltige einschlidgige Durch-
filhrungsmafnahmen in Bezug auf die in den Anhédngen dieses Pro-
tokolls aufgefiihrten Rechtsakte der Union aus;

b) unterrichtet die Union das Vereinigte Konigreich iiber geplante
Rechtsakte der Union im Anwendungsbereich dieses Protokolls, ein-
schlieB3lich der Rechtsakte der Union, mit denen die in den Anhén-
gen dieses Protokolls aufgefiihrten Rechtsakte der Union geédndert
oder ersetzt werden;

¢) stellt die Union dem Vereinigten Konigreich alle Informationen be-
reit, die nach Auffassung der Union relevant sind, um dem Verei-
nigten Konigreich zu ermdglichen, seinen Verpflichtungen nach
Malgabe dieses Protokolls vollumfanglich nachzukommen, und

d) stellt das Vereinigte Konigreich der Union alle Informationen bereit,
die die Mitgliedstaaten einander oder den Organen, Einrichtungen
und sonstigen Stellen der Union nach den in den Anhdngen dieses
Protokolls aufgefiihrten Rechtsakten der Union bereitzustellen haben.

(4)  Der Vorsitz der Arbeitsgruppe wird gemeinsam von der Union
und dem Vereinigten Konigreich gefiihrt.

(5) Die Arbeitsgruppe tritt mindestens einmal monatlich zusammen,
sofern die Union und das Vereinigte Konigreich in gegenseitigem Ein-
vernehmen nichts anderes bestimmen. Bei Bedarf konnen die Union und
das Vereinigte Konigreich Informationen nach Absatz 3 Buchstaben ¢
und d zwischen Sitzungen austauschen.
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(6)  Die Arbeitsgruppe gibt sich in gegenseitigem Einvernehmen eine
Geschiftsordnung.

(7)  Die Union stellt sicher, dass alle vom Vereinigten Konigreich in
der Arbeitsgruppe vertretenen Standpunkte und alle vom Vereinigten
Konigreich in der Arbeitsgruppe bereitgestellten Informationen, ein-
schlieBlich technischer und wissenschaftlicher Daten, unverziiglich den
zustindigen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union
libermittelt werden.

Artikel 16

Schutzmafinahmen

(1)  Fiihrt die Anwendung dieses Protokolls zu schwerwiegenden und
voraussichtlich anhaltenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder
6kologischen Schwierigkeiten oder zur Verlagerung von Handelsstro-
men, konnen die Union oder das Vereinigte Konigreich einseitig geeig-
nete SchutzmaBnahmen ergreifen. Solche SchutzmaBinahmen sind hin-
sichtlich ihres Umfangs und ihrer Dauer auf das zur Behebung der
Situation unbedingt erforderliche Mall zu beschrinken. Vorrang ist
MaBnahmen zu geben, die das Funktionieren dieses Protokolls mdg-
lichst wenig beeintriachtigen.

(2)  Entsteht durch eine von der Union oder vom Vereinigten Kdnig-
reich im Einklang mit Absatz 1 getroffene Schutzmafnahme je nach
Fall ein Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten aus die-
sem Protokoll, so konnen die Union oder das Vereinigte Konigreich je
nach Fall angemessene Ausgleichsmafinahmen treffen, die fiir die Be-
hebung des Ungleichgewichts unbedingt erforderlich sind. Vorrang ist
Mafnahmen zu geben, die das Funktionieren dieses Protokolls mog-
lichst wenig beeintrdchtigen.

(3) Im Einklang mit den Absédtzen 1 und 2 getroffene SchutzmaB-
nahmen und Ausgleichsmalnahmen unterliegen den Verfahren nach
Anhang 7 dieses Protokolls.

Artikel 17

Schutz finanzieller Interessen

Die Union und das Vereinigte Konigreich bekdmpfen Betrug und sons-
tige gegen die finanziellen Interessen der Union oder die finanziellen
Interessen des Vereinigten Konigreichs gerichtete rechtswidrige Hand-
lungen.

Artikel 18

Demokratische Einigung in Nordirland

(1) Binnen zwei Monaten vor dem Ende des anfinglichen Zeitraums
und eines etwaigen weiteren Zeitraums bietet das Vereinigte Konigreich
die Gelegenheit fiir eine demokratische Einigung in Nordirland tiber die
weitere Anwendbarkeit der Artikel 5 bis 10.

(2)  Fir die Zwecke von Absatz 1 bemiiht sich das Vereinigte Ko-
nigreich um eine mit dem Abkommen von 1998 vereinbare demokrati-
sche Einigung in Nordirland. Eine die demokratische Einigung zum
Ausdruck bringende Entscheidung wird unter strikter Einhaltung der
einseitigen Erkldrung des Vereinigten Konigreichs zur Durchfithrung
der Bestimmung zur "Demokratischen Einigung in Nordirland" des Pro-
tokolls zu Irland/Nordirland vom 17. Oktober 2019, auch unter Wah-
rung der Rollen der nordirischen Regierung und der parlamentarischen
Versammlung fiir Nordirland, erzielt.
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(3) Das Vereinigte Konigreich notifiziert der Union vor dem Ende
des einschldgigen, in Absatz 5 genannten Zeitraums den Ausgang des in
Absatz 1 genannten Prozesses.

(4)  Wurde der in Absatz 1 genannte Prozess durchgefiihrt und geméf
Absatz 2 eine Entscheidung erzielt und teilt das Vereinigte Konigreich
der Union mit, dass der Ausgang des in Absatz 1 genannten Prozesses
keine Entscheidung ist, der zufolge die in diesem Absatz genannten
Artikel dieses Protokolls in Nordirland weiter anwendbar sein sollen,
dann werden diese Artikel und andere Bestimmungen dieses Protokolls
insoweit, als diese Bestimmungen fiir ihre Anwendbarkeit von diesen
Artikeln abhéngen, 2 Jahre nach dem Ende des einschldgigen, in Absatz
5 genannten Zeitraums unanwendbar. In diesem Fall richtet der Gemein-
same Ausschuss unter Beriicksichtigung der Verpflichtungen der Ver-
tragsparteien des Abkommens von 1998 Empfehlungen an die Union
und an das Vereinigte Konigreich beziiglich der erforderlichen Mal-
nahmen. Der Gemeinsame Ausschuss kann zuvor eine Stellungnahme
von den Institutionen einholen, die durch das Abkommen von 1998
geschaffen wurden.

(5) Fir die Zwecke dieses Artikels ist der anfingliche Zeitraum der-
jenige, der 4 Jahre nach dem Ende des Ubergangszeitraums endet.
Beruht die in einem bestimmten Zeitraum getroffene Entscheidung auf
einer Mehrheit der anwesenden und an der Abstimmung teilnehmenden
Mitglieder der parlamentarischen Versammlung fiir Nordirland, so ist
der auf diesen Zeitraum folgende Zeitraum von 4 Jahren solange, wie
die Artikel 5 bis 10 fortgelten, der weitere Zeitraum. Wurde die in
einem bestimmten Zeitraum getroffene Entscheidung von beiden
Gemeinschaften unterstiitzt, so ist der weitere Zeitraum der Zeitraum
solange, wie die Artikel 5 bis 10 fortgelten, der darauffolgende Zeitraum
von 8 Jahren.

(6)  Fiir die Zwecke von Absatz 5 bezeichnet der Begriff ,,Unterstiit-
zung von beiden Gemeinschaften®

a) eine Mehrheit der anwesenden und an der Abstimmung teilnehmen-
den Mitglieder der parlamentarischen Versammlung einschlieBlich
einer Mehrheit der anwesenden und an der Abstimmung teilnehmen-
den unionistischen und nationalistischen Fraktionen oder

b) eine gewichtete Mehrheit (60 %) der anwesenden und an der Ab-
stimmung teilnehmenden Mitglieder der parlamentarischen Ver-
sammlung, einschlieBlich jeweils mindestens 40 % anwesenden und
an der Abstimmung teilnehmenden unionistischen und nationalisti-
schen Fraktionen.

Artikel 19
Anhiinge

Die Anhidnge 1 bis 7 sind Bestandteil dieses Protokolls.
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ANHANG 1

BESTIMMUNGEN DES UNIONSRECHTS GEMARB ARTIKEL 2 ABSATZ 1

— Richtlinie des Rates 2004/113/EG vom 13. Dezember 2004 zur Verwirk-
lichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Minnern und Frauen
beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Giitern und Dienstleistungen (')

— Richtlinie 2006/54/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit
und Gleichbehandlung von Ménnern und Frauen in Arbeits- und Beschéfti-
gungsfragen (%)

— Richtlinie des Rates 2000/43/EG vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der eth-
nischen Herkunft (3)

— Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung
eines allgemeinen Rahmens fiir die Verwirklichung der Gleichbehandlung in
Beschiftigung und Beruf (*)

— Richtlinie 2010/41/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
7. Juli 2010 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung
von Minnern und Frauen, die eine selbstindige Erwerbstitigkeit ausiiben,
und zur Aufhebung der Richtlinie 86/613/EWG des Rates (%)

— Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Ménnern und
Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit (°)

(") ABL L 373 vom 21.12.2004, S. 37.
(3 ABL L 204 vom 26.7.2006, S. 23.
(®) ABL L 180 vom 19.7.2000, S. 22.
(*) ABL L 303 vom 2.12.2000, S. 16.
(°) ABL. L 180 vom 15.7.2010, S. 1.
(®) ABL L 6 vom 10.1.1979, S. 24.
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ANHANG 2

BESTIMMUNGEN DES UNIONSRECHTS, AUF DIE IN ARTIKEL 5

Q)
Q)
¢
Q]

©
Q]
)
¢

ABSATZ 4 BEZUG GENOMMEN WIRD

Allgemeine zollrechtliche Aspekte (')

— Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europidischen Parlaments und des
Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (%)

— Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. Mérz 1997 iber die
gegenseitige Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehorden der Mitgliedstaa-
ten und die Zusammenarbeit dieser Behorden mit der Kommission im
Hinblick auf die ordnungsgemifle Anwendung der Zoll- und der Agrar-
regelung (%)

— Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. Mirz 2010 iiber die Amtshilfe
bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern,
Abgaben und sonstige MaBnahmen (%)

Schutz der finanziellen Interessen der Union

Fur die Zwecke der Anwendung der in diesem Abschnitt aufgefiihrten
Rechtsakte wird die ordnungsgemidfle Erhebung von Zollen durch das Verei-
nigte Konigreich in Bezug auf Nordirland als Teil des Schutzes der finan-
ziellen Interessen der Europdischen Union betrachtet.

— Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 11. September 2013 iiber die Untersuchungen des
Europdischen Amtes fiir Betrugsbekdmpfung (OLAF) und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europdischen Par-
laments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999
des Rates (°)

— Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember
1995 iiber den Schutz der finanziellen Interessen der Europdischen Ge-
meinschaften (°)

Handelsstatistiken

— Verordnung (EG) Nr. 638/2004 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 31. Mirz 2004 iiber die Gemeinschaftsstatistiken des Waren-
verkehrs zwischen Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 3330/91 des Rates (7)

— Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 6. Mai 2009 iiber Gemeinschaftsstatistiken des AuBenhandels
mit Drittlindern und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 1172/95
des Rates (%)

Allgemeine handelsrechtliche Aspekte

— Verordnung (EU) Nr. 978/2012 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 25. Oktober 2012 iiber ein Schema allgemeiner Zollpriferen-
zen und zur Aufthebung der Verordnung (EU) Nr. 732/2008 des Rates (°)

Unbeschadet des Umstands, dass die Zollpréferenzen fiir die im Rahmen des
Schemas allgemeiner Zollpriferenzen der Union forderfdhigen Lénder im
Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland anwendbar sind,

Die Rubriken und Unterrubriken in diesem Anhang haben rein informativen Charakter.

ABL L 269 vom 10.10.2013, S. 1.
ABIL L 82 vom 22.3.1997, S. 1.
ABI. L 84 vom 31.3.2010, S. 1.
ABI. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.
ABIL. L 312 vom 23.12.1995, S. 1.
ABL L 102 vom 7.4.2004, S. 1.
ABI. L 152 vom 16.6.2009, S. 23.
ABL L 303 vom 31.10.2012, S. 1.
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— sind die Bezugnahmen auf ,Mitgliedstaaten bzw. einen ,,Mitgliedstaat*
in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe ¢ Ziffer ii und in Kapitel VI [Schutz-
und Uberwachungsklauseln] der Verordnung (EU) Nr. 978/2012 nicht so
zu verstehen, dass sie das Vereinigte Konigreich in Bezug auf Nordirland
umfassen,

— sind die Bezugnahmen auf den ,Markt der Union“ in Artikel 2 Buch-
stabe k und in Kapitel VI [Schutz- und Uberwachungsklauseln] der Ver-
ordnung (EU) Nr. 978/2012 nicht so zu verstehen, dass sie das Verei-
nigte Konigreich in Bezug auf Nordirland umfassen, und

— sind die Bezugnahmen auf ,Hersteller in der Union* und den ,,Wirt-
schaftszweig der Union“ in der Verordnung (EU) Nr. 978/2012 nicht
so zu verstehen, dass sie die Hersteller oder den Wirtschaftszweig des
Vereinigten Konigreichs in Bezug auf Nordirland umfassen.;

— Verordnung (EU) 2015/479 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 11. Mirz 2015 {iber eine gemeinsame Ausfuhrregelung ('°)

— Verordnung (EU) 2015/936 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 9. Juni 2015 iiber die gemeinsame Regelung der Einfuhren von
Textilwaren aus bestimmten Drittlindern, die nicht unter bilaterale Ab-
kommen, Protokolle, andere Vereinbarungen oder eine spezifische Ein-
fuhrregelung der Union fallen (')

— Verordnung (EU) 2017/821 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 17. Mai 2017 zur Festlegung von Pflichten zur Erfiillung der Sorg-
faltspflichten in der Lieferkette fiir Unionseinfithrer von Zinn, Tantal,
Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebie-
ten (12)

— Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 des Rates vom 30. November 2009 zur
Einfitlhrung besonderer HandelsmaBnahmen fiir die am Stabilisierungs-
und Assoziierungsprozess der Europdischen Union teilnehmenden oder
damit verbundenen Lénder und Gebiete ('3) (westlicher Balkan)

— Verordnung (EU) 2017/1566 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 13. September 2017 iiber die Einfilhrung befristeter autonomer
HandelsmafBinahmen fiir die Ukraine in Ergénzung der Handelszugestind-
nisse im Rahmen des Assoziierungsabkommens ('4)

— Verpflichtungen aus internationalen Ubereinkiinften, die von der Union,
von den Mitgliedstaaten im Namen der Union oder von der Union und
den Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen wurden, soweit sie den Wa-
renverkehr zwischen der Union und Drittstaaten betreffen

5. Handelspolitische Schutzmafinahmen

Unbeschadet des Umstands, dass die handelspolitischen Schutzmafnahmen
der Union im Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland gelten, sind
die Bezugnahmen auf ,,Mitgliedstaaten* oder die ,,Union* in der Verordnung
(EU) 2016/1036, der Verordnung (EU) 2016/1037, der Verordnung (EU)
2015/478 und der Verordnung (EU) 2015/755 nicht so zu verstehen, dass
sie das Vereinigte Konigreich in Bezug auf Nordirland umfassen. Auflerdem
koénnen Importeure, die bei der Einfuhr von in Nordirland verzollten Waren
von der Union erhobene Antidumping- oder Ausgleichszdlle entrichtet ha-
ben, die Erstattung dieser Zolle ausschlieBlich nach Artikel 11 Absatz 8 der
Verordnung (EU) 2016/1036 bzw. nach Artikel 21 der Verordnung (EU)
2016/1037 beantragen.

(1% ABL L 83 vom 27.3.2015, S. 34.
() ABL L 160 vom 25.6.2015, S. 1.
('?) ABL L 130 vom 19.5.2017, S. 1.
(*3) ABL L 328 vom 15.12.2009, S. 1.
(%) ABL L 254 vom 30.9.2017, S. 1.
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Verordnung (EU) 2016/1036 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 8. Juni 2016 iiber den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht
zur Europdischen Union gehorenden Léndern (15)

Verordnung (EU) 2016/1037 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 8. Juni 2016 tiber den Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus
nicht zur Européischen Union gehdrenden Léndern ('¢)

Verordnung (EU) 2015/478 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 11. Mirz 2015 {iber eine gemeinsame Einfuhrregelung ('7)

Verordnung (EU) 2015/755 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2015 iiber eine gemeinsame Regelung der Einfuhren aus
bestimmten Drittlandern ('%)

Verordnung (EU) 2015/476 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 11. Mérz 2015 tiber die moglichen Maflnahmen der Union aufgrund
eines vom WTO-Streitbeilegungsgremium angenommenen Berichts {iber
Antidumping- oder Antisubventionsmafnahmen (')

Verordnung (EU) 2015/477 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 11. Mérz 2015 iiber mogliche Malnahmen der Union im Fall einer
gleichzeitigen Anwendung von Antidumping- bzw. Antisubventionsmaf3-
nahmen und SchutzmaBnahmen (2%)

6. Verordnungen zu bilateralen Schutzmafinahmen

Unbeschadet des Umstands, dass die bilateralen SchutzmaBnahmen der
Union im Vereinigten Kénigreich in Bezug auf Nordirland gelten, sind die
Bezugnahmen auf ,Mitgliedstaaten* oder die ,,Union“ in den nachstehend
aufgefiihrten Verordnungen nicht so zu verstehen, dass sie das Vereinigte
Konigreich in Bezug auf Nordirland umfassen.

(15) ABL
(16) ABL
('7) ABL
(%) ABL
(1%) ABL
(°) ABL
(') ABL
(2) ABL
() ABL
(%) ABL

Verordnung (EU) Nr. 654/2014 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 15. Mai 2014 {iber die Ausiibung der Rechte der Union in
Bezug auf die Anwendung und die Durchsetzung internationaler Han-
delsregeln und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des
Rates zur Festlegung der Verfahren der Gemeinschaft im Bereich der
gemeinsamen Handelspolitik zur Ausiibung der Rechte der Gemeinschaft
nach internationalen Handelsregeln, insbesondere den im Rahmen der
Welthandelsorganisation vereinbarten Regeln (?!)

Verordnung (EU) 2015/1145 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 8. Juli 2015 iber die im Abkommen zwischen der Europidischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vor-
gesehenen SchutzmaBnahmen (?%)

Verordnung (EU) 2015/475 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 11. Mérz 2015 iiber die im Abkommen zwischen der Europidischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Island vorgesehenen Schutz-
mafBnahmen (%%)

Verordnung (EU) 2015/938 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 9. Juni 2015 iiber die im Abkommen zwischen der Europdischen
Wirtschaftsgemeinschaft und dem Koénigreich Norwegen vorgesehenen
SchutzmafBnahmen (**)

L 176 vom 30.6.2016, S. 21.
L 176 vom 30.6.2016, S. 55.
L 83 vom 27.3.2015, S. 16.
L 123 vom 19.5.2015, S. 33.
L 83 vom 27.3.2015, S. 6.

L 83 vom 27.3.2015, S. 11.
L 189 vom 27.6.2014, S. 50.
L 191 vom 17.7.2015, S. 1.
L 83 vom 27.3.2015, S. 1.

L 160 vom 25.6.2015, S. 57.
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(5) ABL
(%) ABL
(") ABL
(%) ABL
(%) ABL

(%) ABI
(1) ABI
(?) ABI

Verordnung (EU) Nr. 332/2014 des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 11. Mérz 2014 iiber bestimmte Verfahren fiir die Anwendung
des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen den Euro-
paischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der
Republik Serbien andererseits (>°)

Verordnung (EU) 2015/752 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2015 iiber bestimmte Verfahren fiir die Anwendung des
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen den Européi-
schen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Re-
publik Montenegro andererseits (*°)

Verordnung (EU) Nr. 19/2013 des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 15. Januar 2013 zur Umsetzung der bilateralen Schutzklausel
und des Stabilisierungsmechanismus fiir Bananen des Handelsiiberein-
kommens zwischen der Europdischen Union und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und Kolumbien und Peru andererseits (¥7)

Verordnung (EU) Nr. 20/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 15. Januar 2013 zur Umsetzung der bilateralen Schutzklausel
und des Stabilisierungsmechanismus fiir Bananen des Abkommens zur
Griindung einer Assoziation zwischen der Europdischen Union und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und Zentralamerika andererseits (*%)

Verordnung (EU) 2016/400 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 9. Mirz 2016 zur Anwendung der im Assoziierungsabkommen
zwischen der Europdischen Union und der Europdischen Atomgemein-
schaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau
andererseits vorgesehenen Schutzklausel und des dort vorgesehenen Ver-
fahrens zur Bekdmpfung von Umgehungspraktiken (*%)

Verordnung (EU) 2016/401 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 9. Mirz 2016 iiber die Anwendung des im Assoziierungsabkommen
zwischen der Europdischen Union und der Europdischen Atomgemein-
schaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits
vorgesehenen Verfahrens zur Bekdmpfung von Umgehungspraktiken (3°)

Verordnung (EU) 2015/941 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 9. Juni 2015 iiber Verfahren fiir die Anwendung des Stabilisierungs-
und Assoziierungsabkommens zwischen den Europdischen Gemeinschaf-
ten und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien andererseits (*')

Verordnung (EU) 2015/940 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 9. Juni 2015 iiber Verfahren fiir die Anwendung des Stabilisierungs-
und Assoziierungsabkommens zwischen den Europdischen Gemeinschaf-
ten und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Bosnien und Herzegowina
andererseits und fiir die Anwendung des Interimsabkommens iiber Han-
del und Handelsfragen zwischen der Europdischen Gemeinschaft einer-
seits und Bosnien und Herzegowina andererseits (*2)

L 103 vom 5.4.2014, S. 10.
L 123 vom 19.5.2015, S. 16.
L 17 vom 19.1.2013, S. 1.
L 17 vom 19.1.2013, S. 13.
L 77 vom 23.3.2016, S. 53.
. L 77 vom 23.3.2016, S. 62.
. L 160 vom 25.6.2015, S. 76.
. L 160 vom 25.6.2015, S. 69.
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Verordnung (EU) 2015/939 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 9. Juni 2015 iiber bestimmte Verfahren fiir die Anwendung des
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen den Europdi-
schen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Re-
publik Albanien andererseits (*%)

Verordnung (EU) Nr. 511/2011 des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 11. Mai 2011 zur Umsetzung der bilateralen Schutzklausel
des Freihandelsabkommens zwischen der Europédischen Union und ihren
Mitgliedstaaten und der Republik Korea (34)

Verordnung (EU) 2017/355 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 15. Februar 2017 iiber bestimmte Verfahren fiir die Anwendung des
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen der Europdi-
schen Union und der Europdischen Atomgemeinschaft einerseits und
dem Kosovo (35" andererseits (3)

Verordnung (EU) 2016/1076 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 8. Juni 2016 mit Durchfiihrungsbestimmungen zu den Regelungen
der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder der zu Wirtschaftspartner-
schaftsabkommen fiihrenden Abkommen fiir Waren mit Ursprung in be-
stimmten Staaten, die zur Gruppe der Staaten Afrikas, des karibischen
Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) gehoren (37)

Verordnung (EU) 2019/287 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 13. Februar 2019 iiber die Anwendung von bilateralen Schutzklau-
seln und anderen Mechanismen fiir die voriibergehende Riicknahme von
im Rahmen bestimmter Handelsabkommen zwischen der Europidischen
Union und Drittlindern vereinbarten Priferenzen (3%)

7. Sonstiges

Verordnung (EG) Nr. 816/2006 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 17. Mai 2006 iiber Zwangslizenzen fiir Patente an der Her-
stellung von pharmazeutischen Erzeugnissen fiir die Ausfuhr in Lander
mit Problemen im Bereich der 6ffentlichen Gesundheit (%)

8. Waren — allgemeine Bestimmungen

(%) ABI
(%) ABI

Richtlinie (EU) 2015/1535 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 9. September 2015 iber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet
der technischen Vorschriften und der Vorschriften fiir die Dienste der
Informationsgesellschaft (*°), mit Ausnahme der Bestimmungen, die sich
auf Vorschriften fiir die Dienste der Informationsgesellschaft beziehen

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europidischen Parlaments und des
Rates vom 25. Oktober 2012 zur europdischen Normung, zur Anderung
der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richt-
linien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG,
2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europiischen Parlaments
und des Rates und zur Authebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates
und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europdischen Parlaments
und des Rates (*)

. L 160 vom 25.6.2015, S. 62.
. L 145 vom 31.5.2011, S. 19.

(*) Diese Bezeichnung beriihrt nicht die Standpunkte zum Status des Kosovos und steht im
Einklang mit der Resolution 1244(1999) des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten

des
(3%) ABI
(7) ABI
(%) ABI
(%) ABI
(#0) ABI
(*" ABI

Internationalen Gerichtshofs zur Unabhiangigkeitserkldarung des Kosovos.
. L 57 vom 3.3.2017, S. 59.

. L 185 vom 8.7.2016, S. 1.

. L 53 vom 22.2.2019, S. 1.

. L 157 vom 9.6.2006, S. 1.

. L 241 vom 17.9.2015, S. 1.

. L 316 vom 14.11.2012, S. 12.
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Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 9. Juli 2008 iiber die Vorschriften fiir die Akkreditierung und
Marktiiberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Pro-
dukten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Ra-
tes (42)

Beschluss Nr. 768/2008/EG des Européischen Parlaments und des Rates
vom 9. Juli 2008 iiber einen gemeinsamen Rechtsrahmen fiir die Ver-
marktung von Produkten und zur Aufhebung des Beschlusses
93/465/EWG des Rates (+)

Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang
mit der Anwendung bestimmter nationaler technischer Vorschriften fiir
Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmifig in den Verkehr
gebracht worden sind, und zur Aufhebung der Entscheidung Nr.
3052/95/EG (*4)

Richtlinie 2001/95/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
3. Dezember 2001 iiber die allgemeine Produktsicherheit (+°)

Verordnung (EG) Nr. 2679/98 des Rates vom 7. Dezember 1998 iiber
das Funktionieren des Binnenmarktes im Zusammenhang mit dem freien
Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten (*°)

Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Haftung fiir fehlerhafte Produkte (+7)

9. Kraftfahrzeuge, einschliefilich land- und forstwirtschaftliche Zugmaschi-
nen

(*2) ABI
(*3) ABI
(%) ABI
(*) ABI
(*) ABI
(*) ABI
(*) ABI
(*%) ABI
(%) ABI
(') ABI
(%) ABI

Richtlinie 70/157/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber den zuldssigen Gerdusch-
pegel und die Auspuffvorrichtung von Kraftfahrzeugen (*%)

Verordnung (EU) Nr. 540/2014 des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 16. April 2014 iiber den Gerduschpegel von Kraftfahrzeugen
und von Austauschschalldimpferanlagen sowie zur Anderung der Richt-
linie 2007/46/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 70/157/EWG (*°)

Richtlinie 2005/64/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Oktober 2005 iiber die Typgenehmigung fiir Kraftfahrzeuge hinsicht-
lich ihrer Wiederverwendbarkeit, Recyclingfahigkeit und Verwertbarkeit
und zur Anderung der Richtlinie 70/156/EWG des Rates ()

Richtlinie 2006/40/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
17. Mai 2006 tiber Emissionen aus Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen und
zur Anderung der Richtlinie 70/156/EWG des Rates (°!)

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 20. Juni 2007 iiber die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen
hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutz-
fahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und iiber den Zugang zu Reparatur- und
Wartungsinformationen fiir Fahrzeuge (°?)

. L 218 vom 13.8.2008, S. 30.
. L 218 vom 13.8.2008, S. 82.
. L 218 vom 13.8.2008, S. 21.
. L 11 vom 15.1.2002, S. 4.

. L 337 vom 12.12.1998, S. 8.
. L 210 vom 7.8.1985, S. 29.

. L 42 vom 23.2.1970, S. 16.

. L 158 vom 27.5.2014, S. 131.
. L 310 vom 25.11.2005, S. 10.
. L 161 vom 14.6.2006, S. 12.
. L 171 vom 29.6.2007, S. 1.
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(%) ABI
(*) ABI
() ABI
(*) ABI
() ABI
(%) ABI
() ABI
(%) ABI
() ABI

Richtlinie 2007/46/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens fiir die Genehmigung
von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhidngern sowie von Systemen,
Bauteilen und selbststindigen technischen Einheiten fiir diese Fahrzeuge
(Rahmenrichtlinie) (%)

Verordnung (EU) 2018/858 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 30. Mai 2018 iiber die Genehmigung und die Marktiibberwachung
von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhdngern sowie von Systemen,
Bauteilen und selbststiandigen technischen Einheiten fiir diese Fahrzeuge,
zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr.
595/2009 und zur Authebung der Richtlinie 2007/46/EG (**)

Verordnung (EG) Nr. 78/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 14. Januar 2009 iiber die Typgenehmigung von Kraftfahr-
zeugen im Hinblick auf den Schutz von Fuligéingern und anderen un-
geschiitzten ~ Verkehrsteilnehmern, zur Anderung der Richtlinie
2007/46/EG und zur Authebung der Richtlinien 2003/102/EG und
2005/66/EG (%)

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 13. Juli 2009 iiber die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen,
Kraftfahrzeuganhdngern und von Systemen, Bauteilen und selbststéndi-
gen technischen Einheiten fiir diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allge-
meinen Sicherheit (°°)

Verordnung (EG) Nr. 79/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 14. Januar 2009 iiber die Typgenehmigung von wasserstoff-
betriebenen  Kraftfahrzeugen und zur Anderung der Richtlinie
2007/46/EG (°7)

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 18. Juni 2009 iiber die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen
und Motoren hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen
(Euro VI) und iiber den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungs-
informationen, zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und der
Richtlinie  2007/46/EG  sowie zur Aufhebung der Richtlinien
80/1269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG (%)

Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 15. Januar 2013 iber die Genehmigung und Marktiiber-
wachung von zwei- oder dreirddrigen und vierrddrigen Fahrzeugen (*%)

Verordnung (EU) 2015/758 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2015 iiber Anforderungen fiir die Typgenehmigung zur
Einfithrung des auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Sys-
tems in Fahrzeugen und zur Anderung der Richtlinie 2007/46/EG (6%)

Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 5. Februar 2013 iiber die Genehmigung und Marktiiber-
wachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen (°')

. L 263 vom 9.10.2007, S. 1.
. L 151 vom 14.6.2018, S. 1.
. L 35 vom 4.2.2009, S. 1.

. L 200 vom 31.7.2009, S. 1.
. L 35 vom 4.2.2009, S. 32.

. L 188 vom 18.7.2009, S. 1.
. L 60 vom 2.3.2013, S. 52.

. L 123 vom 19.5.2015, S. 77.
. L 60 vom 2.3.2013, S. 1.
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10. Hebezeuge und Fordergerite

— Richtlinie 73/361/EWG des Rates vom 19. November 1973 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber
Bescheinigungen und Kennzeichnungen fiir Drahtseile, Ketten und Last-
haken (%)

— Richtlinie 2014/33/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten iiber Aufziige und Sicherheitsbauteile fiir Aufziige (°3)

11. Gasverbrauchseinrichtungen

— Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 iiber die Wirkungs-
grade von mit fliissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickten
neuen Warmwasserheizkesseln ()

— Verordnung (EU) 2016/426 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 9. Mérz 2016 iiber Gerite zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe
und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/142/EG (%°)

12. Druckbehilter

— Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber Aerosolpackungen (°¢)

— Richtlinie 2010/35/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
16. Juni 2010 tiber ortsbewegliche Druckgerdte und zur Authebung der
Richtlinien des Rates 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG,
84/527/EWG und 1999/36/EG (*7)

Richtlinie 2014/68/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
15. Mai 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten Uiber die Bereitstellung von Druckgeriten auf dem Markt (%)

Richtlinie 2014/29/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten iiber die Bereitstellung einfacher Druckbehilter auf dem
Markt (°%)

13. Messgeriite

— Richtlinie 2009/34/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
23. April 2009 betreffend gemeinsame Vorschriften iiber Messgerite
sowie liber Mess- und Priifverfahren (7°)

— Richtlinie 75/107/EWG des Rates vom 19. Dezember 1974 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber Flaschen als Maf3-
behiltnisse (")

— Richtlinie 76/211/EWG des Rates vom 20. Januar 1976 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Abfiillung bestimmter
Erzeugnisse nach Gewicht oder Volumen in Fertigpackungen (7%)

Richtlinie 80/181/EWG des Rates vom 20. Dezember 1979 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Einheiten im
Messwesen und zur Authebung der Richtlinie 71/354/EWG (73)

(®») ABL L 335 vom 5.12.1973, S. 51.

(*) ABL L 96 vom 29.3.2014, S. 251.
(*) ABL L 167 vom 22.6.1992, S. 17.
(°) ABL L 81 vom 31.3.2016, S. 99.
(®) ABL L 147 vom 9.6.1975, S. 40.
(°7y ABL L 165 vom 30.6.2010, S. I.
(°®) ABL L 189 vom 27.6.2014, S. 164.
() ABL L 96 vom 29.3.2014, S. 45.
(") ABL L 106 vom 28.4.2009, S. 7.
(") ABL L 42 vom 15.2.1975, S. 14.
(’») ABL L 46 vom 21.2.1976, S. 1.
(") ABL L 39 vom 15.2.1980, S. 40.
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Richtlinie 2007/45/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
5. September 2007 zur Festlegung von Nennfiillmengen fiir Erzeugnisse
in Fertigpackungen, zur Authebung der Richtlinien 75/106/EWG und
80/232/EWG des Rates und zur Anderung der Richtlinie 76/211/EWG
des Rates (7*)

Richtlinie 2011/17/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
9. Mirz 2011 zur Authebung der Richtlinien 71/317/EWG, 71/347/EWG,
71/349/EWG, T74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG
und 86/217/EWG des Rates iiber das Messwesen (7)

Richtlinie 2014/31/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten betreffend die Bereitstellung nichtselbsttitiger Waagen auf dem
Markt (76)

Richtlinie 2014/32/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten tiber die Bereitstellung von Messgeriten auf dem Markt (77)

14. Bauprodukte, Maschinen, Seilbahnen, personliche Schutzausriistungen

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 9. Mérz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir
die Vermarktung von Bauprodukten und zur Authebung der Richtlinie
89/106/EWG des Rates (7®)

Verordnung (EU) 2016/425 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 9. Mirz 2016 iiber personliche Schutzausriistungen und zur Auf-
hebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates (%)

Verordnung (EU) 2016/424 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 9. Mirz 2016 iiber Seilbahnen und zur Aufhebung der Richtlinie
2000/9/EG (3°)

Richtlinie 2006/42/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
17. Mai 2006 iiber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie
95/16/EG (®")

Verordnung (EU) 2016/1628 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 14. September 2016 iiber die Anforderungen in Bezug auf die
Emissionsgrenzwerte fiir gasformige Schadstoffe und luftverunreinigende
Partikel und die Typgenehmigung fiir Verbrennungsmotoren fiir nicht fiir
den StraBenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Gerite, zur Ande-
rung der Verordnungen (EU) Nr. 1024/2012 und (EU) Nr. 167/2013 und
zur Anderung und Aufhebung der Richtlinie 97/68/EG (%?)

Richtlinie 2000/14/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
iber umweltbelastende Gerduschemissionen von zur Verwendung im
Freien vorgesehenen Geréten und Maschinen (3%)

15. Elektrische Betriebsmittel und Funkanlagen

(%) ABI
(5) ABI
(%) ABI
(") ABI
(%) ABI
() ABI
(%) ABI
() ABI
(*2) ABI
(*) ABI
(*) ABI
(%) ABI

Richtlinie 2014/30/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten iiber die elektromagnetische Vertriglichkeit (%)

Richtlinie 2014/34/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten fiir Gerdte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemifen
Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen (%)

. L 247 vom 21.9.2007, S. 17.
. L 71 vom 18.3.2011, S. 1.

. L 96 vom 29.3.2014, S. 107.
. L 96 vom 29.3.2014, S. 149.
. L 88 vom 4.4.2011, S. 5.

. L 81 vom 31.3.2016, S. 51.
. L 81 vom 31.3.2016, S. 1.

. L 157 vom 9.6.2006, S. 24.
. L 252 vom 16.9.2016, S. 53.
. L 162 vom 3.7.2000, S. 1.

. L 96 vom 29.3.2014, S. 79.
. L 96 vom 29.3.2014, S. 309.
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— Richtlinie 2014/35/EU des Europédischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten iiber die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Ver-
wendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (3¢)

— Richtlinie 2014/53/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 tber die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten iiber die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und
zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG (*7)

16. Textilien, Schuhe

— Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 27. September 2011 iiber die Bezeichnungen von Textilfasern
und die damit zusammenhéngende Etikettierung und Kennzeichnung der
Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen und zur Aufhebung der
Richtlinie 73/44/EWG des Rates und der Richtlinien 96/73/EG und
2008/121/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (3%)

— Richtlinie 94/11/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom
23. Mérz 1994 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten {iber die Kennzeichnung von Materialien fiir die
Hauptbestandteile von Schuherzeugnissen zum Verkauf an den Verbrau-
cher (%)

17. Kosmetika, Spielzeug

— Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europidischen Parlaments und des
Rates vom 30. November 2009 iiber kosmetische Mittel (°)

— Richtlinie 2009/48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
18. Juni 2009 iiber die Sicherheit von Spielzeug (°')

18. Sportboote

— Richtlinie 2013/53/EU des Europédischen Parlaments und des Rates vom
20. November 2013 iiber Sportboote und Wassermotorrdder und zur
Aufhebung der Richtlinie 94/25/EG (°?)

19. Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstinde

— Richtlinie 2014/28/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten iiber die Bereitstellung auf dem Markt und die Kontrolle von
Explosivstoffen fiir zivile Zwecke (??)

— Richtlinie 2013/29/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
12. Juni 2013 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten iber die Bereitstellung pyrotechnischer Gegenstinde auf dem
Markt (°4)

— Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 15. Januar 2013 iiber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (°)

20. Arzneimittel

— Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 31. Mérz 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren
fiir die Genehmigung und Uberwachung von Human- und Tierarznei-
mitteln und zur Errichtung einer Europdischen Arzneimittel-Agentur (°°)

(®%) ABL L 96 vom 29.3.2014, S. 357.

(*) ABL L 153 vom 22.5.2014, S. 62.
(**) ABL L 272 vom 18.10.2011, S. 1.
(*) ABL L 100 vom 19.4.1994, S. 37.
(°°) ABL L 342 vom 22.12.2009, S. 59.
(°") ABL L 170 vom 30.6.2009, S. 1.
(°») ABL L 354 vom 28.12.2013, S. 90.
(**) ABL L 96 vom 29.3.2014, S. 1.
(*) ABL L 178 vom 28.6.2013, S. 27.
(> ABL L 39 vom 9.2.2013, S. 1.

(*°) ABL L 136 vom 30.4.2004, S. 1.
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Die Bezugnahmen auf die Gemeinschaft in Artikel 2 Absatz 2 und
Artikel 48 Absatz 2 dieser Verordnung sind nicht so zu verstehen,
dass sie das Vereinigte Konigreich in Bezug auf Nordirland umfassen.

— Richtlinie 2001/83/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes fiir
Humanarzneimittel (°7)

Die Bezugnahmen auf die Gemeinschaft in Artikel 8 Absatz 2 und
Artikel 16b Absatz 1 dieser Richtlinie sowie die Bezugnahme auf die
Union in Artikel 104 Absatz 3 Unterabsatz 2 dieser Richtlinie sind nicht
so zu verstehen, dass sie das Vereinigte Konigreich in Bezug auf Nord-
irland umfassen, mit Ausnahme der Zulassungen durch das Vereinigte
Konigreich in Bezug auf Nordirland.

Ein im Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland zugelassenes
Arzneimittel gilt in der Union nicht als Referenzarzneimittel.

— Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 iiber Kinderarzneimittel und zur Ande-
rung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG
und 2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (°%), mit Aus-
nahme von Artikel 36

— Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 1999 iiber Arzneimittel fiir seltene Leiden (*°)

— Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 13. November 2007 iiber Arzneimittel fiir neuartige Therapien
und zur Anderung der Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG)
Nr. 726/2004 (1)

— Richtlinie 2001/82/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes fiir Tier-
arzneimittel (1°')

Die Bezugnahmen auf die Gemeinschaft in Artikel 12 Absatz 2 und
Artikel 74 Unterabsatz 2 dieser Richtlinie sind nicht so zu verstehen,
dass sie das Vereinigte Konigreich in Bezug auf Nordirland umfassen,
mit Ausnahme der Zulassungen durch das Vereinigte Koénigreich in Be-
zug auf Nordirland.

Ein im Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland zugelassenes
Tierarzneimittel gilt in der Union nicht als Referenzarzneimittel.

— Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 6. Mai 2009 iiber die Schaffung eines Gemeinschaftsverfah-
rens fir die Festsetzung von Hochstmengen fiir Riickstinde pharmako-
logisch wirksamer Stoffe in Lebensmitteln tierischen Ursprungs, zur Auf-
hebung der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates und zur Anderung
der Richtlinie 2001/82/EG des Europdischen Parlaments und des Rates
und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europiischen Parlaments
und des Rates (192)

() ABL L 311 vom 28.11.2001, S. 67.
(°8) ABIL. L 378 vom 27.12.2006, S. 1.
(*) ABIL. L 18 vom 22.1.2000, S. 1.
(19) ABIL. L 324 vom 10.12.2007, S. 121.
(" ABIL L 311 vom 28.11.2001, S. 1.
(12) ABIL. L 152 vom 16.6.2009, S. 11.
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— Artikel 13 der Richtlinie 2001/20/EG des Europédischen Parlaments und

des Rates vom 4. April 2001 zur Angleichung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die Anwendung der guten
klinischen Praxis bei der Durchfithrung von klinischen Priifungen mit
Humanarzneimitteln (1%)

Kapitel IX der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europédischen Par-
laments und des Rates vom 16. April 2014 iiber klinische Prifungen mit
Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG (1%4)

Richtlinie 2009/35/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
23. April 2009 iiber die Stoffe, die Arzneimitteln zum Zwecke der Far-
bung hinzugefiigt werden diirfen (1*°)

Verordnung (EU) 2016/793 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 11. Mai 2016 zur Vermeidung von Handelsumlenkungen bei be-
stimmten grundlegenden Arzneimitteln in die Européische Union (1%°)

21. Medizinprodukte

— Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 iiber Medizinpro-

dukte (17)

— Richtlinie 98/79/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom

27. Oktober 1998 iiber In-vitro-Diagnostika (1%%)

— Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 zur Angleichung

der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber aktive implantierbare
medizinische Gerite (1%%)

Verordnung (EU) 2017/745 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 5. April 2017 iiber Medizinprodukte, zur Anderung der Richtlinie
2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung
(EG) Nr. 1223/2009 und zur Authebung der Richtlinien 90/385/EWG
und 93/42/EWG des Rates (110)

Verordnung (EU) 2017/746 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 5. April 2017 iiber In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der
Richtlinie 98/79/EG und des Beschlusses 2010/227/EU der Kommis-
sion (')

22. Substanzen menschlichen Ursprungs

— Richtlinie 2002/98/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom

27. Januar 2003 zur Festlegung von Qualitdts- und Sicherheitsstandards
fiir die Gewinnung, Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von
menschlichem Blut und Blutbestandteilen und zur Anderung der Richt-

(19%) ABI
(1) ABI
(19 ABI
(") ABI

linie 2001/83/EG ('1?)

(19%) ABL

(194 ABI.
(1) ABL
(19) ABI.
(197) ABL

L 121 vom 1.5.2001, S.
L 158 vom 27.5.2014, S
L 109 vom 30.4.2009, S
L 135 vom 24.5.2016, S

. L 189 vom 20.7.1990, S
. L 117 vom 5.5.2017, S.
. L 117 vom 5.5.2017, S.

34.
.1

. 10.
. 39.
L 169 vom 12.7.1993, S.
. L 331 vom 7.12.1998, S. 1.
.17

1.
1

1.

176.

("?) ABL L 33 vom 8.2.2003, S. 30.



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 164

— Richtlinie 2004/23/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom
31. Mirz 2004 zur Festlegung von Qualitéts- und Sicherheitsstandards
fiir die Spende, Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, La-
gerung und Verteilung von menschlichen Geweben und Zellen (1'3)

— Richtlinie 2010/53/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
7. Juli 2010 iber Qualitdts- und Sicherheitsstandards fiir zur Transplan-
tation bestimmte menschliche Organe ('14)

23. Chemikalien und chemische Erzeugnisse

— Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 13. Oktober 2003 iiber Diingemittel (!!5)

— Richtlinie 2004/10/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
11. Februar 2004 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften fiir die Anwendung der Grundsitze der Guten Laborpraxis
und zur Kontrolle ihrer Anwendung bei Versuchen mit chemischen Stof-
fen (116)

— Richtlinie 2004/9/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom
11. Februar 2004 iiber die Inspektion und Uberpriifung der Guten Labor-
praxis (GLP) ('7)

— Richtlinie 2011/65/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgerdten (%)

— Verordnung (EG) Nr. 648/2004 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 31. Mirz 2004 {iber Detergenzien (''?)

— Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 iiber persistente organische Schadstoffe und
zur Anderung der Richtlinie 79/117/EWG (')

— Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europidischen Parlaments und des
Rates vom 4. Juli 2012 tber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Che-
mikalien (21)

— Verordnung (EU) 2017/852 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 17. Mai 2017 iiber Quecksilber und zur Authebung der Verordnung
(EG) Nr. 1102/2008 ('??)

— Richtlinie 2006/66/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
6. September 2006 iiber Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien
und  Altakkumulatoren und zur  Authebung der Richtlinie
91/157/EWG (%)

— Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer
Europdischen ~Chemikalienagentur, zur Anderung der Richtlinie
1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93
des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richt-
linie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (!24)

(13) ABL L 102 vom 7.42004, S. 48.
(") ABL L 207 vom 6.8.2010, S. 14.
("15) ABL L 304 vom 21.11.2003, S. 1.
(11%) ABL L 50 vom 20.2.2004, S. 44.
(") ABL L 50 vom 20.2.2004, S. 28.
("18) ABL L 174 vom 1.7.2011, S. 88.
("% ABL L 104 vom 8.4.2004, S. 1.

(1) ABL L 158 vom 30.4.2004, S. 7.
(1) ABL L 201 vom 27.7.2012, S. 60.
() ABL L 137 vom 2452017, S. 1.
(') ABL L 266 vom 26.9.2006, S. 1.
(%) ABL L 396 vom 30.12.2006, S. 1.
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— Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung
der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ('*)

— Verordnung (EG) Nr. 273/2004 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 11. Februar 2004 betreffend Drogenausgangsstoffe (12°)

— Verordnung (EG) Nr. 111/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 zur
Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit Dro-
genaustauschstoffen zwischen der Union und Drittléndern ('27)

24. Pestizide, Biozide

— Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 21. Oktober 2009 iiber das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln und zur Authebung der Richtlinien 79/117/EWG und
91/414/EWG des Rates ('?%)

— Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 23. Februar 2005 iiber Hochstgehalte an Pestizidriickstdnden
in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ur-
sprungs und zur Anderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (129)

Die Bezugnahme auf die Mitgliedstaaten in Artikel 43 dieser Verordnung
ist nicht so zu verstehen, dass sie das Vereinigte Konigreich in Bezug auf
Nordirland umfasst.

— Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 22. Mai 2012 iiber die Bereitstellung auf dem Markt und die
Verwendung von Biozidprodukten (13°)

Die Bezugnahmen auf den Mitgliedstaat in Artikel 3 Absatz 3, Artikel 15
Absatz 1, Artikel 28 Absatz 4 und Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe g
dieser Verordnung sind nicht so zu verstehen, dass sie das Vereinigte
Konigreich in Bezug auf Nordirland umfassen.

25. Abfille

— Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 14. Juni 2006 tber die Verbringung von Abfallen (13!)

— Richtlinie 94/62/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom
20. Dezember 1994 iiber Verpackungen und Verpackungsabfille (132)

— Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europidischen Parlaments und des
Rates vom 20. November 2013 iiber das Recycling von Schiffen und zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 und der Richtlinie
2009/16/EG ('3%)

(125) ABL L 353 vom 31.12.2008, S. 1.
(1) ABL L 47 vom 1822004, S. 1.
(177) ABL L 22 vom 26.1.2005, S. 1.
(%) ABL L 309 vom 24.11.2009, S. 1.
(") ABL L 70 vom 1632005, S. 1.
(%% ABL L 167 vom 27.6.2012, S. 1.
(") ABL L 190 vom 12.7.2006, S. 1.
(') ABL L 365 vom 31.12.1994, S. 10.
(") ABL L 330 vom 10.12.2013, S. 1.
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— Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates vom 20. November 2006 iiber die
Uberwachung und Kontrolle der Verbringungen radioaktiver Abfille und
abgebrannter Brennelemente (134)

— Artikel 2 bis 7, Artikel 14 und Artikel 17 sowie die Teile A, B, C, D und
F des Anhangs der Richtlinie (EU) 2019/904 des Europdischen Par-
laments und des Rates vom 5. Juni 2019 iiber die Verringerung der
Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt (13%)

In Bezug auf die Anwendung dieser Artikel und Teile auf das Vereinigte
Konigreich und im Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland ist
jede Bezugnahme auf ,,3. Juli 2021* in Artikel 4 Absatz 1, Artikel 14
und Artikel 17 Absatz 1 als Bezugnahme auf ,,1. Januar 2022 zu ver-
stehen. Die Artikel 2, 3, 14 und 17 sowie Teil F des Anhangs gelten nur,
soweit sie sich auf die Artikel 4 bis 7 beziehen.

26. Umwelt, Energieeffizienz

— Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 22. Oktober 2014 iiber die Pravention und das Management
der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten ('3¢)

— Verordnung (EG) Nr. 708/2007 des Rates vom 11. Juni 2007 iiber die
Verwendung nicht heimischer und gebietsfremder Arten in der Aquakul-
tur (137)

— Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 25. November 2009 iiber das EU-Umweltzeichen (13%)

— Richtlinie 98/70/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
13. Oktoper 1998 iiber die Qualitdt von Otto- und Dieselkraftstoffen
und zur Anderung der Richtlinie 93/12/EWG des Rates (1)

— Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates vom 20. April 2015 zur Festlegung
von Berechnungsverfahren und Berichterstattungspflichten gemaf3 der
Richtlinie 98/70/EG des Europdischen Parlaments und des Rates iiber
die Qualitdt von Otto- und Dieselkraftstoffen (140)

— Richtlinie 2004/42/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
21. April 2004 iber die Begrenzung der Emissionen fliichtiger organi-
scher Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer Losemittel in
bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der Fahrzeugreparatur-
lackierung sowie zur Anderung der Richtlinie 1999/13/EG (141)

— Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 20. Oktober 2010 iiber die Verpflichtungen von Marktteil-
nehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen ('4?)

— Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates vom 20. Dezember 2005 zur
Einrichtung eines FLEGT-Genehmigungssystems fiir Holzeinfuhren in
die Europdische Gemeinschaft (14%)

(%) ABL L 337 vom 5.12.2006, S. 21.

(135) ABL L 155 vom 12.6.2019, S. 1.
(13%) ABL L 317 vom 4.11.2014, S. 35.
(137) ABL L 168 vom 28.6.2007, S. 1.
(13%) ABL L 27 vom 30.1.2010, S. 1.
(1) ABL L 350 vom 28.12.1998, S. 58.
(40) ABL L 107 vom 25.4.2015, S. 26.
(41) ABL L 143 vom 30.4.2004, S. 87.
(“2) ABL L 295 vom 12.11.2010, S. 23.
(43) ABL L 347 vom 30.12.2005, S. 1.
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— Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 16. April 2014 iiber fluorierte Treibhausgase und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 ('44)

— Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 16. September 2009 iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozon-
schicht fiihren (14%)

— Verordnung (EU) 2017/852 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 17. Mai 2017 iiber Quecksilber und zur Authebung der Verordnung
(EG) Nr. 1102/2008 ('4¢)

— Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 iiber den
Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch
Uberwachung des Handels ('47)

— Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 zum
Verbot von Tellereisen in der Gemeinschaft und der Einfuhr von Pelzen
und Waren von bestimmten Wildtierarten aus Léndern, die Tellereisen
oder den internationalen humanen Fangnormen nicht entsprechende
Fangmethoden anwenden (14%)

— Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 16. September 2009 iiber den Handel mit Robbenerzeugnis-
sen (149)

— Verordnung (EG) Nr. 1523/2007 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 11. Dezember 2007 iiber ein Verbot des Inverkehrbringens
sowie der Ein- und Ausfuhr von Katzen- und Hundefellen sowie von
Produkten, die solche Felle enthalten, in die bzw. aus der Gemein-
schaft (139)

— Richtlinie 83/129/EWG des Rates vom 28. Mirz 1983 betreffend die
Einfuhr in die Mitgliedstaaten von Fellen bestimmter Jungrobben und
Waren daraus ('°")

— Verordnung (EG) Nr. 106/2008 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 15. Januar 2008 iiber ein gemeinschaftliches Kennzeichnungs-
programm fiir Strom sparende Biirogerite (1)

— Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 25. November 2009 iiber die Kennzeichnung von Reifen in
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche Parameter ('5%)

— Richtlinie 2009/125/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom
21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens fiir die Festlegung von
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrele-
vanter Produkte (1°%)

(') ABIL L 150 vom 20.5.2014, S. 195.

(%) ABL L 286 vom 31.10.2009, S. 1.
(46) ABL L 137 vom 24.5.2017, S. 1.
(1) ABL L 61 vom 3.3.1997, S. 1.
(14%) ABL L 308 vom 9.11.1991, S. 1.
(") ABL L 286 vom 31.10.2009, S. 36.
(1) ABL L 343 vom 27.12.2007, S. 1.
(51) ABL L 91 vom 9.4.1983, S. 30.
(') ABL L 39 vom 1322008, S. 1.
('%) ABL L 342 vom 22.12.2009, S. 46.
('*) ABL L 285 vom 31.10.2009, S. 10.
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— Verordnung (EU) 2017/1369 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 4. Juli 2017 zur Festlegung eines Rahmens fiir die Energiever-
brauchskennzeichnung  und  zur  Aufthebung  der  Richtlinie
2010/30/EU (%)

27. Schiffsausriistung

— Richtlinie 2014/90/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
23. Juli 2014 tber Schiffsausriistung und zur Aufhebung der Richtlinie
96/98/EG des Rates (150)

28. Schienenverkehr

— Richtlinie (EU) 2016/797 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 11. Mai 2016 iiber die Interoperabilitit des Eisenbahnsystems in der
Europdischen Union (1%7), soweit die Bedingungen und technischen Spe-
zifikationen fiir das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme und den freien
Verkehr von Eisenbahnprodukten betroffen sind

29. Lebensmittel — allgemein

— Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsétze
und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europdi-
schen Behorde fiir Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Ver-
fahren zur Lebensmittelsicherheit (13%)

Die Bezugnahme auf den Mitgliedstaat in Artikel 29 Absatz 1 Unter-
absatz 2 dieser Verordnung ist nicht so zu verstehen, dass sie das Verei-
nigte Konigreich in Bezug auf Nordirland umfasst.

— Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher
iiber Lebensmittel und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr.
1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des Europdischen Parlaments und
des Rates und zur Authebung der Richtlinie 87/250/EWG der Kommis-
sion, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 1999/10/EG
der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europdischen Par-
laments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der
Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommis-
sion (159)

— Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 20. Dezember 2006 iiber nahrwert- und gesundheitsbezogene
Angaben iiber Lebensmittel (1¢°)

— Richtlinie 2011/91/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
13. Dezember 2011 iiber Angaben oder Marken, mit denen sich das Los,
zu dem ein Lebensmittel gehort, feststellen ldsst (101)

30. Lebensmittel — Hygiene

— Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften fiir Le-
bensmittel tierischen Ursprungs (162)

(15%) ABL L 198 vom 28.7.2017, S. 1.
(156) ABL L 257 vom 28.8.2014, S. 146.
(157) ABL L 138 vom 26.5.2016, S. 44.
('5%) ABL L 31 vom 1.2.2002, S. 1.
(%% ABL L 304 vom 22.11.2011, S. 18.
(1) ABL L 404 vom 30.12.2006, S. 9.
(1) ABL L 334 vom 16.12.2011, S. 1.
(12) ABL L 139 vom 30.4.2004, S. 55.
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— Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 iiber Lebensmittelhygiene (16%)

— Richtlinie 89/108/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten {iber tiefgefrorene Le-
bensmittel (1%4)

31. Lebensmittel — Zutaten, Spuren, Riickstinde, Vermarktungsnormen

— Verordnung (EG) Nr. 1331/2008 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2008 iiber ein einheitliches Zulassungsverfah-
ren fiir Lebensmittelzusatzstoffe, -enzyme und -aromen ('%%)

Die Bezugnahme auf den Mitgliedstaat in Artikel 3 Absatz 1 dieser
Verordnung ist nicht so zu verstehen, dass sie das Vereinigte Konigreich
in Bezug auf Nordirland umfasst.

— Verordnung (EG) Nr. 1332/2008 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2008 iiber Lebensmittelenzyme und zur An-
derung der Richtlinie 83/417/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr.
1493/1999 des Rates, der Richtlinie 2000/13/EG, der Richtlinie
2001/112/EG des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 258/97 (1¢%)

— Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2008 iiber Lebensmittelzusatzstoffe (197)

— Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2008 iiber Aromen und bestimmte Lebens-
mittelzutaten mit Aromaeigenschaften zur Verwendung in und auf Le-
bensmitteln sowie zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des
Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 2232/96 und (EG) Nr. 110/2008 und
der Richtlinie 2000/13/EG (1%%)

— Richtlinie 2002/46/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom
10. Juni 2002 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten liber Nahrungsergénzungsmittel (1%%)

— Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 20. Dezember 2006 iiber den Zusatz von Vitaminen und
Mineralstoffen sowie bestimmten anderen Stoffen zu Lebensmitteln (17°)

— Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 10. November 2003 iiber Raucharomen zur tatsachlichen oder
beabsichtigten Verwendung in oder auf Lebensmitteln (17')

Die Bezugnahme auf den Mitgliedstaat in Artikel 7 Absatz 2 dieser
Verordnung ist nicht so zu verstehen, dass sie das Vereinigte Konigreich
in Bezug auf Nordirland umfasst.

— Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur
Festlegung von gemeinschaftlichen Verfahren zur Kontrolle von Kon-
taminanten in Lebensmitteln (17)

(') ABL L 139 vom 30.4.2004, S. 1.

(') ABIL. L 40 vom 11.2.1989, S. 34.

(') ABL L 354 vom 31.12.2008, S. 1.
('%) ABI. L 354 vom 31.12.2008, S. 7.
(7 ABL L 354 vom 31.12.2008, S. 16.
(1%%) ABIL. L 354 vom 31.12.2008, S. 34.
(') ABL L 183 vom 12.7.2002, S. 51.
(1% ABL L 404 vom 30.12.2006, S. 26.
(') ABIL. L 309 vom 26.11.2003, S. 1.
('?) ABL L 37 vom 13.2.1993, S. 1.
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— Verordnung (EU) 2015/2283 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 25. November 2015 iiber neuartige Lebensmittel, zur Anderung der
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Européischen Parlaments und des
Rates und zur Aufthebung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Européi-
schen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr.
1852/2001 der Kommission ('73)

— Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 12. Juni 2013 iiber Lebensmittel fiir Sduglinge und Klein-
kinder, Lebensmittel fiir besondere medizinische Zwecke und Tagesratio-
nen fiir gewichtskontrollierende Erndhrung und zur Aufhebung der Richt-
linie 92/52/EWG des Rates, der Richtlinien 96/8/EG, 1999/21/EG,
2006/125/EG  und 2006/141/EG der Kommission, der Richtlinie
2009/39/EG des Europdischen Parlaments und des Rates sowie der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 41/2009 und (EG) Nr. 953/2009 des Rates und der
Kommission (174)

— Richtlinie 1999/4/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom
22. Februar 1999 iiber Kaffee- und Zichorien-Extrakte (17%)

— Richtlinie 2000/36/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
23. Juni 2000 tber Kakao- und Schokoladeerzeugnisse fiir die mensch-
liche Erndhrung ('7°)

— Richtlinie 2001/110/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 iiber Ho-
nlg (177)

— Richtlinie 2001/111/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 iiber be-
stimmte Zuckerarten fiir die menschliche Erndhrung ('7%)

— Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom
7. Juni 2011 mit Durchfithrungsbestimmungen zur Verordnung (EG)
Nr. 1234/2007 des Rates fiir die Sektoren Obst und Gemiise und Ver-
arbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemiise ('7%)

— Verordnung (EG) Nr. 1295/2008 der Kommission vom 18. Dezember
2008 iiber die Einfuhr von Hopfen aus Drittldndern ('8°)

— Verordnung (EG) Nr. 1375/2007 der Kommission vom 23. November
2007 tber die Einfuhr von Nebenerzeugnissen der Maisstirkeverarbei-
tung aus den Vereinigten Staaten von Amerika ('8!)

— Richtlinie 2001/112/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 iiber Frucht-
sifte und bestimmte gleichartige Erzeugnisse fiir die menschliche Erndh-
rung (182)

— Richtlinie 2001/113/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 iiber Kon-
fitiiren, Gelees, Marmeladen und Maronenkrem fiir die menschliche Er-
néhrung ('%3)

— Richtlinie 2001/114/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 iiber be-
stimmte Sorten eingedickter Milch und Trockenmilch fiir die mensch-
liche Erndhrung (84

— Richtlinie (EU) 2015/2203 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 25. November 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten iiber Kaseine und Kaseinate fiir die menschliche Erndh-
rung und zur Aufhebung der Richtlinie 83/417/EWG des Rates (!%%)

('73) ABL L 327 vom 11.12.2015, S. 1.

(") ABL L 181 vom 29.6.2013, S. 35.
(') ABL L 66 vom 13.3.1999, S. 26.
("7%) ABL L 197 vom 3.8.2000, S. 19.
(') ABL L 10 vom 12.1.2002, S. 47.
(") ABL L 10 vom 12.1.2002, S. 53.
(') ABL L 157 vom 15.6.2011, S. 1.
(') ABL L 340 vom 19.12.2008, S. 45.
('81) ABL L 307 vom 24.11.2007, S. 5.
(') ABL L 10 vom 12.1.2002, S. 58.
('$) ABL L 10 vom 12.1.2002, S. 67.
(%) ABL L 15 vom 17.1.2002, S. 19.
(') ABL L 314 vom 1.12.2015, S. 1.
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— Titel V Kapitel IV der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europii-
schen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 iiber die Fi-
nanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78,
(EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr.
1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 ('%¢)

— Teil IT Titel II Kapitel I Abschnitt 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
tiber eine gemeinsame Marktorganisation fiir landwirtschaftliche Erzeug-
nisse und zur Authebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG)
Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 ('%7)

32. Lebensmittelkontaktmaterial

— Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 27. Oktober 2004 tiber Materialien und Gegensténde, die dazu
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berithrung zu kommen und zur
Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG ('8%)

Die Bezugnahme auf den Mitgliedstaat in Artikel 9 Absatz 1 dieser
Verordnung ist nicht so zu verstehen, dass sie das Vereinigte Konigreich
in Bezug auf Nordirland umfasst.

— Richtlinie 84/500/EWG des Rates vom 15. Oktober 1984 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber Keramikgegen-
stainde, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Beriihrung zu
kommen ('%%)

33. Lebensmittel — Sonstiges

— Richtlinie 1999/2/EG des Europidischen Parlaments und des Rates vom
22. Februar 1999 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten iiber mit ionisierenden Strahlen behandelte Lebensmittel und Le-
bensmittelbestandteile (1°)

— Richtlinie 1999/3/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom
22. Februar 1999 iiber die Festlegung einer Gemeinschaftsliste von mit
ionisierenden Strahlen behandelten Lebensmitteln und Lebensmittel-
bestandteilen (")

— Richtlinie 2009/32/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom
23. April 2009 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten iiber Extraktionslosungsmittel, die bei der Herstellung von Lebens-
mitteln und Lebensmittelzutaten verwendet werden (1°?)

— Richtlinie 2009/54/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
18. Juni 2009 iiber die Gewinnung von und den Handel mit natiirlichen
Mineralwiéssern (19%)

— Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 iiber die
okologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ¢kologi-
schen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 (1%%)

— Verordnung (EU) 2018/848 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 30. Mai 2018 tiber die dkologische/biologische Produktion und die
Kennzeichnung von 06kologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates ('%°)

(%) ABL L 347 vom 20.12.2013, S. 549.

('87) ABL L 347 vom 20.12.2013, S. 671.
(8%) ABL L 338 vom 13.11.2004, S. 4.
(') ABL L 277 vom 20.10.1984, S. 12.
(1) ABL L 66 vom 13.3.1999, S. 16.
() ABL L 66 vom 13.3.1999, S. 24.
(') ABL L 141 vom 6.6.2009, S. 3.
(1) ABL L 164 vom 26.6.2009, S. 45.
(") ABL L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(1%%) ABL L 150 vom 14.6.2018, S. 1.
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— Verordnung (Euratom) 2016/52 des Rates vom 15. Januar 2016 zur Fest-
legung von Hochstwerten an Radioaktivitdt in Lebens- und Futtermitteln
im Falle eines nuklearen Unfalls oder eines anderen radiologischen Not-
falls und zur Aufhebung der Verordnung (Euratom) Nr. 3954/87 des
Rates und der Verordnungen (Euratom) Nr. 944/89 und (Euratom) Nr.
770/90 der Kommission (1)

— Verordnung (EG) Nr. 733/2008 des Rates vom 15. Juli 2008 iiber die
Einfuhrbedingungen fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Ursprung in
Drittlindern nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl (1°7)

34. Futtermittel — Erzeugnisse und Hygiene

— Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 13. Juli 2009 iiber das Inverkehrbringen und die Verwendung
von Futtermitteln, zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des
Europdischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richt-
linien 79/373/EWG des Rates, 80/511/EWG der Kommission,
82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Rates, 93/74/EWG des Rates,
93/113/EG des Rates und 96/25/EG des Rates und der Entscheidung
2004/217/EG der Kommission (1%%)

— Richtlinie 2002/32/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
7. Mai 2002 iiber unerwiinschte Stoffe in der Tiererndhrung ('%°)

— Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 22. September 2003 iiber Zusatzstoffe zur Verwendung in der
Tiererndhrung (>°%)

Die Bezugnahmen auf nationale Referenzlaboratorien in Anhang II Num-
mer 6 dieser Verordnung sind nicht so zu verstehen, dass sie fiir das
Vereinigte Konigreich in Bezug auf Nordirland gelten. Dies hindert ein
nationales Referenzlabor, das sich in einem Mitgliedstaat befindet, nicht
daran, in Bezug auf Nordirland als Referenzlabor zu fungieren. Informa-
tionen und Materialien, die zu diesem Zweck zwischen den zustindigen
Behorden Nordirlands und einem nationalen Referenzlabor in einem Mit-
gliedstaat ausgetauscht werden, werden vom nationalen Referenzlabor
ohne vorherige Zustimmung dieser zustandigen Behorden nicht offenge-
legt.

— Richtlinie 90/167/EWG des Rates vom 26. Mérz 1990 zur Festlegung der
Bedingungen fiir die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwen-
dung von Fiitterungsarzneimitteln in der Gemeinschaft (2!

— Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 12. Januar 2005 mit Vorschriften fiir die Futtermittelhygie-
ne (202)

35. GVO

— Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 22. September 2003 iiber genetisch verdnderte Lebensmittel
und Futtermittel (29}), mit Ausnahme von Artikel 32 Absatz 2

Dies hindert ein nationales Referenzlabor, das sich in einem Mitgliedstaat
befindet, nicht daran, in Bezug auf Nordirland als Referenzlabor zu
fungieren. Informationen und Materialien, die zu diesem Zweck zwischen
den zustindigen Behorden Nordirlands und einem nationalen Referenz-
labor in einem Mitgliedstaat ausgetauscht werden, werden vom nationa-
len Referenzlabor ohne vorherige Zustimmung dieser zustéindigen Behor-
den nicht offengelegt.

(%) ABL L 13 vom 20.1.2016, S. 2.
(") ABL L 201 vom 30.7.2008, S. 1.
(%) ABL L 229 vom 1.9.2009, S. 1.
(1) ABL L 140 vom 30.5.2002, S. 10.
(*) ABL L 268 vom 18.10.2003, S. 29.
(%) ABL L 92 vom 7.4.1990, S. 42.
(*) ABL L 35 vom 8.2.2005, S. 1.
(%) ABL L 268 vom 18.10.2003, S. 1.



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 173

Die Bezugnahmen auf den Mitgliedstaat in Artikel 10 Absatz 1 und
Artikel 22 Absatz 1 dieser Verordnung sind nicht so zu verstehen,
dass sie das Vereinigte Konigreich in Bezug auf Nordirland umfassen.

— Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 22. September 2003 iiber die Riickverfolgbarkeit und Kenn-
zeichnung von genetisch verdnderten Organismen und iiber die Riickver-
folgbarkeit von aus genetisch verdnderten Organismen hergestellten Le-
bensmitteln und Futtermitteln sowie zur Anderung der Richtlinie
2001/18/EG (*%)

— Verordnung (EG) Nr. 1946/2003 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 15. Juli 2003 iiber grenziiberschreitende Verbringungen ge-
netisch verdnderter Organismen (2°%)

— Richtlinie 2001/18/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom
12. Mirz 2001 iiber die absichtliche Freisetzung genetisch verdnderter
Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie
90/220/EWG des Rates (*%)

36. Lebende Tiere, Zuchtmaterial und Erzeugnisse tierischen Ursprungs

Bezugnahmen auf nationale Referenzlaboratorien in den in diesem Abschnitt
aufgefiihrten Rechtsakten sind nicht so zu verstehen, dass sie das Referenz-
labor im Vereinigten Konigreich umfassen. Dies hindert ein nationales Re-
ferenzlabor, das sich in einem Mitgliedstaat befindet, nicht daran, in Bezug
auf Nordirland als Referenzlabor zu fungieren. Informationen und Materia-
lien, die zu diesem Zweck zwischen den zustindigen Behorden Nordirlands
und einem nationalen Referenzlabor in einem Mitgliedstaat ausgetauscht
werden, werden vom nationalen Referenzlabor ohne vorherige Zustimmung
dieser zustidndigen Behorden nicht offengelegt.

— Verordnung (EU) 2016/429 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 9. Mirz 2016 zu Tierseuchen und zur Anderung und Aufhebung
einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (,Tiergesundheits-
recht®) (297)

— Richtlinie 64/432/EWG des Rates vom 26. Juni 1964 zur Regelung
viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsver-
kehr mit Rindern und Schweinen (>%%)

— Richtlinie 91/68/EWG des Rates vom 28. Januar 1991 zur Regelung
tierseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsver-
kehr mit Schafen und Ziegen (>*)

— Richtlinie 2009/156/EG des Rates vom 30. November 2009 zur Fest-
legung der tierseuchenrechtlichen Vorschriften fiir das Verbringen von
Equiden und fiir ihre Einfuhr aus Drittlindern (3'°)

— Richtlinie 2009/158/EG des Rates vom 30. November 2009 iber die
tierseuchenrechtlichen Bedingungen fiir den innergemeinschaftlichen
Handel mit Gefliigel und Bruteiern sowie fiir ihre Einfuhr aus Drittlén-
dern (21)

— Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 13. Juli 1992 iiber die tierseuchen-
rechtlichen Bedingungen fiir den Handel mit Tieren, Samen, Eizellen und
Embryonen in der Gemeinschaft sowie fiir ihre Einfuhr in die Gemein-
schaft, soweit sie diesbeziiglich nicht den spezifischen Gemeinschafts-
regelungen nach Anhang A Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG un-
terliegen (*'2)

— Richtlinie 88/407/EWG des Rates vom 14. Juni 1988 zur Festlegung der
tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr mit Samen von Rindern und an dessen Einfuhr (213)

(?*4) ABL L 268 vom 18.10.2003, S. 24.

(%) ABL L 287 vom 5.11.2003, S. 1.
(%) ABL L 106 vom 17.4.2001, S. 1.
(") ABL L 84 vom 31.3.2016, S. 1.
(%) ABL L 121 vom 29.7.1964, S. 1977.
(%) ABL. L 46 vom 19.2.1991, S. 19.
('% ABL L 192 vom 23.7.2010, S. 1.
(') ABL L 343 vom 22.12.2009, S. 74.
(') ABL L 268 vom 14.9.1992, S. 54.
(%) ABL L 194 vom 22.7.1988, S. 10.
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— Richtlinie 89/556/EWG des Rates vom 25. September 1989 iiber vieh-
seuchenrechtliche Fragen beim innergemeinschaftlichen Handel mit Em-
bryonen von Hausrindern und ihrer Einfuhr aus Drittlindern (>'#)

— Richtlinie 90/429/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 zur Festlegung der
tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr mit Samen von Schweinen und an dessen Einfuhr (?')

— Richtlinie 92/118/EWG des Rates vom 17. Dezember 1992 iiber die
tierseuchenrechtlichen und gesundheitlichen Bedingungen fiir den Handel
mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs in der Gemeinschaft sowie fiir
ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie diesbeziiglich nicht den
spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang A Kapitel I der
Richtlinie 89/662/EWG und - in Bezug auf Krankheitserreger - der
Richtlinie 90/425/EWG unterliegen (*'¢)

— Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom 24. Oktober 2006 mit Gesund-
heits- und Hygienevorschriften fiir Tiere in Aquakultur und Aquakultur-
erzeugnisse und zur Verhiitung und Bekdmpfung bestimmter Wassertier-
krankheiten (*'7)

— Richtlinie 2004/68/EG des Rates vom 26. April 2004 zur Festlegung der
Veterinarbedingungen fiir die Einfuhr und die Durchfuhr bestimmter
lebender Huftiere in bzw. durch die Gemeinschaft, zur Anderung der
Richtlinien 90/426/EWG und 92/65/EWG und zur Authebung der Richt-
linie 72/462/EWG (>'%)

— Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung
von tierseuchenrechtlichen Vorschriften fiir das Herstellen, die Verarbei-
tung, den Vertrieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs (*'%)

— Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 12. Juni 2013 iiber die Verbringung von Heimtieren zu an-
deren als Handelszwecken und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr.
998/2003 (*%%)

— Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften fiir nicht fiir den
menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung iiber tierische
Nebenprodukte) (22')

37. Tierseuchenbekimpfung, Zoonosenbekimpfung

Bezugnahmen auf nationale Referenzlaboratorien in den in diesem Abschnitt
aufgefiihrten Rechtsakten sind nicht so zu verstehen, dass sie das Referenz-
labor im Vereinigten Konigreich umfassen. Dies hindert ein nationales Re-
ferenzlabor, das sich in einem Mitgliedstaat befindet, nicht daran, in Bezug
auf Nordirland als Referenzlabor zu fungieren. Informationen und Materia-
lien, die zu diesem Zweck zwischen den zustindigen Behdrden Nordirlands
und einem nationalen Referenzlabor in einem Mitgliedstaat ausgetauscht
werden, werden vom nationalen Referenzlabor ohne vorherige Zustimmung
dieser zustdndigen Behorden nicht offengelegt.

— Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhiitung, Kontrolle und
Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien (2%2)

(>'%) ABIL. L 302 vom 19.10.1989, S. 1.

(*') ABL L 224 vom 18.8.1990, S. 62.
(>'%) ABL L 62 vom 15.3.1993, S. 49.
(*'7) ABL L 328 vom 24.11.2006, S. 14.
(>'%) ABL L 139 vom 30.4.2004, S. 321.
(*") ABL L 18 vom 23.1.2003, S. 11.
(*%) ABL L 178 vom 28.6.2013, S. 1.
(") ABIL. L 300 vom 14.11.2009, S. 1.
(*?) ABL L 147 vom 31.5.2001, S. 1.
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— Richtlinie 77/391/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Einfithrung von
Mafnahmen der Gemeinschaft zur Tilgung der Brucellose, der Tuberku-
lose und der Leukose der Rinder (22%)

— Richtlinie 78/52/EWG des Rates vom 13. Dezember 1977 zur Festlegung
der gemeinschaftlichen Kriterien fiir die einzelstaatlichen Plidne zur be-
schleunigten Tilgung der Brucellose, der Tuberkulose und der enzoo-
tischen Leukose der Rinder (?*%)

— Richtlinie 2003/85/EG des Rates vom 29. September 2003 iliber Maf3-
nahmen der Gemeinschaft zur Bekdmpfung der Maul- und Klauenseuche,
zur Aufhebung der Richtlinien 85/511/EWG sowie der Entscheidungen
89/531/EWG und 91/665/EWG und zur Anderung der Richtlinie
92/46/EWG (*%)

— Richtlinie 2005/94/EG des Rates vom 20. Dezember 2005 mit Gemein-
schaftsmaflinahmen zur Bekdmpfung der Avidren Influenza und zur Auf-
hebung der Richtlinie 92/40/EWG (?29)

— Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23. Oktober 2001 iiber Mafinah-
men der Gemeinschaft zur Bekdmpfung der klassischen Schweine-
pest (227)

— Richtlinie 92/35/EWG des Rates vom 29. April 1992 zur Festlegung von
Kontrollregeln und MaBnahmen zur Bekdmpfung der Pferdepest (*2%)

— Richtlinie 2002/60/EG des Rates vom 27. Juni 2002 zur Festlegung von
besonderen Vorschriften fiir die Bekdmpfung der Afrikanischen Schwei-
nepest sowie zur Anderungen der Richtlinie 92/119/EWG hinsichtlich der
Teschener Krankheit und der Afrikanischen Schweinepest (?*%)

— Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 17. November 2003 zur Bekdmpfung von Salmonellen und
bestimmten anderen durch Lebensmittel iibertragbaren Zoonoseer-
regern (%)

— Richtlinie 92/66/EWG des Rates vom 14. Juli 1992 iiber Gemeinschafts-
mafBnahmen zur Bekdmpfung der Newcastle- Krankheit (*3')

— Richtlinie 92/119/EWG des Rates vom 17. Dezember 1992 mit allge-
meinen Gemeinschaftsmafinahmen zur Bekampfung bestimmter Tierseu-
chen sowie besonderen Mafinahmen beziiglich der vesikuldaren Schwei-
nekrankheit (>32)

— Richtlinie 2003/99/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom
17. November 2003 zur Uberwachung von Zoonosen und Zoonoseer-
regern und zur Anderung der Entscheidung 90/424/EWG des Rates so-
wie zur Aufhebung der Richtlinie 92/117/EWG des Rates (%)

— Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. November 2000 mit besonde-
ren Bestimmungen fiir Maflnahmen zur Bekdmpfung und Tilgung der
Blauzungenkrankheit (23%)

38. Kennzeichnung von Tieren

— Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates vom 17. Dezember 2003 zur
Einfiilhrung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von
Schafen und Ziegen und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
1782/2003 sowie der Richtlinien 92/102/EWG und 64/432/EWG (*%)

(**) ABL L 145 vom 13.6.1977, S. 44.

(2*) ABL L 15 vom 19.1.1978, S. 34.
(*) ABL. L 306 vom 22.11.2003, S. 1.
(2%) ABL L 10 vom 14.1.2006, S. 16.
(2 ABL L 316 vom 1.12.2001, S. 5.
(2) ABL L 157 vom 10.6.1992, S. 19.
() ABL L 192 vom 20.7.2002, S. 27.
() ABL L 325 vom 12.12.2003, S. 1.
() ABL L 260 vom 5.9.1992, S. 1.
() ABL L 62 vom 15.3.1993, S. 69.
(%) ABL L 325 vom 12.12.2003, S. 31.
() ABL L 327 vom 22.12.2000, S. 74.
(%) ABL L 5 vom 9.1.2004, S. 8.
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— Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 17. Juli 2000 zur Einfiihrung eines Systems zur Kennzeich-
nung und Registrierung von Rindern und tber die Etikettierung von

Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates (*3%)

— Richtlinie 2008/71/EG des Rates vom 15. Juli 2008 iiber die Kennzeich-
nung und Registrierung von Schweinen (*7)

39. Tierzucht

— Artikel 37 und Artikel 64 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/1012 des
Europédischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 iiber die Tier-
zucht- und Abstammungsbestimmungen fiir die Zucht, den Handel und
die Verbringung in die Union von reinrassigen Zuchttieren und Hybrid-
zuchtschweinen sowie deren Zuchtmaterial und zur Anderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 652/2014, der Richtlinien des Rates 89/608/EWG und
90/425/EWG sowie zur Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der
Tierzucht (,Tierzuchtverordnung®) (*3%)

40. Tierschutz

— Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 iiber
den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhéngenden
Vorgingen sowie zur Anderung der Richtlinien 64/432/EWG und
93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 (**°)

— Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. September 2009
iiber den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tétung (>40)

41. Pflanzengesundheit

— Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 2000 iiber Maflnahmen
zum Schutz der Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung
von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse ()

— Verordnung (EU) 2016/2031 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 26. Oktober 2016 iiber Malnahmen zum Schutz vor Pflanzenschéd-
lingen, zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) Nr.
652/2014 und (EU) Nr. 1143/2014 des Europidischen Parlaments und des
Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 69/464/EWG, 74/647/EWG,
93/85/EWG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG und 2007/33/EG des
Rates (**?)

42. Pflanzenvermehrungsmaterial

— Richtlinie 66/402/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 iiber den Verkehr
mit Getreidesaatgut (*4%)

— Richtlinie 68/193/EWG des Rates vom 9. April 1968 iiber den Verkehr
mit vegetativem Vermehrungsgut von Reben (*#4)

— Richtlinie 1999/105/EG des Rates vom 22. Dezember 1999 iiber den
Verkehr mit forstlichem Vermehrungsgut (>*°)

— Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13. Juni 2002 iiber einen gemein-
samen Sortenkatalog fiir landwirtschaftliche Pflanzenarten (340)

(%) ABL L 204 vom 11.8.2000, S. 1.
(*7) ABL L 213 vom 8.8.2008, S. 31.
(*%) ABL L 171 vom 29.6.2016, S. 66.
(%) ABL L 3 vom 5.1.2005, S. 1.
(>*%) ABIL L 303 vom 18.11.2009, S. 1.
(**") ABL L 169 vom 10.7.2000, S. 1.
(*) ABL L 317 vom 23.11.2016, S. 4.
(*¥) ABL L 125 vom 11.7.1966, S. 2309.
(**) ABL L 93 vom 17.4.1968, S. 15.
(*¥) ABL L 11 vom 15.1.2000, S. 17.
(**¢) ABL L 193 vom 20.7.2002, S. 1.
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— Richtlinie 2002/54/EG des Rates vom 13. Juni 2002 iiber den Verkehr
mit Betariibensaatgut (>*7)

— Richtlinie 2002/55/EG des Rates vom 13. Juni 2002 iiber den Verkehr
mit Gemiisesaatgut (>*%)

— Richtlinie 2002/56/EG des Rates vom 13. Juni 2002 iiber den Verkehr
mit Pflanzkartoffeln (>*%)

— Richtlinie 2002/57/EG des Rates vom 13. Juni 2002 iiber den Verkehr
mit Saatgut von Ol- und Faserpflanzen (>°)

— Richtlinie 2008/90/EG des Rates vom 29. September 2008 iiber das
Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten
zur Fruchterzeugung (*')

— Richtlinie 66/401/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 iiber den Verkehr
mit Futterpflanzensaatgut (>°2)

— Richtlinie 98/56/EG des Rates vom 20. Juli 1998 iiber das Inverkehr-
bringen von Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen (>5%)

— Richtlinie 2008/72/EG des Rates vom 15. Juli 2008 iiber das Inverkehr-
bringen von Gemiisepflanzgut und Gemiisevermehrungsmaterial mit Aus-
nahme von Saatgut (%)

43. Amtliche Kontrollen, Veterinirkontrollen

Bezugnahmen auf nationale Referenzlaboratorien in den in diesem Abschnitt
aufgefiihrten Rechtsakten sind nicht so zu verstehen, dass sie das Referenz-
labor im Vereinigten Konigreich umfassen. Dies hindert ein nationales Re-
ferenzlabor, das sich in einem Mitgliedstaat befindet, nicht daran, in Bezug
auf Nordirland als Referenzlabor zu fungieren. Informationen und Materia-
lien, die zu diesem Zweck zwischen den zustindigen Behdrden Nordirlands
und einem nationalen Referenzlabor in einem Mitgliedstaat ausgetauscht
werden, werden vom nationalen Referenzlabor ohne vorherige Zustimmung
dieser zustindigen Behorden nicht offengelegt.

— Verordnung (EU) 2017/625 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 15. Mérz 2017 iiber amtliche Kontrollen und andere amtliche Tatig-
keiten zur Gewihrleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittel-
rechts und der Vorschriften iiber Tiergesundheit und Tierschutz, Pflan-
zengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Anderung der Verordnungen
(EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr.
1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und
(EU) 2016/2031 des Europiischen Parlaments und des Rates, der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der
Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und
2008/120/EG des Rates und zur Aufthebung der Verordnungen (EG)
Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europdischen Parlaments
und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Be-
schlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung iiber amtliche Kontrol-
len) (25%)

(>*) ABL. L 193 vom 20.7.2002, S. 12.

(>*%) ABL L 193 vom 20.7.2002, S.
(>*) ABIL L 193 vom 20.7.2002, S. 60.
(> ABL L 193 vom 20.7.2002, S.
(") ABL L 267 vom 8.10.2008, S. 8.
(*?) ABL 125 vom 11.7.1966, S. 2298.
(*¥) ABL L 226 vom 13.8.1998, S. 16.
(**) ABL L 205 vom 1.8.2008, S. 28.
(*®) ABL L 95 vom 7.4.2017, S. 1.
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— Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 iiber amtliche Kontrollen zur Uberpriifung der
Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestim-
mungen {iber Tiergesundheit und Tierschutz (>°¢)

— Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften fiir die
amtliche Uberwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Er-
zeugnissen tierischen Ursprungs (>7)

— Richtlinie 91/496/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 zur Festlegung von
Grundregeln fiir die Veterindrkontrollen von aus Drittlindern in die
Gemeinschaft eingefiihrten Tieren und zur Anderung der Richtlinien
89/662/EWG, 90/425/EWG und 90/675/EWG (>3%)

— Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18. Dezember 1997 zur Festlegung
von Grundregeln fiir die Veterindrkontrollen von aus Drittlindern in die
Gemeinschaft eingefiihrten Erzeugnissen (%)

— Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 zur Regelung der
veterindrrechtlichen und tierziichterischen Kontrollen im innergemein-
schaftlichen Handel mit lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick
auf den Binnenmarkt (2¢7)

— Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom 11. Dezember 1989 zur Regelung
der veterindrrechtlichen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel
im Hinblick auf den gemeinsamen Binnenmarkt (>°')

44. Sanitire und phytosanitire Vorschriften - Sonstiges

— Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April 1996 iiber das Verbot der
Verwendung bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer
Wirkung und von B-Agonisten in der tierischen Erzeugung und zur Auf-
hebung  der  Richtlinien  81/602/EWG,  88/146/EWG  und
88/299/EWG (%%?)

— Richtlinie 96/23/EG des Rates vom 29. April 1996 iiber Kontrollmaf3-
nahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe und ihrer Riickstéinde in lebenden
Tieren und tierischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinien
85/358/EWG und 86/469/EWG und der Entscheidungen 89/187/EWG
und 91/664/EWG (>%)

45. Geistiges Eigentum

— Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Auf-
machung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geogra-
fischer Angaben fiir Spirituosen und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 1576/89 (2%%)

— Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 21. November 2012 iiber Qualititsregelungen fiir Agrar-
erzeugnisse und Lebensmittel (29%)

— Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2014 tber die Begriffsbestimmung, Beschrei-
bung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnis-
sen sowie den Schutz geografischer Angaben fiir aromatisierte Wein-
erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91
des Rates (%)

(%) ABL L 165 vom 30.4.2004, S. 1.

(57) ABL L 139 vom 30.4.2004, S. 206.
(%) ABL L 268 vom 24.9.1991, S. 56.
(%) ABL L 24 vom 30.1.1998, S. 9.
(%) ABL. L 224 vom 18.8.1990, S. 29.
(%) ABL L 395 vom 30.12.1989, S. 13.
() ABL L 125 vom 23.5.1996, S. 3.
(%% ABL L 125 vom 23.5.1996, S. 10.
(%) ABL L 39 vom 13.22008, S. 16.
(%) ABL L 343 vom 14.12.2012, S. 1.
(%) ABL L 84 vom 20.32014, S. 14.
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Teil II Titel 11 Kapitel I Abschnitte 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr.
1308/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezem-
ber 2013 {iber eine gemeinsame Marktorganisation fiir landwirtschaftliche
Erzeugnisse und zur Authebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72,
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (37)

Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigen-
tums durch die Zollbehdrden und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1383/2003 des Rates (>%%)

46. Fischerei und Aquakultur

Verordnung (EWG) Nr. 3703/85 der Kommission vom 23. Dezember
1985 mit Durchfiihrungsvorschriften zu den gemeinsamen Vermarktungs-
normen fiir bestimmte frische oder gekiihlte Fische (>%%)

Verordnung (EWG) Nr. 2136/89 des Rates vom 21. Juni 1989 iiber
gemeinsame Vermarktungsnormen fiir Sardinenkonserven sowie Han-
delsbezeichnungen fiir Sardinenkonserven und sardinenartige Erzeugnisse
in Konserven (379)

Verordnung (EWG) Nr. 1536/92 des Rates vom 9. Juni 1992 iiber ge-
meinsame Vermarktungsnormen fiir Thunfisch- und Bonitokonser-
ven (271

Verordnung (EG) Nr. 2406/96 des Rates vom 26. November 1996 iiber
gemeinsame Vermarktungsnormen fiir bestimmte Fischereierzeugnis-
se (22)

Verordnung (EG) Nr. 850/98 des Rates vom 30. Mérz 1998 zur Erhal-
tung der Fischereiressourcen durch technische Maflnahmen zum Schutz
von jungen Meerestieren (%), soweit Bestimmungen zu MindestgroBen
von Meerestieren betroffen sind

Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur
Einfitlhrung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung
der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und
zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002,
(EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) Nr.
2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007,
(EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94
und (EG) Nr. 1966/2006 (*7%), soweit Bestimmungen tiber Vermarktungs-
normen betroffen sind

Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 11. Dezember 2013 iiber die gemeinsame Marktorganisation
fiir Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Anderung der
Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (*%),
soweit Bestimmungen iiber Vermarktungsnormen und Verbraucherinfor-
mationen betroffen sind

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 11. Dezember 2013 iiber die Gemeinsame Fischereipolitik
und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG)
Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG)
Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses
2004/585/EG des Rates (*7°), soweit Bestimmungen iiber Vermarktungs-
normen fiir Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur betroffen sind

(%7 ABL L 347 vom 20.12.2013, S. 671.

(>%) ABI

. L 181 vom 29.6.2013, S. 15.

(?) ABL L 351 vom 28.12.1985, S. 63.

() ABI

. L 212 vom 22.7.1989, S. 79.

(*') ABL L 163 vom 17.6.1992, S. 1.
(*?) ABL L 334 vom 23.12.1996, S. 1.

(2) ABI

. L 125 vom 27.4.1998, S. 1.

(*%) ABL L 343 vom 22.12.2009, S. 1.

(275) ABI

. L 354 vom 28.12.2013, S. 1.

(?°) ABL L 354 vom 28.12.2013, S. 22.



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 180

— Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008
iiber ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekdmpfung und Un-
terbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei,
zur Anderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr.
1936/2001 und (EG) Nr. 601/2004 und zur Aufhebung der Verordnungen
(EG) Nr. 1093/94 und (EG) Nr. 1447/1999 (*77)

— Verordnung (EG) Nr. 1035/2001 des Rates vom 22. Mai 2001 zur Ein-
fiihrung einer Fangdokumentationsregelung fiir Dissostichus spp. (*7®)

— Verordnung (EU) Nr. 640/2010 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 7. Juli 2010 zur Einfihrung einer Fangdokumentationsrege-
lung fiir Roten Thun (Thunnus thynnus) und zur Anderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1984/2003 des Rates (%)

— Verordnung (EG) Nr. 1100/2007 des Rates vom 18. September 2007 mit
Mafnahmen zur Wiederauffiillung des Bestands des Europdischen
Aals (380)

47. Sonstiges

— Teil III der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europdischen Par-
laments und des Rates vom 17. Dezember 2013 {iber eine gemeinsame
Marktorganisation fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Auf-
hebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79,
(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (**!), mit Ausnahme von
Kapitel VI

— Verordnung (EG) Nr. 2964/95 des Rates vom 20. Dezember 1995 zur
Schaffung eines Registrierungssystems fiir Rohéleinfuhren und -lieferun-
gen in der Gemeinschaft (2%2)

— Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 des Rates vom 6. Dezember 2004 iiber
Medaillen und Minzstiicke mit dhnlichen Merkmalen wie Euro-Miin-
zen (353)

— Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Européischen Parlaments und des
Rates vom 26. Oktober 2005 iiber die Uberwachung von Barmitteln, die
in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden (*4)

— Richtlinie 2014/40/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten iiber die Herstellung, die Aufmachung und den Ver-
kauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur Auf-
hebung der Richtlinie 2001/37/EG (?%%)

— Verordnung (EG) Nr. 116/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 iiber
die Ausfuhr von Kulturgiitern (%)

— Richtlinie 2014/60/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
15. Mai 2014 iiber die Riickgabe von unrechtmiBig aus dem Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgiitern und zur Anderung
der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (*7)

— Richtlinie 69/493/EWG des Rates vom 15. Dezember 1969 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir Kristallglas (25%)

(7)) ABL L 286 vom 29.10.2008, S. 1.
(%) ABL L 145 vom 31.5.2001, S. 1.
(™) ABL L 194 vom 24.7.2010, S. 1.
(%) ABL L 248 vom 22.9.2007, S. 17.
($) ABL L 347 vom 20.12.2013, S. 671.
(%) ABL L 310 vom 22.12.1995, S. 5.
(%) ABL L 373 vom 21.12.2004, S. 1.
(%) ABL L 309 vom 25.11.2005, S. 9.
(%) ABL L 127 vom 29.4.2014, S. 1.
(%) ABL L 39 vom 1022009, S. 1.
(*") ABL L 159 vom 28.5.2014, S. 1.
(%) ABL L 326 vom 29.12.1969, S. 36.



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 181

— Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 iiber eine
Gemeinschaftsregelung fiir die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung,
der Vermittlung und der Durchfuhr von Giitern mit doppeltem Verwen-
dungszweck (*?)

— Richtlinie 91/477/EWG des Rates vom 18. Juni 1991 tiber die Kontrolle
des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (>*)

— Verordnung (EU) Nr. 258/2012 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 14. Mérz 2012 zur Umsetzung des Artikels 10 des Protokolls
der Vereinten Nationen gegen die unerlaubte Herstellung von Schuss-
waffen, dazugehorigen Teilen und Komponenten und Munition und ge-
gen den unerlaubten Handel damit, in Erginzung des Ubereinkommens
der Vereinten Nationen gegen die grenziiberschreitende organisierte Kri-
minalitdt (VN-Feuerwaffenprotokoll) und zur Einfithrung von Ausfuhr-
genehmigungen fiir Feuerwaffen, deren Teile, Komponenten und Muni-
tion sowie von MaBnahmen betreffend deren Einfuhr und Durchfuhr ()

— Richtlinie 2009/43/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
6. Mai 2009 zur Vereinfachung der Bedingungen fiir die innergemein-
schaftliche Verbringung von Verteidigungsgiitern (*°2)

— Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 betreffend
den Handel mit bestimmten Giitern, die zur Vollstreckung der Todes-
strafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder ernied-
rigender Behandlung oder Strafe verwendet werden konnten (*%%)

— Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 zur
Umsetzung des Zertifikationssystems des Kimberley-Prozesses fiir den
internationalen Handel mit Rohdiamanten (***)

— In Kraft befindliche restriktive Malnahmen auf der Grundlage des Ar-
tikels 215 AEUV, soweit diese den Handel mit Waren zwischen der
Union und Drittlindern betreffen

— Verordnung (EU) 2019/880 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 17. April 2019 iiber das Verbringen und die Einfuhr von Kultur-
giitern

(**) ABL L 134 vom 29.5.2009, S. 1.

(*") ABL L 256 vom 13.9.1991, S. 51.
(') ABL L 94 vom 30.3.2012, S. 1.
(*?) ABL L 146 vom 10.6.2009, S. 1.
(*?3) ABL L 200 vom 30.7.2005, S. 1.
(%) ABL L 358 vom 31.12.2002, S. 28.
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ANHANG 3

BESTIMMUNGEN DES UNIONSRECHTS, AUF DIE IN ARTIKEL 8 BEZUG
GENOMMEN WIRD

1. Mehrwertsteuer (')

— Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 iiber das
gemeinsame Mehrwertsteuersystem (%)

— Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der
Erstattung der Mehrwertsteuer gemél der Richtlinie 2006/112/EG an nicht
im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat
anséssige Steuerpflichtige (°)

— Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 iiber die
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehorden und die Betrugsbekdmpfung
auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (*)

— Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. Mirz 2010 iiber die Amtshilfe
bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern,
Abgaben und sonstige MaBnahmen (%)

— Dreizehnte Richtlinie 86/560/EWG des Rates vom 17. November 1986 zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Um-
satzsteuern - Verfahren der Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht im
Gebiet der Gemeinschaft ansdssige Steuerpflichtige (°)

— Richtlinie 2007/74/EG des Rates vom 20. Dezember 2007 iiber die Be-
freiung der von aus Drittlindern kommenden Reisenden eingefiihrten Wa-
ren von der Mehrwertsteuer und den Verbrauchsteuern (7)

— Richtlinie 2009/132/EG des Rates vom 19. Oktober 2009 zur Festlegung
des Anwendungsbereichs von Artikel 143 Buchstaben b und ¢ der Richt-
linie 2006/112/EG hinsichtlich der Mehrwertsteuerbefreiung bestimmter
endgiiltiger Einfuhren von Gegenstdnden (¥)

— Richtlinie 2006/79/EG des Rates vom 5. Oktober 2006 iiber die Steuer-
befreiungen bei der Einfuhr von Waren in Kleinsendungen nichtkommer-
zieller Art mit Herkunft aus Drittlindern (°)

— Verpflichtungen aus der Ubereinkunft zwischen der Europdischen Union
und dem Konigreich Norwegen iiber die Zusammenarbeit der Verwal-
tungsbehorden, die Betrugsbekdmpfung und die Beitreibung von Forde-
rungen auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer ('°)

(") Die Rubriken und Unterrubriken in diesem Anhang haben rein informativen Charakter.
(®» ABI. L 347 vom 11.12.2006, S. 1.

(®) ABL L 44 vom 20.2.2008, S. 23.

(*) ABL L 268 vom 12.10.2010, S. 1.

(°) ABIL L 84 vom 31.3.2010, S. 1.

(®) ABI. L 326 vom 21.11.1986, S. 40.

() ABI. L 346 vom 29.12.2007, S. 6.

(®) ABI. L 292 vom 10.11.2009, S. 5.

(°) ABIL L 286 vom 17.10.2006, S. 15.

(%) ABL L 195 vom 1.8.2018, S. 1.
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Verpflichtungen aus dem Abkommen iiber die Zusammenarbeit zwischen
der Europdischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits zur Bekdmpfung von
Betrug und sonstigen rechtswidrigen Handlungen, die ihre finanziellen
Interessen beeintrdchtigen (")

2. Verbrauchsteuer

Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 16. Dezember 2008 iiber das all-
gemeine Verbrauchsteuersystem und zur Aufhebung der Richtlinie
92/12/EWG ('?)

Verordnung (EU) Nr. 389/2012 des Rates vom 2. Mai 2012 iiber die
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehorden auf dem Gebiet der Verbrauch-
steuern und zur Aufhebung von Verordnung (EG) Nr. 2073/2004 ('3)

Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. Mirz 2010 iiber die Amtshilfe
bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern,
Abgaben und sonstige MafBnahmen ('4)

Richtlinie 92/83/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Harmonisie-
rung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische
Getrénke (1%)

Richtlinie 92/84/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 iiber die Anni-
herung der Verbrauchsteuersitze auf Alkohol und alkoholische Getrén-
ke (19)

Richtlinie 2011/64/EU des Rates vom 21. Juni 2011 iiber die Struktur und
die Sétze der Verbrauchsteuern auf Tabakwaren (17)

Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturie-
rung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom ('%)

Richtlinie 95/60/EG des Rates vom 27. November 1995 iiber die steuer-
liche Kennzeichnung von Gasol und Kerosin (1?)

Entscheidung Nr. 1152/2003/EG des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 16. Juni 2003 tiber die Einfithrung eines EDV-gestiitzten Sys-
tems zur Beforderung und Kontrolle der Beférderung verbrauchsteuer-
pflichtiger Waren (*°)

Richtlinie 2007/74/EG des Rates vom 20. Dezember 2007 iiber die Be-
freiung der von aus Drittlindern kommenden Reisenden eingefiihrten Wa-
ren von der Mehrwertsteuer und den Verbrauchsteuern (3')

Richtlinie 2006/79/EG des Rates vom 5. Oktober 2006 iiber die Steuer-
befreiungen bei der Einfuhr von Waren in Kleinsendungen nichtkommer-
zieller Art mit Herkunft aus Drittlindern (*?)

(") ABL L 46 vom 17.2.2009, S. 8.
('?) ABL L 9 vom 14.1.2009, S. 12.
(") ABL L 121 vom 8.5.2012, S. 1.
(') ABL L 84 vom 31.3.2010, S. 1.
(") ABL L 316 vom 31.10.1992, S. 21.
(') ABL L 316 vom 31.10.1992, S. 29.
(") ABL L 176 vom 5.7.2011, S. 24.
('®) ABL L 283 vom 31.10.2003, S. 51.
(") ABL L 291 vom 6.12.1995, S. 46.
(*%) ABL L 162 vom 1.7.2003, S. 5.
(?') ABL L 346 vom 29.12.2007, S. 6.
(*») ABL L 286 vom 17.10.2006, S. 15.
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ANHANG 4

BESTIMMUNGEN DES UNIONSRECHTS, AUF DIE IN ARTIKEL 9 BEZUG
GENOMMEN WIRD

Die nachfolgenden Rechtsakte gelten fiir das Vereinigte Konigreich und im
Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland, soweit sie die Elektrizitéts-
erzeugung, -iibertragung, -verteilung und -versorgung, den Stromgrofhandel
oder den grenziiberschreitenden Stromhandel betreffen.

Bestimmungen zu Einzelhandelsmarkten und zum Verbraucherschutz finden
keine Anwendung. Wird in den in diesem Anhang aufgefiihrten Rechtsakten
auf Bestimmungen anderer Rechtsakte der Union Bezug genommen, hat dies
nicht zur Folge, dass die Bestimmungen, auf die Bezug genommen wird, an-
wendbar werden, sofern sie nicht anderweitig fiir das Vereinigte Konigreich und
im Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland gelten, es sei denn, es
handelt sich um Bestimmungen zu GroBhandelsstrommarkten, die in Irland An-
wendung finden und fiir den gemeinsamen Betrieb des Binnenmarktes fiir Strom-
grof3handel in Irland und Nordirland erforderlich sind.

— Richtlinie 2009/72/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
13. Juli 2009 iiber gemeinsame Vorschriften fiir den Elektrizitatsbinnenmarkt
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG (%)

— Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europidischen Parlaments und des Rates
vom 13. Juli 2009 iiber die Netzzugangsbedingungen fiir den grenziiber-
schreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1228/2003 (%)

— Verordnung (EG) Nr. 713/2009 des Europidischen Parlaments und des Rates
vom 13. Juli 2009 zur Griindung einer Agentur fiir die Zusammenarbeit der
Energieregulierungsbehorden (3)

— Richtlinie 2005/89/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
18. Januar 2006 iiber MaBnahmen zur Gewihrleistung der Sicherheit der
Elektrizitétsversorgung und von Infrastrukturinvestitionen (*)

— Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 25. Oktober 2011 iiber die Integritdt und Transparenz des Energiegrof3-
handelsmarkts (%)

— Richtlinie 2010/75/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom
24. November 2010 iiber Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung) (°)

— Richtlinie 2003/87/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
13. Oktober 2003 iiber ein System fiir den Handel mit Treibhausgasemis-
sionszertifikaten in der Union und zur Anderung der Richtlinie 96/61/EG des
Rates (7)

(') ABL L 211 vom 14.8.2009, S. 55.
() ABL L 211 vom 14.8.2009, S. 15.
() ABL L 211 vom 14.8.2009, S. 1.
(*) ABL L 33 vom 4.2.2006, S. 22.
() ABL L 326 vom 8.12.2011, S. 1.
(°) ABL L 334 vom 17.12.2010, S. 17.
() ABL L 275 vom 25.10.2003, S. 32.
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ANHANG 5

BESTIMMUNGEN DES UNIONSRECHTS, AUF DIE IN ARTIKEL 10
ABSATZ 1 BEZUG GENOMMEN WIRD

1. Vorschriften iiber staatliche Beihilfen im AEUV (')

— Artikel 107, 108 und 109 AEUV

— Artikel 106 AEUV, soweit staatliche Beihilfen betroffen sind

— Artikel 93 AEUV

2. Rechtsakte, die sich auf den Begriff der Beihilfe beziehen

— Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Bei-

hilfe (2)

— Mitteilung der Kommission iiber die Anwendung der Beihilfevor-
schriften der Europdischen Union auf Ausgleichsleistungen fiir die
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem

Interesse (%)

— Mitteilung der Kommission liber die Anwendung der Artikel 87 und
88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungs-

verpflichtungen und Biirgschaften (%)

3. Gruppenfreistellungsverordnungen

3.1 Ermdchtigungsverordnung

— Verordnung (EU) 2015/1588 des Rates vom 13. Juli 2015 iiber

32

33

die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union auf bestimmte Gruppen
horizontaler Beihilfen (%)

Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung

— Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni

2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen
von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags iliber die Arbeitsweise der Eu-
ropdischen Union (®)

Sektorale Gruppenfieistellungsverordnungen

— Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni

2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von
Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ldndlichen Gebie-
ten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europdischen Uni-
on ()

Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. De-
zember 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Ver-
arbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei
und der Aquakultur titigen Unternehmen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Europidischen Union (%)

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 23. Oktober 2007 tiber offentliche Per-
sonenverkehrsdienste auf Schiene und StraBe und zur Auf-
hebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG)
Nr. 1107/70 des Rates (°)

(") Die Rubriken und Unterrubriken in diesem Anhang haben rein informativen Charakter.

(3 ABL C 262 vom 19.7.2016, S. 1.
() ABL C 8 vom 11.1.2012, S. 4.

(*) ABL C 155 vom 20.6.2008, S. 10.
(°) ABL L 248 vom 24.9.2015, S. 1.
(®) ABL. L 187 vom 26.6.2014, S. 1.
(") ABL L 193 vom 1.7.2014, S. 1.
(*) ABL L 369 vom 24.12.2014, S. 37.
(°) ABL L 315 vom 3.12.2007, S. 1.
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34

— Mitteilung der Kommission iiber die Auslegungsleitlinien zu
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 iiber offentliche Per-
sonenverkehrsdienste auf Schiene und Strafie ('°)

— Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011 iiber die
Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags tiber die
Arbeitsweise der Europédischen Union auf staatliche Beihilfen
in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Un-
ternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (')

De-minimis-Beihilfen

— Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. De-
zember 2013 iiber die Anwendung der Artikel 107 und 108
des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
auf De-minimis-Beihilfen (12)

— Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April
2012 iiber die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union auf De-
minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen ('3)

— Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. De-
zember 2013 tber die Anwendung der Artikel 107 und 108
des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor ('4)

— Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni
2014 tber die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags iber die Arbeitsweise der Européischen Union auf De-
minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor ('%)

Verfahrensvorschriften

— Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 iiber be-

(1% ABI
(1) ABI
(1) ABI
(1%) ABI
(14) ABI
(15) ABI
(1) ABI
(') ABI
(%) ABI
(%) ABI
(2% ABI
(') ABI

. C
. L
. L
. L
. L
. L
. L
. L
.C
. C
.C
. C

sondere Vorschriften fiir die Anwendung von Artikel 108 des Ver-
trags liber die Arbeitsweise der Europdischen Union (1°)

Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004
zur Durchfithrung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates iiber
besondere Vorschriften fiir die Anwendung von Artikel 93 des EG-
Vertrags (17)

Bekanntmachung der Kommission — Rechtswidrige und mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbare staatliche Beihilfen: Gewihrleis-
tung der Umsetzung von Riickforderungsentscheidungen der Kommis-
sion in den Mitgliedstaaten (%)

Bekanntmachung der Kommission iiber die zur Beurteilung unrecht-
mafiger staatlicher Beihilfen anzuwendenden Regeln (%)

Bekanntmachung der Kommission iiber die Durchsetzung des Beihil-
fenrechts durch die einzelstaatlichen Gerichte (*°)

Mitteilung der Kommission iiber die Anderung der Methode zur Fest-
setzung der Referenz- und Abzinsungssitze (*!)

92 vom 29.3.2014, S. 1.

7 vom 11.1.2012, S. 3.
352 vom 24.12.2013, S. 1.
114 vom 26.4.2012, S. 8.
352 vom 24.12.2013, S. 9.
190 vom 28.6.2014, S. 45.
248 vom 24.9.2015, S. 9.
140 vom 30.4.2004, S. 1.
272 vom 15.11.2007, S. 4.
119 vom 22.5.2002, S. 22.
85 vom 9.4.2009, S. 1.

14 vom 19.1.2008, S. 6.
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— Mitteilung der Kommission — Verhaltenskodex fiir die Durchfithrung
von Beihilfeverfahren (*2)

— Mitteilung der Kommission C(2003) 4582 vom 1. Dezember 2003
zum Berufsgeheimnis in Beihilfeentscheidungen (?%)

5. Vereinbarkeitsvorschriften
5.1 Wichtige Vorhaben von gemeinsamem europdischem Interesse

— Mitteilung der Kommission — Kriterien fiir die Wiirdigung
der Vereinbarkeit von staatlichen Beihilfen zur Foérderung
wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europdischem Interesse
mit dem Binnenmarkt ()

5.2 Agrarbeihilfen

— Rahmenregelung der Europidischen Union fiir staatliche Bei-
hilfen im Agrar- und Forstsektor und in lédndlichen Gebieten
2014 — 2020 (%)

53 Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor

— Miitteilung der Kommission — Leitlinien fiir die Priifung staat-
licher Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (%)

54  Regionalbeihilfen
— Leitlinien fiir Regionalbeihilfen 2014-2020 (*7)

5.5 Beihilfen zur Férderung von Forschung, Entwicklung und Inno-
vation

— Miitteilung der Kommission — Unionsrahmen fiir staatliche
Beihilfen zur Foérderung von Forschung, Entwicklung und In-
novation (%)

5.6  Risikokapitalbeihilfen

— Mitteilung der Kommission — Leitlinien fiir staatliche Bei-
hilfen zur Forderung von Risikofinanzierungen (*)

5.7  Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung

— Mitteilung der Kommission — Leitlinien fir staatliche Bei-
hilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Un-
ternehmen in Schwierigkeiten (3°)

5.8 Ausbildungsbeihilfen

— Mitteilung der Kommission — Kriterien fiir die Bewertung der
Vereinbarkeit einzeln anzumeldender Ausbildungsbeihilfen mit
dem Gemeinsamen Markt (3!)

(*) Noch nicht im Amtsblatt verdffentlicht.
(*) ABL C 297 vom 9.12.2003, S. 6.
(**) ABL C 188 vom 20.6.2014, S. 4.
(*) ABL C 204 vom 1.7.2014, S. 1.
(*%) ABL. C 217 vom 2.7.2015, S. 1.
(*) ABL C 209 vom 23.7.2013, S. 1.
(*®) ABL C 198 vom 27.6.2014, S. 1.
(*) ABL C 19 vom 22.1.2014, S. 4.
(% ABL C 249 vom 31.7.2014, S. 1.
(") ABL C 188 vom 11.8.2009, S. 1.



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 188

5.9  Beschiftigungsbeihilfen

— Miitteilung der Kommission — Kriterien fiir die Bewertung der
Vereinbarkeit einzeln anzumeldender staatlicher Beihilfen fiir
die Beschiéftigung von benachteiligten und behinderten Arbeit-
nehmern mit dem gemeinsamen Markt (3%)

5.10  Befristete Vorschriften als Reaktion auf die Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise

— Mitteilung der Kommission iiber die Anwendung der Vor-
schriften fiir staatliche Beihilfen ab dem 1. August 2013 auf
Mafnahmen zur Stiitzung von Banken im Kontext der Finanz-
krise (3%)

— Mitteilung der Kommission iiber die Behandlung wertgemin-
derter Aktiva im Bankensektor der Gemeinschaft (3%)

— Mitteilung der Kommission iiber die Wiederherstellung der
Rentabilitit und die Bewertung von Umstrukturierungsmaf-
nahmen im Finanzsektor im Rahmen der derzeitigen Krise
gemiB den Beihilfevorschriften (3)

5.11  Exportkreditversicherung

— Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten zur Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Europdischen Union auf die kurzfristige Exportkre-
ditversicherung (3%)

5.12  Energie und Umwelt
5.12.1 Umweltschutz- und Energie

— Mitteilung der Kommission — Leitlinien fiir staatliche
Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 (37)

— Mitteilung der Kommission — Leitlinien fiir be-
stimmte Beihilfemanahmen im Zusammenhang mit
dem System fiir den Handel mit Treibhausgasemis-
sionszertifikaten nach 2012 (3%)

5.12.2 Elektrizitdt (verlorene Kosten)

— Mitteilung der Kommission tiber die Methode fiir die
Analyse staatlicher Beihilfen in Verbindung mit ver-
lorenen Kosten (*%)

5.123 Kohle

— Beschluss des Rates vom 10. Dezember 2010 iiber
staatliche Beihilfen zur Erleichterung der Stilllegung
nicht wettbewerbsfdhiger Steinkohlebergwerke (%)

5.13  Grundstoffindustrien und verarbeitendes Gewerbe (Stahl)

— Mitteilung der Kommission iiber bestimmte Aspekte der Be-
handlung von Wettbewerbsfillen nach Auslaufen des EGKS-
Vertrags (*!)

(**) ABL C 188 vom 11.8.2009, S. 6.

(*) ABL C 216 vom 30.7.2013, S. 1.

(*) ABL C 72 vom 26.3.2009, S. 1.

(*) ABL C 195 vom 19.8.2009, S. 9.

(*%) ABL C 392 vom 19.12.2012, S. 1.

(*) ABL C 200 vom 28.6.2014, S. 1.

(**) ABL C 158 vom 5.6.2012, S. 4.

(*°) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_de.pdf
(*%) ABL L 336 vom 21.12.2010, S. 24.

(*) ABL C 152 vom 26.6.2002, S. 5.
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5.14  Postdienste

— Bekanntmachung der Kommission iiber die Anwendung der
Wettbewerbsregeln auf den Postsektor und iiber die Beurtei-
lung bestimmter staatlicher Mafnahmen betreffend Postdiens-
te (42)

5.15  Audiovisuelle Produktion, Rundfunk und Breitband
5.15.1 Audiovisuelle Produktion

— Mitteilung der Kommission iiber staatliche Beihilfen
fiir Filme und andere audiovisuelle Werke (+)

5.152 Rundfunk

— Mitteilung der Kommission iiber die Anwendung der
Vorschriften tiber staatliche Beihilfen auf den offent-
lich-rechtlichen Rundfunk (*)

5.153 Breitbandnetze

— Mitteilung der Kommission — Leitlinien der EU fiir
die Anwendung der Vorschriften tiber staatliche Bei-
hilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitband-
ausbau (%)

5.16  Verkehr und Infrastruktur

— Mitteilung der Kommission — Gemeinschaftliche Leitlinien
fiir staatliche Beihilfen an Eisenbahnunternchmen (*¢)

— Miitteilung der Kommission — Leitlinien der Gemeinschaft fiir
staatliche Beihilfen im Seeverkehr (*7)

— Miitteilung der Kommission betreffend die Leitlinien fiir staat-
liche Beihilfen, die die Anschubfinanzierung der Gemeinschaft
fiir Meeresautobahnen ergénzen (*%)

— Miitteilung der Kommission — Leitfaden zu staatlichen Bei-
hilfen fiir Schiffsmanagementgesellschaften (*%)

— Mitteilung der Kommission — Leitlinien fiir staatliche Beihilfe
fiir Flughidfen und Luftverkehrsgesellschaften (*°)

5.17  Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
(DAWI)

— Mitteilung der Kommission — Rahmen der Europdischen
Union fiir staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistun-
gen flir die Erbringung o6ffentlicher Dienstleistungen (°')

6. Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaa-
ten und den offentlichen Unternehmen

— Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006
iber die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mit-
gliedstaaten und den offentlichen Unternehmen sowie tiber die finan-
zielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (°%)

(*?) ABL C 39 vom 6.2.1998, S. 2.

(¥) ABL C 332 vom 15.11.2013, S. 1.
(*) ABL C 257 vom 27.10.2009, S. 1.
(*) ABL C 25 vom 26.1.2013, S. 1.
(*) ABL C 184 vom 22.7.2008, S. 13.
(#7) ABL C 13 vom 17.1.2004, S. 3.
(*%) ABL C 317 vom 12.12.2008, S. 10.
(*) ABL C 132 vom 11.6.2009, S. 6.
(*%) ABL C 99 vom 4.4.2014, S. 3.

(") ABL C 8 vom 11.1.2012, S. 15.
(**) ABL L 318 vom 17.11.2006, S. 17.
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ANHANG 6

VERFAHREN GEMARB ARTIKEL 10 ABSATZ 2

Der Gemeinsame Ausschuss bestimmt den anfénglichen freigestellten jahrlichen
Gesamtforderhdchstbetrag und den anfinglichen Mindestprozentsatz nach Arti-
kel 10 Absatz 2 unter Beriicksichtigung der jlingsten verfiigbaren Informationen.
Der anféngliche freigestellte jahrliche Gesamtforderhdchstbetrag richtet sich nach
der Gestaltung des kiinftigen Agrarférderprogramms des Vereinigten Konigreichs
sowie nach dem durchschnittlichen Jahresgesamtbetrag der in Nordirland im
Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik im derzeitigen MFR 2014-2020 getitig-
ten Ausgaben. Der anfingliche Mindestprozentsatz richtet sich nach der Gestal-
tung des Agrarforderprogramms des Vereinigten Konigreichs sowie nach dem
Prozentsatz, zu dem die Gesamtausgaben im Rahmen der gemeinsamen Agrar-
politik in der Union den Bestimmungen des Anhangs 2 des WTO-Ubereinkom-
mens iber die Landwirtschaft, wie fiir den betreffenden Zeitraum notifiziert,
entsprachen.

Der Gemeinsame Ausschuss passt den in Absatz 1 genannten, auf der Grundlage
der Gestaltung des Agrarforderprogramms des Vereinigten Konigreichs bestimm-
ten Gesamtforderungsbetrag und Prozentsatz an jede Anderung des im Rahmen
der gemeinsamen Agrarpolitik in der Union verfiigbaren Gesamtforderungs-
betrags in jedem kiinftigen mehrjahrigen Finanzrahmen an.

Legt der Gemeinsame Ausschuss den anfianglichen Gesamtforderungsbetrag und
Prozentsatz nicht nach Absatz 1 fest oder passt er den Gesamtforderungsbetrag
und Prozentsatz nicht nach Absatz 2 bis zum Ende des Ubergangszeitraums
beziehungsweise innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten eines kiinftigen mehr-
jahrigen Finanzrahmens an, so wird die Anwendung von Artikel 10 Absatz 2
ausgesetzt, bis der Gemeinsame Ausschuss den Gesamtforderungsbetrag und den
Prozentsatz festgelegt oder angepasst hat.
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ANHANG 7

VERFAHREN GEMARB ARTIKEL 16 ABSATZ 3

. Zieht die Union oder das Vereinigte Konigreich Schutzmafinahmen nach Ar-

tikel 16 Absatz 1 dieses Protokolls in Erwdgung, so notifiziert sie bzw. es das
Vereinigte Konigreich bzw. die Union unverziiglich iiber den Gemeinsamen
Ausschuss und stellt alle einschldgigen Informationen bereit.

. Die Union und das Vereinigte Konigreich nehmen unverziiglich Konsultatio-

nen im Gemeinsamen Ausschuss auf, um eine einvernehmliche Losung her-
beizufiihren.

. Die Union bzw. das Vereinigte Konigreich darf bis zum Ablauf eines Monats

nach der Notifizierung nach Nummer 1 keine SchutzmafBinahmen ergreifen, es
sei denn, das Konsultationsverfahren nach Nummer 2 wurde vor Ablauf dieser
Frist abgeschlossen. Schliefen auBlergewohnliche Umsténde, die ein sofortiges
Eingreifen erfordern, eine vorherige Priifung aus, so darf die Union bzw. das
Vereinigte Konigreich unverziiglich die fiir die Behebung der Schwierigkeiten
unbedingt erforderlichen Schutzmafinahmen treffen.

. Die Union bzw. das Vereinigte Konigreich notifiziert dem Gemeinsamen

Ausschuss unverziiglich die getroffenen Maflnahmen und stellt alle einschla-
gigen Informationen bereit.

. Uber die getroffenen SchutzmaBnahmen finden im Gemeinsamen Ausschuss

vom Zeitpunkt ihrer Annahme an alle drei Monate Konsultationen mit dem
Ziel statt, diese Mallnahmen vor dem vorgesechenen Ablauf ihrer Geltungs-
dauer aufzuheben oder ihren Anwendungsbereich zu beschrianken. Die Union
bzw. das Vereinigte Konigreich kann jederzeit beim Gemeinsamen Ausschuss
die Uberpriifung dieser MaBnahmen beantragen.

. Die Nummern 1 bis 5 gelten entsprechend fiir Ausgleichsmafinahmen nach

Artikel 16 Absatz 2 dieses Protokolls.
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PROTOKOLL ZU DEN HOHEITSZONEN DES VEREINIGTEN
KONIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND AUF
ZYPERN

Die Union und das Vereinigte Konigreich,

EINGEDENK dessen, dass in der der Schlussakte des Vertrags liber den
Beitritt des Vereinigten Konigreichs zu den Europédischen Gemeinschaf-
ten beigefiigten Gemeinsamen Erkldrung betreffend die Hoheitszonen
des Vereinigten Konigreichs GrofBbritannien und Nordirland auf Zypern
vorgesehen ist, dass die Regelung der Beziechungen zwischen der Euro-
pdischen Wirtschaftsgemeinschaft und den Hoheitszonen im Rahmen
einer etwaigen Vereinbarung zwischen der Europidischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Republik Zypern festgelegt wird,

BESTATIGEND, dass die Regelung der Bezichungen zwischen der Union
und den Hoheitszonen nach dem Austritt des Vereinigten Konigreichs
aus der Union weiterhin im Rahmen der Unionsmitgliedschaft der Re-
publik Zypern festgelegt werden sollte,

UNTER BERUCKSICHTIGUNG der Bestimmungen des Vertrags zur
Griindung der Republik Zypern und des zugehorigen Notenwechsels
vom 16. August 1960 (,,Griindungsvertrag®) iiber die Hoheitszonen
des Vereinigten Konigreichs Akrotiri und Dhekelia (,,Hoheitszonen®),

BESTATIGEND, dass der Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der
Union weder die sich aus dem Unionsrecht ergebenden Rechte und
Pflichten der Republik Zypern noch die Rechte und Pflichten der Par-
teien des Griindungsvertrags beeintrachtigen sollte,

EINGEDENK dessen, dass seit dem Beitritt der Republik Zypern zur
Union das Unionsrecht in den Hoheitszonen nur gilt, soweit dies er-
forderlich ist, um die Anwendung der Regelungen des Protokolls Nr. 3
iiber die Hoheitszonen des Vereinigten Konigreichs GroBbritannien und
Nordirland in Zypern sicherzustellen, das der Akte {iber die Bedingun-
gen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der
Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Repub-
lik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europdischen Union
und die Anpassungen der die Europdische Union begriindenden Ver-
trige beigefligt ist (,,Protokoll Nr. 3%),

IN ANBETRACHT des Notenwechsels zwischen der Regierung des Ver-
einigten Konigreichs und der Regierung der Republik Zypern vom
16. August 1960 betreffend die Verwaltung der Hoheitszonen und der
beigefiigten Erkldarung der Regierung des Vereinigten Konigreichs, wo-
nach der Schutz der Interessen der in den Hoheitszonen wohnhaften
oder beschiftigten Personen eines der Hauptziele darstellt, und in der
Erwédgung, dass diese Personen so weit wie mdglich genauso behandelt
werden sollen wie in der Republik Zypern wohnhafte oder beschiftigte
Personen,

IN ANBETRACHT der Verpflichtung des Vereinigten Konigreichs zur
Wahrung der Anwendung der im Rahmen des Griindungsvertrags ge-
troffenen Regelung, nach der die Behorden der Republik Zypern in den
Hoheitszonen eine Vielzahl von 6ffentlichen Dienstleistungen erbringen,
auch in den Bereichen Landwirtschaft, Zoll und Besteuerung,
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IN DER ERWAGUNG, dass die Hoheitszonen nach dem Austritt des
Vereinigten Konigreichs aus der Union Teil des Zollgebiets der Union
bleiben sollten,

IN ANBETRACHT der Bestimmungen des Griindungsvertrags iiber die
Zollregelung zwischen den Hoheitszonen und der Republik Zypern, ins-
besondere der Bestimmungen im Anhang F des genannten Vertrags,

IN ANBETRACHT der Verpflichtung des Vereinigten Konigreichs, auf
die Einrichtung von Zollstellen und anderen Grenziibergangsstellen zwi-
schen den Hoheitszonen des Vereinigten Konigreichs und der Republik
Zypern zu verzichten und keine kommerziellen oder zivilen See- oder
Flughéfen einzurichten,

IN DEM WUNSCH, eine angemessene Regelung zu treffen, mit der die
Ziele der Regelung des Protokolls Nr. 3 nach dem Austritt des Verei-
nigten Konigreichs aus der Union erreicht werden konnen,

IN DER ERWAGUNG, dass die in diesem Protokoll enthaltene Regelung
nach dem Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der Union fiir eine
ordnungsgemifle Durchfiihrung und Durchsetzung der einschldgigen
Bestimmungen des Unionsrechts beziiglich der Hoheitszonen sorgen
soll,

IN DER ERWAGUNG, dass eine angemessene Regelung fiir ErméBigun-
gen und Befreiungen von Z6llen und Steuern zu treffen ist, welche den
Streitkrdften des Vereinigten Konigreichs und dem fiir sie arbeitenden
Personal nach dem Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der Union
weiter gewéhrt werden,

IN DER ERKENNTNIS, dass es notwendig ist, eine spezielle Regelung fiir
die Kontrolle des Waren- und Personenverkehrs zu treffen, der die
AuBengrenzen der Hoheitszonen iiberschreitet, sowie die Bedingungen
festzulegen, unter denen die einschldgigen Bestimmungen des Unions-
rechts auf die Trennungslinie zwischen den Landesteilen der Republik
Zypern, in denen die Regierung der Republik Zypern keine tatséchliche
Kontrolle ausiibt, und der Hoheitszone Dhekelia angewendet werden,
die derzeit im Protokoll Nr. 10 iiber Zypern festgelegt sind, das der
Akte iiber die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik,
der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der
Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Re-
publik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik
zur Europdischen Union und die Anpassungen der die Europédische
Union begriindenden Vertrige beigefiigt ist (,,Protokoll Nr. 10%),

IN DER ERKENNTNIS, dass die Zusammenarbeit zwischen der Republik
Zypern und dem Vereinigten Konigreich von grundlegender Bedeutung
fir die Gewihrleistung einer effektiven Umsetzung der in diesem Pro-
tokoll getroffenen Regelung ist,

IN DER ERWAGUNG, dass auf der Grundlage der in diesem Protokoll
enthaltenen Regelung das Unionsrecht nach dem Austritt des Vereinig-
ten Konigreichs aus der Union in bestimmten Politikbereichen fiir die
Hoheitszonen gelten wird,

IN ANERKENNUNG der Einzigartigkeit der im Griindungsvertrag und
der Erklarung von 1960 enthaltenen Regelung fiir Personen, die in
den Hoheitszonen leben und arbeiten, und des Ziels einer einheitlichen
Anwendung des einschldgigen Unionsrechts sowohl in der Republik
Zypern als auch in den Hoheitszonen im Interesse dieser Regelung,
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IN ANBETRACHT dessen, dass das Vereinigte Konigreich in dieser
Hinsicht die Republik Zypern mit der Aufgabe betraut, als Mitgliedstaat
der Union die Bestimmungen des Unionsrechts in den Hoheitszonen so
durchzufithren und durchzusetzen, wie es in diesem Protokoll geregelt
1st,

EINGEDENK DESSEN, dass die Republik Zypern fiir die Durchfithrung
und Durchsetzung des Unionsrechts in Bezug auf Waren zustindig ist,
die fiir die Hoheitszonen bestimmt sind oder dort ihren Ursprung haben
und die {iber einen See- oder einen Flughafen in der Republik Zypern
ein- oder ausgefiihrt werden,

UNTER HINWEIS DARAUF, dass die in diesem Protokoll getroffene
Regelung die Artikel 1 und 2 des Griindungsvertrags und die Stand-
punkte der Republik Zypern und des Vereinigten Konigreichs dazu
unberiihrt 14sst,

IN DER ERWAGUNG, dass der Zweck der in diesem Protokoll festgeleg-
ten Regelung ausschlielich darin besteh en sollte, die besondere Situa-
tion der Hoheitszonen zu regeln, und dass sie weder fiir andere Gebiete
gelten noch eine Prizedenzregelung darstellen sollte,

SIND {iber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Ab-
kommen iiber den Austritt des Vereinigten Konigreichs Grofbritannien
und Nordirland aus der Europidischen Union und der Europdischen
Atomgemeinschaft (,,Austrittsabkommen®) beigefiigt werden:

Artikel 1

Allgemeine Bestimmungen

(1)  Fir die Zwecke dieses Protokolls ist jede Bezugnahme auf das
Vereinigte Konigreich in den anwendbaren Bestimmungen des Austritts-
abkommens dahin zu verstehen, dass sie sich auf das Vereinigte Ko-
nigreich im Verhéltnis zu den Hoheitszonen bezieht. Teil 3 Titel I, II
und III sowie Teil 6 des Abkommens beriihren nicht die Bestimmungen
dieses Protokolls.

(2)  Abweichend von Artikel 4 Absitze 4 und 5 des Austrittsabkom-
men sind die Bestimmungen dieses Protokolls, in denen auf das Unions-
recht oder auf Konzepte oder Bestimmungen desselben Bezug genom-
men wird, bei ihrer Durchfithrung und Anwendung im Einklang mit der
einschliagigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europdischen Union
auszulegen.

(3) Ungeachtet des Artikels 71 des Austrittsabkommens gelten zu-
sétzlich zu anderen Bestimmungen des Unionsrechts zum Schutz per-
sonenbezogener Daten, die fiir die und in den unter dieses Protokoll
fallenden Hoheitszonen gelten, die Verordnung (EU) 2016/679 und die
Richtlinie (EU) 2016/680 fiir personenbezogene Daten, die auf der
Grundlage dieses Protokolls in den Hoheitszonen verarbeitet werden.

(4)  Abweichend von Artikel 6 Absatz 1 des Austrittsabkommens sind
Bezugnahmen auf einen Rechtsakt der Union in diesem Protokoll als
Bezugnahmen auf diesen Rechtsakt in seiner gednderten Fassung oder
in der Fassung, durch die er ersetzt wird, zu verstehen. Der vorliegende
Absatz gilt nicht fiir Artikel 4 Absétze 3 und 10 der Verordnung (EG)
866/2004 des Rates (1), auf die Artikel 10 Absatz 2 Anwendung findet.

(") Verordnung (EG) Nr. 866/2004 des Rates vom 29. April 2004 iiber eine
Regelung nach Artikel 2 des Protokolls Nr. 10 zur Beitrittsakte (ABI. L 161
vom 30.4.2004, S. 128).
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(5) Ist die Union der Ansicht, dass abweichend von den Artikeln 7
und 8 des Austrittsabkommens ein vollstdndiger oder teilweiser Zugang
des Vereinigten Konigreichs bzw. des Vereinigten Konigreichs im Ver-
hiltnis zu den Hoheitszonen unbedingt notwendig ist, damit das Verei-
nigte Konigreich seinen Verpflichtungen aus diesem Protokoll nach-
kommen kann — was auch den Fall einschlie3t, dass ein solcher Zugang
notwendig ist, weil der Zugang zu den einschldgigen Informationen
nicht auf anderem Wege erleichtert werden kann — so sind Bezugnah-
men auf Mitgliedstaaten und zustdndige Behorden von Mitgliedstaaten
in nach diesem Protokoll anwendbaren Bestimmungen des Unionsrechts
dahin zu verstehen, dass sie sich hinsichtlich des Zugangs zu allen auf
der Grundlage des Unionsrechts eingerichteten Netzen, Informationssys-
temen oder Datenbanken auch auf das Vereinigte Konigreich bzw. das
Vereinigte Konigreich im Verhéltnis zu den Hoheitszonen beziehen.

Artikel 2
Zollgebiet der Union

(1)  Die Hoheitszonen gehdren in Anbetracht des Griindungsvertrags
zum Zollgebiet der Union. Zu diesem Zweck gelten die Bestimmungen
des Unionsrechts auf dem Gebiet der Zolle und der gemeinsamen Han-
delspolitik, einschlieBlich der Bestimmungen des Unionsrechts iiber
Zollkontrollen bestimmter Waren oder zu bestimmten Zwecken, fiir
und in den Hoheitszonen.

(2)  Von Herstellern in den Hoheitszonen hergestellte und im Zoll-
gebiet der Union in Verkehr gebrachte Waren gelten als Waren im
freien Verkehr.

(3) Alle zur Verwendung in den Hoheitszonen bestimmten Waren
gelangen tiber die zivilen Flug- und Seehéfen auf die Insel Zypern;
die Behorden der Republik Zypern fiihren alle diese Waren betreffenden
Zollformlichkeiten und Zollkontrollen durch und erheben die betreffen-
den Einfuhrzolle.

(4) Alle zur Ausfuhr bestimmten Waren verlassen die Insel Zypern
iiber die zivilen Flug- und Seehifen; die Behorden der Republik Zypern
fiihren alle diese Waren betreffenden Ausfuhrzollférmlichkeiten und
Zollkontrollen durch.

(5) Die in Anhang C Abschnitt 11 Nummer 3 des Griindungsvertrags
genannten Zollkontrollen werden im Einklang mit den Bestimmungen
jenes Abschnitts durchgefiihrt.

(6)  Abweichend von den Nummern 3 und 4 gelten ausschlieBlich im
Interesse der Forderung des Betriebs der Hoheitszonen als Militérstiitz-
punkte mit Blick auf den Griindungsvertrag folgende Bestimmungen:

a) Die nachstehend genannten Waren diirfen iiber einen See- oder Flug-
hafen in den Hoheitszonen auf die Insel Zypern gelangen oder diese
verlassen, sofern sdmtliche diese Waren betreffenden Zollférmlich-
keiten und Zollkontrollen von den Behdrden der Hoheitszonen
durchgefiihrt und die betreffenden Zdlle von ihnen erhoben wurden:
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i) Waren, die zu amtlichen oder militdrischen Zwecken ein- oder
ausgefiihrt werden;

ii) Waren, die im personlichen Gepéck ausschlieflich zum personli-
chen Gebrauch von oder fiir Personal des Vereinigten Konigreich
sowie von anderen, in Verteidigungs- oder Amtsgeschiften rei-
senden Personen, ein- oder ausgefiihrt werden;

b) Pakete, die von Mitarbeitern des Vereinigten Konigreichs oder deren
Angehorigen verschickt oder empfangen und vom British Forces
Post Office befordert werden, kdnnen unter folgenden Bedingungen
iiber einen Hafen oder Flughafen in den Hoheitszonen auf die Insel
Zypern gelangen oder diese verlassen:

i) eingehende, an Mitarbeiter des Vereinigten Konigreichs oder de-
ren Angehorige adressierte Pakete werden in einem versiegelten
Behiélter befordert und nach ihrem Eintreffen an eine Zollstelle
der Republik Zypern iibermittelt, damit die Behérden der Repub-
lik Zypern alle diese Produkte betreffenden Zollférmlichkeiten
und -kontrollen durchfiihren und die betreffenden Zolle erheben
konnen;

ii) von Mitarbeitern des Vereinigten Konigreichs oder deren Ange-
horigen verschickte Pakete unterliegen der Zollkontrolle der Be-
horden der Hoheitszonen.

Als ,Mitarbeiter des Vereinigten Konigreichs oder deren Angehorige*
im Sinne dieses Absatzes gelten die in Anhang B Teil I Nummer 1 des
Griindungsvertrags genannten Personen.

Das Vereinigte Konigreich tauscht relevante Informationen mit der Re-
publik Zypern aus, um durch eine enge Zusammenarbeit die Hinterzie-
hung von Zéllen und Steuern — auch von Schmuggel — zu verhindern.

(7)  Die Artikel 34, 35 und 36 AEUV sowie andere Bestimmungen
des Unionsrechts fiir Waren, insbesondere nach Artikel 114 AEUV
erlassene Mafinahmen, gelten fiir und in den Hoheitszonen.

(8)  Waren, die aus Landesteilen der Republik Zypern kommen, in
denen die Regierung der Republik Zypern keine tatsdchliche Kontrolle
ausiibt, tberschreiten die Trennungslinie zwischen diesen Landesteilen
und der Ostlichen Hoheitszone des Vereinigten Konigreichs im Ein-
klang mit der Verordnung (EG) Nr. 866/2004.

Unbeschadet des Artikels 6 dieses Protokolls obliegt dem Vereinigten
Konigreich die Durchfiihrung und Durchsetzung der Verordnung (EG)
Nr. 866/2004 hinsichtlich der Hoheitszonen im Einklang mit den Be-
stimmungen dieser Verordnung. Das Vereinigte Konigreich ersucht die
Behorden der Republik Zypern um Durchfithrung aller notwendigen
Veterindr-, Phytosanitidr- und Lebensmittelsicherheits-Kontrollen, die
diese Verordnung vorschreibt.

(9) Dem Vereinigten Konigreich obliegt die Durchfithrung und
Durchsetzung der in Absatz 1 genannten Bestimmungen des Unions-
rechts im Hinblick auf Waren, die nach Absatz 6 in die Hoheitszonen
gelangen oder diese verlassen.
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Dem Vereinigten Konigreich obliegt auch die Ausstellung aller Lizen-
zen, Genehmigungen oder Bescheinigungen, welche fiir die unter An-
hang F Abschnitt 5 Nummer 1 des Griindungsvertrags fallenden Waren
bendtigt werden.

(10)  Der Republik Zypern obliegt die Durchfiihrung und Durchset-
zung der in Absatz 7 genannten Bestimmungen des Unionsrechts in den
Hoheitszonen.

Artikel 3

Besteuerung

(1)  Die nach Artikel 113 AEUV erlassenen Bestimmungen des Uni-
onsrechts auf dem Gebiet der Umsatzsteuern, Verbrauchsteuern und
sonstigen Formen der indirekten Besteuerung gelten fiir die und in
den Hoheitszonen.

(2)  Umsédtze mit Ursprungs- oder Bestimmungsort in den Hoheits-
zonen gelten fiir die Zwecke der Mehrwertsteuer (MwSt), der Ver-
brauchsteuern oder anderer Formen der indirekten Besteuerung als Um-
sitze mit Ursprungs- oder Bestimmungsort in der Republik Zypern.

(3) Der Republik Zypern obliegt die Durchfiihrung und Durchset-
zung der in diesem Artikel genannten Bestimmungen des Unionsrechts
in den Hoheitszonen, einschlieBlich der Erhebung der von zivilen na-
tiirlichen oder juristischen Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den
Hoheitszonen geschuldeten Zélle und Steuern.

Artikel 4

Zollbefreiungen

(1)  Von den Streitkriften des Vereinigten Konigreich oder ihrem
zivilen Begleitpersonal fiir den eigenen Gebrauch oder zur Versorgung
ihrer Kasinos und Kantinen erhaltene, erworbene oder eingefiihrte Wa-
ren oder Dienstleistungen sind von Zdllen, MwSt und Verbrauchsteuern
befreit, sofern die betreffenden Personen nach dem Griindungsvertrag
Anspruch auf diese Befreiungen haben. Zu diesem Zweck stellt das
Vereinigte Konigreich nach Genehmigung der Republik Zypern fiir
die unter Artikel 2 Absatz 3 fallenden Waren Freistellungsbescheinigun-
gen aus.

(2) Alle Zdlle, die infolge des Verkaufs der in Absatz 1 genannten
Waren in den Hoheitszonen von den Behorden des Vereinigten Konig-
reichs erhoben werden, sind an die Behorden der Republik Zypern zu
iiberweisen.

Artikel 5

Soziale Sicherheit

Mit Blick auf den fortwdhrenden Schutz der Rechte der im Gebiet der
Hoheitszonen wohnenden oder beschéftigten Personen treffen das Ver-
einigte Konigreich und die Republik Zypern gegebenenfalls weitere
Absprachen, um nach dem Ende des Ubergangszeitraums die ordnungs-
gemifBe Durchfiihrung von Artikel 4 des Protokolls Nr. 3 sicherzustel-
len.
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Artikel 6

Vorschriften auf den Gebieten Landwirtschaft und Fischerei sowie
veterinir- und pflanzenschutzrechtliche Vorschriften

Die Bestimmungen des Unionsrechts auf dem Gebiet der Landwirtschaft
und der Fischerei im Teil drei Titel III AEUV und der nach diesen
Bestimmungen erlassenen Rechtsakte sowie die insbesondere nach Ar-
tikel 168 Absatz 4 Buchstabe b AEUV in den Bereichen Veterindrwesen
und Pflanzenschutz erlassenen Vorschriften finden auf die und in den
Hoheitszonen Anwendung.

Der Republik Zypern obliegt die Durchfithrung und Durchsetzung der in
Absatz 1 genannten Bestimmungen des Unionsrechts in den Hoheits-
zonen.

Artikel 7

Kontrolle der die Aufiengrenzen der Hoheitszonen iiberschreitenden
Personen

(1)  Fir die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck ,,Auflen-
grenzen der Hoheitszonen® deren Seegrenzen sowie deren Flughédfen
und Héfen, nicht jedoch deren Land- oder Seegrenzen zur Republik
Zypern. Vorbehaltlich des Absatzes 6 bezeichnet fiir die Zwecke der
Absdtze 2 und 7 der Ausdruck ,,Grenziibergangsstelle” jede von den
Behorden des Vereinigten Konigreichs fiir die Uberschreitung der Au-
Bengrenzen der Hoheitszonen zugelassene Grenziibergangsstelle.

(2) Das Vereinigte Konigreich fiihrt bei Personen, die die Aufen-
grenzen der Hoheitszonen iiberschreiten, Kontrollen durch. Diese Kon-
trollen beinhalten eine Uberpriifung der Reisedokumente. Alle Personen
unterliegen mindestens einer Kontrolle zur Feststellung ihrer Identitét.
Das Vereinigte Konigreich erlaubt ein Uberschreiten der AuBengrenzen
der Hoheitszonen nur an den Grenziibergangsstellen.

(3)  Staatsangehdrigen eines Drittstaates sowie Staatsangehdrigen des
Vereinigten Konigreichs wird das Uberschreiten der Auflengrenzen der
Hoheitszonen nur dann gestattet, wenn sie

a) iber ein giiltiges Reisedokument verfiigen;

b) iiber ein giiltiges Visum flir die Republik Zypern verfiigen, sofern
ein solches vorgeschrieben ist;

¢) eine mit Verteidigungsaufgaben verbundene Tétigkeit ausiiben oder
ein Familienangehdoriger einer Person sind, die eine solche Tétigkeit
ausiibt, und

d) keine Bedrohung fiir die nationale Sicherheit darstellen.

Die in Buchstabe ¢ genannte Bedingung gilt nicht fiir Staatsangehdorige
des Vereinigten Konigreichs, die die in Absatz 6 genannte Grenze iiber-
schreiten.

Das Vereinigte Konigreich darf von den in Unterabsatz 1 genannten
Bedingungen nur aus humanitéren Griinden, aus Griinden des nationalen
Interesses oder zur Erfiillung von internationalen Verpflichtungen ab-
weichen.

Mitglieder der Streitkrifte, Angehorige des zivilen Begleitpersonals und
Familienangehdrige im Sinne des Anhangs C zum Griindungsvertrag
sind von der Visumspflicht fiir die Republik Zypern ausgenommen.
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(4)  Jeder Asylbewerber, der aus einem Land auferhalb der Union
zum ersten Mal iiber eine der Hoheitszonen auf die Insel Zypern einge-
reist ist, wird auf Antrag des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der
Asylbewerber sich aufhilt, in die Hoheitszone zuriickgenommen oder
wiederaufgenommen.

Die Republik Zypern arbeitet weiterhin mit dem Vereinigten Konigreich
zusammen, um praktische Einzelheiten dafiir festzulegen, wie unter Be-
riicksichtigung humanitérer Erwdgungen und der einschldgigen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Hoheitszonen die Rechte von Asylbe-
werbern und illegalen Einwanderern in den Hoheitszonen gewahrt wer-
den konnen und ihren Bediirfnissen entsprochen werden kann.

(5)  Unbeschadet des Absatzes 6 werden an den Land- und Seegren-
zen zwischen den Hoheitszonen und der Republik Zypern keine Per-
sonenkontrollen durchgefiihrt.

(6) Die Grenze zwischen der Ostlichen Hoheitszone und den Landes-
teilen der Republik Zypern, in denen die Regierung der Republik Zy-
pern keine tatsdchliche Kontrolle ausiibt, gilt fiir die Zwecke dieses
Artikels und fiir die Dauer der Aussetzung der Anwendung des Besitz-
standes nach Artikel 1 des Protokolls Nr. 10 als Teil der Auflengrenzen
der Hoheitszonen. Diese Grenze darf nur an den Grenziibergangsstellen
Strovilia und Pergamos iiberschritten werden. Mit vorheriger Zustim-
mung der Behorden des Vereinigten Konigreichs und in Zusammen-
arbeit mit ihnen kann die Republik Zypern in Bezug auf Personen,
die diese Grenze iiberschritten haben, weitere MaBBnahmen zur Bekdmp-
fung der illegalen Einwanderung treffen.

(7)  Die Behorden des Vereinigten Konigreichs iiberwachen die Au-
Bengrenzen aufBerhalb der Grenziibergangsstellen und die Grenziiber-
gangsstellen auBerhalb der fiir sie festgesetzten Verkehrsstunden an
der Grenze zwischen der Hoheitszone Dhekelia und den Landesteilen
der Republik Zypern, in denen die Regierung der Republik Zypern
keine tatsdchliche Kontrolle ausiibt, durch mobile Einheiten. Diese
Uberwachung wird derart durchgefiihrt, dass Personen davon abgehalten
werden, die Kontrollen an den Grenziibergangsstellen zu umgehen. Die
Behorden des Vereinigten Konigreichs setzen angemessen qualifizierte
Krifte in ausreichender Zahl fiir die Durchfiihrung dieser Kontrollen
und Uberwachung ein.

(8)  Zu einer wirksamen Durchfithrung der in den Absédtzen 6 und 7
genannten Kontrollen und Uberwachung sorgen die Behorden des Ver-
einigten Konigreichs fiir eine enge und stindige Zusammenarbeit mit
den Behdrden der Republik Zypern.

Artikel 8

Zusammenarbeit

Die Republik Zypern und das Vereinigte Kénigreich arbeiten zusam-
men, um eine wirksame Durchfiihrung dieses Protokolls sicherzustellen,
insbesondere mit Blick auf die Bekdmpfung von Betrug und sonstigen
gegen die die finanziellen Interessen der Union oder des Vereinigten
Konigreichs gerichteten rechtswidrigen Handlungen. Fiir die Durchfiih-
rung von Bestimmungen dieses Protokolls konnen die Republik Zypern
und das Vereinigte Konigreich weitere Regelungen treffen. Die Repub-
lik Zypern informiert die Europdische Kommission iiber derartige Re-
gelungen, bevor sie in Kraft treten.
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Artikel 9

Fachausschuss

(1)  Der nach Artikel 165 des Austrittsabkommens eingesetzte Fach-
ausschuss filir Fragen der Durchfithrung des Protokolls iiber die Hoheits-
zonen auf Zypern (,,Fachausschuss®)

a) erleichtert die Durchfithrung und Anwendung dieses Protokolls,

b) erdrtert alle von der Union oder vom Vereinigten Konigreich ange-
fithrten Fragen, die fiir dieses Protokoll relevant sind und Schwierig-
keiten aufwerfen, und

¢) legt dem Gemeinsamen Ausschuss Empfehlungen zum Funktionieren
dieses Protokolls vor, insbesondere Vorschlidge fiir Anderungen der
Bezugnahmen auf Unionsrecht in diesem Protokoll.

(2)  Sofern die Hoheitszonen betroffen sind, informiert die Européi-
sche Kommission den Fachausschuss iiber alle nach Artikel 11 der
Verordnung (EG) Nr. 866/2004 vorgelegten Berichte und konsultiert
das Vereinigte Konigreich zu jedem ihrer Vorschldge zum Erlass eines
Rechtsakts zur Anderung oder Ersetzung dieser Verordnung.

Artikel 10

Gemeinsamer Ausschuss

(1)  Auf Empfehlung des Fachausschusses dndert der Gemeinsame
Ausschuss Bezugnahmen auf das Unionsrecht in diesem Protokoll.

(2)  Falls der Gemeinsame Ausschuss dies im Interesse der Aufrecht-
erhaltung des guten Funktionierens dieses Protokolls fiir notwendig hilt,
kann er auf Empfehlung des Fachausschusses in Bezug auf dieses Pro-
tokoll die erforderlichen Beschliisse zur Ersetzung der in Artikel 1 Ab-
satz 4 genannten Bestimmungen fassen.

(3) Auf Empfehlung des Fachausschusses kann der Gemeinsame
Ausschuss Artikel 7 Absatz 6 in Bezug auf die in dieser Bestimmung
genannten Grenziibergangsstellen dndern.

Artikel 11

Durchfithrung von Artikel 6 des Protokolls Nr. 3 wihrend des
Ubergangszeitraums

Ungeachtet des Artikels 127 Absatz 1 des Austrittsabkommens finden
wiahrend des Ubergangszeitraums nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 3
erlassene Mafinahmen keine Anwendung auf die oder in den Hoheits-
zonen.

Artikel 12
Aufsicht und Durchsetzung

(1) In Bezug auf die Hoheitszonen und die natiirlichen oder juristi-
schen Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz im Gebiet dieser Zonen verfiigen
die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union hinsichtlich
dieses Protokolls und der aufgrund dieses Protokolls anwendbaren Be-
stimmungen des Unionsrechts iiber die ihnen durch das Unionsrecht
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tibertragenen Befugnisse. Insbesondere besitzt der Gerichtshof der Euro-
pdischen Union diesbeziiglich die in den Vertrdgen vorgesehenen Zu-
standigkeiten.

(2) Nach Absatz 1 erlassene Rechtsakte der Organe, Einrichtungen
und sonstigen Stellen der Union entfalten in Bezug auf die und in den
Hoheitszonen dieselben Rechtswirkungen wie in der Union und ihren
Mitgliedstaaten.

Artikel 13
Zustiindigkeit fiir die Durchfiihrung

(1)  Sofern dieses Protokoll nichts anderes vorsieht, obliegt die
Durchfithrung und Durchsetzung dieses Protokolls in den Hoheitszonen
dem Vereinigten Konigreich. Unbeschadet des Absatzes 3 erlassen die
zustdndigen Behorden des Vereinigten Konigreichs die fiir die Durch-
fiihrung dieses Protokolls in den Hoheitszonen erforderlichen innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften.

(2) Dem Vereinigten Konigreich bleibt das alleinige Recht vorbehal-
ten, dieses Protokoll gegeniiber den eigenen Behdrden oder in Bezug auf
alle Immobilien durchzufiihren und durchzusetzen, die im Eigentum oder
Besitz des Verteidigungsministeriums des Vereinigten Konigreich ste-
hen, sowie Vollstreckungsbefugnisse zum Betreten einer Wohnung
oder einer Festnahme auszuiiben. Soweit die in Absatz 1 genannten
Rechtsvorschriften nichts anderes vorsehen, stehen dem Vereinigten Ko-
nigreich weiterhin sonstige Vollstreckungsbefugnisse zu.

(3) Die Republik Zypern wird mit der Aufgabe betraut, dieses Pro-
tokoll nach Artikel 2 Absatz 10, Artikel 3 und Artikel 6 in den Hoheits-
zonen durchzufiihren und durchzusetzen.



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 202

PROTOKOLL ZU GIBRALTAR

Die Union und das Vereinigte Konigreich,

EINGEDENK DESSEN, dass das Vereinigte Konigreich fiir die Aulenbe-
ziehungen Gibraltars zustdndig ist und dass das Unionsrecht auf Gibral-
tar insoweit Anwendung findet, als die Beitrittsakte von 1972 dies nach
Artikel 355 Absatz 3 AEUV vorsieht,

EINGEDENK DESSEN, dass dieses Protokoll im Einklang mit den jewei-
ligen verfassungsmaBigen Ordnungen des Konigreichs Spanien und des
Vereinigten Konigreichs durchzufiihren ist,

EINGEDENK dessen, dass nach Artikel 50 AEUV in Verbindung mit
Artikel 106a des Euratom-Vertrags und vorbehaltlich der Regelungen
im Abkommen iiber den Austritt des Vereinigten Konigreichs Grofbri-
tannien und Nordirland aus der Europdischen Union und der Europii-
schen Atomgemeinschaft das Recht der Européischen Union und von
Euratom in seiner Gesamtheit ab dem Tag des Inkrafttretens des Aus-
trittsabkommens auf das Vereinigte Konigreich und somit auf Gibraltar
keine Anwendung mehr findet,

IN DER ERWAGUNG, dass es notwendig ist, im Hinblick auf Gibraltar
fiir einen geordneten Austritt aus der Union zu sorgen,

UNTER HINWEIS darauf, dass ein geordneter Austritt des Vereinigten
Konigreichs aus der Union im Hinblick auf Gibraltar bedeutet, dass
allen denkbaren negativen Auswirkungen auf die engen sozialen und
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Gibraltar und dem Umland, ins-
besondere dem Gebiet der Kommunen, welche die Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar im Konigreich Spanien bilden, an-
gemessen Rechnung zu tragen ist,

IN KENNTNIS der vom Vereinigten Konigreich im Hinblick auf Gibral-
tar eingegangenen Verpflichtung, fiir die Zahlung von Leistungen bis
zum 31. Dezember 2020 eine zufriedenstellende Losung zu finden,

IN DEM BESTREBEN, weiterhin eine ausgewogene wirtschaftliche und
soziale Entwicklung in diesem Gebiet zu fordern, insbesondere unter
dem Gesichtspunkt der Arbeitsbedingungen, und im Einklang mit dem
Unionsrecht weiterhin ein HochstmaB3 an Umweltschutz sicherzustellen
sowie die Sicherheit der Einwohner dieses Gebiets weiterhin zu ver-
stirken, insbesondere im Wege der Zusammenarbeit im Polizei- und
Zollwesen,

IN ANERKENNUNG der Vorteile, die sich aus der wihrend der Uber-
gangszeit weiterhin geltenden Personenfreiziigigkeit des Unionsrechts
fiir die wirtschaftliche Entwicklung dieses Gebiets ergeben,

UNTER BEKRAFTIGUNG insbesondere des Zieles, die Offentliche Ge-
sundheit zu schiitzen, sowie unter Betonung der Notwendigkeit der
Bekdmpfung der schwerwiegenden gesundheitlichen, sozialen und wirt-
schaftlichen Folgen des Rauchens,

UNTER BETONUNG auch der Notwendigkeit der Bekdmpfung von Be-
trug und Schmuggel sowie des Schutzes der finanziellen Interessen aller
Beteiligten,

UNTER HINWEIS DARAUF, dass dieses Protokoll die jeweiligen Rechts-
standpunkte des Konigreichs Spanien und des Vereinigten Konigreichs
in Bezug auf Hoheitsgewalt und Gerichtsbarkeit unberiihrt 14sst,

IN KENNTNIS der Absichtserkldrungen, die zwischen dem Konigreich
Spanien und dem Vereinigten Konigreich am 29. November 2018 in
Bezug auf Rechte der Biirger, Tabak- und andere Erzeugnisse, Zusam-
menarbeit im Umweltschutz sowie Zusammenarbeit im Polizei- und
Zollwesen geschlossen wurden, sowie der am 29. November 2018 er-
zielten Einigung iiber den Abschluss eines Abkommens zur Besteuerung
und zum Schutz der finanziellen Interessen,
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SIND tiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem
Austrittsabkommen beigefligt sind:

Artikel 1
Rechte der Biirger

(1) Das Konigreich Spanien (,,Spanien®) und das Vereinigte Konig-
reich arbeiten in Bezug auf Gibraltar eng zusammen, um die Vorberei-
tungsmafnahmen und die Grundlage fiir eine wirksame Umsetzung des
Teils Zwei des Austrittsabkommens zu den Rechten der Biirger zu
schaffen, der u. a. in vollem Umfang fiir Grenzgénger gilt, die in Gi-
braltar oder in Spanien, insbesondere im Gebiet der die Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar bildenden Kommunen, wohnen,
und der in den Artikeln 24 und 25 spezielle Rechte fiir Grenzgénger
vorsieht.

(2)  Zu diesem Zweck tauschen die zustindigen Behdrden vierteljahr-
lich aktuelle Informationen iiber die unter den Teil Zwei des Austritts-
abkommens fallenden Personen aus, die im Gebiet der die Mancomu-
nidad de Municipios del Campo de Gibraltar bildenden Kommunen
wohnen, zu denen insbesondere Grenzgédnger zéhlen.

(3) Als Forum fiir regelméBige Gespriche zwischen den Behorden
setzen Spanien und das Vereinigte Konigreich zur Beobachtung der
Entwicklung in den Bereichen Beschiftigung und Arbeitsbedingungen
einen Koordinierungsausschuss ein. Dieser Koordinierungsausschuss er-
stattet dem nach Artikel 165 des Austrittsabkommens eingerichteten
Ausschuss flir Fragen der Durchfithrung des Protokolls zu Gibraltar
(,,Fachausschuss*) regelméfig Bericht.

Artikel 2
Luftverkehrsrecht

Das vor dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsabkommens nicht fiir
den Flughafen Gibraltar geltende Luftverkehrsrecht der Union findet auf
den Flughafen Gibraltar erst ab dem vom Gemeinsamen Ausschuss
bestimmten Zeitpunkt Anwendung. Der Gemeinsame Ausschuss be-
schliefit dariiber, nachdem ihm das Vereinigte Konigreich und Spanien
mitgeteilt haben, dass sie eine zufriedenstellende Einigung tiiber die
Nutzung des Flughafens Gibraltar erzielt haben.

Artikel 3

Steuerangelegenheiten und Schutz der finanziellen Interessen

(1)  Spanien und das Vereinigte Konigreich entwickeln im Hinblick
auf Gibraltar diejenigen Formen der Zusammenarbeit, die erforderlich
sind, damit in Steuerangelegenheiten und zum Schutz der finanziellen
Interessen aller betroffenen Parteien fiir vollstindige Transparenz ge-
sorgt ist, indem sie insbesondere ein verbessertes System der Verwal-
tungszusammenarbeit zur Bekdmpfung von Betrug, Schmuggel und
Geldwasche sowie zur Losung von Streitfragen im Bereich der Steuer-
anséssigkeit einfiihren.

(2) Mit Blick auf die Teilnahme Gibraltars am inklusiven Rahmen
gegen Gewinnverkiirzung und Gewinnverlagerung (BEPS) der Organi-
sation flr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
werden die internationalen Standards der Gruppe der Zwanzig (G20)
und der OECD in den Bereichen verantwortungsvolle Steuerverwaltung,
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Transparenz, Informationsaustausch und schidliche Steuerpraktiken so-
wie insbesondere die vom OECD-Forum {iiber schidliche Steuerprakti-
ken entwickelten Kriterien der wirtschaftlichen Substanz in Gibraltar
eingehalten.

(3) Das Vereinigte Konigreich stellt sicher, dass das von ihm ratifi-
zierte, in Genf am 21. Mai 2003 geschlossene Rahmeniibereinkommen
zur Einddmmung des Tabakkonsums und das am 12. November 2012
angenommene Protokoll zur Unterbindung des unerlaubten Handels mit
Tabakerzeugnissen bis zum 30. Juni 2020 auf Gibraltar ausgedehnt
wird.

Unbeschadet des Absatzes 1 stellt das Vereinigte Konigreich sicher,
dass bis zum 30. Juni 2020 in Gibraltar ein System der Riickverfolg-
barkeit und der Sicherungsmafinahmen in Bezug auf Tabakerzeugnisse
in Kraft gesetzt wird, das den Anforderungen und Standards des Uni-
onsrechts entspricht. Dieses System gewihrleistet den gegenseitigen Zu-
gang zu Informationen auf dem Gebiet der Riickverfolgbarkeit von
Zigaretten in Spanien und Gibraltar.

(4)  Zwecks Verhinderung und Abschreckung des Schmuggels von
Erzeugnissen, die einer Verbrauch- oder Sondersteuer unterliegen, stellt
das Vereinigte Konigreich sicher, dass in Gibraltar fiir Alkohol und
Benzin ein Steuersystem in Kraft ist, das auf die Verhinderung von
betriigerischen Aktivititen in Bezug auf diese Erzeugnisse abzielt.

Artikel 4

Umweltschutz und Fischerei

Als Forum fiir regelméBige Gespriche zwischen den Behorden {iber
Fragen insbesondere der Abfallentsorgung, der Luftqualitét, der wissen-
schaftlichen Forschung und der Fischerei setzen Spanien und das Verei-
nigte Konigreich einen Koordinierungsausschuss ein. Die Union wird zu
den Sitzungen dieses Koordinierungsausschusses eingeladen. Der Koor-
dinierungsausschuss erstattet dem Fachausschuss regelmaBig Bericht.

Artikel 5
Zusammenarbeit im Polizei- und Zollwesen
Als Forum zur Beobachtung der Entwicklung und zur Koordinierung
zwischen den Behorden setzen Spanien und das Vereinigte Konigreich
einen Koordinierungsausschuss ein, der sich mit allen Fragen der Zu-
sammenarbeit im Polizei- und Zollwesen befasst. Die Union wird zu

den Sitzungen dieses Koordinierungsausschusses eingeladen. Der Koor-
dinierungsausschuss erstattet dem Fachausschuss regelmiBig Bericht.

Artikel 6

Aufgaben des Fachausschusses

Der Fachausschuss
a) erleichtert die Durchfithrung und Anwendung dieses Protokolls,

b) erdrtert alle von der Union oder vom Vereinigten Konigreich auf-
geworfenen Fragen, die fiir dieses Protokoll relevant sind und
Schwierigkeiten aufwerfen,
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c¢) priift die Berichte der in diesem Protokoll genannten Koordinie-
rungsausschiisse und

d) legt dem Gemeinsamen Ausschuss Empfehlungen zum Funktionieren
dieses Protokolls vor.
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ANHANGE
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ANHANG 1

KOORDINIERUNG DER SOZIALEN SICHERHEIT

TEIL I

BESCHLUSSE UND EMPFEHLUNGEN DER VERWALTUNGSKOM-
MISSION

Anzuwendende Rechtsvorschriften (Reihe A):

— Beschluss Al vom 12. Juni 2009 tber die Einrichtung eines Dialog- und
Vermittlungsverfahrens zu Fragen der Giltigkeit von Dokumenten, der Be-
stimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften und der Leistungserbrin-
gung gemdl der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europiischen Par-
laments und des Rates (!);

— Beschluss A2 vom 12. Juni 2009 zur Auslegung des Artikels 12 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europidischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich der auf entsandte Arbeitnehmer sowie auf Selbstindige, die vo-
riibergehend eine Titigkeit in einem anderen als dem zustdndigen Mitglied-
staat ausiiben, anzuwendenden Rechtsvorschriften (2);

— Beschluss A3 vom 17. Dezember 2009 iiber die Zusammenrechnung ununter-
brochener Entsendezeiten, die nach der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des
Rates und der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Européischen Parlaments
und des Rates zuriickgelegt wurden (3).

Elektronische Datenaustauschdienste (Reihe E)

— Beschluss E2 vom 3. Mirz 2010 tber die Einfithrung eines Verfahrens fiir
die Vornahme von Anderungen an den Angaben zu den in Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europdischen Parlaments und des Rates
genannten Stellen, die in dem elektronischen Verzeichnis, das Bestandteil von
EESSI ist, aufgefiihrt sind (*);

— Beschluss E4 vom 13. Mirz 2014 iiber die Ubergangszeit gemiB Artikel 95
der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europdischen Parlaments und des
Rates (°);

— Beschluss ES vom 16. Mérz 2017 iiber die praktischen Verfahren fiir die Zeit
des Ubergangs zum elektronischen Datenaustausch gemiB Artikel 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates (°);

— Beschluss Nr. E7 der Verwaltungskommission fiir die Koordinierung der
Systeme der sozialen Sicherheit tiber die praktischen Modalitdten der Zusam-
menarbeit und des Datenaustauschs bis zur vollstindigen Umsetzung des
elektronischen Austauschs von Sozialversicherungsdaten (EESSI) in den Mit-
gliedstaaten.

Familienleistungen (Reihe F)

— Beschluss F1I vom 12. Juni 2009 zur Auslegung des Artikels 68 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europdischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich der Prioritétsregeln beim Zusammentreffen von Familienleistun-

gen (7);

— Beschluss F2 vom 23. Juni 2015 iiber den Datenaustausch zwischen den
Tragern zum Zweck der Gewéhrung von Familienleistungen (%);

(') ABL C 106 vom 24.4.2010, S. 1.
() ABL C 106 vom 24.42010, S. 5.
() ABL C 149 vom 8.6.2010, S. 3.

(*) ABL C 187 vom 10.7.2010, S. 5.
() ABL C 152 vom 20.52014, S. 21.
(°) ABL C 233 vom 19.7.2017, S. 3.
() ABL C 106 vom 24.42010, S. 11.
(®) ABL C 52 vom 11.2.2016, S. 11.
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— Beschluss Nr. F3 der Verwaltungskommission fiir die Koordinierung der
Systeme der sozialen Sicherheit zur Auslegung des Artikels 68 der Verord-
nung (EG) Nr. 883/2004 in Bezug auf die Methode zur Berechnung des
Unterschiedsbetrags.

Querschnittsfragen (Reihe H):

— Beschluss Hl vom 12. Juni 2009 iiber die Rahmenbedingungen fiir den
Ubergang von den Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr.
574/72 des Rates zu den Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr.
987/2009 des Europiischen Parlaments und des Rates sowie iiber die An-
wendung der Beschliisse und Empfehlungen der Verwaltungskommission fiir
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (°);

— Beschluss H3 vom 15. Oktober 2009 tiber den Bezugszeitpunkt fiir die Fest-
legung der Umrechnungskurse gemél Artikel 90 der Verordnung (EG) Nr.
987/2009 des Européischen Parlaments und des Rates (1°);

— Beschluss H4 vom 22. Dezember 2009 iiber die Zusammensetzung und die
Arbeitsweise des Rechnungsausschusses der Verwaltungskommission fiir die
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit ('!);

— Beschluss H5 vom 18. Mérz 2010 iiber die Zusammenarbeit zur Bekdmpfung
von Betrug und Fehlern im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und
der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europidischen Parlaments und des
Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (1),

— Beschluss H6 vom 16. Dezember 2010 iiber die Anwendung bestimmter
Grundsitze fiir die Zusammenrechnung der Zeiten gemif Artikel 6 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit (13);

— Beschluss H7 vom 25. Juni 2015 zur Anderung des Beschlusses H3 iiber den
Bezugszeitpunkt fiir die Festlegung der Umrechnungskurse gemél Artikel 90
der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europidischen Parlaments und des
Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit ('4);

— Beschluss H8 vom 17. Dezember 2015 (mit geringfiigigen technischen Klar-
stellungen aktualisiert am 9. Marz 2016) iiber die Arbeitsweise und Zusam-
mensetzung des Fachausschusses fiir Datenverarbeitung der Verwaltungskom-
mission flir die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (5);

— Empfehlung HI vom 19. Juni 2013 betreffend das Urteil Gottardo, wonach
die Vorteile, die sich fiir inlindische Arbeitnehmer aus einem bilateralen
Abkommen tiber soziale Sicherheit zwischen einem Mitgliedstaat und einem
Drittstaat ergeben, auch Arbeitnehmern aus anderen Mitgliedstaaten gewéhrt
werden miissen ('¢).

Renten (Reihe P):

— Beschluss P1 vom 12. Juni 2009 zur Auslegung der Artikel 50 Absatz 4,
Artikel 58 und Artikel 87 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des
Europdischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Feststellung von
Leistungen bei Invaliditit und Alter sowie Leistungen an Hinterbliebene (7).

() ABL C 106 vom 24.4.2010, S. 13.
(1% ABL C 106 vom 24.42010, S. 56.
(") ABL C 107 vom 27.42010, S. 3.
(") ABL C 149 vom 8.6.2010, S. 5.

(%) ABL C 45 vom 1222011, S. 5.

(**) ABL C 52 vom 11.2.2016, S. 13.
('%) ABL C 263 vom 20.7.2016, S. 3.
(') ABL C 279 vom 27.9.2013, S. 13.
(') ABL C 106 vom 24.42010, S. 21.
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Riickforderung (Reihe R)

— Beschluss R1 vom 20. Juni 2013 iber die Auslegung des Artikels 85 der
Verordnung (EG) Nr. 987/2009 ('8).

Krankheit (Reihe S)

— Beschluss S1 vom 12. Juni 2009 betreffend die europdische Krankenversiche-
rungskarte (1%);

— Beschluss S2 vom 12. Juni 2009 betreffend die technischen Merkmale der
européischen Krankenversicherungskarte (*°);

— Beschluss S3 vom 12. Juni 2009 zur Bestimmung der durch Artikel 19
Absatz 1 und Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des
Europdischen Parlaments und des Rates sowie Artikel 25 Buchstabe A Ab-
satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Européischen Parlaments und
des Rates abgedeckten Leistungen (?');

— Beschluss S5 vom 2. Oktober 2009 zur Auslegung des in Artikel 1 Buch-
stabe va der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europdischen Parlaments
und des Rates definierten Begriffs Sachleistungen bei Krankheit und Mutter-
schaft gemaBl den Artikeln 17, 19, 20, 22, Artikel 24 Absatz 1, den Artikeln
25, 26, Artikel 27 Absitze 1, 3, 4 und 5, den Artikeln 28, 34 und Artikel 36
Absitze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 sowie zur Berechnung
der Erstattungsbetrage nach den Artikeln 62, 63 und 64 der Verordnung (EG)
Nr. 987/2009 des Européischen Parlaments und des Rates (??);

— Beschluss S6 vom 22. Dezember 2009 iiber die Eintragung im Wohnmit-
gliedstaat gemill Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 und die
Erstellung der in Artikel 64 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009
vorgesehenen Verzeichnisse (%).

— Beschluss S8 vom 15. Juni 2011 iiber die Zuerkennung des Anspruchs auf
Korperersatzstiicke, grofere Hilfsmittel oder andere Sachleistungen von er-
heblicher Bedeutung gema3 Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (>);

— Beschluss S9 vom 20. Juni 2013 iiber Erstattungsverfahren zur Durchfiihrung
der Artikel 35 und 41 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (¥);

— Beschluss S10 vom 19. Dezember 2013 betreffend den Ubergang von den
Verordnungen (EWG) Nrn. 1408/71 und 574/72 zu den Verordnungen (EG)
Nrn. 883/2004 und 987/2009 sowie die Anwendung der Erstattungsverfah-
ren (*°);

— Empfehlung S1 vom 15. Mérz 2012 iiber die finanziellen Aspekte grenziiber-
greifender Lebendorganspenden (*7);

— Empfehlung S2 vom 22. Oktober 2013 iiber den Sachleistungsanspruch von
Versicherten und ihren Familienangehorigen geméll einem bilateralen Ab-
kommen zwischen dem zustindigen Mitgliedstaat und einem Drittstaat wéh-
rend eines Aufenthalts in dem Drittstaat (28).

Arbeitslosigkeit (Reihe U):

— Beschluss Ul vom 12. Juni 2009 zu Artikel 54 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 987/2009 des Europiischen Parlaments und des Rates hinsichtlich
der Familienzuschldge zu Leistungen bei Arbeitslosigkeit (*);

('%) ABL C 279 vom 27.9.2013, S

(") ABL C 106 vom 24.4.2010, S

(**) ABL C 106 vom 24.4.2010, S.
(?") ABL C 106 vom 24.4.2010, S. 40.
(**) ABL C 106 vom 24.4.2010, S.
(*) ABL C 107 vom 27.4.2010, S. 6.
(**) ABL C 262 vom 6.9.2011, S. 6.
(¥) ABL C 279 vom 27.9.2013, S. 8.
(**) ABL C 152 vom 20.5.2014, S. 16.
(*) ABL C 240 vom 10.8.2012, S. 3.
(*®) ABL C 46 vom 18.2.2014, S. 8.
(*) ABL C 106 vom 24.4.2010, S. 42.
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Beschluss U2 vom 12. Juni 2009 zum Geltungsbereich des Artikels 65 Ab-
satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Européischen Parlaments und
des Rates iiber den Anspruch auf Leistungen wegen Arbeitslosigkeit bei
anderen Vollarbeitslosen als Grenzgidngern, die wihrend ihrer letzten Be-
schiftigung oder selbststindigen Erwerbstétigkeit im Gebiet eines anderen
als des zustindigen Mitgliedstaats gewohnt haben (3°).

Beschluss U3 vom 12. Juni 2009 zur Bedeutung des Begriffs ,, Kurzarbeit” im
Hinblick auf die in Artikel 65 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
des Europdischen Parlaments und des Rates genannten Personen (3');

Beschluss U4 vom 13. Dezember 2011 iiber die Erstattungsverfahren gemaf
Artikel 65 Absitze 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und Artikel 70
der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 (3?);

Empfehlung Ul vom 12. Juni 2009 iber die Rechtsvorschriften, die auf
Arbeitslose anzuwenden sind, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem
Wohnstaat eine Teilzeittitigkeit ausiiben (3%);

Empfehlung U2 vom 12. Juni 2009 zur Anwendung des Artikels 64 Absatz 1
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Européischen Parlaments
und des Rates auf Arbeitslose, die ihren Ehepartner oder Partner begleiten,
der in einem anderen Mitgliedstaat als dem zustéindigen Staat eine Erwerbs-
tatigkeit ausiibt (34).

TEIL 1I
RECHTSAKTE, AUF DIE BEZUG GENOMMEN WIRD

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europiischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (3%) in der
Fassung der

Verordnung (EG) Nr. 988/2009 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 16. September 2009 (3¢);

Verordnung (EU) Nr. 1244/2010 der Kommission vom 9. Dezember
2010 (37,

Verordnung (EU) Nr. 465/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 22. Mai 2012 (3%);

Verordnung (EU) Nr. 1224/2012 der Kommission vom 18. Dezember
2012 (*%;

Verordnung (EU) Nr. 517/2013 des Rates vom 13. Mai 2013 (*0);

Verordnung (EU) Nr. 1372/2013 der Kommission vom 19. Dezember
2013 (*") in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 1368/2014 der Kommis-
sion vom 17. Dezember 2014 (+?);

Verordnung (EU) Nr. 2017/492 der Kommission vom 21. Mirz 2017 ().

(%) ABL

¢') ABL
(?) ABL
(%) ABL
(%) ABL
(5) ABL
. L 284 vom 30.10.2009, S. 43.
. L 338 vom 22.12.2010, S. 35.

(%) ABI
¢7) ABI
(%) ABI
(%) ABI
(*%) ABI
(*) ABI
(*2) ABI
(*3) ABI

C 106 vom 24.4.2010, S. 43.
C 106 vom 24.4.2010, S. 45.
C 57 vom 25.2.2012, S. 4.
C 106 vom 24.4.2010, S. 49.
C 106 vom 24.4.2010, S. 51.
L 166 vom 30.4.2004, S. 1.

. L 149 vom 8.6.2012, S. 4.

. L 349 vom 19.12.2012, S. 45.

. L 158 vom 10.6.2013, S. 1.

. L 346 vom 20.12.2013, S. 27.
. L 366 vom 20.12.2014, S. 15.

. L 76 vom 22.3.2017, S. 13.
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Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
16. September 2009 zur Festlegung der Modalititen fiir die Durchfiihrung der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 iiber die Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit (*4), gedndert durch

— Verordnung (EU) Nr. 1244/2010 der Kommission vom 9. Dezember
2010 (¥);

— Verordnung (EU) Nr. 465/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 22. Mai 2012 (*6);

— Verordnung (EU) Nr. 1224/2012 der Kommission vom 18. Dezember
2012 (*7);

— Verordnung (EU) Nr. 1372/2013 der Kommission vom 19. Dezember
2013 (%),

— Verordnung (EU) Nr. 1368/2014 der Kommission vom 17. Dezember
2014 (%)

— Verordnung (EU) Nr. 2017/492 der Kommission vom 21. Mérz 2017 (7).

TEIL III

ANPASSUNGEN DER VERORDNUNG (EG) Nr. 883/2004 UND DER
VERORDNUNG (EG) Nr. 987/2009

Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 werden fiir die Zwecke
dieses Abkommens folgendermafien angepasst:

a) In Anhang II wird Folgendes angefiigt:

,VEREINIGTES KONIGREICH-DEUTSCHLAND

a) Artikel 7 Absédtze 5 und 6 des Abkommens iiber soziale Sicherheit vom
20. April 1960 (Vorschriften fiir Zivilpersonen, die in den Streitkréften
dienen);

b) Artikel 5 Absitze 5 und 6 des Abkommens iiber Arbeitslosenversicherung
vom 20. April 1960 (Vorschriften fiir Zivilpersonen, die in den Streitkraf-
ten dienen).

VEREINIGTES KONIGREICH-IRLAND

Artikel 19 Absatz 2 der Vereinbarung {iber soziale Sicherheit vom 14. Dezem-
ber 2004 (betreffend die Ubertragung und Anrechnung bestimmter Gutschrif-
ten aufgrund von Erwerbsunfahigkeit).”

b) In Anhang III wird Folgendes angefiigt:
L, VEREINIGTES KONIGREICH*,
¢) In Anhang VI wird Folgendes angefiigt:

,VEREINIGTES KONIGREICH

Beschiftigungs- und Unterstiitzungsbeihilfe (ESA)

a) Vor dem 1. April 2016 wurden ESA-Leistungen fiir die ersten 91 Tage in
Form von Krankengeld gewéhrt (Untersuchungsphase). Ab dem 92. Tag
(Hauptphase) in Form einer Invaliditétsleistung.

(*) ABL L 284 vom 30.10.2009, S. 1.
() ABL L 338 vom 22.12.2010, S. 35.
(*%) ABL L 149 vom 8.6.2012, S. 4.

(*7) ABL L 349 vom 19.12.2012, S. 45.
(*%) ABL L 346 vom 20.12.2013, S. 27.
(*) ABL L 366 vom 20.12.2014, S. 15.
(*%) ABL L 76 vom 22.3.2017, S. 13.
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=

g)

b) Seit dem 1. April 2016 werden ESA-Leistungen fiir die ersten 365 Tage in
Form von Krankengeld gewihrt (Untersuchungsphase). Ab dem 366. Tag
(Unterstitzungsgruppe) in Form einer Invaliditétsleistung.

GrofBbritannien: Teil 1 des Gesetzes zur Reform der sozialen Sicherheit 2007.

Nordirland: Teil 1 des Gesetzes zur Reform der sozialen Sicherheit (Nord-
irland) 2007.

In Anhang VIII Teil 1 wird Folgendes angefligt:

, VEREINIGTES KONIGREICH

Alle Antrige auf Altersrente, staatliche Rente nach Teil 1 des Pensions Act
(Rentengesetz) 2014, Witwenleistungen und Trauergeld, mit Ausnahme der-
jenigen, fiir die in einem am oder nach dem 6. April 1975 beginnenden
mafigebenden Einkommenssteuerjahr

i) die betreffende Person Versicherungs-, Beschiftigungs- oder Wohnzeiten
nach den Rechtsvorschriften sowohl des Vereinigten Konigreichs als auch
eines anderen Mitgliedstaats zuriickgelegt hat, und eines (oder mehrere)
der Steuerjahre kein anspruchswirksames Jahr im Sinne der Rechtsvor-
schriften des Vereinigten Konigreichs ist;

ii) durch die Heranziehung von Versicherungs-, Beschiftigungs- oder Wohn-
zeiten, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats zu-
riickgelegt wurden, Versicherungszeiten des Vereinigten Konigreichs, die
nach den vor dem 5. Juli 1948 geltenden Rechtsvorschriften zuriickgelegt
wurden, fiir die Zwecke des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b der Ver-
ordnung beriicksichtigt wiirden.

Alle Antrdge auf Zusatzrenten nach dem Social Security Contributions and
Benefits Act (Gesetz iiber Beitrdge und Leistungen der sozialen Sicherheit)
1992, Section 44, und dem Social Security Contributions and Benefits Act
(Northern Ireland) (Gesetz tiber Beitrdge und Leistungen der sozialen Sicher-
heit, Nordirland) 1992, Section 44.

In Anhang VIII Teil 2 wird Folgendes angefiigt:

,VEREINIGTES KONIGREICH

Gestaffelte Leistungen bei Alter, die nach dem National Insurance Act (na-
tionales Versicherungsgesetz) 1965, Sections 36 und 37, und nach dem Na-
tional Insurance Act (Northern Ireland) (nationales Versicherungsgesetz,
Nordirland) 1966, Sections 35 und 36, gezahlt werden.*

In Anhang X wird Folgendes angefligt:

,VEREINIGTES KONIGREICH

a) Staatliche Rentenbeihilfe (State Pension Credit Act 2002 und State Pension
Credit Act (Northern Ireland) 2002);

b) einkommensbezogene Arbeitslosenunterstiitzung (Jobseekers Act (Gesetz
iiber die Leistungen bei Arbeitslosigkeit) 1995 sowie Jobseekers (Northern
Ireland) Order 1995);

d) Unterhaltsbeihilfe fiir Behinderte, Mobilititskomponente (Social Security
Contributions and Benefits Act (Gesetz iiber die Beitrdge und Leistungen
der sozialen Sicherheit) 1992 und Social Security Contributions and Be-
nefits (Northern Ireland) Act (Gesetz tiber die Beitrdge und Leistungen der
sozialen Sicherheit, Nordirland) 1992).

e) einkommensabhédngige Beschéftigungs- und Unterstiitzungsbeihilfe (Em-
ployment and Support Allowance Income-related — Welfare Reform
Act 2007 (Gesetz zur Reform der sozialen Sicherheit 2007) und Welfare
Reform Act (Northern Ireland) 2007 (Gesetz zur Reform der sozialen
Sicherheit (Nordirland) 2007)).*

In Anhang XI wird Folgendes angefiigt:
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3)

“

,VEREINIGTES KONIGREICH

Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften des Vereinigten Konigreichs
gegebenenfalls Anspruch auf eine Altersrente, wenn

a) die Beitrdge eines fritheren Ehepartners angerechnet werden, als han-
delte es sich um die eigenen Beitrdge dieser Person, oder

b) die einschldgigen Beitragsvoraussetzungen durch den Ehepartner oder
fritheren Ehepartner dieser Person erfiillt sind, gelten die Bestimmun-
gen des Titels III Kapitel 5 der Verordnung fiir die Feststellung des
Anspruchs nach den Rechtsvorschriften des Vereinigten Konigreichs
jeweils unter der Voraussetzung, dass der Ehegatte oder frithere Ehe-
gatte eine Erwerbstitigkeit als Arbeitnehmer oder Selbststidndiger aus-
bt oder ausgeiibt hat und den Rechtsvorschriften von zwei oder mehr
Mitgliedstaaten unterliegt oder unterlag; dabei gelten Bezugnahmen
auf ,Versicherungszeiten® in diesem Kapitel 5 als Bezugnahmen auf
folgendermaflen zuriickgelegte Versicherungszeiten:

i) von einem Ehegatten oder fritheren Ehegatten, wenn ein Anspruch
— von einer verheirateten Frau oder

— von einem Ehegatten, dessen Ehe auf andere Weise als durch
den Tod des Ehegatten beendet wurde, oder

ii) von einem fritheren Ehegatten, wenn ein Anspruch geltend ge-
macht wird

— einem Witwer, der unmittelbar vor Erreichen der Altersgrenze
kein Hinterbliebenengeld fiir verwitwete Miitter und Viter be-
zieht, oder

— von einer Witwe, die unmittelbar vor Erreichen der Alters-
grenze keinen Anspruch auf Witwengeld fiir verwitwete Miitter
oder Hinterbliebenengeld fiir verwitwete Miitter und Véter oder
Witwenrente hat, oder die nur eine nach Artikel 52 Absatz 1
Buchstabe b dieser Verordnung berechnete altersbezogene Wit-
wenrente bezieht; in diesem Sinne ist unter ,altersbezogener
Witwenrente® eine Witwenrente zu verstehen, die nach Section
39 (4) des Social Security Contributions and Benefits Act (Ge-
setz tiber Beitrdge und Leistungen der sozialen Sicherheit) 1992
zu einem verminderten Satz gezahlt wird.

Fiir die Anwendung des Artikels 6 dieser Verordnung auf die Vorschrif-
ten tiber den Anspruch auf Pflegegeld (attendance allowance), Beihilfe fiir
den Pfleger (carer’s allowance) und Unterhaltsbeihilfe fiir Behinderte (dis-
ability living allowance) werden Zeiten der Beschéftigung, der selbststin-
digen Erwerbstitigkeit oder Wohnzeiten im Gebiet eines anderen Mit-
gliedstaats als des Vereinigten Konigreichs beriicksichtigt, soweit dies
zur Erfiillung der Voraussetzungen betreffend die erforderlichen Anwe-
senheitszeiten im Vereinigten Konigreich vor dem Tag, an dem der An-
spruch auf die betreffende Leistung entsteht, erforderlich ist.

Fiir die Zwecke des Artikels 7 dieser Verordnung wird jede Person, die
eine Geldleistung bei Invaliditét, Alter oder fiir Hinterbliebene, eine Rente
aufgrund von Arbeitsunfillen oder Berufskrankheiten und Sterbegeld nach
den Rechtsvorschriften des Vereinigten Konigreichs bezieht und die sich
im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats aufhélt, wiahrend der Dauer dieses
Aufenthalts als Person betrachtet, die in diesem anderen Mitgliedstaat
wohnhaft ist.

Findet Artikel 46 dieser Verordnung Anwendung, so beriicksichtigt das
Vereinigte Konigreich im Falle von Personen, die aufgrund einer Arbeits-
unfdhigkeit invalide werden, wihrend sie den Rechtsvorschriften eines
anderen Mitgliedstaats unterliegen, bei der Anwendung von Section
30A(5) des Social Security Contributions and Benefits Act (Gesetz tiber
die Beitrdge und Leistungen der sozialen Sicherheit) 1992 alle Zeiten, in
denen die betreffenden Personen fiir die betreffende Arbeitsunféhigkeit
folgende Leistungen erhalten haben:
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i) Geldleistungen bei Krankheit oder an Stelle dieser Leistungen Lohn-
oder Gehaltszahlungen oder

ii) Leistungen im Sinne des Titels III Kapitel 4 und 5 dieser Verordnung
fiir die im Anschluss an diese Arbeitsunfahigkeit eingetretene Invali-
ditdt nach den Rechtsvorschriften des anderen Mitgliedstaats und zwar
so, als handele es sich um Zeiten, in denen Leistungen wegen kurz-
fristiger Arbeitsunfahigkeit nach Section 30A (1) bis (4) des Social
Security Contributions and Benefits Act (Gesetz iber die Beitrdge und
Leistungen der sozialen Sicherheit) 1992 gezahlt wurden.

Bei der Anwendung dieser Bestimmung werden nur Zeiten beriicksichtigt,
in denen die Person arbeitsunfdhig im Sinne der Rechtsvorschriften des
Vereinigten Konigreichs gewesen wire.

(5) 1. Bei der Berechnung des Entgeltfaktors (earnings factor) zur Feststel-
lung des Leistungsanspruchs nach den Rechtsvorschriften des Verei-
nigten Konigreichs wird fiir jede nach den Rechtsvorschriften eines
anderen Mitgliedstaats zuriickgelegte Woche der Erwerbstdtigkeit als
Arbeitnehmer, die im betreffenden Einkommensteuerjahr im Sinne der
Rechtsvorschriften des Vereinigten Konigreichs begonnen hat, die be-
treffende Person so angesehen, als habe sie auf der Grundlage eines
Entgelts in Hohe von zwei Dritteln der Entgeltobergrenze fiir das
betreffende Jahr als Arbeitnehmer (employed earner) Beitridge entrich-
tet oder als habe sie ein entsprechendes Erwerbseinkommen, fiir das
Beitrdge gezahlt wurden.

2. Fir die Zwecke des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii dieser
Verordnung gilt:

a) hat eine als Arbeitnehmer beschéftigte Person in einem Einkom-
mensteuerjahr, das am oder nach dem 6. April 1975 beginnt, Ver-
sicherungs-, Beschéftigungs- oder Wohnzeiten ausschlieBlich in ei-
nem anderen Mitgliedstaat als dem Vereinigten Konigreich zuriick-
gelegt und fiihrt die Anwendung der obigen Nummer 5.1 dazu,
dass dieses Jahr fiir die Anwendung des Artikels 52 Absatz 1
Buchstabe b Ziffer i dieser Verordnung als anspruchswirksames
Jahr im Sinne der Rechtsvorschriften des Vereinigten Konigreichs
zahlt, so wird davon ausgegangen, dass sie in diesem Jahr 52
Wochen lang in dem anderen Mitgliedstaat versichert gewesen ist;

b

~

zahlt ein am oder nach dem 6. April 1975 beginnendes Einkom-
mensteuerjahr fir die Anwendung von Artikel 52 Absatz 1 Buch-
stabe b Ziffer i dieser Verordnung nicht als anspruchwirksames Jahr
im Sinne der Rechtsvorschriften des Vereinigten Konigreichs, wer-
den in diesem Jahr zuriickgelegte Versicherungs-, Beschéftigungs-
oder Wohnzeiten nicht beriicksichtigt.

3. Fir die Umrechnung eines Entgeltfaktors in Versicherungszeiten wird
der Entgeltfaktor, der wihrend des betreffenden Einkommensteuerjah-
res im Sinne der Rechtsvorschriften des Vereinigten Konigreichs er-
reicht worden ist, durch die fiir das betreffende Steuerjahr festgesetzte
Entgeltuntergrenze geteilt. Das Ergebnis wird als ganze Zahl aus-
gedriickt; Stellen hinter dem Komma bleiben unberiicksichtigt. Die
so errechnete Zahl gilt als Anzahl der nach den Rechtsvorschriften
des Vereinigten Konigreichs wéhrend dieses Steuerjahres zuriickgeleg-
ten Versicherungswochen; diese Zahl darf jedoch nicht hoher als die
Anzahl der Wochen sein, wihrend welcher die genannten Rechtsvor-
schriften in diesem Steuerjahr fiir die Person gegolten haben.*

Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 werden fiir die Zwecke
dieses Abkommens folgendermafien angepasst:
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a) In Anhang 1 wird Folgendes angefiigt:

,VEREINIGTES KONIGREICH-BELGIEN

a) Briefwechsel vom 4. Mai 1976 und 14. Juni 1976 zu Artikel 105 Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Verzicht auf Erstattung der Kosten
der arztlichen und verwaltungsméBigen Kontrolle)

b) Briefwechsel vom 18. Januar 1977 und 14. Mérz 1977 zu Artikel 36
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (Vereinbarung iiber die
Erstattung oder den Verzicht auf Aufwendungen fiir nach Titel III Kapitel
1 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 gewdhrte Sachleistungen) in der
Fassung des Schriftwechsels vom 4. Mai 1982 und 23. Juli 1982 (Ver-
einbarung iiber die Erstattung der Aufwendungen nach Artikel 22 Absatz 1
Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71)

VEREINIGTES KONIGREICH-DANEMARK

Briefwechsel vom 30. Méarz 1977 und vom 19. April 1977 in der Fassung des
Briefwechsels vom 8. November 1989 und vom 10. Januar 1990 beziiglich
der Vereinbarung iiber den Verzicht auf Erstattung der Aufwendungen fiir
Sachleistungen und der Kosten der verwaltungsméBigen und &rztlichen Kon-
trollen

VEREINIGTES KONIGREICH-ESTLAND

Vereinbarung betreffend die Artikel 36 Absatz 3 und 63 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Festlegung anderer Verfahren fiir die Er-
stattung der Kosten der von beiden Staaten nach dieser Verordnung erbrach-
ten Sachleistungen mit Wirkung vom 1. Mai 2004, geschlossen zwischen den
zustindigen Behorden der Republik Estland und des Vereinigten Konigreichs
am 29. Mirz 2006

VEREINIGTES KONIGREICH-IRLAND

Briefwechsel vom 9. Juli 1975 zu Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 63 Absatz
3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (Vereinbarung iiber die Erstattung oder
den Verzicht auf Erstattung der Aufwendungen fiir nach Titel III Kapitel 1
oder 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 gewihrte Sachleistungen) und
Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Verzicht auf Er-
stattung der Kosten der verwaltungsméfigen und érztlichen Kontrollen)

VEREINIGTES KONIGREICH-SPANIEN

Vereinbarung vom 18. Juni 1999 iiber die Erstattung von Kosten fiir Sach-
leistungen, die nach den Bestimmungen der Verordnungen (EWG) Nr.
1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 gewéhrt werden

VEREINIGTES KONIGREICH-FRANKREICH

a) Schriftwechsel vom 25. Mérz und vom 28. April 1997 betreffend Arti-
kel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Verzicht auf Kos-
tenerstattung fiir verwaltungsméBige Kontrollen und é&rztliche Unter-
suchungen)

b) Vereinbarung vom 8. Dezember 1998 iiber bestimmte Verfahren zur Er-
mittlung der fiir Sachleistungen zu erstattenden Betrdge nach den Verord-
nungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72
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b

~

VEREINIGTES KONIGREICH-ITALIEN

Vereinbarung zwischen den zustdndigen Behorden der Italienischen Republik
und des Vereinigten Konigreichs betreffend die Artikel 36 Absatz 3 und 63
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Festlegung anderer Ver-
fahren fiir die Erstattung der Kosten der von beiden Staaten nach dieser
Verordnung erbrachten Sachleistungen mit Wirkung vom 1. Januar 2005,
unterzeichnet am 15. Dezember 2005

VEREINIGTES KONIGREICH-LUXEMBURG

Briefwechsel vom 18. Dezember 1975 und vom 20. Januar 1976 zu Arti-
kel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Verzicht auf Erstattung
der Kosten fiir die verwaltungsméBige und é&rztliche Kontrolle nach Arti-
kel 105 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72)

VEREINIGTES KONIGREICH-UNGARN

Vereinbarung betreffend die Artikel 35 Absatz 3 und 41 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Festlegung anderer Verfahren fiir die Erstat-
tung der Kosten der von beiden Staaten nach jener Verordnung erbrachten
Sachleistungen mit Wirkung vom 1. Mai 2004, geschlossen zwischen den
zustindigen Behérden der Republik Ungarn und des Vereinigten Kénigreichs
am 1. November 2005

VEREINIGTES KONIGREICH-MALTA

Vereinbarung betreffend die Artikel 35 Absatz 3 und 41 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Festlegung anderer Verfahren fiir die Erstat-
tung der Kosten der von beiden Staaten nach dieser Verordnung erbrachten
Sachleistungen mit Wirkung vom 1. Mai 2004, geschlossen zwischen den

zustandigen Behorden Maltas und des Vereinigten Konigreichs am 17. Januar
2007

VEREINIGTES KONIGREICH-NIEDERLANDE

Artikel 3 Satz 2 der Verwaltungsvereinbarung vom 12. Juni 1956 iiber die
Durchfithrung des Abkommens vom 11. August 1954

VEREINIGTES KONIGREICH-PORTUGAL

Vereinbarung vom 8. Juni 2004 zur Festlegung anderer Verfahren fiir die
Erstattung der Kosten der von beiden Staaten erbrachten Sachleistungen mit
Wirkung vom 1. Januar 2003

VEREINIGTES KONIGREICH-FINNLAND

Briefwechsel vom 1. und vom 20. Juni 1995 betreffend Artikel 36 Absatz 3
und Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (Erstattung oder
Verzicht auf Erstattung der Ausgaben fiir Sachleistungen) und Artikel 105
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Verzicht auf Erstattung der
Kosten fiir verwaltungsmafige und &rztliche Kontrollen)

VEREINIGTES KONIGREICH-SCHWEDEN

Vereinbarung vom 15. April 1997 betreffend Artikel 36 Absatz 3 und Ar-
tikel 63 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (Erstattung oder Ver-
zicht auf die Erstattung der Aufwendungen fiir Sachleistungen) sowie Arti-
kel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Verzicht auf die Kosten
der verwaltungsméBigen und &rztlichen Kontrolle)*

In Anhang 3 wird Folgendes angefiigt:
, VEREINIGTES KONIGREICH*.
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ANHANG 11

BESTIMMUNGEN DES UNIONSRECHTS GEMARB ARTIKEL 41 ABSATZ 4

10.

"
®
¢
¢
¢)
©
O
)
Q]

Richtlinie 64/432/EWG des Rates vom 26. Juni 1964 zur Regelung vichseu-
chenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit
Rindern und Schweinen (1).

Richtlinie 91/68/EWG des Rates vom 28. Januar 1991 zur Regelung tierseu-
chenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit
Schafen und Ziegen (?).

Kapitel II der Richtlinie 2009/156/EG des Rates vom 30. November 2009
zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Vorschriften fiir das Verbringen
von Equiden und fuir ihre Einfuhr aus Drittlindern (3).

Kapitel II der Richtlinie 2009/158/EG des Rates vom 30. November 2009
iber die tierseuchenrechtlichen Bedingungen fiir den innergemeinschaftli-
chen Handel mit Gefliigel und Bruteiern sowie fiir ihre Einfuhr aus Dritt-
landern (4).

Kapitel II der Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 13. Juli 1992 iiber die
tierseuchenrechtlichen Bedingungen fiir den Handel mit Tieren, Samen, Ei-
zellen und Embryonen in der Gemeinschaft sowie fur ihre Einfuhr in die
Gemeinschaft, soweit sie diesbeziiglich nicht den spezifischen Gemein-
schaftsregelungen nach Anhang A Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG
unterliegen (°).

Kapitel II der Richtlinie 89/556/EWG des Rates vom 25. September 1989
iiber viehseuchenrechtliche Fragen beim innergemeinschaftlichen Handel mit
Embryonen von Hausrindern und ihrer Einfuhr aus Drittlindern ().

Kapitel II der Richtlinie 88/407/EWG des Rates vom 14. Juni 1988 zur
Festlegung der tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den innergemein-
schaftlichen Handelsverkehr mit Samen von Rindern und an dessen Ein-
fuhr (7).

Kapitel II der Richtlinie 90/429/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 zur
Festlegung der tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den innergemein-
schaftlichen Handelsverkehr mit Samen von Schweinen und an dessen Ein-
fuhr (%).

Kapitel III der Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom 24. Oktober 2006 mit
Gesundheits- und Hygienevorschriften fiir Tiere in Aquakultur und Aquakul-
turerzeugnisse und zur Verhiitung und Bekdmpfung bestimmter Wassertier-
krankheiten (7).

Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 12. Juni 2013 tiber die Verbringung von Heimtieren zu
anderen als Handelszwecken und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr.
998/2003 (19).

ABL 121 vom 29.7.1964, S. 1977.

ABI. L 46 vom 19.2.1991, S. 19.

ABL L 192 vom 23.7.2010, S. 1.

ABI. L 343 vom 22.12.2009, S. 74.
ABI. L 268 vom 14.9.1992, S. 54.
ABL L 302 vom 19.10.1989, S. 1.
ABIL. L 194 vom 22.7.1988, S. 10.
ABL L 224 vom 18.8.1990, S. 62.
ABI. L 328 vom 24.11.2006, S. 14.

(1% ABL L 178 vom 28.6.2013, S. 1.
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ANHANG 111

FRISTEN FUR DIE SITUATIONEN ODER ZOLLVERFAHREN GEMARB
ARTIKEL 49 ABSATZ 1

Die in diesem Anhang festgesetzten Fristen sind die mafgeblichen Enddaten fiir
die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013.

Situation / Verfahren Frist

1.Voriibergehende Verwahrung | 90 Tage, Artikel 149 der Verordnung (EU)
Nr. 952/2013

2.Uberlassung zum zollrechtlich | 1 Monat +10 Tage nach Annahme der An-
freien Verkehr meldung, Artikel 146 Absatz 3 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2015/2446 (') bei
ergidnzender Zollanmeldung; ,.innerhalb ei-
ner angemessenen Frist® im Zusammen-
hang mit der Uberpriifung, Artikel 194
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013
Hochstens: 60 Tage

3. Besondere Verfahren

Eine Frist fiir die Erledigung ist obligatorisch bei der aktiven Veredelung, der
passiven Veredelung, der Endverwendung und der voriibergehenden Verwen-
dung (D.E. 4/17 in Anhang A der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446).
Erledigung durch Uberfiihrung in ein anschlieBendes Zollverfahren, Verbrin-
gung aus dem Zollgebiet der Union oder Zerstérung, Artikel 215 Absatz 1
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013.

a)Unionsversandverfahren Héchstens: 12 Monate nach Uberlassung

b)Zolllager Héchstens: 12 Monate nach Ablauf des
Ubergangszeitraums

¢)Freizonen Am Ende des Ubergangszeitraums

d)Voriibergehende Verwendung Hochstens: 12 Monate nach Uberlassung

e)Endverwendung Hochstens: 12 Monate nach Uberlassung
f)Aktive Veredelung Haochstens: 12 Monate nach Uberlassung
g)Passive Veredelung Hochstens: 12 Monate nach Uberlassung
4.Ausfuhr 150 Tage nach Uberlassung
5.Wiederausfuhr 150 Tage nach Uberlassung

(") Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergén-
zung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates
mit Einzelheiten zur Prézisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union
(ABI. L 343 vom 29.12.2015, S. 1).
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ANHANG 1V

VERZEICHNIS DER NETZWERKE, INFORMATIONSSYSTEME UND
DATENBANKEN GEMARB DEN ARTIKELN 50, 53, 99 UND 100

1. Sofern die Union und das Vereinigte Konigreich nichts anderes vereinbaren,
wird fiir das Vereinigte Konigreich und die Union eine Riickwirtskompatibi-
litdt eingefiihrt, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten und das Verei-
nigte Konigreich im Fall von Anderungen an den Netzwerken, Informations-
systemen und Datenbanken sowie der Formate fiir den Informationsaustausch
die Informationen der jeweils anderen Partei auch kiinftig im derzeitigen
Format akzeptieren konnen.

2. Der Zugang des Vereinigten Konigreichs zu Netzwerken, Informationssyste-
men oder Datenbanken ist befristet. Die entsprechende Frist ist fiir jedes
Netzwerk, fiir jedes Informationssystem und fiir jede Datenbank angegeben.
Ist fiir die Umsetzung von Verfahren gemifl Artikel 49 ein Informationsaus-
tausch zwischen den Zollbehdrden notwendig und eine elektronische Daten-
verarbeitung nach diesem Anhang nicht mehr moglich, werden alternative
Mittel fiir den Austausch und die Speicherung von Informationen verwendet.

Teil I: Zoll
IT-SystemZeoil{n Bereich Art des Zugangs Frist
ICS Abgabe der Vorabanmeldung (vor der Ankunft), | 31. Juli 2021
beschrinkt auf
(Import Control Sys-
tem) Einfuhrkontroll- [ — den Empfang und das Versenden von Daten
system der summarischen Eingangsanmeldung, die

sich auf vor Ablauf des Ubergangszeitraums
abgegebene Anmeldungen beziehen (im Fall
nachfolgender Héifen oder Umleitung);

— den Empfang und das Versenden von Risiko-
daten zu Anmeldungen, die vor Ablauf des
Ubergangszeitraums abgegeben wurden.

NCTS Alle Funktionen bei laufenden Versandvorgin- | 31. Januar 2021
gen, d. h. bei Beforderungen von Waren, die
vor Ablauf des Ubergangszeitraums zum Ver-
sandverfahren iiberlassen wurden. [Keine Uber-
lassung neuer Versandvorgidnge nach Ablauf des
Ubergangszeitraums. ]

(New  Computerised
Transit System) Neues
EDV-gestiitztes ~ Ver-
sandverfahren

ECS Bestiitigung des Ausgangs bei laufenden Aus- | 31. Januar 2021
fuhrvorgingen, d. h. bei vor Ablauf des Uber-

(Export Control - Sys- gangszeitraums zur Ausfuhr iiberlassenen Waren:

tem) Ausfuhrkontroll-
system — bei Vorgéngen, bei denen sich die Ausgangs-
zollstellen im Vereinigten Konigreich befin-
den, erfolgt die Bestitigung des Warenaus-
gangs im ECS;

— bei Vorgédngen, bei denen sich die der Aus-
gangszollstellen im Vereinigten Konigreich
befinden, d. h. die Ausfuhrzollstellen im Ver-
einigten Konigreich erhalten Ausgangsbesti-
tigungen von den Ausgangszollstellen der
Mitgliedstaaten.
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IT-Systeme im Bereich
Zoll

Art des Zugangs

Frist

INF

(Information Sheet) In-
formationsblatter

— Lesezugriff auf das INF-Specific-Trader-Por-
tal fir Wirtschaftsbeteiligte des Vereinigten
Konigreichs;

— Lese/-Schreibzugriff auf aktive Informations-
blétter im INF-System fiir Zollstellen.

31. Dezember 2021

SURV-RECAPP

(Tariff Surveillance
System — Receiving
Application) Zolliiber-
wachungssystem -
Eingang

Ubermittlung von Datenelementen fiir die
Uberlassung zum zollrechtlich freien Verkehr
oder fiir Ausfuhrverfahren durch die Zoll-
behorden des Vereinigten Konigreichs:

— noch nicht iibermittelte Uberwachungsdaten
von Zollanmeldungen (Surveillance Declara-
tion Records — SDRs) fiir die Uberlassung
zum zollrechtlich freien Verkehr oder fiir
Ausfuhrverfahren, in die die Waren vor Ab-
lauf des Ubergangszeitraums iibergefiihrt
wurden;

— Datenelemente von Uberwachungsmeldungen
zu  Zollanmeldungen fiir die Uberlassung
zum freien Verkehr, mit der ein laufendes
Verfahren oder eine Situation beendet oder
erledigt wird.

28. Februar 2021

EvZTA3

(European Binding Ta-
riff Information) Euro-

Input fiir die Berechnung der Zollschuld:

Zugang zu Informationen beziiglich vZTA-Ent-
scheidungen oder nachfolgende Ereignisse, die

8. Januar 2021

paische  verbindliche | Auswirkungen auf den urspriinglichen Antrag
Zolltarifauskiinfte oder die Entscheidung haben konnen [uneinge-
schrinkter Zugang zwecks Konsultation].
TARIC3 Input fiir die Berechnung der Zollschuld: 31. Dezember 2021
(Integrated  Customs | Ubermittlung tiglicher Updates an das Vereinigte

Tariff of the Commu-
nity) Integrierter Zoll-
tarif der Europdischen
Gemeinschaften

Kénigreich nach Ablauf des Ubergangszeitraums,
mit Ausnahme vertraulicher Daten (statistischer
Uberwachungsdaten).

QUOTA2

(System zur Verwal-
tung von Zollkontin-
genten,  Obergrenzen
und anderen  Uber-
wachungsmafinahmen)

Input fiir die Berechnung der Zollschuld:

Verwaltung von Zollkontingenten, Annullierung
von Kontingentantrigen und Riickgabe ungenutz-
ter zugeteilter Zollkontingentmengen.

6. Januar 2021

SMS TRA, EXP

(Specimen ~ Manage-
ment System) Manage-
mentsystem fiir Muster

Lesezugriff auf die Datenbank mit Mustern von
Stempeln, Siegeln und Zertifikaten.

31. Januar 2021
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IT-Systeme im Bereich
Zoll

Art des Zugangs

Frist

SMS QUOTA

(Specimen ~ Manage-
ment System) Manage-
mentsystem fiir Muster

Lesezugriff auf die Datenbank mit Echtheits-
bescheinigungen, die fir die Inanspruchnahme
von Kontingenten notwendig sind.

6. Januar 2021

OWNRES

(Own Resources) Ei-
genmittel — Mitteilung
von Betrugsfillen und
UnregelmaBigkeiten,
die traditionelle Eigen-
mittel (TEM) von {iber
10 000 EUR betreffen,
Artikel 5 Absatz 1 der
Verordnung (EU, Eura-
tom) Nr. 608/2014

Zugriff beschrinkt auf Félle, die das Vereinigte
Konigreich betreffen (kein Zugriff auf globale
Analysen).

20. Februar 2026

WOMIS

(Write-Off ~ Manage-
ment and Information
System) Abschrei-
bungsverwaltungs- und
Informationssystem fiir
mitgeteilte TEM-Falle
nach Artikel 13 Absatz
3 der Verordnung (EU,
Euratom) Nr. 609/
2014)

Uneingeschriankter Zugang, da standardméfig be-
reits beschrankt auf nationale Abschreibungs-
berichte (Lesezugang ab 1. Juli 2025 im Rahmen
der Auflosung der gesonderten Buchfithrung bis
31. Dezember 2025).

30. Juni 2025

Unterstiitzungssystem

Art des Zugangs

Frist

EOS/EORI

(Economic  Operators
System — Economic
Operators Registration
and Identification) Sys-
tem fiir Wirtschafts-
beteiligte — Registrie-
rung und Identifizie-
rung von Wirtschafts-
beteiligten

Lesezugriff auf das jeweilige System.

31. Dezember 2021

CDS Lesezugriff fiir Wirtschaftsbeteiligte im Vereinig- | 31. Januar 2021
. ten Konigreich und fiir Zollstellen im Vereinigten
(Customs Decisions Kénigreich.
System) System Zoll-
entscheidungen
CS/RD2 Lesezugriff auf Referenzdaten; 31. Dezember 2021

(Central Services/Refe-
rence Data) Zentrale
Dienste/ Referenzdaten

Schreibzugriff ausschlieBlich fiir Zollstellen des
NA-UK.

CS/MIS Schreibzugang zum Hochladen von Nichtverfiig- | 31. Juli 2021
. barkeiten und Geschaftsstatistiken
(Central Services/Ma-
nagement Information
System) Zentrale
Dienste/Management-
informationssystem
GTP Zugang zu den generischen Funktionen des Por- | 31. Dezember 2021

(Generic Trader Portal)
Generisches Portal fiir
Wirtschaftsbeteiligte

tals fiir Wirtschaftsbeteiligte im Vereinigten Ko-
nigreich bis zur Abschaltung des letzten Specific
Trader Portal fiir Wirtschaftsbeteiligte des Verei-
nigten Konigreichs.
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Netzwerk und Infra-

Art des Zugangs

Frist

struktur
CCN Gekoppelt an den Zugang zu den damit verbun- | 31. Dezember 2021
.| denen Systemen. (oder lénger, sofern
(Common  Communi- erforderlich fir Ver-
cation Network) Gﬁ?— brauchsteuern  oder
meinsames Kommuni- allgemeine Steuern)
kationsnetzwerk

UUM&DS

(Uniform User Ma-
nagement and Digital
Signatures)  Einheitli-
che Nutzerverwaltung
und digitale Signaturen

Gekoppelt an den Zugang zu den damit verbun-
denen Systemen.

31. Dezember 2021
(oder lénger, sofern
erforderlich fiir Ver-
brauchsteuern  oder
allgemeine Steuern)

CCN2

(Common Communi-
cation Network 2) Ge-
meinsames Kommuni-
kationsnetzwerk 2

Gekoppelt an den Zugang zu den damit verbun-
denen Systemen.

31. Dezember 2021
(oder lénger, sofern
erforderlich fiir Ver-
brauchsteuern  oder
allgemeine Steuern)

Teil II: Verbrauchsteuern

IT-Systeme im Bereich

Verbrauchsteuern Art des Zugangs Frist

EMCS Core Steueraussetzung: Ubermittlung von Eingangs- / | 31. Mai 2021
. Ausfuhrmeldungen (IE818) an das Vereinigte Ko-

(Excise Movement | pioreich und aus dem Vereinigten Konigreich.

Control System) Sys-

tem zur Kontrolle der

Beforderung ver-

brauchsteuerpflichtiger

Waren

EMCS Admin Coop | — Ubermittlung von Meldungen im Zusammen- | 31. Mai 2021

(Excise Movement
Control System Ad-
ministrative Cooperati-
on) System zur Kon-
trolle der Beforderung
verbrauchsteuerpflichti-

hang mit offenen Beforderungen (Ereignis-
berichte, Kontrollberichte, Zusammenarbeit
der Verwaltungsbehorden (Untersuchungen
iiber offene EMCS-Beforderungen) an das
Vereinigte Konigreich und aus dem Vereinig-
ten Konigreich;

ger Waren — Zusam-
menarbeit der Verwal-

— die Mitgliedstaaten und das Vereinigte Ko-
nigreich lassen die EMCS Admin Coop on-

31. Dezember 2024

tungsbehorden line, um Abfragen und Audits iiber Befor-
derungen bis zum Ablauf des Ubergangszeit-
raums zu ermoglichen.
Unterstiitzungssystem Art des Zugangs Frist
SEED Nur Lesezugriff, da die Zulassungen der Wirt- [ 31. Mai 2021
schaftsbeteiligten des Vereinigten Konigreichs
(System  for .the EX-| hicht mehr giiltig sind.
change of Excise Data)
System zum Austausch
von Verbrauchsteuer-
daten
CS/MISE Gefiltert zur Beschriankung auf Beférderungen, an | 31. Mai 2021
. denen das Vereinigte Konigreich beteiligt ist.
(Central Services/Ma-
nagement Information
System for Excise)
Zentrales  Dienstleis-

tungs-/Management-
informationssystem fiir
EMCS
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Netzwerk und Infra-

struktur Art des Zugangs Frist
CCN Gekoppelt an den Zugang zu den damit verbun- [ 31. Mai 2021 (oder
.| denen Systemen. langer, sofern erfor-
(Common  Communi- derlich  fir  Ver-
cation Network) Ge- brauchsteuern  oder

meinsames Kommuni-
kationsnetzwerk

allgemeine Steuern)

Teil III: Mehrwertsteuer

IT-Systeme im Bereich

der MwSt Art des Zugangs Frist
MIAS Informationen iiber die Registrierung von | 31. Dezember
Steuerpflichtigen: 2024 ()

(Mehrwertsteuer-Infor-
mationsaustauschsys-
tem)

Gegenseitiger Zugang zu den IT-Systemen durch
das Vereinigte Konigreich und die Mitgliedstaa-
ten (') zwecks Austauschs historischer Registrie-
rungsinformationen der jeweils anderen Partei (%)
(Registrierungsdaten, die vor Ablauf des Uber-
gangszeitraums in das System eingegeben wur-
den) sowie Registrierungsinformationen der je-
weils anderen Partei, die nach dem Ubergangs-
zeitraum aktualisiert wurden (z. B. Beendung ei-
ner Registrierung als Steuerpflichtiger) bis zum
31. Dezember 2024.

Umsiitze - Umsatzdaten:

Zugang zu den IT-Systemen durch das Vereinigte
Konigreich und die Mitgliedstaaten mit gegensei-
tigem Zugang zwecks Austauschs von Informa-
tionen in der jeweils anderen Partei vorgelegten
zusammenfassenden Meldungen zu vor Ablauf
des Ubergangszeitraums erfolgten Umsiitzen (%),
sofern Steuerpflichtige der Empféngerseite betrof-
fen sind.

Das Vereinigte Konigreich und die Mitgliedstaa-
ten haben keinen Zugang zu den Umsatzdaten der
jeweils anderen Partei, die nach dem 31. Dezem-
ber 2020 erfolgte Umsétze betreffen.

31. Dezember 2024

MwSt-Erstattung

Zugang zum IT-System

— zur Weiterleitung der MwSt-Erstattungs-
antrdge von im Vereinigten Konigreich an-
sassigen Steuerpflichtigen nach der Richtlinie
2008/9/EG an die Mitgliedstaaten und Erhalt
der MwSt-Erstattungsantrdge von in einem
Mitgliedstaat ansdssigen Steuer—pflichtigen
von den Mitgliedstaaten;

— zur Bearbeitung (°) von MwSt-Erstattungs-
antragen, die das Vereinigte Konigreich von
in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Steu-
erpflichten erhalten hat, und von MwSt-Er-
stattungsantragen, die die Mitgliedstaaten
von im Vereinigten Konigreich niedergelas-
senen Steuerpflichten erhalten haben.

30. April 2021

31. Januar 2022
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IT-Systeme im Bereich

der MwSt Art des Zugangs Frist

MOSS Informationen iiber die Registrierung:

(Mini-One-Stop-Shop) | Zugang zu den IT-Systemen durch das Vereinigte
kleine einzige Anlauf- | Konigreich und die Mitgliedstaaten mit gegensei-
stelle fir die Mehr- | tigem Zugang

wertsteuer

— zum Austausch von (historischen) Registrie- | 31. Dezember 2024
rungsinformationen;

— zur Verbreitung von Informationen iiber neue | 20. Februar 2021
MOSS-Registrierungen, die vor dem oder am
31. Dezember 2020 wirksam erfolgt sind.

Mehrwertsteuererklirung:

Zugang zu den IT-Systemen durch das Vereinigte
Konigreich und die Mitgliedstaaten mit gegensei-
tigem Zugang

— zum Austausch von Angaben der Mehrwert- | 20. Februar 2021
steuererkldrungen, die vor dem oder am
31. Januar 2021 iiber die MOSS eingereicht
wurden;

— zum Austausch von Anderungen beziiglich | 20. Januar 2022
Mehrwertsteuererkldrungen, die vor dem
oder am 20. Januar 2021 iiber die MOSS
eingereicht wurden;

— zum Austausch von Informationen iiber | 31. Dezember 2024
Mehrwertsteuererkldrungen fiir Umsétze, an
denen die jeweils andere Partei beteiligt ist.

— Das Vereinigte Konigreich und die Mitglied-
staaten haben keinen Zugang zu den in den
Mehrwertsteuererkldrungen der jeweils ande-
ren Partei enthaltenden Angaben zu Umsit-
zen, die nach dem 31. Dezember 2020 er-
folgt sind.

Zahlungsinformationen:

Zugang zu den IT-Systemen durch das Vereinigte
Konigreich und die Mitgliedstaaten mit gegensei-
tigem Zugang

— zum Austausch von Informationen iiber Zah- | 20. Februar 2021
lungen, die von fiir die MOSS registrierten
Wirtschaftsbeteiligten vor dem oder am
31. Januar 2021 eingegangen sind,

— zum Austausch von Informationen iiber Er- | 20. Januar 2022
stattungen oder Zahlungen fiir Anderungen
von Mehrwertsteuererklarungen, die vor
dem oder am 31. Dezember 2021 iiber die
MOSS eingereicht wurden, die steuerbare
Umsitze der jeweils anderen Partei betreffen.

Q]
Q)

Q]
Q)

Fiir die Zwecke dieses Anhangs bedeutet ,,gegenseitiger Zugang*“, dass das Vereinigte Konigreich sicher-
stellen muss, dass die Mitgliedstaaten den gleichen Zugang zu solchen Daten im Vereinigten Konigreich
haben, wie das Vereinigte Konigreich und die Mitgliedstaaten in den Mitgliedstaaten.

Fiir die Zwecke dieses Anhangs bedeutet ,,andere Partei mit Bezug auf das Vereinigte Konigreich einen
Mitgliedstaat und mit Bezug auf einen Mitgliedstaat das Vereinigte Konigreich.

Die Daten des Vereinigten Konigreichs beziiglich der MwSt-Identifikationsnummern seiner Steuerpflichtigen
miissen bis zum 31. Dezember 2024 aktualisiert sein.

EinschlieBlich Umsétze nach Artikel 51 Absatz 1.

Fiir die Zwecke dieses Gedankenstriches bedeutet ,,Bearbeitung® das Abschliefen aller MaBnahmen in Bezug
auf einen Anspruch, um eine abschlieBende Entscheidung zu treffen, einschlieflich der Mitteilung nicht
anerkannter Betrdge mit Einzelheiten zur Einlegung von Einspriichen, sowie die Erstattung anerkannter
Betrige, zusammen mit dem Austausch sachbezogener Mitteilungen iiber das MwSt-Erstattungssystem.
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Unterstiitzungssystem

Art des Zugangs

Frist

CCN/eFCA
Administrative coope-
ration VAT (Zusam-
menarbeit der Ver-
waltungsbehérden im
Bereich der MwSt)
(Gemeinsames ~ Kom-
munikationsnetz/ zen-
trales  elektronisches
Antragsformular)

Austausch zwischen dem Vereinigten Konigreich
und den Mitgliedstaaten von Anfragen und deren
Follow-up im Zusammenhang mit der Zusam-
menarbeit der Verwaltungsbehorden fiir MwSt-
Zwecke.

31. Dezember 2024

TIC VAT Refund

preferences  (MwSt-
Erstattungspriiferen-
zen)

Zugang des Vereinigten Konigreichs mit Blick
auf eine Aktualisierung der MwSt-Erstattungspré-
ferenzen des Vereinigten Konigreichs

31. Mirz 2021

Teil IV: Unterstiitzung bei der Zoll- und Abgabenerhebung

Unterstiitzungssystem Art des Zugangs Frist
CCN/eFCA Austausch zwischen dem Vereinigten Konigreich | 31. Dezember 2025
Recovery assistance | und den Mitgliedstaaten von Anfragen und deren

(Unterstiitzung  bei
der Erhebung)

Follow-up im Zusammenhang mit einer Unter-
stiitzung bei der Erhebung.
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ANHANG V

EURATOM

Dieser Anhang enthdlt die Kategorien der Ausriistungen und sonstigen, mit Si-
cherungsmafinahmen im Sinne des Euratom-Vertrags zusammenhéngenden Ver-
mogensgegenstinde der Gemeinschaft im Vereinigten Konigreich, die am Ende
des Ubergangszeitraums Eigentum des Vereinigten Konigreichs werden.

Am Ende des Ubergangszeitraums iibermittelt die Europdische Kommission dem
Vereinigten Konigreich das endgiiltige Inventar der iibertragenen Euratom-Aus-
ristungen und sonstigen Euratom-Vermogensgegenstinde.

Das Vereinigte Konigreich erstattet der Union nach Artikel 84 Absatz 1 und
Artikel 148 den Wert dieser Ausriistungen und sonstigen Vermogensgegenstinde;
die Berechnung dieses Werts erfolgt auf der Grundlage des Wertes, der diesen
Ausriistungen und sonstigen Vermogensgegenstanden in den konsolidierten Ab-
schliissen fiir das Jahr 2020 zugewiesen wurde. Die Europdische Kommission
teilt dem Vereinigten Konigreich den genannten Wert nach seiner endgiiltigen
Genehmigung der konsolidierten Abschliisse mit.

Die Euratom-Ausriistungen befinden sich in

— Sellafield ('), Wiederaufarbeitungsanlage von Kernbrennstoffen des Ver-
einigten Konigreichs;

— Dounreay (%), ehemaliges Zentrum des Vereinigten Konigreichs fiir For-
schung und Entwicklung auf dem Gebiet schneller Reaktoren;

— Sizewell (°), Standort mit zwei Kernkraftwerken, Sizewell A (nicht in
Betrieb) und Sizewell B, ein Druckwasserreaktor, der noch in Betrieb ist;

— Capenhurst (*), eine Urananreicherungsanlage;
— Springfields (°), eine Brennstoffherstellungsanlage;

— sonstige Reaktoren, Forschungszentren, medizinische und sonstige Einrich-
tungen, in denen Sicherungsausriistungen verwendet werden.

Die Euratom-Ausriistungen umfassen verschiedene Elemente, die aus ortsfesten
Anlagen und zugehorigen Vorrichtungen bestehen, die fiir die Verwendung die-
ser ortsfesten Anlagen notwendig sind und einen festen Bestandteil der gesamten
Installation bilden.

1. Siegel:
— Metallsiegel fiir den einmaligen Gebrauch;
— Faseroptische Siegel fiir den einmaligen oder mehrfachen Gebrauch und
— Siegellesegerit.

2. Uberwachungsausriistung:

() Sellafield Ltd, SELLAFIELD CA20 1PG, VEREINIGTES KONIGREICH.

(*) Dounreay Site Restoration Ltd, KW14 7TZ THURSO CAITHNESS, VEREINIGTES
KONIGREICH.

(®) EDF Energy Nuclear Generation Limited - Sizewell B Power Station, SUFFOLK, IP16
4UR LEISTON.

(#) Urenco UK Limited, Capenhurst Works, CHESTER CH1 6ER, VEREINIGTES KONIG-
REICH.

(°) Westinghouse Springfields Fuels Ltd, SALWICK PRESTON PR4 OXJ, VEREINIGTES
KONIGREICH.
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— Digitale und analoge Sicherheitsiiberwachungssysteme mit einer oder meh-
reren Komponenten.

. Messausriistungen (zerstorungsfreie Messung):

— verschiedene Arten von Gammadetektoren mit Vorverstirkern und Zahl-
elektronik fiir Gammamessungen;

— verschiedene Arten von Neutronendetektoren mit Vorverstirkern und
Zidhlelektronik fiir Neutronenmessungen sowie

— Ausriistungen fiir Messungen des Gehalts frischer oder abgebrannter Kern-
brennelemente, Uranfdsser und Plutoniumbehélter, einschlieflich Stab-
und Brennelementenscanner, Wagen und Druckmessdosen.

. Laborausriistungen (Bestandteil des ortlichen Labors in Sellafield):

— Massenspektrometer (TIMS);

— Messinstrumente auf der Grundlage von Gamma- und Rontgen-Strahlen
(z. B. K-Kantenabsorptiometrie und Rontgenfluoreszenz) und

— Handschuhkésten mit Analyseausriistung, einschlieflich Densitometer und
Analysewaagen.

Zur Erleichterung einer moglichst erfolgreichen Ubergabe dieser Ausriistun-
gen treffen das Vereinigte Konigreich und die Gemeinschaft die erforderlichen
rechtlichen Vorkehrungen, um die Gemeinschaft von ihren Verpflichtungen
und Verbindlichkeiten im Rahmen ihrer Vereinbarung vom 25. Mérz 1994 mit
British Nuclear Fuels PLC (jetzt Sellafield Ltd.) zu entbinden.

. Computer und zugehorige Ausriistungen (in Biiros und Messsystemen):

— Personal Computer sowie zugehorige Ausriistungen, einschlieflich Daten-
ferniibertragungsinfrastruktur (Batteriesdtze und Stromversorgungsgerite,
Hardware-Gerite fiir die Steuerung mehrerer Computer, Netzausriistungen
einschlieBlich Faseroptikkabel, Ethernetkabel und Konverter, Schalter, se-
rielle Server, virtuelle Router fiir private Netze, Zeitsteuerungen und Do-
ménen-Controller, Gehiduse sowie

— zugehorige Server, Bildschirme und Drucker.
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ANHANG VI

VERZEICHNIS DER VERFAHREN DER ZUSAMMENARBEIT DER

10.

11.

12.

VERWALTUNGSBEHORDEN GEMARB ARTIKEL 98

Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet
der Lieferantenerkldrungen zum Ursprung der Waren, eingefiihrt fiir die
Zwecke der Priferenzregelung zwischen der Union und bestimmten Landern
(Artikel 61 bis 66 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/2447).

Verfahren zur Uberpriifung der von Drittlandsbehorden oder den von ihnen
dazu ermdchtigten Stellen ausgestellten Ursprungszeugnisse (besondere
nichtpréferenzielle Einfuhrregelungen) (Artikel 59 der Durchfiihrungsverord-
nung (EU) 2015/2447) und zur Uberpriifung der von Drittlandsbehérden
oder Ausfiihrern ausgestellten oder ausgefertigten Ursprungszeugnisse (Pra-
ferenzbehandlung) (Artikel 108 bis 111 und 125 der Durchfithrungsverord-
nung (EU) 2015/2447, Artikel 32 des Anhangs II der Verordnung (EU)
2016/1076 des Europédischen Parlaments und des Rates, Artikel 55 des An-
hangs VI des Beschlusses 2013/755/EU des Rates sowie entsprechende Be-
stimmungen in Priferenzabkommen).

Amtshilfe im Rahmen der Erhebung der Zollschuld nach den Artikeln 101
Absatz 1 und 102 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 sowie des
Artikels 165 der Durchfithrungsverordnung (EU) 2015/2447).

Amtshilfe im Rahmen der Uberweisung des Betrags der Zollschuld durch
den Mitgliedstaat, der eine Sicherheit akzeptiert hat, an den Mitgliedstaat, in
dem die Zollschuld entstanden ist (Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe ¢ der
Verordnung (EU) Nr. 952/2013, Artikel 153 der Durchfithrungsverordnung
(EU) 2015/2447).

Uberpriifung der Nachweise des Unionscharakters (und Amtshilfe) (Arti-
kel 153 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, Artikel 212 Durchfithrungsver-
ordnung (EU) 2015/2447).

Kommunikation zwischen Behorden in Bezug auf Riickwaren (Artikel 203
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, Artikel 256 der Durchfithrungsverord-
nung (EU) 2015/2447).

Verwaltungszusammenarbeit im Rahmen der Erhebung sonstiger Abgaben
fiir in die voriibergehende Verwendung nach dem ATA-Ubereinkommen
oder dem Ubereinkommen von Istanbul {ibergefiihrte Waren (Artikel 226
Absatz 3 Buchstabe ¢ der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, Artikel 170 der
Durchfithrungsverordnung (EU) 2015/2447).

Amtshilfe bei der Einholung zusitzlicher Auskiinfte fiir die Entscheidung
iber Antrdge auf Erlass oder Erstattung (Artikel 22 und Artikel 116 Absatz
1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, Artikel 175 der Durchfiihrungsver-
ordnung (EU) 2015/2447).

Uberpriifungen und Amtshilfe in Bezug auf nachtrigliche Kontrollen der
Informationen zu einem Unionsversandverfahren (Artikel 48 der Verordnung
(EU) Nr. 952/2013, Artikel 292 der Durchfithrungsverordnung (EU)
2015/2447).

Verwaltungszusammenarbeit im Rahmen der Erhebung sonstiger Abgaben
im Versand (Artikel 226 Absatz 3 Buchstaben a, b und ¢ der Verordnung
(EU) Nr. 952/2013, Artikel 167 und 169 der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2015/2447).

Mitteilung der Erhebung von Zéllen und sonstigen Abgaben im Unionsver-
sandverfahren oder im Versand nach dem TIR-Ubereinkommen (Artikel 226
Absatz 3 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, Arti-
kel 168 der Durchfithrungsverordnung (EU) 2015/2447).

Direkte Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaa-
ten in Bezug auf Kontrollen der Ausfuhr von Giitern mit doppeltem Ver-
wendungszweck (Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 428/2009
des Rates).
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ANHANG VII

VERZEICHNIS DER IN ARTIKEL 128 ABSATZ 6 GENANNTEN

Q)
Q)
¢
*
Q)
©
O
)
Q]

RECHTSAKTE/VORSCHRIFTEN

Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 iiber den ge-
meinschaftlichen Sortenschutz (unbeschadet des Artikels 96 Absatz 1 dieses
Abkommens) ().

Titel IIT und IX der Richtlinie 2001/83/EG des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskode-
xes fiir Humanarzneimittel (?), Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 iiber Kinder-
arzneimittel (}), Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Européischen Par-
laments und des Rates vom 13. November 2007 iiber Arzneimittel fiir neu-
artige Therapien (*), Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europdischen Par-
laments und des Rates vom 16. Dezember 1999 iiber Arzneimittel fiir seltene
Leiden (%), Titel III und VII der Richtlinie 2001/82/EG des Européischen
Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines
Gemeinschaftskodexes fiir Tierarzneimittel (°), Verordnung (EG) Nr.
470/2009 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009
iber die Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens fiir die Festsetzung von
Hochstmengen fiir Riickstande pharmakologisch wirksamer Stoffe in Lebens-
mitteln tierischen Ursprungs (7), Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 31. Mérz 2004 zur Festlegung von
Gemeinschaftsverfahren fiir die Genehmigung und Uberwachung von Hu-
man- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europiischen Arznei-
mittel-Agentur (%), Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 520/2012 der Kom-
mission vom 19. Juni 2012 tber die Durchfithrung der in der Verordnung
(EG) Nr. 726/2004 des Europidischen Parlaments und des Rates und der
Richtlinie 2001/83/EG des Européischen Parlaments und des Rates vorgese-
henen Pharmakovigilanz-Aktivitéten (°) und Verordnung (EG) Nr. 1234/2008
der Kommission vom 24. November 2008 iiber die Priifung von Anderungen
der Zulassungen von Human- und Tierarzneimitteln ('%).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schrankung chemischer Stoffe (REACH) und zur Schaffung einer Européi-
schen Chemikalienagentur ('!).

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen ('2).

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 21. Oktober 2009 iiber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmit-
teln ('3) und Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 23. Februar 2005 tber Hochstgehalte an Pestizidriick-
stinden in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen
Ursprungs ('4).

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 22. Mai 2012 iiber die Bereitstellung auf dem Markt und die Ver-
wendung von Biozidprodukten (1%).

ABI. L 227 vom 1.9.1994, S. 1.

ABL L 311 vom 28.11.2001, S. 67.
ABI. L 378 vom 27.12.2006, S. 1.
ABL L 324 vom 10.12.2007, S. 121.
ABIL. L 18 vom 22.1.2000, S. 1.
ABL L 311 vom 28.11.2001, S. 1.
ABI. L 152 vom 16.6.2009, S. 11.
ABL L 136 vom 30.4.2004, S. 1.
ABI L 159 vom 20.6.2012, S. 5.

(1% ABL L 334 vom 12.12.2008, S. 7.
(") ABL L 396 vom 30.12.20006, S. 1.
('?) ABL L 353 vom 31.12.2008, S. 1.
("3) ABL L 309 vom 24.11.2009, S. 1.
("% ABL L 70 vom 16.3.2005, S. 1.

(') ABL L 167 vom 27.6.2012, S. 1.
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7. Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates

vom 16. April 2014 tber klinische Priifungen mit Humanarzneimitteln ('°).

8. Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission vom 8. De-
zember 2008 mit Durchfithrungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von okologi-
schen/biologischen Erzeugnissen aus Drittlandern (7).

9. Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europédischen Parlaments und des Rates

vom 23. April 2009 iiber gemeinsame Vorschriften und Normen fiir Schiffs-
iiberpriifungs- und -besichtigungsorganisationen ('$).

10. Richtlinie 2001/18/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom
12. Mirz 2001 iber die absichtliche Freisetzung genetisch veranderter Or-
ganismen in die Umwelt ('%), Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe ¢ der Verordnung
(EG) Nr. 1829/2003 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
22. September 2003 iiber genetisch verdnderte Lebensmittel und Futtermit-
tel (29).

11. Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates

vom 20. Dezember 2006 iiber ndhrwert- und gesundheitsbezogene Angaben
iiber Lebensmittel (?1).

12. Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 22. Oktober 2014 iiber die Priavention und das Management der Ein-
bringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (%2).

13. Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 13. Juli 2009 iiber das Inverkehrbringen und die Verwendung von
Futtermitteln (23).

(') ABL L 158 vom 27.5.2014, S. 1.

(') ABL L 334 vom 12.12.2008, S. 25.
('%) ABL L 131 vom 28.5.2009, S. 11.
(") ABL L 106 vom 17.4.2001, S. 1.

(**) ABL L 268 vom 18.10.2003, S. 1.
(*') ABL L 404 vom 30.12.2006, S. 9.
(**) ABL L 317 vom 4.11.2014, S. 35.
() ABL L 229 vom 1.9.2009, S. 1.
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ANHANG VIII

GESCHAFTSORDNUNG DES GEMEINSAMEN AUSSCHUSSES UND DER
FACHAUSSCHUSSE

Regel 1
Vorsitz

(1) Der Vorsitz des Gemeinsamen Ausschusses wird von einem Mitglied der
Europdischen Kommission und einem Vertreter der Regierung des Vereinig-
ten Konigreichs auf Ministerebene oder von hochrangigen Beamten, die als
ihre Stellvertreter benannt wurden, gemeinsam gefiihrt. Die Europdische
Union und das Vereinigte Konigreich teilen einander schriftlich die Namen
der benannten Ko-Vorsitzenden und ihrer Stellvertreter mit.

(2) Die in dieser Geschéftsordnung vorgesehenen Beschliisse der Ko-Vorsitzen-
den werden im gegenseitigen Einvernehmen gefasst.

(3) Ein Ko-Vorsitzender, der an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, kann fiir
diese Sitzung durch einen von ihm benannten Stellvertreter vertreten werden.
Der Ko-Vorsitzende oder sein benannter Stellvertreter unterrichtet den ande-
ren Ko-Vorsitzenden und das Sekretariat des Gemeinsamen Ausschusses so
friih wie moglich schriftlich liber diese Benennung.

(4) Der benannte Stellvertreter des Ko-Vorsitzenden iibt die Rechte dieses Ko-
Vorsitzenden nach den Vorgaben der Benennung aus. In dieser Geschifts-
ordnung gilt jede Bezugnahme auf die Ko-Vorsitzenden auch fiir benannte
Stellvertreter.

Regel 2
Sekretariat

Das Sekretariat des Gemeinsamen Ausschusses (,,Sekretariat®) setzt sich aus
einem Beamten der Europdischen Kommission und einem Beamten der Regie-
rung des Vereinigten Konigreichs zusammen. Das Sekretariat nimmt unter der
Verantwortung der Ko-Vorsitzenden die ihm durch diese Geschiftsordnung tiber-
tragenen Aufgaben wahr.

Regel 3

Teilnahme an Sitzungen

(1) Vor jeder Sitzung teilen die Union und das Vereinigte Konigreich einander
iber das Sekretariat die vorgesehene Zusammensetzung der Delegationen
mit.

(2) Gegebenenfalls konnen durch einen Beschluss der Ko-Vorsitzenden Sachver-
stindige oder sonstige Personen, die nicht Mitglied einer Delegation sind,
eingeladen werden, an den Sitzungen des Gemeinsamen Ausschusses teil-
zunehmen, um Informationen zu einem bestimmten Thema zu geben.

Regel 4
Sitzungen
(1) Der Gemeinsame Ausschuss tritt abwechselnd in Briissel und in London

zusammen, sofern die Ko-Vorsitzenden nichts anderes beschliefen.

(2) Abweichend von Absatz 1 konnen die Ko-Vorsitzenden beschlieBen, dass
eine Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses per Video- oder Telekonferenz
abgehalten wird.

3

=

Jede Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses wird vom Sekretariat zu einem
Termin und an einem Ort anberaumt, die von den Ko-Vorsitzenden festgelegt
werden. Stellt entweder die Union oder das Vereinigte Konigreich einen
Antrag auf Anberaumung einer Sitzung, so bemiiht sich der Gemeinsame
Ausschuss, innerhalb von 30 Tagen nach diesem Antrag zu einer Sitzung
zusammenzutreten. In dringenden Fillen bemiiht er sich, zu einem fritheren
Termin zusammenzutreten.
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Regel 5
Unterlagen

Die Unterlagen, auf die sich die Beratungen des Gemeinsamen Ausschusses
stiitzen, werden nummeriert und an die Union und das Vereinigte Konigreich
vom Sekretariat als Unterlagen des Gemeinsamen Ausschusses weitergeleitet.

Regel 6
Schriftverkehr

(1) Die Union und das Vereinigte Konigreich libermitteln dem Sekretariat ihren
an den Gemeinsamen Ausschuss gerichteten Schriftverkehr. Dieser Schrift-
verkehr kann in jeder schriftlichen Form, auch per E-Mail, iibermittelt wer-
den.

(2) Das Sekretariat stellt sicher, dass der gesamte an den Gemeinsamen Aus-
schuss gerichtete Schriftverkehr den Ko-Vorsitzenden iibermittelt und gege-
benenfalls nach Regel 5 weitergeleitet werden.

(3) Der gesamte Schriftverkehr, der von den Ko-Vorsitzenden stammt oder sich
direkt an sie richtet, wird dem Sekretariat iibermittelt und gegebenenfalls
nach Regel 5 weitergeleitet.

Regel 7

Tagesordnung

(1) Das Sekretariat erstellt fiir jede Sitzung einen Entwurf der vorlaufigen Tages-
ordnung. Der Entwurf wird den Ko-Vorsitzenden zusammen mit den ein-
schldgigen Unterlagen spitestens 15 Tage vor dem Sitzungstermin {ibermit-
telt.

2

~

Die vorldufige Tagesordnung enthdlt die Punkte, deren Aufnahme in die
Tagesordnung von der Union oder dem Vereinigten Konigreich beantragt
wurde. Jeder Antrag wird den Ko-Vorsitzenden zusammen mit den einschla-
gigen Unterlagen spétestens 21 Tage vor Sitzungsbeginn iibermittelt.

(3) Die Ko-Vorsitzenden beschlieen spétestens 10 Tage vor dem Sitzungstermin
iber die vorldufige Tagesordnung einer Sitzung. Sie konnen beschlielen, die
vorldufige Tagesordnung oder einen Teil davon vor Beginn der Sitzung
offentlich zugénglich zu machen.

(4) Die Tagesordnung wird vom Gemeinsamen Ausschuss zu Beginn jeder Sit-
zung angenommen. Auf Antrag der Union oder des Vereinigten Konigreichs
kann ein anderer als die in der Tagesordnung vorgesechenen Punkte durch
Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses in die Tagesordnung aufgenom-
men werden.

G

~

In Ausnahmeféllen kénnen die Ko-Vorsitzenden beschlieBen, von den in den
Absidtzen 1 und 2 genannten Fristen abzuweichen.

Regel 8

Protokoll

(1) Fiir jede Sitzung erstellt das Sekretariat innerhalb von 21 Tagen nach Ende
der Sitzung einen Protokollentwurf, sofern die Ko-Vorsitzenden nichts ande-
res beschlieen.

(2) Das Protokoll enthdlt in der Regel eine Zusammenfassung der einzelnen
Tagesordnungspunkte, gegebenenfalls unter Angabe

a) der dem Gemeinsamen Ausschuss vorgelegten Unterlagen,

b) aller Stellungnahmen, deren Aufnahme in das Protokoll von einem der
Ko-Vorsitzenden beantragt wurde, und

¢) der angenommenen Beschliisse, der ausgesprochenen Empfehlungen, der
beschlossenen gemeinsamen Stellungnahmen und der angenommenen
operativen Schlussfolgerungen zu einzelnen Punkten.
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(3) Das Protokoll enthélt eine Liste der Namen, Titel und Funktionen aller Per-
sonen, die an der Sitzung teilgenommen haben.

(4) Das Protokoll wird von den Ko-Vorsitzenden innerhalb von 28 Tagen nach
dem Sitzungstermin oder bis zu einem anderen von den Ko-Vorsitzenden
festgelegten Termin schriftlich genehmigt. Nach der Genehmigung unter-
zeichnen die Mitglieder des Sekretariats zwei verbindliche Fassungen des
Protokolls. Die Union und das Vereinigte Konigreich erhalten je eine dieser
verbindlichen Fassungen. Die Ko-Vorsitzenden konnen beschlieBen, dass
diese Vorgabe durch Unterzeichnung und Austausch elektronischer Ausfer-
tigungen erfiillt ist.

(5) Das Sekretariat erstellt zudem eine Zusammenfassung des Protokolls. Nach
Genehmigung der Zusammenfassung konnen die Ko-Vorsitzenden beschlie-
Ben, die Zusammenfassung o6ffentlich zuginglich zu machen.

Regel 9
Beschliisse und Empfehlungen

(1) In der Zeit zwischen den Sitzungen kann der Gemeinsame Ausschuss Be-
schliisse oder Empfehlungen im schriftlichen Verfahren annehmen, wenn die
Ko-Vorsitzenden beschlieBen, dieses Verfahren anzuwenden. Das schriftliche
Verfahren besteht aus einem Notenwechsel zwischen den Ko-Vorsitzenden.

(2) Nimmt der Gemeinsame Ausschuss Beschliisse oder Empfehlungen an, so
wird das Wort ,,Beschluss“ bzw. ,,Empfehlung® in den Titel dieser Rechts-
akte eingefiigt. Das Sekretariat registriert alle Beschliisse oder Empfehlungen
unter einer laufenden Nummer und mit einem Verweis auf den Tag ihrer
Annahme.

(3) Die vom Gemeinsamen Ausschuss angenommenen Beschliisse enthalten eine
Angabe zum Tag ihres Wirksamwerdens.

(4) Die vom Gemeinsamen Ausschuss angenommenen Beschliisse und Empfeh-
lungen werden von den Ko-Vorsitzenden unterzeichnet und den Vertragspar-
teien unmittelbar nach der Unterzeichnung vom Sekretariat iibermittelt.

Regel 10
Offentlichkeit und Vertraulichkeit

(1) Sofern die Ko-Vorsitzenden nichts anderes beschliefen, sind die Sitzungen
des Gemeinsamen Ausschusses vertraulich.

(2) In Féllen, in denen die Union oder das Vereinigte Konigreich dem Gemein-
samen Ausschuss oder einem Fachausschuss Informationen libermittelt, die
nach ihren bzw. seinen Gesetzen und sonstigen Vorschriften als vertraulich
oder vor Offenlegung geschiitzt gelten, behandelt die jeweils andere Ver-
tragspartei diese Informationen als vertraulich.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kénnen die Union und das Vereinigte Konig-
reich einzeln dariiber entscheiden, ob die Beschliisse und Empfehlungen des
Gemeinsamen Ausschusses in ihren jeweiligen amtlichen Veroffentlichungs-
blittern verdffentlicht werden.

Regel 11
Sprachen

(1) Die Amtssprachen des Gemeinsamen Ausschusses sind die Amtssprachen der
Europadischen Union und des Vereinigten Konigreichs.

(2) Die Arbeitssprache des Gemeinsamen Ausschusses ist Englisch. Sofern die
Ko-Vorsitzenden nichts anderes beschlielen, stiitzt sich der Gemeinsame
Ausschuss bei seinen Beratungen auf Unterlagen, die in englischer Sprache
abgefasst sind.

Regel 12
Kosten

(1) Die Union und das Vereinigte Konigreich tragen die Kosten, die ihnen
jeweils aus ihrer Teilnahme an den Sitzungen des Gemeinsamen Ausschusses
entstehen.
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(2) Die Kosten fiir die Veranstaltung der Sitzungen und fiir die Vervielfaltigung
von Unterlagen werden bei den Sitzungen in Briissel von der Union und bei
den Sitzungen in London vom Vereinigten Konigreich getragen.

(3) Die Kosten fiir das Dolmetschen in die und aus der Arbeitssprache des
Gemeinsamen Ausschusses werden von der Vertragspartei getragen, die die
Verdolmetschung anfordert.

Regel 13
Fachausschiisse

(1) Unbeschadet der Absdtze 2 bis 3 dieser Regel gelten die Regeln 1 bis 12
entsprechend fiir die Fachausschiisse, sofern der Gemeinsame Ausschuss
nichts anderes beschlieft.

(2) Den Vorsitz in den Fachausschiissen fithren die von der Europdischen Kom-
mission und der Regierung des Vereinigten Konigreichs benannten Vertreter
gemeinsam. Die Europdische Union und das Vereinigte Konigreich teilen
einander schriftlich die Namen der benannten Vertreter mit.

(3) Sémtliche Informationen und Berichte, die von einem Fachausschuss nach
Artikel 165 Absatz 4 des Abkommens vorzulegen sind, werden unverziiglich

dem Gemeinsamen Ausschuss tibermittelt.

Regel 14

=

Jahresbericht

Fiir jedes Kalenderjahr erstellt das Sekretariat nach Artikel 164 Absatz 6 des
Abkommens einen Jahresbericht iiber das Funktionieren des Abkommens und
legt ihn bis zum 1. Mai des folgenden Jahres vor. Der Bericht wird von den
Ko-Vorsitzenden angenommen und unterzeichnet.
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IIL.

ANHANG IX

VERFAHRENSORDNUNG

TEIL A
VERFAHRENSORDNUNG FUR DIE STREITBEILEGUNG
Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Verfahrensordnung bezeichnet der Ausdruck

a) ,Partei” die Union oder das Vereinigte Konigreich;

b) ,.Beschwerdefiihrer die Partei, die die Einsetzung eines Schiedspanels
nach Artikel 170 des Abkommens beantragt;

¢) ,,Beschwerdegegner* die Partei, von der behauptet wird, dass sie gegen
eine Bestimmung dieses Abkommens verstoen hat;

d) ,,Vertreter einer Partei” eine im Dienst einer Partei stehende oder von
dieser ernannte Person, die diese Partei in einer sich aus diesem Ab-
kommen ergebenden Streitigkeit vertritt;

e) ,,Berater eine Person, die von einer Partei benannt wird, um sie im
Zusammenhang mit dem Verfahren vor dem Schiedspanel zu beraten
oder zu unterstiitzen;

f) ,,Assistent” eine Person, die im Rahmen ihres Mandats fiir ein Mitglied
eines Schiedspanels unter dessen Leitung und Aufsicht Nachforschungen
anstellt oder es bei seiner Tatigkeit unterstiitzt.

Notifikationen

Fiir Notifikationen zwischen den Parteien und dem Schiedspanel gelten
folgende Regeln:

a) Das Schiedspanel tibermittelt beiden Parteien alle Ersuchen, Mitteilun-
gen, Schriftsdtze oder sonstigen Unterlagen gleichzeitig.

b) Richtet eine Partei ein Ersuchen, eine Mitteilung, einen Schriftsatz oder
eine sonstige Unterlage an das Schiedspanel, so iibermittelt sie der
anderen Partei gleichzeitig eine Kopie davon, und

c) richtet eine Partei ein Ersuchen, eine Mitteilung, einen Schriftsatz oder
eine sonstige Unterlage im Zusammenhang mit der Streitigkeit an die
andere Partei, so ibermittelt sie dem Schiedspanel gleichzeitig eine
Kopie davon.

Die Notifikationen nach Nummer 2 erfolgen per E-Mail oder gegebenen-
falls mittels eines sonstigen Telekommunikationsmittels, bei dem sich die
Versendung belegen ldsst. Bis zum Beweis des Gegenteils gilt eine solche
Notifikation als am Tag ihrer Versendung zugestellt. Alle Notifikationen
sind an den Juristischen Dienst der Europdischen Kommission und den
Rechtsberater des Ministeriums fiir auswértige Angelegenheiten und Com-
monwealth-Fragen des Vereinigten Konigreichs zu richten.

Das Internationale Biiro des Stindigen Schiedshofs fungiert auf schriftli-
ches Ersuchen der Parteien oder des Schiedspanels als Kommunikations-
kanal zwischen den Parteien und dem Schiedspanel.
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MI.

10.

11.

Geringfiigige Schreibfehler in Ersuchen, Mitteilungen, Schriftsdtzen oder
sonstigen Unterlagen im Zusammenhang mit dem Schiedspanelverfahren
konnen durch Zustellung einer neuen Unterlage berichtigt werden, in der
die Anderungen deutlich gekennzeichnet sind.

Fallt der letzte Tag der Frist fiir die Zustellung eines Dokuments auf ein
Wochenende oder einen gesetzlichen Feiertag, der fiir die Europiische
Kommission oder fiir das Ministerium flir auswiértige Angelegenheiten
und Commonwealth-Fragen des Vereinigten Konigreichs gilt, so kann
das Dokument am nidchsten Arbeitstag zugestellt werden. Spitestens am
30. September jedes Jahres unterrichten die Union und das Vereinigte
Konigreich einander sowie, in dem unter Nummer 4 genannten Fall, das
Internationale Biiro des Stindigen Schiedshofs iiber die gesetzlichen Fei-
ertage, die jeweils fiir die Europdische Kommission bzw. fiir das Ministe-
rium fir auswirtige Angelegenheiten und Commonwealth-Fragen des Ver-
einigten Konigreichs gelten.

Ernennung und Ersetzung der Mitglieder eines Schiedspanels

Werden ein oder mehrere Mitglieder des Schiedspanels nach Artikel 171
Absatz 5 des Abkommens per Losentscheid ausgewihlt, unterrichtet das
Internationale Biiro des Stindigen Schiedshofs die Parteien unverziiglich
iiber Datum, Uhrzeit und Ort der Auslosung. Die Parteien haben das Recht,
bei der Auswahl anwesend zu sein. Die Abwesenheit einer oder beider
Parteien schlieft jedoch nicht aus, dass die Auswahl durchgefiihrt wird.

Das Internationale Biiro des Stidndigen Schiedshofs unterrichtet jede Per-
son, die als Mitglieder des Schiedspanels ausgewihlt wurden schriftlich
von ihrer Ernennung. Jede ausgewdhlte Person bestdtigt beiden Parteien
innerhalb von fiinf Tagen nach dieser Mitteilung ihre Verfiigbarkeit fiir
das Internationale Biiro des Standigen Schiedshofs.

Ist eine Partei der Auffassung, dass ein Mitglied des Schiedspanels gegen
den Verhaltenskodex nach Teil B verstoft und daher aus diesem Grund
ersetzt werden sollte, so teilt sie dies der anderen Partei innerhalb von 15
Tagen nach dem Zeitpunkt mit, zu dem sie hinreichenden Beweise fiir den
behaupteten Verstof3 dieses Mitglieds gegen den Verhaltenskodex erhalten
hat.

Die Parteien konsultieren einander binnen 15 Tagen nach der Notifikation
gemdll Nummer 9. Sie unterrichten das Mitglied des Schiedspanels iiber
den behaupteten Verstol und kénnen das betreffende Mitglied ersuchen,
Abhilfe zu schaffen. Sie konnen auch einvernehmlich beschlieBen, dieses
Mitglied von seiner Funktion zu entbinden und nach Artikel 171 ein neues
Mitglied auszuwihlen.

Erzielen die Parteien keine Einigung dariiber, ob ein Mitglied des Schieds-
panels, bei dem es sich nicht um den Vorsitzenden des Schiedspanels
handelt, zu ersetzen ist, so kann jede Partei beantragen, dass der Vorsit-
zende des Schiedspanels mit dieser Frage befasst wird; dessen Beschluss ist
endgiiltig.

Stellt der Vorsitzende des Schiedspanels fest, dass das Mitglied des
Schiedspanels gegen den Verhaltenskodex verstofit, wird ein neues Mit-
glied nach Artikel 171 ausgewahlt.

Erzielen die Parteien keine Einigung dariiber, ob der Vorsitzende zu erset-
zen ist, so kann jede Partei beantragen, dass diese Frage an eine der ver-
bleibenden Personen verwiesen wird, die von der Union und dem Verei-
nigten Konigreich gemeinsam im Einklang mit Artikel 171 Absatz 1 Satz 3
des Abkommens fiir den Vorsitz vorgeschlagen wurden (,,ausgewéhlte Per-
son). Der Name der ausgewiéhlten Person wird vom Generalsekretir des
Standigen Schiedshofs per Losentscheid bestimmt.

Stellt die ausgewdhlte Person fest, dass der Vorsitzende gegen den Ver-
haltenskodex verstoft, so wird nach Artikel 171 des Abkommens ein neuer
Vorsitzender aus den Personen ausgewihlt, die von der Union und dem
Vereinigten Konigreich gemeinsam vorgeschlagen wurden, den Vorsitz zu
filhren, mit Ausnahme der ausgewihlten Person.



02020W/TXT — DE — 18.12.2020 — 002.001 — 237

IVv.
12.

13.

15.

VL
16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

Finanzfragen

Die Parteien iibernehmen die Kosten, die in Verbindung mit der Einsetzung
und Arbeit eines Schiedspanels anfallen, einschlieBlich der den Mitgliedern
dieses Schiedspanels zu zahlenden Honorare und zu erstattenden Auslagen,
zu gleichen Teilen.

Die Parteien vereinbaren mit dem Schiedspanel innerhalb von sieben Tagen
nach seiner Einsetzung

a) die an die Mitglieder des Schiedspanels zu zahlenden Honorare und
Auslagen, die angemessen sein und den WTO-Sétzen entsprechen miis-
sen;

b) das Honorar fiir die Assistenten; der Gesamtbetrag des Honorars, der fiir
Assistenten eines Mitglieds des Schiedspanels gezahlt wird, muss an-
gemessen sein und darf ein Drittel des Honorars dieses Mitglieds kei-
nesfalls iibersteigen.

Diese Vereinbarung kann mit Kommunikationsmitteln jeglicher Art ge-
troffen werden.

Zeitplan und Ubermittlung von Schriftsitzen

Das Schiedspanel legt nach Konsultation der Parteien binnen sieben Tagen
nach seiner Einsetzung einen vorldufigen Zeitplan fiir das Verfahren fest.

Der Beschwerdefiihrer tibermittelt dem Schiedspanel seinen Schriftsatz spa-
testens 20 Tage nach dem Tag der Festlegung des vorldufigen Zeitplans.
Der Beschwerdegegner iibermittelt dem Schiedspanel seinen Schriftsatz
spatestens 20 Tage nach dem Tag, an dem eine Fassung des Schriftsatzes
des Beschwerdefiihrers bei ihm eingegangen ist.

Arbeitsweise des Schiedspanels

Der Vorsitzende des Schiedspanels leitet alle Sitzungen dieses Gremiums.
Das Schiedspanel kann den Vorsitzenden ermichtigen, verwaltungs- und
verfahrenstechnische Beschliisse zu fassen.

Sofern in diesem Abkommen oder in dieser Verfahrensordnung nichts
anderes bestimmt ist, kann sich das Schiedspanel zur Durchfithrung seiner
Verfahren und Beratungen aller Kommunikationsmittel bedienen.

An den Beratungen des Schiedspanels diirfen nur seine Mitglieder teilneh-
men, jedoch kann das Schiedspanel den Assistenten der Mitglieder gestat-
ten, bei den Beratungen zugegen zu sein.

Fiir die Abfassung von Entscheidungen und Beschliissen sind ausschlief3-
lich die Mitglieder des Schiedspanels zustéindig; diese Befugnis ist nicht
iibertragbar.

Das Internationale Biiro des Stdndigen Schiedshofs erbringt Sekretariats-
dienste und sonstige logistische Unterstiitzung fiir das Schiedspanel.

Falls sich eine Verfahrensfrage ergibt, die nicht unter dieses Abkommen
oder diese Verfahrensordnung fillt, kann das Schiedspanel nach Konsulta-
tion der Parteien tiber das anzuwendende Verfahren entscheiden, sofern
dieses mit diesem Abkommen und mit dieser Verfahrensordnung vereinbar
ist.

Muss nach Auffassung des Schiedspanels eine in dieser Verfahrensordnung
aufgefiihrte Frist gedndert oder eine andere verfahrens- oder verwaltungs-
technische Anpassung vorgenommen werden, so unterrichtet es die Par-
teien schriftlich und nach Konsultation der Parteien tiber die zu &ndernde
Frist bzw. die Anpassung und nennt die Griinde dafiir.
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VIL

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Anhorungen

Auf der Grundlage des vorldufigen Zeitplans nach Nummer 14 notifiziert
der Vorsitzende nach Konsultation der Parteien und der anderen Mitglieder
des Schiedspanels den Parteien Datum, Uhrzeit und Ort der Anhdrung.
Diese Informationen werden o6ffentlich zugénglich gemacht, es sei denn,
es handelt sich um eine nichtdffentliche Anhorung.

Das Schiedspanel kann im Einvernehmen mit den Parteien beschlieen,
keine Anhdrung abzuhalten.

Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, findet die Anhdrung in den
Raumlichkeiten des Stindigen Schiedshofs in Den Haag statt.

Das Schiedspanel kann zusitzliche Anhorungen anberaumen, sofern die
Parteien dies vereinbaren.

Alle Mitglieder des Schiedspanels sind wihrend der gesamten Dauer einer
Anhérung anwesend.

Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, konnen die folgenden Per-
sonen an der Anhorung teilnehmen, unabhingig davon, ob die Anhorung
offentlich ist oder nicht:

a) Vertreter einer Partei,

b) Berater,

c) Assistenten,

d) Dolmetscher, Ubersetzer und Schreiber des Schiedspanels und
e) Sachverstindige, wie vom Schiedspanel beschlossen.

Jede Partei legt dem Schiedspanel und der anderen Partei spétestens fiinf
Tage vor der Anhorung eine Liste mit den Namen der Personen vor, die
den Standpunkt der betreffenden Partei darlegen oder erldutern werden,
sowie mit den Namen der sonstigen Vertreter oder Berater, die der Anho-
rung beiwohnen werden.

Das Schiedspanel fiihrt die Anhérung wie folgt durch und gewihrleistet
dabei, dass dem Beschwerdefiihrer und dem Beschwerdegegner sowohl bei
der Argumentation als auch bei der Gegenargumentation gleich viel Zeit
eingerdumt wird:

a) Argumentation:
i) Argumentation des Beschwerdefiihrers,
ii) Argumentation des Beschwerdegegners,
b) Gegenargumentation:
i) Erwiderung des Beschwerdefiihrers,
ii) Erwiderung des Beschwerdegegners.

Das Schiedspanel kann bei der Anhdrung jederzeit Fragen an beide Par-
teien richten.

Das Schiedspanel sorgt dafiir, dass iiber die Anhorung eine Niederschrift
angefertigt und den Parteien so bald wie mdoglich nach der Anhorung
iibersandt wird. Die Parteien konnen Stellungnahmen zur Niederschrift
abgeben; das Schiedspanel kann diesen Stellungnahmen Rechnung tragen.

Jede Partei kann innerhalb von zehn Tagen nach der Anhorung beim
Schiedspanel einen ergénzenden Schriftsatz zu Fragen einreichen, die wih-
rend der Anhdrung aufgeworfen wurden.
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VIII. Schriftliche Fragen

33.

34.

IX.
35.

36.

37.

38.

XI.
39.

XII.

40.

41.

Das Schiedspanel kann wihrend des Verfahrens jederzeit schriftlich Fragen
an eine oder beide Parteien richten.

Jede Partei erhilt Gelegenheit, innerhalb von fiinf Tagen nach Eingang
einer Fassung der Antworten der anderen Partei auf Fragen des Schieds-
panels schriftlich zu diesen Antworten Stellung zu nehmen.

Vertraulichkeit

Alle Informationen, die eine Partei dem Schiedspanel tibermittelt und die
diese als vertraulich eingestuft hat, werden von der anderen Partei und dem
Panel als vertraulich behandelt. Legt eine Partei dem Schiedspanel einen
Schriftsatz mit vertraulichen Informationen vor, so legt sie innerhalb von
15 Tagen auch einen Schriftsatz ohne die vertraulichen Informationen vor,
der der Offentlichkeit offengelegt wird.

Diese Verfahrensordnung hindert eine Partei nicht daran, ihre eigenen
Schriftsdtze und Antworten auf Fragen des Schiedspanels oder Nieder-
schriften miindlicher Ausfiihrungen gegeniiber der Offentlichkeit offenzule-
gen, sofern sie bei etwaigen Bezugnahmen auf Informationen der anderen
Partei keine von dieser als vertraulich eingestuften Informationen offenlegt.

Anhérungen vor dem Schiedspanel sind 6ffentlich, es sei denn, der Schrift-
satz und die Argumentation einer Partei enthalten vertrauliche Informatio-
nen oder die Parteien vereinbaren, dass die Anhorung nicht offentlich ist.
In diesem Fall wahren die Parteien die Vertraulichkeit der Anhdrungen des
Schiedspanels.

Einseitige Kontakte

Das Schiedspanel trifft nicht mit einer Partei zusammen und kommuniziert
auch nicht in anderer Form miindlich mit ihr, ohne die andere Partei hin-
zuzuziehen.

Dringende Fille

In dringenden Féllen nach Artikel 173 Absatz 2 des Abkommens passt das
Schiedspanel nach Konsultation der Parteien gegebenenfalls die in dieser
Verfahrensordnung genannten Fristen an. Das Schiedspanel notifiziert den
Parteien diese Anpassungen.

Ubersetzungen und Dolmetschleistungen

Die Verfahrenssprache vor dem Schiedspanel ist Englisch. Die Beschliisse
des Schiedspanels werden in englischer Sprache ausgefertigt.

Jede Partei trigt ihre eigenen Kosten fiir die Ubersetzung der dem Schieds-
panel vorgelegten Unterlagen, die urspriinglich nicht in englischer Sprache
abgefasst sind, sowie alle Kosten fiir Dolmetschleistungen wéhrend der
Anhérung im Zusammenhang mit ihren Vertretern oder Beratern.

TEIL B

VERHALTENSKODEX FUR DIE MITGLIEDER VON SCHIEDSPANELS

Begriffsbestimmungen

1.

Fiir die Zwecke dieses Verhaltenskodex gilt die in der Verfahrensordnung
festgelegte Bestimmung des Begriffs ,,Assistent”. Ferner bezeichnet ,,Kan-
didat” eine Person, deren Name auf der in Artikel 171 Absatz 1 des
Abkommens genannten Liste steht und die fiir die Auswahl als Mitglied
eines Schiedspanels nach dem genannten Artikel in Betracht gezogen wird.
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Pflichten

2. Alle Kandidaten und Mitglieder eines Schiedspanels vermeiden unange-
messenes Verhalten und den Anschein unangemessenen Verhaltens, sind
unabhéngig und unparteiisch, vermeiden direkte und indirekte Interessen-
konflikte und beachten hohe Verhaltensstandards, damit Integritdt und Un-
parteilichkeit des Streitbeilegungsverfahrens gewdhrleistet bleiben. Ehema-
lige Kandidaten oder Mitglieder eines Schiedspanels bleiben an die in den
Nummern 8, 9 und 10 festgelegten Verpflichtungen gebunden.

Offenlegungspflicht

3. Bevor ihre Auswahl als Mitglied eines Schiedspanels nach diesem Abkom-
men bestétigt wird, miissen die Kandidaten gegentiber den Parteien schrift-
lich alle Interessen, Beziehungen und Angelegenheiten offenlegen, von
denen ihnen bekannt ist, dass sie ihre Unabhangigkeit oder Unparteilichkeit
beeintrachtigen oder den begriindeten Anschein von unangemessenem Ver-
halten oder Befangenheit im Rahmen der Verfahren vor dem Schiedspanel
erwecken konnten.

4. Die Kandidaten und Mitglieder des Schiedspanels tibermitteln Erkenntnisse
im Zusammenhang mit tatsdchlichen oder potenziellen Verstoen gegen
diesen Verhaltenskodex ausschlieBlich dem Gemeinsamen Ausschuss, da-
mit diese von der Union und dem Vereinigten Konigreich gepriift werden
konnen.

5. Die Mitglieder eines Schiedspanels legen den Parteien zu jedem Zeitpunkt
des Verfahrens vor dem Schiedspanel schriftlich etwaige Interessen, Bezie-
hungen und Angelegenheiten nach Nummer 3 offen, von denen sie Kennt-
nis haben oder erlangen.

Sorgfaltspflicht der Mitglieder eines Schiedspanels

6.  Nach der Auswahl kommen die Mitglieder eines Schiedspanels wihrend
des gesamten Verfahrens vor dem Schiedspanel ihren Verpflichtungen
sorgféltig, zligig, fair und gewissenhaft nach. Es gilt dabei insbesondere
Folgendes:

a) Sie priifen nur die Fragen, die im Verfahren aufgeworfen wurden und
fiir eine Entscheidung von Bedeutung sind; sie iibertragen diese Ver-
pflichtung keiner anderen Person.

b) Sie ergreifen alle zweckdienlichen MafBnahmen, um sicherzustellen,
dass ihre Assistenten die Nummern 2, 3, 4, 5, 9 und 10 kennen und
beachten.

Unabhingigkeit und Unparteilichkeit der Schiedsrichter

7. Mitglieder eines Schiedspanels

a) sind unabhdngig und unparteiisch, vermeiden den Anschein von un-
angemessenem Verhalten oder Befangenheit und lassen sich weder
durch eigene Interessen noch durch Druck von auBlen noch aus politi-
schen Erwigungen, durch Forderungen der Offentlichkeit, aus Loyalitit
gegeniiber der Union oder dem Vereinigten Konigreich oder aus Angst
vor Kritik beeinflussen;

b

=

diirfen weder direkt noch indirekt Verpflichtungen eingehen noch direkt
oder indirekt Vergiinstigungen annehmen, die in irgendeiner Weise im
Widerspruch zur ordnungsgemidfBen Erfiillung ihrer Aufgaben stehen
oder zu stehen scheinen;

c¢) dirfen ihre Stellung als Mitglied eines Schiedspanel nicht dazu gebrau-
chen, personliche oder private Interesse zu fordern; ferner sehen sie von
Handlungen ab, die den Eindruck erwecken konnten, dass Dritte in
einer besonderen Lage sind, sie zu beeinflussen;

d

=

vermeiden, dass finanzielle, geschiftliche, berufliche, familidre oder ge-
sellschaftliche Beziehungen oder Verpflichtungen ihr Verhalten oder
ihre Entscheidungen beeinflussen;

e) sehen davon ab, Beziehungen aufzunehmen oder finanzielle Beteiligun-
gen zu erwerben, die ihre Unparteilichkeit beeintriachtigen oder den
begriindeten Anschein von unangemessenem Verhalten oder Befangen-
heit erwecken konnten;
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f) diirfen keine Aspekte des Verfahrensgegenstands oder des Verfahrens-
verlaufs mit einer Partei oder beiden Parteien erdrtern, ohne die anderen
Mitglieder des Schiedspanels hinzuzuziehen.

Pflichten ehemaliger Mitglieder eines Schiedspanels

8.

Alle ehemaligen Mitglieder eines Schiedspanels sehen von Handlungen ab,
die den Anschein erwecken konnten, dass sie bei der Erfiillung ihrer Auf-
gaben befangen waren oder aus einem Beschluss oder einer Entscheidung
des Schiedspanels Nutzen gezogen haben.

Vertraulichkeit

9.

10.

Ein Mitglied oder ehemaliges Mitglied eines Schiedspanels darf zu keinem
Zeitpunkt

a) nichtoffentliche Informationen, die ein Verfahren vor dem Schiedspanel
betreffen oder ihm wéhrend eines Verfahrens bekannt wurden, offenle-
gen oder sich zunutze machen, es sei denn fiir die Zwecke des betref-
fenden Verfahrens; auf keinem Fall darf es derartige Informationen
offenlegen oder sich zunutze machen, um sich selbst oder anderen einen
Vorteil zu verschaffen oder die Interessen anderer zu schédigen;

b) die Beratungen des Schiedspanels oder die Standpunkte einzelner Mit-
glieder des Panels offenlegen.

Ein Mitglied eines Schiedspanels darf Entscheidungen des Schiedspanels
nicht ganz oder teilweise offenlegen, solange sie noch nicht im Einklang
mit diesem Abkommen verdffentlicht wurden.



	Konsolidierter Text: Abkommenüber den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft
	Geändert durch:

	Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft
	TEIL EINS GEMEINSAME BESTIMMUNGEN
	Artikel 1 Ziel
	Artikel 2 Begriffsbestimmungen
	Artikel 3 Räumlicher Geltungsbereich
	Artikel 4 Methoden und Grundsätze in Bezug auf die Wirkung, die Durchführung und die Anwendung dieses Abkommens
	Artikel 5 Treu und Glauben
	Artikel 6 Bezugnahmen auf das Unionsrecht
	Artikel 7 Bezugnahmen auf die Union und auf Mitgliedstaaten
	Artikel 8 Zugang zu Netzwerken, Informationssystemen und Datenbanken

	TEIL ZWEI RECHTE DER BÜRGER
	TITEL I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
	Artikel 9 Begriffsbestimmungen
	Artikel 10 Persönlicher Anwendungsbereich
	Artikel 11 Kontinuität des Aufenthalts
	Artikel 12 Diskriminierungsverbot

	TITEL II RECHTE UND PFLICHTEN
	Kapitel 1 RECHTE IM ZUSAMMENHANG MIT AUFENTHALT UND AUFENTHALTSDOKUMENTEN
	Artikel 13 Aufenthaltsrechte
	Artikel 14 Recht auf Ausreise und Einreise
	Artikel 15 Recht auf Daueraufenthalt
	Artikel 16 Kumulierung von Zeiten
	Artikel 17 Status und Änderungen
	Artikel 18 Ausstellung von Aufenthaltsdokumenten
	Artikel 19 Ausstellung von Aufenthaltsdokumenten während des Übergangszeitraums
	Artikel 20 Beschränkungen des Aufenthalts- und des Einreiserechts
	Artikel 21 Garantien und Rechtsschutz
	Artikel 22 Verbundene Rechte
	Artikel 23 Gleichbehandlung

	Kapitel 2 RECHTE VON ARBEITNEHMERN UND SELBSTSTÄNDIGEN
	Artikel 24 Rechte von Arbeitnehmern
	Artikel 25 Rechte von Selbstständigen
	Artikel 26 Ausstellung eines Dokuments zur Feststellung der Rechte von Grenzgängern

	Kapitel 3 BERUFSQUALIFIKATIONEN
	Artikel 27 Anerkannte Berufsqualifikationen
	Artikel 28 Laufende Verfahren für die Anerkennung von Berufsqualifikationen
	Artikel 29 Verwaltungszusammenarbeit bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen


	TITEL III KOORDINIERUNG DER SYSTEME DER SOZIALEN SICHERHEIT
	Artikel 30 Erfasste Personen
	Artikel 31 Vorschriften für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
	Artikel 32 Erfasste Sonderfälle
	Artikel 33 Staatsangehörige Islands, Liechtensteins, Norwegens und der Schweiz
	Artikel 34 Verwaltungszusammenarbeit
	Artikel 35 Rückerstattung, Beitreibung und Ausgleich
	Artikel 36 Fortentwicklung des Rechts und Anpassungen von Rechtsakten der Union

	TITEL IV SONSTIGE BESTIMMUNGEN
	Artikel 37 Verbreitung von Informationen
	Artikel 38 Günstigere Bestimmungen
	Artikel 39 Lebenslanger Schutz


	TEIL DREI TRENNUNGSBESTIMMUNGEN
	TITEL I IN VERKEHR GEBRACHTE WAREN
	Artikel 40 Begriffsbestimmungen
	Artikel 41 Fortgesetzte Verkehrsfähigkeit von bereits in Verkehr gebrachten Waren
	Artikel 42 Nachweis des Inverkehrbringens
	Artikel 43 Marktüberwachung
	Artikel 44 Übermittlung von Akten und Dokumenten zu laufenden Verfahren
	Artikel 45 Bereitstellung von Informationen zu früheren Zulassungsverfahren für Arzneimittel
	Artikel 46 Bereitstellung von Informationen, die den im Vereinigten Königreich oder in einem Mitgliedstaat eingerichteten notifizierten Stellen vorliegen

	TITEL II LAUFENDE ZOLLVERFAHREN
	Artikel 47 Unionsstatus von Waren
	Artikel 48 Summarische Eingangsanmeldung und Vorabanmeldung
	Artikel 49 Beendigung der vorübergehenden Verwahrung oder von Zollverfahren
	Artikel 50 Zugang zu einschlägigen Netzwerken, Informationssystemen und Datenbanken

	TITEL III LAUFENDE ANGELEGENHEITEN IM BEREICH MEHRWERTSTEUER UND VERBRAUCHSTEUERN
	Artikel 51 Mehrwertsteuer (MwSt)
	Artikel 52 Verbrauchsteuerpflichtige Waren
	Artikel 53 Zugang zu einschlägigen Netzwerken, Informationssystemen und Datenbanken

	TITEL IV GEISTIGES EIGENTUM
	Artikel 54 Fortgeltung von eingetragenen oder gewährten Schutzrechten im Vereinigten Königreich
	Artikel 55 Registrierungsverfahren
	Artikel 56 Fortgeltung internationaler Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist, im Vereinigten Königreich
	Artikel 57 Fortgeltung von nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern im Vereinigten Königreich
	Artikel 58 Fortgesetzter Schutz von Datenbanken
	Artikel 59 Prioritätsrecht im Hinblick auf in Bearbeitung befindliche Anträge auf Unionsmarken, Gemeinschaftsgeschmacksmuster und gemeinschaftlichen Sortenschutz
	Artikel 60 Im Vereinigten Königreich in Bearbeitung befindliche Anträge auf ergänzende Schutzzertifikate
	Artikel 61 Erschöpfung der Rechte

	TITEL V LAUFENDE POLIZEILICHE UND JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN STRAFSACHEN
	Artikel 62 Laufende Verfahren der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen
	Artikel 63 Laufende Verfahren der Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung, polizeiliche Zusammenarbeit und Austausch von Informationen
	Artikel 64 Empfangs- oder Festnahmebestätigung
	Artikel 65 Sonstige anwendbare Unionsrechtsakte

	TITEL VI LAUFENDE JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN ZIVIL- UND HANDELSSACHEN
	Artikel 66 Auf vertragliche und außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendendes Recht
	Artikel 67 Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen sowie diesbezügliche Zusammenarbeit zwischen zentralen Behörden
	Artikel 68 Laufende Verfahren der justiziellen Zusammenarbeit
	Artikel 69 Sonstige anwendbare Bestimmungen

	TITEL VII VOR DEM ABLAUF DES ÜBERGANGSZEITRAUMS ODER AUFGRUND DIESES ABKOMMENS VERARBEITETE ODER ERHOBENE DATEN UND INFORMATIONEN
	Artikel 70 Begriffsbestimmung
	Artikel 71 Schutz personenbezogener Daten
	Artikel 72 Vertrauliche Behandlung und eingeschränkte Nutzung von Daten und Informationen im Vereinigten Königreich
	Artikel 73 Behandlung von aus dem Vereinigten Königreich erhaltenen Daten und Informationen
	Artikel 74 Informationssicherheit

	TITEL VIII LAUFENDE VERFAHREN ZUR VERGABE ÖFFENTLICHER AUFTRÄGE
	Artikel 75 Begriffsbestimmung
	Artikel 76 Für laufende Verfahren geltende Regelungen
	Artikel 77 Nachprüfungsverfahren
	Artikel 78 Zusammenarbeit

	TITEL IX EURATOM-BEZOGENE FRAGEN
	Artikel 79 Begriffsbestimmungen
	Artikel 80 Ende der Verantwortung der Gemeinschaft für Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Vereinigten Königreich
	Artikel 81 Sicherungsmaßnahmen
	Artikel 82 Spezielle Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften
	Artikel 83 Eigentum und Rechte zur Nutzung und zum Verbrauch besonderer spaltbarer Stoffe im Vereinigten Königreich
	Artikel 84 Ausrüstung und sonstige, mit Sicherungsmaßnahmen zusammenhängende Vermögensgegenstände
	Artikel 85 Abgebrannte Brennelemente und radioaktive Abfälle

	TITEL X GERICHTS- UND VERWALTUNGSVERFAHREN DER UNION
	Kapitel 1 GERICHTSVERFAHREN
	Artikel 86 Vor dem Gerichtshof der Europäischen Union anhängige Rechtssachen
	Artikel 87 Neue Rechtssachen vor dem Gerichtshof
	Artikel 88 Verfahrensordnung
	Artikel 89 Rechtsverbindlichkeit und Vollstreckbarkeit von Urteilen und Beschlüssen
	Artikel 90 Recht auf Beitritt zum Verfahren und Beteiligung am Verfahren
	Artikel 91 Vertretung vor Gericht

	Kapitel 2 VERWALTUNGSVERFAHREN
	Artikel 92 Laufende Verwaltungsverfahren
	Artikel 93 Neue staatliche Beihilfen und Verfahren des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung
	Artikel 94 Verfahrensordnung
	Artikel 95 Rechtsverbindlichkeit und Vollstreckbarkeit von Entscheidungen
	Artikel 96 Sonstige laufenden Verfahren und Rechenschaftspflichten
	Artikel 97 Vertretung in laufenden Verfahren vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum


	TITEL XI VERFAHREN ZUR VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN MITGLIEDSTAATEN UND DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH
	Artikel 98 Verwaltungszusammenarbeit in Zollangelegenheiten
	Artikel 99 Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden in Angelegenheiten im Zusammenhang mit indirekten Steuern
	Artikel 100 Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen

	TITEL XII VORRECHTE UND IMMUNITÄTEN
	Artikel 101 Begriffsbestimmungen
	Kapitel 1 VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, LIEGENSCHAFTEN, GUTHABEN UND GESCHÄFTE DER UNION
	Artikel 102 Unverletzlichkeit
	Artikel 103 Archive
	Artikel 104 Besteuerung

	Kapitel 2 NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
	Artikel 105 Nachrichtenübermittlung

	Kapitel 3 MITGLIEDER DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
	Artikel 106 Immunität von Mitgliedern des Europäischen Parlaments
	Artikel 107 Soziale Sicherheit
	Artikel 108 Vermeidung der Doppelbesteuerung von Ruhegehältern und Übergangsgeldern

	Kapitel 4 VERTRETER DER MITGLIEDSTAATEN UND DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS, DIE AN DEN ARBEITEN DER ORGANE DER UNION TEILNEHMEN
	Artikel 109 Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen

	Kapitel 5 MITGLIEDER DER ORGANE, BEAMTE UND SONSTIGE BEDIENSTETE
	Artikel 110 Vorrechte und Befreiungen
	Artikel 111 Besteuerung
	Artikel 112 Steuerlicher Wohnsitz
	Artikel 113 Sozialversicherungsbeiträge
	Artikel 114 Übertragung von Ruhegehaltsansprüchen
	Artikel 115 Arbeitslosenversicherung

	Kapitel 6 SONSTIGE BESTIMMUNGEN
	Artikel 116 Aufhebung von Befreiungen und Zusammenarbeit
	Artikel 117 Europäische Zentralbank
	Artikel 118 Europäische Investitionsbank
	Artikel 119 Sitzabkommen


	TITEL XIII ANDERE ASPEKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER ARBEITSWEISE DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER UNION
	Artikel 120 Berufsgeheimnis
	Artikel 121 Geheimhaltungspflicht
	Artikel 122 Zugang zu Dokumenten
	Artikel 123 Europäische Zentralbank
	Artikel 124 Europäische Investitionsbank
	Artikel 125 Europäische Schulen


	TEIL VIER ÜBERGANG
	Artikel 126 Übergangszeitraum
	Artikel 127 Anwendungsbereich für den Übergang
	Artikel 128 Institutionelle Regelungen
	Artikel 129 Besondere Regelungen über das auswärtige Handeln der Union
	Artikel 130 Besondere Regelungen über Fangmöglichkeiten in der Fischerei
	Artikel 131 Aufsicht und Durchsetzung
	Artikel 132 Verlängerung des Übergangszeitraums

	TEIL FÜNF FINANZBESTIMMUNGEN
	Kapitel 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
	Artikel 133 Zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich zu verwendende Währung
	Artikel 134 Hilfestellung für Prüfer bezüglich der Finanzbestimmungen

	Kapitel 2 BEITRAG ZUM UND BETEILIGUNG AM UNIONSHAUSHALT SEITENS DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS
	Artikel 135 Beitrag zum Unionshaushalt und Beteiligung am Haushaltsvollzug seitens des Vereinigten Königreichs im Jahr 2020
	Artikel 136 Nach dem 31. Dezember 2020 in Bezug auf die Eigenmittel geltende Bestimmungen
	Artikel 137 Beteiligung des Vereinigten Königreichs an der Durchführung der Programme und Tätigkeiten der Union im Jahr 2020
	Artikel 138 Nach dem 31. Dezember 2020 für die Beteiligung des Vereinigten Königreichs an der Durchführung der Programme und Tätigkeiten der Union mit Mittelbindung im MFR 2014-2020 oder in früheren finanziellen Vorausschauen geltendes Unionsrecht
	Artikel 139 Anteil des Vereinigten Königreichs
	Artikel 140 Noch abzuwickelnde Mittelbindungen
	Artikel 141 Bis einschließlich 31. Dezember 2020 verhängte Geldbußen
	Artikel 142 Verbindlichkeiten der Union zum Jahresende 2020
	Artikel 143 Eventualverbindlichkeiten aus Darlehen im Rahmen von finanziellem Beistand, EFSI, EFSD und Außenmandat
	Artikel 144 Aus den Programmen des MFR 2014-2020 oder im Rahmen früherer finanzieller Vorausschauen finanzierte Finanzinstrumente in direkter oder indirekter Mittelverwaltung
	Artikel 145 Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
	Artikel 146 Investitionen der Union in den EIF
	Artikel 147 Eventualverbindlichkeiten im Zusammenhang mit Rechtssachen
	Artikel 148 Zahlungen nach 2020

	Kapitel 3 EUROPÄISCHE ZENTRALBANK
	Artikel 149 Erstattung des eingezahlten Kapitals

	Kapitel 4 EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK
	Artikel 150 Fortgesetzte Haftung des Vereinigten Königreichs und Erstattung des eingezahlten Kapitals
	Artikel 151 Beteiligung des Vereinigten Königreichs an der EIB-Gruppe nach dem Tag des Austritts

	Kapitel 5 DER EUROPÄISCHE ENTWICKLUNGSFONDS UND DIE BÜRGSCHAFT DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS IM RAHMEN DER INTERNEN EEF-ABKOMMEN
	Artikel 152 Beteiligung am Europäischen Entwicklungsfonds
	Artikel 153 Wiederverwendung freigegebener Mittel
	Artikel 154 Die Bürgschaft des Vereinigten Königreichs im Rahmen der aufeinanderfolgenden internen EEF-Abkommen

	Kapitel 6 TREUHANDFONDS UND FAZILITÄT FÜR FLÜCHTLINGE IN DER TÜRKEI
	Artikel 155 Verpflichtungen bezüglich der Treuhandfonds und der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei

	Kapitel 7 AGENTUREN DES RATES UND OPERATIONEN IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN SICHERHEITS- UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK
	Artikel 156 Die Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens
	Artikel 157 Die Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs nach dem 31. Dezember 2020


	TEIL SECHS INSTITUTIONELLE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
	TITEL I EINHEITLICHE AUSLEGUNG UND ANWENDUNG
	Artikel 158 Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union in Bezug auf Teil Zwei
	Artikel 159 Überwachung der Durchführung und Anwendung von Teil Zwei
	Artikel 160 Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union in Bezug auf bestimmte Bestimmungen von Teil Fünf
	Artikel 161 Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union
	Artikel 162 Teilnahme der Europäischen Kommission an im Vereinigten Königreich anhängigen Rechtssachen
	Artikel 163 Regelmäßiger Dialog und Austausch von Informationen

	TITEL II INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN
	Artikel 164 Gemeinsamer Ausschuss
	Artikel 165 Fachausschüsse
	Artikel 166 Beschlüsse und Empfehlungen

	TITEL III STREITBEILEGUNG
	Artikel 167 Zusammenarbeit
	Artikel 168 Ausschließlichkeit
	Artikel 169 Konsultationen und Mitteilungen innerhalb des Gemeinsamen Ausschusses
	Artikel 170 Einleitung des Schiedsverfahrens
	Artikel 171 Einsetzung des Schiedspanels
	Artikel 172 Verfahrensordnung
	Artikel 173 Zeitlicher Rahmen für ein Verfahren vor dem Schiedspanel
	Artikel 174 Streitigkeiten im Zusammenhang mit Unionsrecht
	Artikel 175 Umsetzung der Entscheidung des Schiedspanels
	Artikel 176 Angemessene Frist für die Umsetzung
	Artikel 177 Überprüfung der Maßnahmen zur Umsetzung der Entscheidung des Schiedspanels
	Artikel 178 Einstweilige Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung
	Artikel 179 Überprüfung von nach zeitlich befristeten Abhilfemaßnahmen getroffenen Maßnahmen
	Artikel 180 Beschlüsse und Entscheidungen des Schiedspanels
	Artikel 181 Mitglieder eines Schiedspanels

	TITEL IV SCHLUSSBESTIMMUNGEN
	Artikel 182 Protokolle und Anhänge
	Artikel 183 Verbindlicher Wortlaut und Verwahrer
	Artikel 184 Verhandlungen über die künftigen Beziehungen
	Artikel 185 Inkrafttreten und Geltung


	PROTOKOLLE
	PROTOKOLL ZU IRLAND/NORDIRLAND
	Artikel 1 Ziele
	Artikel 2 Rechte von Personen
	Artikel 3 Einheitliches Reisegebiet
	Artikel 4 Zollgebiet des Vereinigten Königreichs
	Artikel 5 Zoll, Warenverkehr
	Artikel 6 Schutz des Binnenmarkts des Vereinigten Königreichs
	Artikel 7 Technische Vorschriften, Bewertungen, Eintragungen, Bescheinigungen, Genehmigungen und Zulassungen
	Artikel 8 MwSt und Verbrauchsteuern
	Artikel 9 Elektrizitätsbinnenmarkt
	Artikel 10 Staatliche Beihilfen
	Artikel 11 Andere Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd
	Artikel 12 Durchführung, Anwendung, Aufsicht und Durchsetzung
	Artikel 13 Gemeinsame Bestimmungen
	Artikel 14 Fachausschuss
	Artikel 15 Gemischte beratende Arbeitsgruppe
	Artikel 16 Schutzmaßnahmen
	Artikel 17 Schutz finanzieller Interessen
	Artikel 18 Demokratische Einigung in Nordirland
	Artikel 19 Anhänge

	ANHANG 1 BESTIMMUNGEN DES UNIONSRECHTS GEMÄß ARTIKEL 2 ABSATZ 1
	ANHANG 2 BESTIMMUNGEN DES UNIONSRECHTS, AUF DIE IN ARTIKEL 5 ABSATZ 4 BEZUG GENOMMEN WIRD
	ANHANG 3 BESTIMMUNGEN DES UNIONSRECHTS, AUF DIE IN ARTIKEL 8 BEZUG GENOMMEN WIRD
	ANHANG 4 BESTIMMUNGEN DES UNIONSRECHTS, AUF DIE IN ARTIKEL 9 BEZUG GENOMMEN WIRD
	ANHANG 5 BESTIMMUNGEN DES UNIONSRECHTS, AUF DIE IN ARTIKEL 10 ABSATZ 1 BEZUG GENOMMEN WIRD
	ANHANG 6 VERFAHREN GEMÄß ARTIKEL 10 ABSATZ 2
	ANHANG 7 VERFAHREN GEMÄß ARTIKEL 16 ABSATZ 3
	PROTOKOLL ZU DEN HOHEITSZONEN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND AUF ZYPERN
	Artikel 1 Allgemeine Bestimmungen
	Artikel 2 Zollgebiet der Union
	Artikel 3 Besteuerung
	Artikel 4 Zollbefreiungen
	Artikel 5 Soziale Sicherheit
	Artikel 6 Vorschriften auf den Gebieten Landwirtschaft und Fischerei sowie veterinär- und pflanzenschutzrechtliche Vorschriften
	Artikel 7 Kontrolle der die Außengrenzen der Hoheitszonen überschreitenden Personen
	Artikel 8 Zusammenarbeit
	Artikel 9 Fachausschuss
	Artikel 10 Gemeinsamer Ausschuss
	Artikel 11 Durchführung von Artikel 6 des Protokolls Nr. 3 während des Übergangszeitraums
	Artikel 12 Aufsicht und Durchsetzung
	Artikel 13 Zuständigkeit für die Durchführung

	PROTOKOLL ZU GIBRALTAR
	Artikel 1 Rechte der Bürger
	Artikel 2 Luftverkehrsrecht
	Artikel 3 Steuerangelegenheiten und Schutz der finanziellen Interessen
	Artikel 4 Umweltschutz und Fischerei
	Artikel 5 Zusammenarbeit im Polizei- und Zollwesen
	Artikel 6 Aufgaben des Fachausschusses

	ANHÄNGE
	ANHANG I KOORDINIERUNG DER SOZIALEN SICHERHEIT
	ANHANG II BESTIMMUNGEN DES UNIONSRECHTS GEMÄß ARTIKEL 41 ABSATZ 4
	ANHANG III FRISTEN FÜR DIE SITUATIONEN ODER ZOLLVERFAHREN GEMÄß ARTIKEL 49 ABSATZ 1
	ANHANG IV VERZEICHNIS DER NETZWERKE, INFORMATIONSSYSTEME UND DATENBANKEN GEMÄß DEN ARTIKELN 50, 53, 99 UND 100
	ANHANG V EURATOM
	ANHANG VI VERZEICHNIS DER VERFAHREN DER ZUSAMMENARBEIT DER VERWALTUNGSBEHÖRDEN GEMÄß ARTIKEL 98
	ANHANG VII VERZEICHNIS DER IN ARTIKEL 128 ABSATZ 6 GENANNTEN RECHTSAKTE/VORSCHRIFTEN
	ANHANG VIII GESCHÄFTSORDNUNG DES GEMEINSAMEN AUSSCHUSSES UND DER FACHAUSSCHÜSSE
	ANHANG IX VERFAHRENSORDNUNG


